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Mit Urteil vom 25.3.2014 hat das Bundesverfassungsge-
richt im sog. ZDF-Urteil entschieden:

„Die Aufsichtsgremien sind Sachwalter des 
Interesses der Allgemeinheit. Die Bestellung von 
Mitgliedern unter Anknüpfung an verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen setzt diese nicht als 
Vertreter ihrer jeweiligen spezifischen Interessen 
ein, sondern dient nur als Mittel, Sachwalter der 
Allgemeinheit zu gewinnen, die unabhängig von 
den Staatsorganen sind.“

In der Rolle als Sachwalter der Allgemeinheit und nicht als 
spezifischer Interessenvertreter zu wirken, habe ich mich 
immer gesehen, seit ich mit Wirkung zum 1.7.2002 von 
der Ministerpräsidentenkonferenz auf Vorschlag des Deut-
schen Landkreistages zum Mitglied des ZDF-Fernsehrats 
berufen wurde. Damit gehöre ich mit Rainer Robra, der 
mir 10 Tage voraus ist, dem Fernsehrat, dessen Amtspe-
riode am 5.7.2024 endet, am längsten an, wobei ich vom 
1.7.2012 bis 30.6.2017 dem Verwaltungsrat angehört und 
in dieser Eigenschaft an den Fernsehratssitzungen teilge-
nommen habe.

Die Arbeit in beiden Gremien, Fernsehrat und Verwal-
tungsrat, ist sehr vielschichtig und inhaltlich ergiebig ge-
wesen und hat zu vielen Kontakten geführt, für die ich 
sehr dankbar bin. Stellvertretend möchte ich auch an die-
ser Stelle Ruprecht Polenz und Marlehn Thieme für ihre 
umsichtige, kluge, souveräne und stets faire Leitung des 
Fernsehrats von 2002 bis 2016 bzw. 2016 bis 2024 und 
Kurt Beck für die ebenso zu würdigende Leitung des Ver-
waltungsrats bis 2017 danken. Besonderer Dank gebührt 
auch den Finanzausschussvorsitzenden Manfred Ragati 
(2002 bis 2012) und Olaf Joachim (2012 bis 2024), da ich 
in diesem Ausschuss den Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
ausgeübt habe. Und zugleich ist auch der sehr umsich-
tigen, stets vorausschauenden, loyalen und Brücken zur 
Geschäftsleitung bauenden Arbeit des Gremienbüros 

mit Jan Holub und Tordis Koch an der Spitze herzlich zu 
danken. Für die weiteren Mitarbeiter des Gremienbüros 
möchte ich stellvertretend die immer aufgeschlossene, 
zugewandte und hilfsbereite Hannelore Münch nennen. 

Seit dem ZDF-Urteil vom 25.3.2014 habe ich es als meine 
Gremienmitgliedspflicht empfunden, in der öffentlichen 
Diskussion um Auftrag und Struktur, Gremienkompeten-
zen und Beitragsfragen nicht nur Ländervertretern und 
Intendanten das Feld der – in der letzter Zeit zunehmend 
kontroversen – Diskussion zu überlassen, sondern aus der 
„Mitte des Gremiums“ den vom Bundesverfassungsge-
richt eingeforderten „Interessen der Allgemeinheit“ hier 
und dort eine Stimme zu verleihen. Auf diverse Wortmel-
dungen, insbesondere in längeren Namensbeiträgen in der 
FAZ vom 11.6.2021, 12.1.2022, 15.2.2023 und 1.12.2023,  
habe ich erhebliche Resonanz, zumeist Zuspruch, erfah-
ren, wofür ich herzlich danke.

Mein Ausscheiden aus dem Fernsehrat möchte ich zum 
Anlass nehmen, die gut zwei Dutzend zentralen Beiträge 
gebündelt vorzulegen und verfügbar zu machen, da die 
meisten der behandelten Themen nach wie vor von gro-
ßer Aktualität und Relevanz und damit womöglich gerade 
auch für neue Gremienmitglieder von Interesse sind – und 
auch Personalentscheidungen irgendwann wieder zu tref-
fen sind.

Eine Thematik, zu der es viel zu sagen gäbe, habe ich da-
bei an dieser Stelle bewusst ausgespart: Das Prozedere der 
Auswahl der vom Fernsehrat zu wählenden Kandidaten 
für den Verwaltungsrat durch die Freundeskreise. Insoweit 
gibt es für die Zukunft erheblichen Erörterungs- und auch 
einen gewissen Regelungsbedarf, auf den ich an dieser 
Stelle nur hinweisen möchte.

Das Zusammenwirken zwischen den Organen des ZDF 
habe ich den gesamten 22 Jahren als sehr konstruk-
tiv und von Offenheit gekennzeichnet sowie als einem 
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gemeinsamen Ziel verpflichtet empfunden. Ob dies für die 
Vorstrukturierungen in Freundeskreisen durchgehend ge-
nauso gilt, ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage, 
die in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesver-
fassungsgericht am 5.11.20213 eine große Rolle gespielt 
hat. Seinerzeit habe ich in meinen spontanen mündlichen 
Darlegungen eine uneingeschränkt positive Bewertung 
vorgenommen, die ich heute so pauschal nicht mehr ab-
geben würde, und die Arbeit der Freundeskreise als „kon-
struktiv vorstrukturierend“ charakterisiert. Andererseits 
ist in einem Gremium von seinerzeit 77, heute noch 60 
Mitgliedern eine geordnete Willensbündelung im Vorfeld 
von Plenumssitzungen des Fernsehrats unverzichtbar, was 
in dieser Weise für Ausschusssitzungen sicherlich nicht 
zutrifft.

Das Besondere an der Arbeit in zwei ZDF-Organen war, 
dass die Geschäftsleitung mit dem Intendanten als drit-
tem Organ an der Spitze in den 22 Jahren von großer, 
ja größtmöglicher personeller Kontinuität gekennzeichnet 
war, was der erfolgreichen Arbeit gutgetan hat. Drei In-
tendanten, die jeweils zuvor bereits Programmdirektoren 
gewesen waren, haben jeweils maßgebliche Akzente ge-
setzt und sind dafür mit hervorragenden Wahl- bzw. Wie-
derwahlergebnissen bestätigt worden: Markus Schächter 
(2002 bis 2012), Thomas Bellut (2002 bis 2022) und Nor-
bert Himmler (seit 2022).

Nur zwei Verwaltungsdirektoren haben in dieser Zeit 
erfolgreich Steuerungsverantwortung für Personal und 
Haushalt übernommen: Hans-Joachim Suchan (bis 2013) 
und Karin Brieden (seit 2014). Auch nur zwei Justiziare 
waren – nicht nur in verfassungsrechtlicher Hinsicht – 
stark gefordert: Carl-Eugen Eberle (bis 2011) und Peter 
Weber (2011).

Drei Chefredakteure haben die Politik- und Sportbericht-
erstattung im ZDF geprägt und ihr Gesicht verliehen: Ni-
kolaus Brender (bis 2010), Peter Frey (2010 bis 2022) und 

Bettina Schausten (seit 2022). Drei Programmdirektoren 
haben entscheidend dazu beigetragen, dass das ZDF seit 
vielen Jahren „immer nur die Nr. 1“ ist: Thomas Bellut 
(2002 bis 2012), Norbert Himmler (2012 bis 2022) und 
Nadine Bilke (seit 2022). Und schließlich haben auch nur 
drei Produktionsdirektoren sich den rasanten technischen 
Umbrüchen erfolgreich gestellt: Albrecht Ziemer (bis 
2003), Andreas Bereczky (2004 bis 2018) und Michael 
Rombach (seit 2019). 

Mit Ihnen allen habe ich jeweils als Gruppe, aber auch 
individuell vertrauensvoll und mich vielfältig bereichernd 
zusammenarbeiten dürfen. Dafür sage ich auch an dieser 
Stelle sehr herzlichen Dank und wünsche dem „Unterneh-
men ZDF“ für die Zukunft alles Gute.

Berlin, d. 10.4.2024

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Deutschen Landkreistages
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eine Pflicht zur hinreichenden kommunalen
Finanzausstattung zu.

Für die Erfüllung der Ausstattungspflicht
sind die fiktiven Hebesätze im FAG zugrun-
de zu legen. Die klagende Gemeinde hat
daher im Ergebnis zu Recht verloren. Sie
hat mit ihren 380 Einwohnern ohne haupt-
amtliche Verwaltung geltend gemacht, es
sei ihre und nicht Kreisaufgabe, Tourismus-
und Wirtschaftsförderung zu betreiben.
Das ist schon seit Jahrzehnten widerlegt.
Derjenige, der das erstritten hat, war Fer-
dinand Kirchhof im Kreisumlageverfahren
des Rheingau-Taunus-Kreises. Seitdem
wissen wir bundesweit: Wirtschafts- und
Tourismusförderung ist jedenfalls nicht
zentrale Aufgabe ehrenamtlich verwalteter
kreisangehöriger Gemeinden, sondern da-
für benötigt man einen größeren Raum, um
wirksamWirtschafts- und Tourismusförde-
rung zu betreiben.

Zudem hat das OVG Rheinland-Pfalz her-
vorgehoben: Wenn eine Gemeinde „Dum-
ping-Hebesätze“ bei der Gewerbesteuer

nach dem Motto festsetzt: „Sonst kommt
eh kein Gewerbebetrieb zu uns, aber wenn
er kommt, habe ich höhere Einnahmen, als
wenn ich gar keinen Gewerbetrieb hätte“,
ist zunächst festzustellen, dass es einen
Null-Hebesatz nicht mehr gibt, sondern
bundesrechtlich seit einiger Zeit ein Min-
desthebesatz von 200 v.H. vorgegeben ist.

Wenn nun aber eine Gemeinde einen Dum-
ping-Hebesatz als Ausdruck der Selbstver-
waltungsgarantie oberhalb des Mindesthe-
besatzes festsetzt, muss sie sich bei der
Kreisumlagefestsetzung trotzdem so be-
handeln lassen, als ob sie den fiktiven
Hebesatz im FAG festgesetzt hätte. Es ist
zwar Ausdruck kommunaler Selbstverwal-
tung, mit dem eigenen Hebesatz unterhalb
dessen zu bleiben, was der fiktive Hebesatz
im FAG ausdrückt, aber die Folgen trägt die
Gemeinde allein und nicht auch der Kreis
über die Kreisumlage. Das war der Haupt-
streitpunkt und unseren kommunalen
Freunden aus Malbergweich am schwie-
rigsten beizubringen.

Dann kann trotzdem noch die Situation
eintreten, dass in kleinen ehrenamtlichen
Gemeinden in einzelnen Jahren die Ab-
schöpfung über die Kreisumlage und die
Verbandsgemeindeumlage – bei Ihnen wä-
re dies die Samtgemeindeumlage – höher
ist als das eigene Steueraufkommen. Dazu
hat jetzt das OVG Rheinland-Pfalz gesagt:
Wir können nicht auf Jahreswerte abstellen,
sondern müssen einen Zehn-Jahres-Zeit-
raum in den Blick nehmen und die Kreis-
umlagefestsetzung zudem nicht mit den
Steuereinnahmen des laufenden Jahres
vergleichen, sondern mit der der Kreisum-
lage zugrunde liegenden Referenzperiode.
Dieses Urteil wird Frieden im kreisangehö-
rigen Bereich bringen, deshalb wollte ich
diese Friedensbotschaft auch nach Nieder-
sachsen tragen. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Vertreter der Kommunen und der kommunalen
Spitzenverbände in den Aufsichtsgremien der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinMit Urteil vom 25.3.2014 hat sich das
BVerfG1 mit der Zusammensetzung

der Aufsichtsgremien der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten befasst und
entschieden, dass diese am Gebot der
Vielfaltsicherung auszurichten ist. Danach
ist der Einfluss der staatlichen und staats-
nahen Mitglieder der Aufsichtsgremien
konsequent zu begrenzen.

I.

Als staatlich bestelltes Mitglied hat da-
nach zu gelten, wer

• die staatlich-politische Entscheidungs-
macht inne hat oder

• im Wettbewerb um ein hierauf gerichte-
tes öffentliches Amt oder Mandat steht
und

• insoweit in besonderer Weise auf die
Zustimmung einer breiteren Öffentlich-
keit angewiesen ist (Rn. 54).

Hierzu gehören all diejenigen, die mit einem
allgemeinen Mandat in einem öffentlichen
Amt politische Verantwortung tragen, soweit
sie ein Interesse an der Instrumentalisierung
des Rundfunks für die Zwecke der Macht-
gewinnung oder des Machterhalts haben.

Das sind

• Mitglieder einer Regierung,

• Abgeordnete und

• politische Beamte.

• Auch Wahlbeamte in Leitungsfunktio-
nen wie insbesondere Bürgermeister
und Landräte haben nach den Darle-
gungen des BVerfG staatlich-politische
Entscheidungsmacht und stehen un-
mittelbar im Spannungsfeld der mitein-
ander konkurrierenden verschiedenen
politischen Kräfte um die Erlangung
von Amt und Mandat. Entsprechendes
gilt auch für andere Personen, die als
Vertreter der Kommunen in die Auf-
sichtsgremien bestellt werden. Dies
hat das BVerfG2 bereits entschieden
für vomKreistag, vomRat der kreisfreien
Stadt oder einer Vertreterversammlung
bestimmte natürliche Personen zur
Gründung einer Veranstaltergemein-
schaft für lokalen Rundfunk nach dem
– 2002 aufgehobenen – Rundfunkge-
setz NW. Darauf nimmt es nunmehr
Bezug (Rn. 55).

• Personen, die von politischen Parteien
in die Aufsichtsgremien entsandt wer-
den, sind maßgeblich auf die Besetzung
von staatlichen Ämtern ausgerichtet
und bewegen sich damit unweigerlich
in staatlich-politischen Entscheidungs-
zusammenhängen, eingebunden in den

demokratischen Wettbewerb um Amt
und Mandat.

II.

Bei den staatsfernen Mitgliedern hat der
Gesetzgeber hinsichtlich der persönlichen
Voraussetzungen Inkompatibilitätsvorschrif-
ten zu schaffen, die ihre Staatsferne in per-
sönlicher Hinsicht gewährleisten (Rn. 71).
Entsprechendes gilt für Personen, die durch
Wahl aus dem Fernsehrat in den Verwal-
tungsrat berufen werden (Rn. 72).

In Entsprechung zu der Bestimmung der
Personen, die als staatliche Mitglieder an-
zusehen sind, sind durch Inkompatibilitäts-
regelungen zunächst solche Personen von
der Bestellung als staatsferne Mitglieder
der Rundfunkanstalten auszuschließen, die

• Mitglieder von Regierungen,

• Parlamentarier,

• politische Beamte oder

• Wahlbeamte in Leitungsfunktionen

sind (Rn. 73).

Unter die Inkompatibilitätsregelungen müs-
sen aber auch solche Personen fallen, die
in herausgehobener Funktion – etwa in
Ämtern oberhalb der Kreis- oder Bezirks-

1 1 BvF 1/11 u. 4/11.

2 BVerfGE 83, 238, 257 f., 330 f.

Der Landkreis 4/2014106
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Stadt oder einer Vertreterversammlung
bestimmte natürliche Personen zur
Gründung einer Veranstaltergemein-
schaft für lokalen Rundfunk nach dem
– 2002 aufgehobenen – Rundfunkge-
setz NW. Darauf nimmt es nunmehr
Bezug (Rn. 55).

• Personen, die von politischen Parteien
in die Aufsichtsgremien entsandt wer-
den, sind maßgeblich auf die Besetzung
von staatlichen Ämtern ausgerichtet
und bewegen sich damit unweigerlich
in staatlich-politischen Entscheidungs-
zusammenhängen, eingebunden in den

demokratischen Wettbewerb um Amt
und Mandat.

II.

Bei den staatsfernen Mitgliedern hat der
Gesetzgeber hinsichtlich der persönlichen
Voraussetzungen Inkompatibilitätsvorschrif-
ten zu schaffen, die ihre Staatsferne in per-
sönlicher Hinsicht gewährleisten (Rn. 71).
Entsprechendes gilt für Personen, die durch
Wahl aus dem Fernsehrat in den Verwal-
tungsrat berufen werden (Rn. 72).

In Entsprechung zu der Bestimmung der
Personen, die als staatliche Mitglieder an-
zusehen sind, sind durch Inkompatibilitäts-
regelungen zunächst solche Personen von
der Bestellung als staatsferne Mitglieder
der Rundfunkanstalten auszuschließen, die

• Mitglieder von Regierungen,

• Parlamentarier,

• politische Beamte oder

• Wahlbeamte in Leitungsfunktionen

sind (Rn. 73).

Unter die Inkompatibilitätsregelungen müs-
sen aber auch solche Personen fallen, die
in herausgehobener Funktion – etwa in
Ämtern oberhalb der Kreis- oder Bezirks-

1 1 BvF 1/11 u. 4/11.

2 BVerfGE 83, 238, 257 f., 330 f.
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ebene – für eine politische Partei Verant-
wortung tragen.

III.

Mit Blick auf die kommunalen Spitzen-
verbände gibt dasBVerfGwieder, dass der
DLT und DStGB insbesondere geltend ge-
macht haben, dass die Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände nicht der Staats-
seite zugerechnet werden dürften, da diese
Verbände privatrechtlich organisiert und
parteipolitisch unabhängig seien und auch
in anderen Gesetzen wie etwa den Rund-
funkgesetzen der Länder oder dem Gesetz
zur Errichtung einer Stiftung „Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland“
der gesellschaftlichen Seite zugerechnet
werden3 und auch das ZDF der Auffassung
ist, dass die Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände wie auch die Vertreter
der sonstigen Selbstverwaltungskörper-
schaften im Fernsehrat nicht der Staats-
seite zuzurechnen seien.

Das BVerfG hat sich in der Entscheidung
vom 25.3.2014 zu den kommunalen Spit-
zenverbänden als solchen bewusst nicht
geäußert, sondern stattdessen mit Blick
auf die Kommunen einen anderen Zugriff
gewählt. Es hat einerseits kommunale
Wahlbeamte und andererseits Vertreter
der politischen Parteien als staatsnah ein-
gestuft und entsprechende Inkompatibili-
tätsregelungen hinsichtlich der persönli-
chen Voraussetzungen der staatsfernen

Mitglieder im Fernsehrat und im Verwal-
tungsrat eingefordert.

Die kommunalen Spitzenverbände als sol-
che und ihre Beschäftigten stehen – anders
als die Kommunen – demgegenüber ein-
deutig außerhalb der Staatssphäre. Weder
nehmen sie hoheitliche Aufgaben wahr,
noch sind sie ein „Stück Staat“. Ihre Mit-
arbeiter tragen weder mit einem allgemei-
nen Mandat in einem öffentlichen Amt po-
litische Verantwortung noch haben sie
staatlich-politische Entscheidungsmacht.
Auch konkurrieren sie nicht mit verschiede-
nen Kräften um die Erlangung von Amt und
Mandat. Dies alles unterscheidet die kom-
munalen Spitzenverbände und ihre Mitar-
beiter von den Städten, Gemeinden und
Landkreisen. Die Beschäftigten kommu-
naler Spitzenverbände sind mithin an-
ders als Bürgermeister, Landräte und an-
derer Vertreter einzelner Kommunenmit der
Folge als staatsfern zu kategorisieren,
dass für sie die dort zu schaffenden Inkom-
patibilitätsregelungen (= insb. Verantwor-
tung für eine politische Partei in herausge-
hobener Funktion) gelten.

IV.

Aber auch für die vomBVerfG stets (Rn. 38,
55, 86) so bezeichneten „Vertreter der
Kommunen“ bedeutet dies nun nicht,
dass sie künftig nicht mehr als Vertreter in
die Rundfunkanstalten entsendet werden
können – ganz im Gegenteil: Deutlich stellt
das BVerfG darauf ab, dassmit Blick auf die

Frage, von welchen staatlichen Ebenen
Vertreter in die Rundfunkanstalten entsen-
det werden können, der generell geltende
Aspekt der Vielfaltsicherung gleichfalls
maßgebend ist (Rn. 38).

Es reicht danach nicht, die Zahl der als
staatlich und staatsnah zu bestellenden
Mitglieder auf einen bestimmten Anteil zu
beschränken. Vielmehr müssen die auf die-
sen Anteil entfallenden Mitglieder zugleich
den Anforderungen der Vielfaltsicherung
entsprechend bestimmt werden. Der Ge-
setzgeber hat darauf zu achten, dass mög-
lichst vielfältig parteipolitische Brechungen
und weitere perspektivische Brechungen –

etwa föderaler oder funktionaler Art – be-
rücksichtigt werden (Rn. 58).

Daher können unabhängig von spezifisch
rundfunkrechtlichen Kompetenzen Vertre-
ter aller staatlichen Ebenen – auch etwa
des Bundes, der Kommunen oder be-
stimmter funktionaler Selbstverwaltungs-
körperschaften – als Mitglieder in Gremien
der Rundfunkanstalten bestellt werden.
Hervorgehoben wird, dass angesichts des
übergreifenden Ziels der Vielfaltsicherung
daher auch innerhalb der staatlichen Mit-
glieder auf die Berücksichtigung möglichst
vielfältiger Perspektiven Bedacht zu neh-
men ist (Rn. 38).

V.

Die Regelung über die Zusammenset-
zung des Verwaltungsrats obliegt aus
Sicht des BVerfG (Rn. 103) sowohl hin-
sichtlich der staatlichen als auch hinsicht-
lich der staatsfernen Mitglieder keinen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken im Blick auf
die politische Vielfaltsicherung. Dass sich
die staatlichen Mitglieder des Verwaltungs-
rats nur aus wenigen Parteien rekrutieren,
ist angesichts der geringen Größe des Gre-
miums und unter Berücksichtigung der hier
zum Zuge kommenden föderalen Brechun-
gen unvermeidlich.

Verfassungsrechtlich unbedenklich ist auch
die Wahl der staatsfernen Mitglieder durch
den Verwaltungsrat. Sofern dieser in ver-
fassungsrechtlich unbedenklicher Weise
staatsfern ausgestaltet wird und hinrei-
chende Inkompatibilitätsregelungen ge-
schaffen werden, gewährleisten das für
die Wahl der Mitglieder maßgebliche Erfor-
dernis einer Drei-Fünftel-Mehrheit und die
hierdurch erforderlichen Kompromisse bei
der Abstimmung Vielfaltsicherung hinrei-
chend. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Vielfaltsicherung und Staatsferne in Aufsichtsgremien
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten

Staatliche und staatsnahe Mitglieder:
max. 1/3

Staatsferne Mitglieder: mind. 2/3
= Personen mit möglichst vielfältigen Perspektiven und
Erfahrungen aus allen Bereichen des Gemeinwesens, die
nicht als Vertreter ihrer jeweiligen spezifischen Interessen
eingesetzt werden, sondern als Sachwalter der Allge-
meinheit

• Berücksichtigung möglichst vielfäl-
tiger Perspektiven aller staatlichen
Ebenen von Bund, Ländern und
Kommunen und

• Brechungen parteipolitischer,
föderaler und funktionaler Art

• durch

– Mitglieder einer Regierung,
– Abgeordnete,
– politische Beamte,
– Wahlbeamte in Leitungsgremien

und andere Vertreter von Kom-
munen,

– Entsandte politischer Parteien.

• Auf Auswahl und Bestellung der staatsfernen Mitglieder
dürfen Regierungsmitglieder und sonstige Vertreter der
Exekutive keinen bestimmenden Einfluss haben.

• Bei Einräumung gruppenbezogener Entsendungs-
rechte ist Versteinerung der Zusammensetzung ent-
gegenzuwirken und Dynamik vorzusehen; Span-
nungsverhältnis von Kontinuität und Flexibilität zum
Ausgleich bringen.

• Gewährleistung der Staatsferne in persönlicher Hinsicht
durch Schaffung von Inkompatibilitätsregelungen für
– Mitglieder von Regierungen,
– Parlamentarier,
– politische Beamte,
– Wahlbeamte in Leitungsfunktionen (Rn. 73),
– Personen, die in herausgehobener Funktion für eine

politische Partei Verantwortung tragen (Rn. 74).
• Zur Verstärkung der Ausgestaltung der Inkompatibili-

tätsregelungen ist an Statuierung von Karenzzeiten für
politische Amtsträger zu denken (Rn. 75).

WegenWeisungsfreiheit der Mitglieder der Aufsichtsgremien ist Abberufbarkeit wegen Rückbindung
an bestimmte Gruppen oder Organisationen nur bei wichtigem Grund zulässig (Rn. 94). 3 Dazu Henneke, Der Landkreis 2011, 278 f.; ders.,

Der Landkreis 2013, 660 f.
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Rundfunkrechtliche Staatsferne der
kommunalen Spitzenverbände*

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinEnde Januar 2015 ist der Entwurf eines
ZDF-Änderungsstaatsvertrages veröf-

fentlicht worden. Dieser ist mit Blick auf
die kommunalen Spitzenverbände und ih-
re Vertreter in den Gremien öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten partiell än-
derungsbedürftig, weil die kommunalen
Spitzenverbände und deren hauptamtli-
che Mitarbeiter der vom Bundesverfas-
sungsgericht gebildeten Kategorie der
Staatsfernen zuzuordnen sind.

A. Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom
25.3.2014 (1 BvF 1/11 u. 4/11, dazu Der
Landkreis 2014, 106) in Tz. 53 ff. eine funk-
tionale Betrachtung zur Beantwortung der
Frage angestellt, wer in Aufsichtsgremien
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
als staatliches und staatsnahes Mitglied
zu gelten hat und wer nicht. Diese Abgren-
zung ist sowohl in Bezug auf Institutionen
und Organisationen (Tz. 53 ff.) als auch
bezogen auf die persönlichen Vorausset-
zungen der staatsfernen Mitglieder (Tz.
71 ff.) vorgenommen worden. Das maß-
gebliche Abgrenzungskriterium definiert
das BVerfG in Tz. 54 generell-abstrakt
wie folgt:

„Maßgeblich ist, ob es sich um eine Person han-
delt, die staatlich-politische Entscheidungsmacht
inne hat oder im Wettbewerb um ein hierauf ge-
richtetes öffentliches Amt oder Mandat steht und
insoweit in besonderer Weise auf die Zustimmung
einer breiteren Öffentlichkeit verwiesen ist.“

Im Folgenden bildet das BVerfG insoweit
vier Gruppen:

(1.) Politische Verantwortungsträger in ei-
nem öffentlichen Amt mit einem allge-
meinen Mandat (Tz. 55),

(2.) Personen in öffentlichen Ämtern, die
nicht in staatlich-politischen Entschei-
dungszusammenhängen stehen, wel-
che vom Wettbewerb um Amt und
Mandat geprägt sind (Tz. 56),

(3.) Vertreter von politischen Parteien, die
nicht der organisierten Staatlichkeit zu-
zurechnen sind und keine Staatsgewalt
ausüben (Tz. 57).

(4.) Die vierte Gruppe bilden die „Staats-
fernen“ als diejenigen, die – wie Ver-
treter politischer Parteien – nicht der
organisierten Staatlichkeit zuzurech-
nen sind und keine Staatsgewalt aus-
üben, die aber – anders als Vertreter
politischer Parteien – nicht in staatlich-
politischen Entscheidungszusammen-
hängen stehen, welche vom Wettbe-
werb um Amt und Mandat geprägt
sind. Für diese Gruppe werden verfas-
sungsrechtliche Anforderungen hin-
sichtlich der persönlichen Vorausset-
zungen der Mitglieder in Tz. 71 ff. for-
muliert.

Die kommunalen Spitzenverbände oder
ihre Repräsentanten finden in der ge-
samten Entscheidung an keiner einzi-
gen Stelle Erwähnung. IhreKategorisie-
rung hat also nach den Vorgaben des
BVerfG zu erfolgen.

I. Politische Verantwortungsträger in
einem öffentlichen Amt mit einem
allgemeinen Mandat

Von der ersten Kategorie der (1.) politischen
Verantwortungsträger (2.) in einem öffent-
lichen Amt (3.) mit einem allgemeinen Man-
dat verlangt das BVerfG außerdem (4.),
dass sie ein Interesse an der Instrumenta-
lisierung desRundfunks für ihre Zwecke der
Machtgewinnung oder des Machterhalts
haben können. Wörtlich heißt es in Tz. 55:

„Hierzu gehören zunächst all diejenigen, die mit
einem allgemeinen Mandat in einem öffentlichen
Amt politische Verantwortung tragen, soweit sie
ein Interesse an der Instrumentalisierung des
Rundfunks für ihre Zwecke der Machtgewinnung
oder des Machterhalts haben können. Das sind
Mitglieder einer Regierung, Abgeordnete und po-
litische Beamtinnen und Beamte (Hahn, Die Auf-
sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010,
S. 175). Darüber hinaus gehören hierzu Wahlbe-
amte in Leitungsfunktionenwie insbesondere Bür-
germeister oder Landräte. Auch sie haben staat-
lich-politische Entscheidungsmacht und stehen
unmittelbar im Spannungsfeld der miteinander
konkurrierenden verschiedenen politischen Kräfte
um die Erlangung und Erhaltung von Amt und
Mandat. Entsprechendes gilt auch für andere

Personen, die als Vertreter der Kommunen in
die Aufsichtsgremien bestellt werden. Angesichts
der Weite der den Kommunen überantworteten
Aufgaben kommt die Vertretung einer Kommune
einem allgemeinen Mandat zumindest nahe.“

Mit seinem Rechtsprechungsverweis auf
BVerfGE 83, 238, 257 f., 330 f. nimmt das
BVerfG Bezug auf eine Entscheidung zu
den vom Kreistag, vom Rat der kreisfreien
Stadt oder einer Vertreterversammlung be-
stimmten natürlichen Personen zur Grün-
dung einer Veranstaltergemeinschaft für
lokalen Rundfunk nach dem – 2002 aufge-
hobenen – Rundfunkgesetz NRW und ver-
wendet für die auf die individuellenKommu-
nen bezogenen Ausführungen bewusst die
Formulierung:

„Angesichts der Weite der den Kommunen über-
antworteten Aufgaben kommt die Vertretung einer
Kommune einem allgemeinen Mandat zumindest
nahe.“

In Tz. 86 hat das BVerfG daran anknüpfend
ausgeführt:

„Nach den dargelegten Maßstäben zählen hier-
zu… die drei Vertreter der Kommunen“.

Die drei kommunalen Spitzenverbände,
der Deutsche Städtetag, der Deutsche
Landkreistag und der Deutsche Städte-
und Gemeindebund, sind jeweils Zusam-
menschlüsse in der Rechtsform eines (ein-
getragenen) Vereins. Sie sind – anders als
die Kommunen selbst – nicht in die
Staatsorganisation inkorporiert. Die
Gründung von Vereinigungen zur Vertre-
tung kommunaler Interessen ist gerade
das Resultat eines sich herausbildenden
Spannungsverhältnisses zwischen Staat
und kommunaler Selbstverwaltung zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts gewesen (Reut-
ter, ZPol 2002, 1573, 1578).

Im Ersten Weltkrieg und danach wurden
hauptamtliche Geschäftsstellen der kom-
munalen Spitzenverbände mit kontinuierli-
cher Fachstruktur und hauptamtlicher Ge-
schäftsleitung eingerichtet. Die Restruktu-
rierung nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann weit vor der Wiederentstehung von
Staatlichkeit in den Ländern und im Bund
und erfolgte damit unabhängig von ihr.
Bereits am 19.12.1945 konstituierte sich
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* Thomas Bellut zur Vollendung des 60. Lebensjahres
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Rundfunkrechtliche Staatsferne der
kommunalen Spitzenverbände*

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinEnde Januar 2015 ist der Entwurf eines
ZDF-Änderungsstaatsvertrages veröf-

fentlicht worden. Dieser ist mit Blick auf
die kommunalen Spitzenverbände und ih-
re Vertreter in den Gremien öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten partiell än-
derungsbedürftig, weil die kommunalen
Spitzenverbände und deren hauptamtli-
che Mitarbeiter der vom Bundesverfas-
sungsgericht gebildeten Kategorie der
Staatsfernen zuzuordnen sind.

A. Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom
25.3.2014 (1 BvF 1/11 u. 4/11, dazu Der
Landkreis 2014, 106) in Tz. 53 ff. eine funk-
tionale Betrachtung zur Beantwortung der
Frage angestellt, wer in Aufsichtsgremien
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
als staatliches und staatsnahes Mitglied
zu gelten hat und wer nicht. Diese Abgren-
zung ist sowohl in Bezug auf Institutionen
und Organisationen (Tz. 53 ff.) als auch
bezogen auf die persönlichen Vorausset-
zungen der staatsfernen Mitglieder (Tz.
71 ff.) vorgenommen worden. Das maß-
gebliche Abgrenzungskriterium definiert
das BVerfG in Tz. 54 generell-abstrakt
wie folgt:

„Maßgeblich ist, ob es sich um eine Person han-
delt, die staatlich-politische Entscheidungsmacht
inne hat oder im Wettbewerb um ein hierauf ge-
richtetes öffentliches Amt oder Mandat steht und
insoweit in besonderer Weise auf die Zustimmung
einer breiteren Öffentlichkeit verwiesen ist.“

Im Folgenden bildet das BVerfG insoweit
vier Gruppen:

(1.) Politische Verantwortungsträger in ei-
nem öffentlichen Amt mit einem allge-
meinen Mandat (Tz. 55),

(2.) Personen in öffentlichen Ämtern, die
nicht in staatlich-politischen Entschei-
dungszusammenhängen stehen, wel-
che vom Wettbewerb um Amt und
Mandat geprägt sind (Tz. 56),

(3.) Vertreter von politischen Parteien, die
nicht der organisierten Staatlichkeit zu-
zurechnen sind und keine Staatsgewalt
ausüben (Tz. 57).

(4.) Die vierte Gruppe bilden die „Staats-
fernen“ als diejenigen, die – wie Ver-
treter politischer Parteien – nicht der
organisierten Staatlichkeit zuzurech-
nen sind und keine Staatsgewalt aus-
üben, die aber – anders als Vertreter
politischer Parteien – nicht in staatlich-
politischen Entscheidungszusammen-
hängen stehen, welche vom Wettbe-
werb um Amt und Mandat geprägt
sind. Für diese Gruppe werden verfas-
sungsrechtliche Anforderungen hin-
sichtlich der persönlichen Vorausset-
zungen der Mitglieder in Tz. 71 ff. for-
muliert.

Die kommunalen Spitzenverbände oder
ihre Repräsentanten finden in der ge-
samten Entscheidung an keiner einzi-
gen Stelle Erwähnung. IhreKategorisie-
rung hat also nach den Vorgaben des
BVerfG zu erfolgen.

I. Politische Verantwortungsträger in
einem öffentlichen Amt mit einem
allgemeinen Mandat

Von der ersten Kategorie der (1.) politischen
Verantwortungsträger (2.) in einem öffent-
lichen Amt (3.) mit einem allgemeinen Man-
dat verlangt das BVerfG außerdem (4.),
dass sie ein Interesse an der Instrumenta-
lisierung desRundfunks für ihre Zwecke der
Machtgewinnung oder des Machterhalts
haben können. Wörtlich heißt es in Tz. 55:

„Hierzu gehören zunächst all diejenigen, die mit
einem allgemeinen Mandat in einem öffentlichen
Amt politische Verantwortung tragen, soweit sie
ein Interesse an der Instrumentalisierung des
Rundfunks für ihre Zwecke der Machtgewinnung
oder des Machterhalts haben können. Das sind
Mitglieder einer Regierung, Abgeordnete und po-
litische Beamtinnen und Beamte (Hahn, Die Auf-
sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010,
S. 175). Darüber hinaus gehören hierzu Wahlbe-
amte in Leitungsfunktionenwie insbesondere Bür-
germeister oder Landräte. Auch sie haben staat-
lich-politische Entscheidungsmacht und stehen
unmittelbar im Spannungsfeld der miteinander
konkurrierenden verschiedenen politischen Kräfte
um die Erlangung und Erhaltung von Amt und
Mandat. Entsprechendes gilt auch für andere

Personen, die als Vertreter der Kommunen in
die Aufsichtsgremien bestellt werden. Angesichts
der Weite der den Kommunen überantworteten
Aufgaben kommt die Vertretung einer Kommune
einem allgemeinen Mandat zumindest nahe.“

Mit seinem Rechtsprechungsverweis auf
BVerfGE 83, 238, 257 f., 330 f. nimmt das
BVerfG Bezug auf eine Entscheidung zu
den vom Kreistag, vom Rat der kreisfreien
Stadt oder einer Vertreterversammlung be-
stimmten natürlichen Personen zur Grün-
dung einer Veranstaltergemeinschaft für
lokalen Rundfunk nach dem – 2002 aufge-
hobenen – Rundfunkgesetz NRW und ver-
wendet für die auf die individuellenKommu-
nen bezogenen Ausführungen bewusst die
Formulierung:

„Angesichts der Weite der den Kommunen über-
antworteten Aufgaben kommt die Vertretung einer
Kommune einem allgemeinen Mandat zumindest
nahe.“

In Tz. 86 hat das BVerfG daran anknüpfend
ausgeführt:

„Nach den dargelegten Maßstäben zählen hier-
zu… die drei Vertreter der Kommunen“.

Die drei kommunalen Spitzenverbände,
der Deutsche Städtetag, der Deutsche
Landkreistag und der Deutsche Städte-
und Gemeindebund, sind jeweils Zusam-
menschlüsse in der Rechtsform eines (ein-
getragenen) Vereins. Sie sind – anders als
die Kommunen selbst – nicht in die
Staatsorganisation inkorporiert. Die
Gründung von Vereinigungen zur Vertre-
tung kommunaler Interessen ist gerade
das Resultat eines sich herausbildenden
Spannungsverhältnisses zwischen Staat
und kommunaler Selbstverwaltung zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts gewesen (Reut-
ter, ZPol 2002, 1573, 1578).

Im Ersten Weltkrieg und danach wurden
hauptamtliche Geschäftsstellen der kom-
munalen Spitzenverbände mit kontinuierli-
cher Fachstruktur und hauptamtlicher Ge-
schäftsleitung eingerichtet. Die Restruktu-
rierung nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann weit vor der Wiederentstehung von
Staatlichkeit in den Ländern und im Bund
und erfolgte damit unabhängig von ihr.
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etwa der Deutsche Städtetag in der briti-
schen Besatzungszone neu. Der Deutsche
Landkreistag konstituierte sich bizonal am
10.2.1947.

Die kommunalen Spitzenverbände haben
als Rechtsform seinerzeit bewusst die des
nicht eingetragenen Vereins gewählt. Dies
beruhte auf den Erfahrungen insbesondere
des Dritten Reiches. Die kommunalen Spit-
zenverbände wollten auf jeden Fall Abhän-
gigkeiten vom Staat ausschließen, die die
sachliche Entscheidungsfreiheit der Orga-
ne hätte einschränken können. Überdies
gab es bei der Wiederbegründung keine
Einrichtung, die den Verbänden einen öf-
fentlich-rechtlichen Rechtsstatus hätte ver-
leihen können. Später ist zum Teil die Ein-
tragung ins Vereinsregister erfolgt. Die
kommunalen Spitzenverbände – und ihr
hauptamtliches Personal, sei es auf der
Leitungsebene oder im Übrigen – sind also
deutlich von den in den Staat inkorporierten
Kommunen und deren Leitungspersonal zu
unterscheiden.

Politisches Vermächtnis des ersten
DLT-Nachkriegspräsidenten Hein-
rich Treibert (SPD) anlässlich des
Präsidentenwechsels am 23.10.1949

„Aufgrund unserer mehrjährigen Zu-
sammenarbeit glaube ich, daß Sie es
geschickt verstehen werden, den Deut-
schen Landkreistag nicht in die Aus-
einandersetzungen parteipolitischer Art
hineinzuziehen.

Mein Wunsch ist, die Tradition des alten
Deutschen Landkreistages weiterzuge-
ben an meinen Nachfolger, die darin
bestand, daß zunächst einmal der Land-
kreistag unabhängig war von allen an-
deren Einflüssen und die Entscheidun-
gen nach eigenem Wissen und Können
fällte und daß er auf eines streng be-
dacht und besorgt war, die Parteipolitik
vom Landkreistag fernzuhalten. Partei-
politik in unseren Reihen würde bedeu-
ten, daß wir die Axt an die Wurzel gelegt
haben. Anderenfalls hätte es leicht sein
können, daß der Deutsche Landkreistag
in die politische Ebene geschoben wor-
den wäre. Das braucht natürlich nie-
mand zu hindern, daß er mit offenem
Visier kämpft. Ich nehme an, daß wir in
diesem Sinne hier unsere Arbeit im
Deutschen Landkreistag getan haben,
und zwar ohne propagandistische Be-
gleitmusik.Wir haben nicht auf die große
Pauke geschlagen, und wir haben auf
die Dauer gefunden, daß das die soli-
dere Arbeit ist, und ich möchte herzlich
wünschen, daß es immer so bleiben
möchte. Ferner haben wir uns bewußt
auf unsere Aufgaben als kommunaler
Spitzenverband beschränkt und haben
uns nicht in die hohe Politik begeben, die
Aufgabe der Parlamente ist.“

Vonden in der erstenKategorie vomBVerfG
genannten vier Merkmalen erfüllen zwar die
„Leiter“ von Kommunen die Kriterien

(1.) politischer Verantwortungsträger und

(2.) öffentliches Amt sowie nach den ex-
pliziten Darlegungen des BVerfG auch
die Kriterien

(3.) allgemeines Mandat sowie

(4.) Machtgewinnung und Machterhalt.

Die kommunalen Spitzenverbände er-
füllen diese Voraussetzungen dagegen
nicht. Insbesondere sind sie außerhalb der
organisierten Staatlichkeit angesiedelt,
üben also kein öffentliches Amt aus.

II. Andere Personen in öffentlichen
Ämtern

Von der erstgenannten Kategorie grenzt
das BVerfG in Tz. 56 Personen ab, die
von Hochschulen, aus der Richterschaft
oder aus der funktionalen Selbstverwal-
tung, wie etwa den Industrie- und Handels-
kammern, in die Aufsichtsgremien entsandt
werden. Wörtlich heißt es insoweit:

„Zwar handelt es sich hierbei um Personen in
staatlichen Ämtern, jedoch handeln sie im Rah-
men spezifisch-begrenzter Aufgaben, genießen
dabei zum Teil sogar eine besonders abgeschirm-
te Rechtsstellung und stehen typischerweise nicht
in staatlich-politischen Entscheidungszusam-
menhängen, die vom Wettbewerb um Amt und
Mandat geprägt sind (so im Ergebnis auch Hahn,
Die Aufsicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
2010, S. 180 m.w.N.).“

Unter die Kategorie derjenigen, die „eine
besonders abgeschirmte Rechtsstellung
im Rahmen spezifisch begrenzter Aufga-
ben“ genießen, hätte man wegen der in Art.
28 Abs. 2 GG auf Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft bezogenen, aber
auch begrenzten Garantie kommunaler
Selbstverwaltung auch die Vertreter der
Kommunen subsumieren können. Dies
hat das BVerfG jedoch ausdrücklich anders
entschieden.

Eine Schnittmenge der zweiten Kategorie
zu den kommunalen Spitzenverbänden be-
steht dagegen von vornherein mangels
Ausübung staatlicher Ämter nicht.

III. Vertreter von politischen Parteien

Mit Blick auf die politischen Parteien aner-
kennt das BVerfG, dass sie und ihre Ver-
treter grundsätzlich nicht der organisierten
Staatlichkeit zuzurechnen sind und keine
Staatsgewalt ausüben. Dennoch gelangt
das BVerfG in Tz. 57 zu dem Befund:

„Bei funktionaler Betrachtungsweise sind sie im
vorliegenden Kontext jedoch als staatsnah zu
qualifizieren und damit den staatlichen Mitgliedern
gleichzusetzen. Sie sind maßgeblich auf die Be-
setzung von staatlichen Ämtern ausgerichtet und
haben die Aufgabe, verschiedene Positionen ag-
gregierend und in Konkurrenz zueinander die
staatliche Willensbildung vorzubereiten und diese
zu vermitteln. Personen, die als Vertreter politi-

scher Parteien entsandt werden, bewegen sich
damit unweigerlich in staatlich-politischen Ent-
scheidungszusammenhängen eingebunden in
den demokratischen Wettbewerb um Amt und
Mandat.“

Erneut bezieht sich das BVerfG auf Hahn,
Die Aufsicht des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, 2010, S. 176 ff.

Die entscheidenden Kriterien für die funk-
tionale Gleichstellung von Parteien und ih-
ren Vertretern mit dem Ausüben eines öf-
fentlichen Amtes in Kategorie I liegen

(1.) in der Ausrichtung auf die Besetzung
von staatlichen Ämtern sowie

(2.) in der Eingebundenheit in den demo-
kratischen Wettbewerb um Amt und
Mandat.

Aufgrund dieser Kriterien wird die generell-
abstrakte Definition des BVerfG in Tz. 54
erfüllt, wonach maßgeblich ist,

„ob es sich um eine Person handelt, die staatlich-
politische Entscheidungsmacht inne hat oder im
Wettbewerb um ein hierauf gerichtetes öffentli-
ches Amt oder Mandat steht und insoweit in
besonderer Weise auf die Zustimmung einer brei-
teren Öffentlichkeit verwiesen ist.“

Mit Blick auf die kommunalen Spitzenver-
bände ist zu fragen, ob sie politischen
Parteien und ihren Vertretern gleichgestellt
werden können, da die Parteien wie die
kommunalen Spitzenverbände „grundsätz-
lich nicht der organisierten Staatlichkeit
zuzurechnen sind und keine Staatsgewalt
ausüben.“

Hahn (S. 179) hat dies in ihrer vom BVerfG
mehrfach zitierten, in diesem Zusammen-
hang aber auffälligerweise nicht aufgegriffe-
nen Arbeit mit folgender Argumentation
bejaht:

„In seiner 6. Rundfunkentscheidung hat das Ge-
richt dann eindeutig festgestellt, dass zur Staats-
gewalt auch die Gemeinden zählen (BVerfGE 83,
238, 330). Ob hingegen die kommunalen Spitzen-
verbände auch dem Staat zuzurechnen sind, ist
weitaus schwieriger zu beurteilen… Nur die Form
ihrer Organisiertheit kann nicht ausschlaggebend
sein. Darüber hinaus ist weiter zu bedenken, dass
auf der Ebene der Spitzenverbände die Parteizu-
gehörigkeit eine große Rolle spielt und Parteien,
wie festgestellt, unter den Grundsatz der Staats-
freiheit fallen. Folglich sind auch die Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände der Staatsseite
zuzurechnen.“

Das BVerfG ist Hahn hier ebenso wenig
gefolgt wie bei ihrer Behauptung (S. 181),
dass „auch die Vertreter der gesellschaftlich
relevanten Gruppen, die unter Mitwirkung
der Legislative oder der Exekutive in die
aufgeführten Rundfunkgremien entsandt
werden, dem Bereich des Staates zuzu-
rechnen“ seien.

Von den fünf im Zusammenhang mit den
kommunalen Spitzenverbänden zitierten
Sätzen Hahns ist gegen die ersten drei
Sätze nichts zu erinnern. Der für Hahns
Qualifizierung entscheidende vierte Satz,
dass „auf der Ebene der Spitzenverbände
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die Parteizugehörigkeit eine große Rolle
spielt“, trifft jedenfalls für den Deutschen
Landkreistag nicht zu. Aber selbst wenn er
– wie etwa auch bei Arbeiternehmer-, Ar-
beitgeber- oder anderen Verbänden – zu-
treffen sollte, kann es darauf zur Bejahung
der Staatsnähe nicht ankommen, da die
beiden entscheidenden Kriterien, die
nach den Darlegungen des BVerfG für die
Kategorisierung der Parteien als staatsnah
maßgeblich sind, bei allen kommunalen
Spitzenverbändenzweifelsfrei nicht er-
füllt sind: Weder sind die kommunalen
Spitzenverbände

(1.) in ihrer Tätigkeit auf die Besetzung
staatlicher Ämter ausgerichtet,
noch sind sie

(2.) in den demokratischen Wettbe-
werb um Amt und Mandat einge-
bunden.

Wie anderen – zweifelsfrei gesellschaftli-
chen und damit staatsfernen – Gruppen
auch geht es den kommunalen Spitzenver-
bänden allein um die Vertretung und Ver-
mittlung von Sachanliegen nach innen
und außen. Sie stehen damit als solche
„außerhalb der politischen Kräftefelder, in
denen im demokratischen Wettbewerb um
die Erlangung und Erhaltung von Amt und
Mandat gerungen wird“ (so BVerfG, Tz. 72).
Damit sind die kommunalen Spitzenver-
bände nach der funktionalen Betrach-
tungsweise des BVerfG – anders als die
Kommunen – nicht staatsnah. In einem
Schaubild lässt sich dies wie rechts oben
darstellen.

IV. Anforderungen an staatsferne
Mitglieder

Das bedeutet nach den Vorgaben des
BVerfG allerdings nicht, dass die von den
kommunalen Spitzenverbänden entsand-
ten Personen per se das Gebot der Staats-
ferne erfüllen, da das Gericht ja selbst „Ver-
treter vonKommunen“ der ersten Kategorie
und damit den staatsnahen Vertretern
zugeordnet hat. Daher hat das BVerfG in
Tz. 72 – 74 klare – und wegen Geltung des
Willkürverbots (V.) abschließende – Vorga-
ben für die Schaffung von Inkompatibilitäts-
regelungen getroffen:

„Der Gesetzgeber hat deshalb sicherzustellen,
dass die als staatsferneMitglieder in die Aufsichts-
gremien berufenen Personen auch persönlich in
einer hinreichenden Distanz zu staatlich-polti-
schen Entscheidungszusammenhängen stehen.
Allein die Tatsache, dass eine Person von einer
gesellschaftlichen Gruppierung entsandt worden
ist, bewahrt nicht hinreichend davor, dass sie
durch ihre persönliche Einbindung im Übrigen
nicht doch als staatsnaher politischer Akteur han-
delt. Es ist sogar möglich, dass entsendungs-
berechtigte Gruppen sich von einer solchen Ver-
netzung Vorteile versprechen. Indes ist es An-
liegen desGebots der staatsfernen Ausgestaltung
des Rundfunks, solche Vernetzungen gerade zu
begrenzen. Entsprechendes gilt für Personen, die
durchWahl aus einem anderenRundfunkgremium

– etwa aus dem Rundfunk- oder Fernsehrat in den
Verwaltungsrat – berufen werden.“

In der Subsumtion hat das BVerfG in Tz. 73
und 74 zwei Stränge aufgebaut, die zur
Inkompatiblität führen, nämlich:

(1.) „In Entsprechung zu der Bestimmung
der Personen, die als staatliche Mit-
glieder anzusehen sind, sind durch
Inkompatiblitätsregelungen zunächst
solche Personen von der Bestellung
als staatsferne Mitglieder der Rund-
funkanstalten auszuschließen, die Mit-
glieder von Regierungen, Parlamenta-
rier, politische Beamte oder Wahlbe-
amte in Leitungsfunktionen sind (Tz.
73).

(2.) Unter die Inkompatiblitätsregelungen
müssen aber auch solche Personen
fallen, die in herausgehobener Funk-
tion für eine politische Partei Verant-
wortung tragen.Wer in ihnen in heraus-
gehobener Funktion Verantwortung
trägt, ist hierdurch unweigerlich in
staatlich-politische Entscheidungszu-
sammenhänge und den Wettbewerb
um Amt und Mandat eingebunden.“

Die Inkompatibilität geht nach den Darle-
gungen des BVerfG allerdings nicht so weit,
dass

„schon alle Personen einbezogen sind, die nur
Mitglied einer politischen Partei sind oder in ihnen
aktiv mitwirken.“

An anderer Stelle (Tz. 92 und 99) hat das
BVerfG festgestellt, dass der ZDF-Staats-
vertrag bisher keine Vorkehrungen gegen
die Bestellung von Parlamentariern, politi-
schen Beamten, Wahlbeamten in Leitungs-
funktionen oder Mitgliedern politischer Par-
teien mit herausgehobener Verantwortung
enthält, was auch für die vom Fernsehrat

gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates
gilt.

Die vorgenannten – und nur diese –Krite-
rien sind auch für Mitarbeiter oder eh-
renamtliche Repräsentanten der kom-
munalen Spitzenverbände anzulegen.
Auch deshalb konnte das BVerfG den wie-
dergegebenen Darlegungen von Hahn (S.
179) nicht folgen, die aus der nicht spezi-
fizierten und erst recht nicht individuell-kon-
kret nachgewiesenen Behauptung, dass
„auf der Ebene der Spitzenverbände die
Parteizugehörigkeit eine große Rolle spielt“,
fälschlicherweise eine Kategorisierung der
kommunalen Spitzenverbände als staats-
nah vorgenommen hat.

Mit Blick auf die kommunalen Spitzen-
verbände ergibt sich also,

(1.) dass sie als solche nicht als staats-
nah im Sinne der funktionalen Be-
trachtungsweise des BVerfG zu qua-
lifizieren sind,

(2.) dass bei ihren hauptberuflichen
Mitarbeitern individuell-konkret zu
prüfen ist, ob sie „in herausgehobener
Funktion für eine politische Partei
Verantwortung tragen“. Ist dies der
Fall, sind diese Mitarbeiter als staats-
nah zu qualifizieren. Ist dies nicht der
Fall, unterfallen sie nach den Vorgaben
des BVerfG der Kategorie der Staats-
ferne;

(3.) dass bei den ehrenamtlich tätigen po-
litischen Repräsentanten der kommu-
nalen Spitzenverbände (Präsidenten
und Vizepräsidenten, Stellvertreter
des Präsidenten, Vorsitzende oder de-
ren Stellvertreter) zu differenzieren ist:

– Üben sie im Hauptamt ein Wahl-
amt in Leitungsfunktion aus, was
derRegelfall sein dürfte, fallen sie in

Staatliche Ämter Nicht organisierte

Staatlichkeit

Wettbewerb
um Amt und
Mandat

Politische Verantwor-
tungsträger
Mitglieder einer Regie-
rung, Abgeordnete, poli-
tische Beamte, Wahlbe-
amte in Leitungsfunktion
wie Bürgermeister und
Landräte und andere
Vertreter einer Kommune
(Tz. 55)

Politische Parteien und
ihre Vertreter
sind maßgeblich auf
Besetzung von staatli-
chen Ämtern ausge-
richtet und eingebunden
in den demokratischen
Wettbewerb um Amt
und Mandat (Tz. 57)

= Staatliche
oder staatsna-
he politische
Akteure

Kein Wettbe-
werb um Amt
und Mandat

Personen in staatlichen
Ämtern, die im Rahmen
spezifisch begrenzter
Aufgaben handeln
von Hochschulen, aus
der Richterschaft oder
aus der funktionalen
Selbstverwaltung ent-
sandt (Tz. 56)

Staatsferne Mitglieder,
die außerhalb der politi-
schen Kräftefelder ste-
hen, in denen im de-
mokratischen Wettbe-
werb um die Erlangung
und Erhaltung von Amt
und Mandat gerungen
wird
Persönlich hinreichende
Distanz geboten (Tz. 72)

= Staatsferne
Personen
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die Parteizugehörigkeit eine große Rolle
spielt“, trifft jedenfalls für den Deutschen
Landkreistag nicht zu. Aber selbst wenn er
– wie etwa auch bei Arbeiternehmer-, Ar-
beitgeber- oder anderen Verbänden – zu-
treffen sollte, kann es darauf zur Bejahung
der Staatsnähe nicht ankommen, da die
beiden entscheidenden Kriterien, die
nach den Darlegungen des BVerfG für die
Kategorisierung der Parteien als staatsnah
maßgeblich sind, bei allen kommunalen
Spitzenverbändenzweifelsfrei nicht er-
füllt sind: Weder sind die kommunalen
Spitzenverbände

(1.) in ihrer Tätigkeit auf die Besetzung
staatlicher Ämter ausgerichtet,
noch sind sie

(2.) in den demokratischen Wettbe-
werb um Amt und Mandat einge-
bunden.

Wie anderen – zweifelsfrei gesellschaftli-
chen und damit staatsfernen – Gruppen
auch geht es den kommunalen Spitzenver-
bänden allein um die Vertretung und Ver-
mittlung von Sachanliegen nach innen
und außen. Sie stehen damit als solche
„außerhalb der politischen Kräftefelder, in
denen im demokratischen Wettbewerb um
die Erlangung und Erhaltung von Amt und
Mandat gerungen wird“ (so BVerfG, Tz. 72).
Damit sind die kommunalen Spitzenver-
bände nach der funktionalen Betrach-
tungsweise des BVerfG – anders als die
Kommunen – nicht staatsnah. In einem
Schaubild lässt sich dies wie rechts oben
darstellen.

IV. Anforderungen an staatsferne
Mitglieder

Das bedeutet nach den Vorgaben des
BVerfG allerdings nicht, dass die von den
kommunalen Spitzenverbänden entsand-
ten Personen per se das Gebot der Staats-
ferne erfüllen, da das Gericht ja selbst „Ver-
treter vonKommunen“ der ersten Kategorie
und damit den staatsnahen Vertretern
zugeordnet hat. Daher hat das BVerfG in
Tz. 72 – 74 klare – und wegen Geltung des
Willkürverbots (V.) abschließende – Vorga-
ben für die Schaffung von Inkompatibilitäts-
regelungen getroffen:

„Der Gesetzgeber hat deshalb sicherzustellen,
dass die als staatsferneMitglieder in die Aufsichts-
gremien berufenen Personen auch persönlich in
einer hinreichenden Distanz zu staatlich-polti-
schen Entscheidungszusammenhängen stehen.
Allein die Tatsache, dass eine Person von einer
gesellschaftlichen Gruppierung entsandt worden
ist, bewahrt nicht hinreichend davor, dass sie
durch ihre persönliche Einbindung im Übrigen
nicht doch als staatsnaher politischer Akteur han-
delt. Es ist sogar möglich, dass entsendungs-
berechtigte Gruppen sich von einer solchen Ver-
netzung Vorteile versprechen. Indes ist es An-
liegen desGebots der staatsfernen Ausgestaltung
des Rundfunks, solche Vernetzungen gerade zu
begrenzen. Entsprechendes gilt für Personen, die
durchWahl aus einem anderenRundfunkgremium

– etwa aus dem Rundfunk- oder Fernsehrat in den
Verwaltungsrat – berufen werden.“

In der Subsumtion hat das BVerfG in Tz. 73
und 74 zwei Stränge aufgebaut, die zur
Inkompatiblität führen, nämlich:

(1.) „In Entsprechung zu der Bestimmung
der Personen, die als staatliche Mit-
glieder anzusehen sind, sind durch
Inkompatiblitätsregelungen zunächst
solche Personen von der Bestellung
als staatsferne Mitglieder der Rund-
funkanstalten auszuschließen, die Mit-
glieder von Regierungen, Parlamenta-
rier, politische Beamte oder Wahlbe-
amte in Leitungsfunktionen sind (Tz.
73).

(2.) Unter die Inkompatiblitätsregelungen
müssen aber auch solche Personen
fallen, die in herausgehobener Funk-
tion für eine politische Partei Verant-
wortung tragen.Wer in ihnen in heraus-
gehobener Funktion Verantwortung
trägt, ist hierdurch unweigerlich in
staatlich-politische Entscheidungszu-
sammenhänge und den Wettbewerb
um Amt und Mandat eingebunden.“

Die Inkompatibilität geht nach den Darle-
gungen des BVerfG allerdings nicht so weit,
dass

„schon alle Personen einbezogen sind, die nur
Mitglied einer politischen Partei sind oder in ihnen
aktiv mitwirken.“

An anderer Stelle (Tz. 92 und 99) hat das
BVerfG festgestellt, dass der ZDF-Staats-
vertrag bisher keine Vorkehrungen gegen
die Bestellung von Parlamentariern, politi-
schen Beamten, Wahlbeamten in Leitungs-
funktionen oder Mitgliedern politischer Par-
teien mit herausgehobener Verantwortung
enthält, was auch für die vom Fernsehrat

gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates
gilt.

Die vorgenannten – und nur diese –Krite-
rien sind auch für Mitarbeiter oder eh-
renamtliche Repräsentanten der kom-
munalen Spitzenverbände anzulegen.
Auch deshalb konnte das BVerfG den wie-
dergegebenen Darlegungen von Hahn (S.
179) nicht folgen, die aus der nicht spezi-
fizierten und erst recht nicht individuell-kon-
kret nachgewiesenen Behauptung, dass
„auf der Ebene der Spitzenverbände die
Parteizugehörigkeit eine große Rolle spielt“,
fälschlicherweise eine Kategorisierung der
kommunalen Spitzenverbände als staats-
nah vorgenommen hat.

Mit Blick auf die kommunalen Spitzen-
verbände ergibt sich also,

(1.) dass sie als solche nicht als staats-
nah im Sinne der funktionalen Be-
trachtungsweise des BVerfG zu qua-
lifizieren sind,

(2.) dass bei ihren hauptberuflichen
Mitarbeitern individuell-konkret zu
prüfen ist, ob sie „in herausgehobener
Funktion für eine politische Partei
Verantwortung tragen“. Ist dies der
Fall, sind diese Mitarbeiter als staats-
nah zu qualifizieren. Ist dies nicht der
Fall, unterfallen sie nach den Vorgaben
des BVerfG der Kategorie der Staats-
ferne;

(3.) dass bei den ehrenamtlich tätigen po-
litischen Repräsentanten der kommu-
nalen Spitzenverbände (Präsidenten
und Vizepräsidenten, Stellvertreter
des Präsidenten, Vorsitzende oder de-
ren Stellvertreter) zu differenzieren ist:

– Üben sie im Hauptamt ein Wahl-
amt in Leitungsfunktion aus, was
derRegelfall sein dürfte, fallen sie in

Staatliche Ämter Nicht organisierte

Staatlichkeit

Wettbewerb
um Amt und
Mandat

Politische Verantwor-
tungsträger
Mitglieder einer Regie-
rung, Abgeordnete, poli-
tische Beamte, Wahlbe-
amte in Leitungsfunktion
wie Bürgermeister und
Landräte und andere
Vertreter einer Kommune
(Tz. 55)

Politische Parteien und
ihre Vertreter
sind maßgeblich auf
Besetzung von staatli-
chen Ämtern ausge-
richtet und eingebunden
in den demokratischen
Wettbewerb um Amt
und Mandat (Tz. 57)

= Staatliche
oder staatsna-
he politische
Akteure

Kein Wettbe-
werb um Amt
und Mandat

Personen in staatlichen
Ämtern, die im Rahmen
spezifisch begrenzter
Aufgaben handeln
von Hochschulen, aus
der Richterschaft oder
aus der funktionalen
Selbstverwaltung ent-
sandt (Tz. 56)

Staatsferne Mitglieder,
die außerhalb der politi-
schen Kräftefelder ste-
hen, in denen im de-
mokratischen Wettbe-
werb um die Erlangung
und Erhaltung von Amt
und Mandat gerungen
wird
Persönlich hinreichende
Distanz geboten (Tz. 72)

= Staatsferne
Personen
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die staatsnahe Kategorie I bereits
aufgrund ihres Hauptamtes, nicht
aber aufgrund ihres zusätzlich aus-
geübten verbandlichen Ehrenamtes.

– Üben sie – ausnahmsweise – im
Hauptamt ein Wahlamt in Leitungs-
funktion nicht oder nicht mehr aus,
gelten die allgemeinen Regeln. Es ist
dann insbesondere zu prüfen, ob sie
etwa Parlamentarier sind oder in he-
rausgehobener Funktion für eine po-
litische Partei Verantwortung tragen
oder – sofern der Gesetzgeber, wie
vomBVerfG in Tz. 75 angesprochen,
für „politische Amtsträger auch an
die Statuierung von Karenzzeiten“
denkt – getragen haben.

V. Willkürverbot

Obwohl das BVerfG dem Gesetzgeber bei
der Ausgestaltung dieser Vorgaben in Tz.
67 ausdrücklich „einenweitenGestaltungs-
spielraum für die nähere Bestimmung der
Zusammensetzung lässt, wenn sie erkenn-
bar auf Vielfaltsicherung angelegt ist“, muss
sie aberwillkürfrei erfolgen. Das bedeutet
konkret:

„Die gewählten Auswahlkriterien müssen dabei
gleichmäßig angewandt und dürfen nicht oh-
ne sachlichen Grund verlassen werden.“

B. Entwurf des ZDF-Änderungs-
staatsvertrages

I. § 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 5

Diesen Vorgaben genügt der Entwurf des
ZDF-Änderungsstaatsvertrages nicht hin-
sichtlich der in § 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 5
vorgesehenen Regelung, wonach Vertre-
ter der kommunalen Spitzenverbände
auf Leitungsebene dem Fernsehrat und
dem Verwaltungsrat nicht angehören dür-
fen, da hier eine willkürliche gleiche Be-
handlung funktionell staatsferner Vertreter
aus staatsfernen Verbänden mit den vom
BVerfG bereits selbst als staatsnah qua-
lifizierten Personen erfolgt, die in § 19a

Abs. 3 S. 1 Ziff. 1 bis 4 sowie Ziff. 6 genannt
sind.

Während dieWirkung der Inkompatibilität in
§ 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 des Entwurfs für
den Fernsehrat wegen des Verweises in
§ 19a Abs. 3 S. 2 auf § 21 Abs. 1 Buchst.
c der Sache nach wieder aufgehoben wird,
kommt die vorgenannte Inkompatibili-
tätsregelung bezogen auf den Verwal-
tungsrat voll zum Tragen, da zwar auch
eine Ausnahme für die Mitglieder des Ver-
waltungsrats nach § 24 Abs. 1 Buchst. a
ausgesprochen wird, in § 24 Abs. 1
Buchst. a selbst aber im Widerspruch dazu
abschließend geregelt werden soll:

„vier Vertreter der Länder, die von denRegierungs-
chefs gemeinsam berufen werden.“

D.h. Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände auf Leitungsebene wer-
den ohne rechtfertigenden Grund von
einerWählbarkeit oder Berufung in den
Verwaltungsrat ausgeschlossen.

Bei dem Begriff „Vertreter der kommu-
nalen Spitzenverbände auf Leitungs-
ebene“ handelt es sich zudem um keinen
eingeführten Begriff. Daher erscheint un-
klar, was darunter zu verstehen ist. Nach
unserem Wissen ist ein vergleichbarer Be-
griff überhaupt erst einmal verwendet wor-
den, und zwar in der Kommission zur Mo-
dernisierung der Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen. In der konstituierenden Sitzung
dieser Kommission am 8.3.2007 hat der
Co-Vorsitzende Struck ausgeführt, dass

„wir jeweils die politische Leitung der drei kommu-
nalen Spitzenverbände zu unseren Sitzungen ein-
laden“.

Gemeint waren damit ausschließlich die
(ehrenamtlichen) Präsidenten, also ein
Oberbürgermeister, ein Landrat und ein
Bürgermeister, was sich daran ablesen
lässt, dass der in jeder Sitzung anwesende
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages in den Anwesenheitslisten
jeweils nicht aufgeführt wurde und ihm – bei
Abwesenheit aller drei Präsidenten – in der

Sitzung am 8.11.2007 trotz festgelegten
Rederechts der kommunalen Spitzenver-
bände auch nicht das Wort erteilt wurde
und er in der Anwesenheitsliste abermals
nicht aufgeführt wurde. Im Protokoll dieser
Sitzung heißt es auf S. 254:

„Jetzt liegtmir noch eine Frage vonHerrnHenneke
vom Deutschen Landkreistag vor. Ich schlage vor,
dass diese Frage bei uns eingereicht wird, die
Herren… sie dann schriftlich beantworten und das
Ganze in das Protokoll aufgenommen wird.“

Auf. S. 269 des Protokolls heißt es dann
entpersonalisiert:

„Der Deutsche Landkreistag hat folgende Frage
schriftlich gestellt…“

Sollte der Begriff der „Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände auf Leitungs-
ebene“ entsprechend, also im Sinne der
politischen Leitung, gemeint sein, bedarf
es dieser Regelung nicht, da die davon
betroffenen Personen bereits von § 19a
Abs. 3 S. 1 Ziff. 3, ggfs. auch von § 19a
Abs. 3 S. 1 Ziff. 1 und 6 erfasst werden.

Sollte sich der Begriff dagegen auch auf
hauptamtlich Beschäftigte beziehen, ist
bereits der Begriff der Leitungsebene un-
klar. Desweiteren würde verkannt, dass
dieser Personenkreis nach den obigen Dar-
legungen – sofern nicht die Voraussetzun-
gen des § 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 6 vorliegen –
als staatsfern einzustufen ist.

Wie ein Blick in die Satzung des Deutschen
Landkreistages zeigt – bei den beiden an-
deren Verbänden finden sich ähnliche
Regelungen –, ist der Hauptgeschäftsfüh-
rer nach § 10 Organ und alleinvertretungs-
berechtigter Vorstand des Deutschen
Landkreistages e.V., eines ursprünglich
nicht eingetragenen und seit 2005 einge-
tragenen Vereins. Sein Anstellungsverhält-
nis hat eine Laufzeit von zwölf Jahren bei
einer Wiederannahmeverpflichtung nach
Wiederbestellung. Allein die Vertragslauf-
zeit von (mindestens) zwölf Jahren sowie
die auf eine gleiche Zeitdauer gerichtete
Wiederannahmeverpflichtung zeigt die auf
Kontinuität angelegte Tätigkeit, die die Sat-
zung als administrative dahingehend um-
schreibt, dass der Hauptgeschäftsführer
die Hauptgeschäftsstelle leitet und unmit-
telbarer Vorgesetzter aller Dienstkräfte ist.
Er hat nach § 10 Abs. 3 DLT-Satzung ins-
besondere die Aufgabe, alle die gemein-
samen Belange der deutschen Landkreise
berührenden Vorkommnisse sorgfältig zu
verfolgen, Wünsche und Anträge der Mit-
glieder zu bearbeiten und zur Beschluss-
fassung vorzubereiten sowie die Ausfüh-
rung der Beschlüsse zu besorgen. Weiter-
hin hat er den Entwurf eines Haushaltsplans
zur Beschlussfassung und nach Ablauf des
Geschäftsjahres die Rechnung für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr vorzulegen.

Auch aus dieser Aufgabenumschreibung
und der auf Kontinuität ausgerichteten
Dauer des Anstellungsvertrages ergibt sich
eindeutig, dass seine Tätigkeit – wie die

Über das BVerfG-Urteil zum ZDF-Staatsvertrag diskutierten am 29.1.2015 im Rahmen des 3. Berliner
Jahresrückblicks der Konrad-Adenauer-Stiftung (v. l.): Prof. Dr. h. c. Rudolf Mellinghoff (Präsident des
Bundesfinanzhofes), Prof. Dr. Andreas Voßkuhle (BVerfG-Präsident) und Peter Müller (Richter im Zweiten
Senat des BVerfG). Fotos: Konrad-Adenauer-Stiftung
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seines Verbandes – weder in der Aus-
richtung auf die Besetzung von staat-
lichen Ämtern noch in der Eingebun-
denheit in den demokratischen Wett-
bewerb um Amt und Mandat liegt.

Nach alledem ist dringend zu empfehlen,
§ 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 des Entwurfs des
ZDF-Änderungsstaatsvertrages ersatzlos
zu streichen.

Mit Blick auf hauptamtliche kommunale
Wahlbeamte kommt der Regelung wegen
§ 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 3 kein eigener Gehalt
zu,mit Blick auf hauptamtliche Beschäftigte
werden die gewählten Auswahlkriterien für
staatsferne Mitglieder entgegen den Vor-
gaben in Tz. 67 der BVerfG-Entscheidung
nicht gleichmäßig angewandt, sondern oh-
ne sachlichen Grund verlassen.

II. § 21 Abs. 1 Buchst. c

In § 21 Abs. 1 Buchst. c soll es künftig
heißen: „einem Vertreter des Landkreista-
ges und einem Vertreter des Deutschen
Städtetages und des deutschen Städte-
und Gemeindebundes“.

Zunächst ist diese Fassung sprachlich un-
genau. Insofern müsste es – gerade auch
bei einem Vergleich mit dem Buchstaben h,
i, j, k, n, o und p des ZDF-Änderungsstaats-
vertragsentwurfs – richtig heißen:

„einem Vertreter des Deutschen Landkreistages
e.V. und einem Vertreter des Deutschen Städte-
tages und des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes e.V.“.

DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke zählte ebenso zu den Gästen wie …

Inhaltlich haben sich die drei kommunalen
Spitzenverbände bereits im Oktober 2014
gegenüber den Regierungschefs der Län-
der dafür ausgesprochen, dass die Kom-
munen auch künftig – wie von Anbeginn an
im ZDF-Staatsvertrag – mit drei Vertretern
im Fernsehrat vertreten sind, von denen je
einer von jedem der drei kommunalen Spit-
zenverbände entsandt wird. An dieser in-
haltlichen Forderung ist festzuhalten.

Da „Vertreter der Kommunen“ nach den
Vorgaben des BVerfG künftig der Staats-
seite zuzurechnen sind, sollten sie auch als
solche bezeichnet werden. Sollte ein kom-

munaler Spitzenverband nicht einen Land-
rat oder einen (Ober-)Bürgermeister, son-
dern einen hauptamtlichen Verbandsmitar-
beiter benennen, liegt darin unter dem Ge-
sichtspunkt der Staatsferne kein Problem,
da die Staatsseite zwar staatsferne Perso-
nen entsenden, nicht aber umgekehrt eine
staatsferne Organisation staatsnahe Per-
sonen wegen dann gegebener Inkompati-
bilität benennen darf.

Sollte es entgegen diesem Petitum bei der
Reduktion auf zwei kommunale Vertreter
bleiben, spricht für die vorgesehene Auf-
teilung auf einen Vertreter der Kreise
und einen Vertreter der Gemeinden –

abgeleitet aus Art. 28 Abs. 1 S. 2 i.V.m.
Abs. 2 GG –, dass das Grundgesetz auf
Verfassungsebene zwischen Kreisen und
Gemeinden unterscheidet.

Verbandsmäßig werden die Kreise auf
der Bundesebene und in allen Ländern
allein durch den Deutschen Landkreis-
tag und die ihm angehörenden Landesver-
bände vertreten. Bei den Gemeinden
erfolgt die Vertretung auf der Bundes-
ebene durch zwei Verbände, in sechs
von dreizehn Flächenländern (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz)
ebenfalls durch zwei Verbände, in ebenfalls
sechs Flächenländern (den „Beitrittslän-
dern“ Saarland, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen) durch einen ge-
meindlichen Einheitsverband und in
Schleswig-Holstein sogar durch drei Ver-
bände.

III. § 24 Abs. 1 Buchst. a

Gemäß § 24 Abs. 1 Buchst. a sollen dem
Verwaltungsrat auf der staatsnahen Seite
künftig angehören

„vier Vertreter der Länder, die von denRegierungs-
chefs gemeinsam berufen werden; die Regie-

rungschefs werden sich bemühen, die Berufun-
gen einmütig vorzunehmen.“

Während im Fernsehrat auf der Staatsseite
künftig 20 Vertreter vorgesehen sind, davon
16Vertreter der Länder und je zwei Vertreter
des Bundes und der Kommunen, sollen im
Verwaltungsrat von Staatsseite ausschließ-
lich vier Ländervertreter Berücksichtigung
finden. Von den künftig insgesamt 24 staat-
lichen Gremienvertretern sollen mithin 20
und damit 83,3 % (fünf Sechstel) Länder-
vertreter sein. Das BVerfG hat demgegen-
über in Tz. 38 des Urteils vom 25.3.2014
ausgeführt:

„In Blick auf die Frage, von welchen staatlichen
Ebenen Vertreter in die Rundfunkanstalten ent-
sendet werden können, ist gleichfalls der Aspekt
der Vielfaltsicherung maßgebend. Die Bestellung
staatlicher Mitglieder erfolgt nicht, um ihnen eine
Option zur einseitig-autoritativen Durchsetzung
von Entscheidungen in Wahrnehmung eigener
hoheitlicher Kompetenz zu eröffnen, sondern in
Blick auf die Erbringung verschiedener Perspekti-
ven und eine vielfältige Rückbindung des öffent-
lichen-rechtlichen Rundfunks. Daher können un-
abhängig von spezifisch-rundfunkrechtlichen
Kompetenzen Vertreterinnen und Vertreter aller
staatlichen Ebenen – auch etwa des Bundes,
der Kommunen oder bestimmter funktionaler
Selbstverwaltungskörperschaften – als Mitglieder
in Gremien der Rundfunkanstalten bestellt wer-
den. Angesichts des übergreifenden Ziels der
Vielfaltsicherung ist dabei auch innerhalb der
staatlichen Mitglieder auf die Berücksichtigung
möglichst vielfältiger Perspektiven Bedacht zu
nehmen.“

Insoweit scheinen berechtigte Zweifel er-
laubt, ob diesen Anforderungen mit den
vorgesehenen Regelungen Rechnung ge-
tragen wird. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

… ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut.
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seines Verbandes – weder in der Aus-
richtung auf die Besetzung von staat-
lichen Ämtern noch in der Eingebun-
denheit in den demokratischen Wett-
bewerb um Amt und Mandat liegt.

Nach alledem ist dringend zu empfehlen,
§ 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 5 des Entwurfs des
ZDF-Änderungsstaatsvertrages ersatzlos
zu streichen.

Mit Blick auf hauptamtliche kommunale
Wahlbeamte kommt der Regelung wegen
§ 19a Abs. 3 S. 1 Ziff. 3 kein eigener Gehalt
zu,mit Blick auf hauptamtliche Beschäftigte
werden die gewählten Auswahlkriterien für
staatsferne Mitglieder entgegen den Vor-
gaben in Tz. 67 der BVerfG-Entscheidung
nicht gleichmäßig angewandt, sondern oh-
ne sachlichen Grund verlassen.

II. § 21 Abs. 1 Buchst. c

In § 21 Abs. 1 Buchst. c soll es künftig
heißen: „einem Vertreter des Landkreista-
ges und einem Vertreter des Deutschen
Städtetages und des deutschen Städte-
und Gemeindebundes“.

Zunächst ist diese Fassung sprachlich un-
genau. Insofern müsste es – gerade auch
bei einem Vergleich mit dem Buchstaben h,
i, j, k, n, o und p des ZDF-Änderungsstaats-
vertragsentwurfs – richtig heißen:

„einem Vertreter des Deutschen Landkreistages
e.V. und einem Vertreter des Deutschen Städte-
tages und des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes e.V.“.

DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke zählte ebenso zu den Gästen wie …

Inhaltlich haben sich die drei kommunalen
Spitzenverbände bereits im Oktober 2014
gegenüber den Regierungschefs der Län-
der dafür ausgesprochen, dass die Kom-
munen auch künftig – wie von Anbeginn an
im ZDF-Staatsvertrag – mit drei Vertretern
im Fernsehrat vertreten sind, von denen je
einer von jedem der drei kommunalen Spit-
zenverbände entsandt wird. An dieser in-
haltlichen Forderung ist festzuhalten.

Da „Vertreter der Kommunen“ nach den
Vorgaben des BVerfG künftig der Staats-
seite zuzurechnen sind, sollten sie auch als
solche bezeichnet werden. Sollte ein kom-

munaler Spitzenverband nicht einen Land-
rat oder einen (Ober-)Bürgermeister, son-
dern einen hauptamtlichen Verbandsmitar-
beiter benennen, liegt darin unter dem Ge-
sichtspunkt der Staatsferne kein Problem,
da die Staatsseite zwar staatsferne Perso-
nen entsenden, nicht aber umgekehrt eine
staatsferne Organisation staatsnahe Per-
sonen wegen dann gegebener Inkompati-
bilität benennen darf.

Sollte es entgegen diesem Petitum bei der
Reduktion auf zwei kommunale Vertreter
bleiben, spricht für die vorgesehene Auf-
teilung auf einen Vertreter der Kreise
und einen Vertreter der Gemeinden –

abgeleitet aus Art. 28 Abs. 1 S. 2 i.V.m.
Abs. 2 GG –, dass das Grundgesetz auf
Verfassungsebene zwischen Kreisen und
Gemeinden unterscheidet.

Verbandsmäßig werden die Kreise auf
der Bundesebene und in allen Ländern
allein durch den Deutschen Landkreis-
tag und die ihm angehörenden Landesver-
bände vertreten. Bei den Gemeinden
erfolgt die Vertretung auf der Bundes-
ebene durch zwei Verbände, in sechs
von dreizehn Flächenländern (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz)
ebenfalls durch zwei Verbände, in ebenfalls
sechs Flächenländern (den „Beitrittslän-
dern“ Saarland, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen) durch einen ge-
meindlichen Einheitsverband und in
Schleswig-Holstein sogar durch drei Ver-
bände.

III. § 24 Abs. 1 Buchst. a

Gemäß § 24 Abs. 1 Buchst. a sollen dem
Verwaltungsrat auf der staatsnahen Seite
künftig angehören

„vier Vertreter der Länder, die von denRegierungs-
chefs gemeinsam berufen werden; die Regie-

rungschefs werden sich bemühen, die Berufun-
gen einmütig vorzunehmen.“

Während im Fernsehrat auf der Staatsseite
künftig 20 Vertreter vorgesehen sind, davon
16Vertreter der Länder und je zwei Vertreter
des Bundes und der Kommunen, sollen im
Verwaltungsrat von Staatsseite ausschließ-
lich vier Ländervertreter Berücksichtigung
finden. Von den künftig insgesamt 24 staat-
lichen Gremienvertretern sollen mithin 20
und damit 83,3 % (fünf Sechstel) Länder-
vertreter sein. Das BVerfG hat demgegen-
über in Tz. 38 des Urteils vom 25.3.2014
ausgeführt:

„In Blick auf die Frage, von welchen staatlichen
Ebenen Vertreter in die Rundfunkanstalten ent-
sendet werden können, ist gleichfalls der Aspekt
der Vielfaltsicherung maßgebend. Die Bestellung
staatlicher Mitglieder erfolgt nicht, um ihnen eine
Option zur einseitig-autoritativen Durchsetzung
von Entscheidungen in Wahrnehmung eigener
hoheitlicher Kompetenz zu eröffnen, sondern in
Blick auf die Erbringung verschiedener Perspekti-
ven und eine vielfältige Rückbindung des öffent-
lichen-rechtlichen Rundfunks. Daher können un-
abhängig von spezifisch-rundfunkrechtlichen
Kompetenzen Vertreterinnen und Vertreter aller
staatlichen Ebenen – auch etwa des Bundes,
der Kommunen oder bestimmter funktionaler
Selbstverwaltungskörperschaften – als Mitglieder
in Gremien der Rundfunkanstalten bestellt wer-
den. Angesichts des übergreifenden Ziels der
Vielfaltsicherung ist dabei auch innerhalb der
staatlichen Mitglieder auf die Berücksichtigung
möglichst vielfältiger Perspektiven Bedacht zu
nehmen.“

Insoweit scheinen berechtigte Zweifel er-
laubt, ob diesen Anforderungen mit den
vorgesehenen Regelungen Rechnung ge-
tragen wird. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

… ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut.
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Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen
Fernsehens in Zeiten der Cloud*

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinAm 4.11.2016 wurde in der Vertretung
des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin

unter Mitwirkung von Staatsminister Rai-
ner Robra (Sachsen-Anhalt), Staatssekre-
tärin Heike Raab (Rheinland-Pfalz), ZDF-
Intendant Thomas Bellut und der Vorsit-
zenden des ZDF-Fernsehrats, Marlehn
Thieme, das interdisziplinäre Gutachten:
„Legitimation und Auftrag des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens in Zeiten der
Cloud“ vorgestellt. Im Vorwort der Schrift
(S. 5 – 7), in die 18 Thesen eingestreut
sind, die sodann näher erläutert werden,
was der Lesbarkeit der Darstellung gut
bekommt, stellt Thomas Bellut heraus,
dass die Digitalisierung praktisch zu einer
permanenten Revolution geworden sei.
Die Veränderungen des Fernsehens von
heute kämen nicht mehr alleine aus der
Fernsehbranche selbst, sondern seien
vorrangig Teil einer übergeordneten Ent-
wicklung der IT- und Internetwirtschaft
geworden. Es sei eine völlig neue Struk-
tur entstanden, die auch neuer Organisa-
tionsformen und -regeln bedürfe.

ZDF-Intendant Thomas Bellut (l.) im DLT im Ge-
spräch mit den beiden Ausschussvorsitzenden des
Verwaltungsrats Hans-Günter Henneke und Mi-
chael Schmid-Ospach (r.). Foto: DLT

Die maßgeblichen Fragen lauteten nun-
mehr:

• „Wie kann der öffentliche Auftrag auch
unter den heute veränderten Parame-
tern (= insbesondere der Digitalisierung
und ihren Folgen) zeitgemäß erfüllt wer-
den?

• Wie wirken sich die medialen Verschie-
bungen auf unsere Gesellschaft und
ihren inneren Zusammenhalt aus?“

Bellut antwortet für das ZDF: Da die altbe-
währte Strategie eines strukturiert geplan-
ten, linearen Programmflows insbesonde-
re bei jüngeren Zuschauern an Bindungs-
kraft verliere, müsse das ZDF seine Ange-
bote verstärkt in die Welt des Cloud-TV
übersetzen, denn:

„Ein qualitätsvolles öffentlich-rechtliches Fernse-
hen behält seine gesellschaftliche Bedeutung und
ist unverzichtbar.“

So richtig und unterstreichenswürdig und
-bedürftig dieses Postulat ist, stellt auch
Bellut selbst die Frage:

„Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in
der Medienwelt von heute juristisch und auch
ökonomisch so angepasst werden, dass er sei-
nen gesellschaftlichen Auftrag auch weiterhin
funktionsfähig und erfolgreich zu erfüllen ver-
mag?“

Die Beantwortung dieser Fragen brennt in
der Tat unter den Nägeln. Hinsichtlich der
Beantwortung der von Bellut auf S. 7 der
angezeigten Schrift gestellten Frage nach
der ökonomischen Anpassung wird der
Leser allerdings bereits auf Seite 9 in der
Vorbemerkung der Autoren mit dem Satz
enttäuscht:

„Fragen der Finanzierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks sind nicht Gegenstand der Un-
tersuchung.“

Stattdessen liefert die Darstellung zu-
nächst eine Bestandsaufnahme der Verän-
derungen im Mediensektor (S. 13 – 38).
Sodann wird der Funktionsauftrag des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks in drei
Schritten aufbereitet (S. 39 – 63). Zunächst
werden die aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG
insbesondere unter Bezugnahme auf das
BVerfG abgeleiteten Anforderungen des
Grundgesetzes entfaltet. Dann werden
die europarechtlichen Vorgaben aus dem
Wettbewerbs- und Beihilfenrecht und der
Richtlinie über die Bereitstellung audiovi-
sueller Mediendienste dargestellt, um
schließlich auf die einfachgesetzliche Aus-
gestaltung in §§ 11 ff. Rundfunkstaatsver-
trag einzugehen.

Der nächste Abschnitt (S. 65 – 88) ist der
Überprüfung der „Gültigkeit des Funktions-
auftrags in Zeiten derCloud“gewidmet, um
daraus dann Handlungsempfehlungen für
eine Weiterentwicklung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in einer nicht linea-
ren Medienwelt abzuleiten (S. 89 – 102).

Dieses Unternehmen ist für sich genom-
men angesichts der zunehmenden Orien-
tierungslosigkeit im Internet äußerst ver-
dienstvoll und die Schrift allein schon des-
halb einerseits legitimiert und andererseits
sehr lesenswert. Dennoch bleiben viele
Fragen offen. Die erste Kernfrage lautet:
Was kann der deutsche Gesetzgeber – hier
sind es sogar die 16 Bundesländer in ihrer
Gesamtheit – bezogen auf die „Spielre-
geln“ im Internet, die dortigen Angebote
und ihre Inhalte überhaupt ausrichten?
Diese Frage hat bereits unter unterschied-
lichen Facetten mehrere Deutsche Juris-

tentage befasst, so den 69. in München
2012 mit den Gutachten:

• Straftaten und Strafverfolgung im Inter-
net von Ulrich Sieber sowie

• Persönlichkeitsschutz im Internet von
Gerald Spindler,

den 70. in Hannover 2014 mit dem Gut-
achten:

• Urheberrecht in der digitalen Welt von
Ansgar Ohly

und soeben den 71. in Essen mit den
Gutachten

• Digitale Wirtschaft – Analoges Recht:
Braucht das BGB ein Update? von
Florian Faust und

• Digitalisierung der Arbeitswelt von Rü-
diger Krause.

In diese Themenstellungen reiht sich die
von Dörr, Holznagel und Picot behandelte
Fragestellung durchaus würdig ein.

Dass es allein bezogen auf dasWorldWide
Web einen von deutschen Bundesländern
statuierten öffentlichen Auftrag, der sich ja
nur auf das eigeneHoheitsgebiet einerseits
und von den Ländern damit betrauten
deutschen Anstalten andererseits bezie-
hen kann, überhaupt geben kann, ist dabei
so selbstverständlich nicht.

Blickt man etwa auf das, was das ZDF
inhaltlich tun soll, sagt dazu § 5 ZDF-
Staatsvertrag aus, dass in den Angeboten
des ZDF ein objektiver Überblick über das
Weltgeschehen, insbesondere ein umfas-
sendes Bild der deutschen Wirklichkeit
vermittelt werden soll. Im Übrigen wird
auf den Katalog der Grundrechte im
Grundgesetz verwiesen, wenn es weiter
heißt:

„Die Angebote sollen eine freie individuelle und
öffentlicheMeinungsbildung fördern. Das ZDF hat
in seinen Angeboten die Würde des Menschen zu
achten und zu schützen. Es soll dazu beitragen,
die Achtung von Leben, Freiheit und körperlicher
Unversehrtheit, von Glauben und Meinung ande-
rer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Über-
zeugungen der Bevölkerung sind zu achten.“

Weiter heißt es in § 5 ZDF-Staatsvertrag:

„Das Geschehen in den einzelnen Ländern und
die kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemes-
sen in den Angeboten des ZDF darzustellen. Die
Angebote sollen dabei auch die Zusammenge-
hörigkeit im vereinten Deutschland fördern sowie
der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frie-
den und Freiheit und der Verständigung unter den

* Zugleich Besprechung von D. Dörr/B. Holznagel/A.
Picot, Legitimation und Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Fernsehens in Zeiten der Cloud, 2016, 110
S., 32,95 Euro. Studien zur deutschen und europä-
ischen Medienpolitik Band 62, Verlag Peter Lang,
Frankfurt am Main.
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Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies
Miteinander hinwirken.“

Das alles ist und bleibt – gerade angesichts
zahlreicher aktueller Wirrnisse – ebenso
richtig wie wichtig und lässt sich für gemäß
§ 2 ZDF-Staatsvertrag veranstaltete Fern-
sehprogramme und angebotene Teleme-
dien nach Maßgabe des ZDF- und des
Rundfunkstaatsvertrages selbstverständ-
lich auch realisieren. Fraglich ist allerdings,
wie weit sich dies auf (reine) Angebote im
Internet wirksam übertragen und zudem
finanzieren lässt.

Gut nachzuvollziehen ist die Sachverhalts-
beschreibung und die Hervorhebung des
Prozesshaften der sich rasch vollziehen-
den Entwicklung in Technik und Nutzerver-
halten. Dies gilt auch für die artikulierten
Erwartungen der Ausweitung der Präsenz
linearer Inhalte in der eigenen Plattform (S.
95 f.). Dazu haben in der Präsentation am
4.11.2016 neben dem Gutachten insbe-
sondere Thomas Bellut und Rainer Robra
klare Aussagen getroffen. Daneben habe
ich mir aus den Einleitungsworten der Ver-
anstaltung aber die Sätze notiert:

„Der nicht sendungsbezogeneBereichmuss aus-
geweitet werden. Man muss auch direkt für das
Netz produzieren dürfen. Auf Drittplattformen
muss man vertreten sein, hat die Regeln aber
nicht in den Händen.“

Aussagen dazu finden sich auf S. 96 ff. des
Gutachtens. Was dies im Einzelnen kon-
kret für die Erfüllung des beitragsfinanzier-
ten öffentlichen Auftrags der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutsch-
land bedeutet, vermag ich bisher nicht zu
deuten. In These 16b des Gutachtens (S.
96) heißt es u. a.:

„Die Mediathek wird zu einem eigenständigen,
vom linearen Programm unabhängigen Angebot
ausgebaut.“

In den Erläuterungen wird dann die Not-
wendigkeit eines Begründungszwangs für
den so zumodifizierenden öffentlichen Auf-
trag hervorgehoben (S. 97). Abstrakt wird
man dem ohne Weiteres folgen können,
indes vermag ich mir bisher nicht vorzu-
stellen,wieman diesen öffentlichenAuftrag
im deutschen Recht konkret und europa-
rechtsfest definieren will.

In These 16c (S. 97) wird völlig zu Recht
festgestellt, dass das Vollangebot und
auch Vollprogramme des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks wegen der integrieren-
den Wirkung ihre Rechtfertigung behalten.
Wenn das aber so ist, fragt es sich doch
gerade, ob und wie dazu im Gegensatz
stehend stärker auf bestimmte Genres und
Gattungen ausgerichtete Telemedien-
dienste zielgruppenspezifisch einen öffent-
lichen Auftrag erfüllen können. Was in Zei-
ten von Cloud-TV ein „Programm-Vollsor-
timenter“ (S. 98) sein soll, habe ich in der
Aussage und in den Konsequenzen eben-
so wenig verstanden wie den Inhalt des
Satzes:

„Das Prinzip einer dem Vollsortiment angemesse-
nen Programm-Mischung ist als ein spezifisches
Positionierungselement öffentlich-rechtlicher An-
gebote aber auch in Zeiten des Cloud-TV sinn-
voll.“ (S. 98)

Weitere Fragen zu den Thesen 16d – 18,
die sich mit der Präsenz eigener Inhalte auf
Drittplattformen, der Vernetzung der eige-
nen Plattform mit Angeboten Dritter und
der erweiterten Partizipation und neuen
Möglichkeiten der Integration befassen,
ließen sich nahtlos anschließen. Im Grunde
lässt sich das, was medienpolitisch und
-rechtlich erörtert und letztlich auch ent-
schieden werden muss, ganz einfach auf
den Punkt zu bringen:

Dass das ZDF und die anderen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ihre linea-
ren Inhalte zeit-, nutzer- und technikgemäß
präsentieren können und dürfen, erscheint
im Grundsatz nicht nur sachgerecht, son-
dern zwingend zu sein.

Dass ZDF und ARD, wie beim jüngst eta-
blieren Jugendkanal „funk“ staatsvertrag-
lich vorgesehen, eigene audiovisuelle In-
halte erstellen, erscheint solange nachvoll-
ziehbar, wie dies vom Programmangebot
und vom eingesetzten Beitragsvolumen
her die Gesamtanmutung (diesen Begriff
habe ich bei der Erarbeitung des Teleme-
dienkonzepts in meinen Wortschatz über-
nehmen müssen) von ZDF und ARD als
Fernsehsender mit Vollprogramm nicht
verändert.

Was geschieht aber, wenn sich das Nutzer-
verhalten auch in Zukunft rasch weiter ver-
ändert? Ist es vorstellbar, dass genre- und
gattungsbezogene Internetangebote zum
eigentlichen Erscheinungsbild, zur eigent-
lichen Anmutung von ZDF und ARD wer-
den, hinter der das lineare Vollprogramm
nach und nach an Gewicht und Gesicht
verliert, bis es schließlich ganz verschwin-
det? Wo bleiben dabei die zu Recht im
Gutachten beschworenen gesellschaftli-
chen Integrationswirkungen, die der frühe-
re ZDF-IntendantMarkus Schächter immer
als das „letzte Lagerfeuer imWohnzimmer“
beschrieben hat? Wie sollte ein solcher
angepasster Auftrag in der Zeitachse nor-
mativ definiert und dafür überdies ein von
allen Nutzern in Deutschland zu erbringen-
der Beitrag legitimiert werden?

Eine letzte Frage betrifft das im Gutachten
zu Recht thematisierte Gebot der „Erreich-
barkeit des Angebots“. Im Gutachten heißt
es dazu (S. 42 f.):

„Vielmehr müssen für die gesamte Bevölkerung
Programme geboten werden, die dem klassi-
schen Rundfunkauftrag gerecht werden. Hierfür
sind aus der Sicht des Bundesverfassungsge-
richts drei Elemente erforderlich, nämlich eine
Übertragungstechnik, die geeignet ist, die ge-
samte Bevölkerung zu erreichen, ein inhaltliches
Angebot, das dem Rundfunkauftrag voll ent-
spricht, und zuletzt wirksame Mechanismen zur
Sicherung der gleichgewichtigen Vielfalt imRund-
funkprogramm.

In Zeiten desCloud-TV stellt sich dieser Auftrag im
neuen Gewand. Bisher konnte der öffentlich-
rechtliche Rundfunk die Bevölkerung durch das
von ihm betriebene terrestrische Sendesystem
erreichen. Im Kabelfernsehen gibt es Must-Car-
ry-Rules, die sicherstellen, dass die öffentlich-
rechtlichen Programme berücksichtigt werden.
Bei der Verbreitung von Inhalten im Internet ist
es durch Netzmanagement möglich, spezielle
Transportklassen einzurichten. Sofern Inhalte be-
sonderer Qualität nur über Transportklassen ge-
gen Entgelt bezogen werden können, muss aus
verfassungsrechtlicher Sicht dafür gesorgt wer-
den, dass die durch den Rundfunkbeitrag finan-
zierten Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks auch für jedermann zugänglich sind und
bleiben.“

Diese Ausführungen des Bundesverfas-
sungsgerichts beziehen sich jedoch auf
das technische, faktische und finanzielle
Erreichenkönnen der potenziellen Nutzer in
Deutschland. Ihnen, den potenziellen Nut-
zungswilligen, müssen die Angebote
offenstehen; es dürfen keine Empfangs-
hürden technischer oder finanzieller Art
bestehen. In unserem Zusammenhang
geht es aber nicht zentral um den Abbau
von Barrieren gegenüber den Nutzungs-
willigen, sondern darum, dass bei einem
vermeintlich oder tatsächlich größer wer-
denden Personenkreis eine Nutzungswil-
ligkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks und seiner Angebote gerade nicht
besteht.

Hier fragt sich, ob insoweit, und wenn ja, in
welcher Intensität undmit welchem techni-
schen und finanziellen Aufwand, eine
„Nacheile“ gegenüber den sich bewusst
Entfernenden erlaubt ist und ob dafür über-
haupt und in welcher Relation zu den nach
wie vor bestehenden linearen Angeboten
Beitragsmittel eingesetzt werden dürfen
oder sogar müssen.

Man sieht: Dörr, Holznagel und Picot
kommt das Verdienst zu, für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Deutsch-
land und die diesbezügliche Rolle des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks wichtige
Fragen thematisiert zu haben. Eine voll-
ständige Antwort vermochten indes auch
sie nicht zu geben. Diese zu erwarten, wäre
allerdings auch vermessen gewesen. Mar-
cel Reich-Ranicki hätte im literarischen
Quartett formuliert:

„Ja, und jetzt sehen wir betroffen den Vorhang zu
und alle Fragen offen.“ &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Verwaltungsrat, Berlin
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Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies
Miteinander hinwirken.“

Das alles ist und bleibt – gerade angesichts
zahlreicher aktueller Wirrnisse – ebenso
richtig wie wichtig und lässt sich für gemäß
§ 2 ZDF-Staatsvertrag veranstaltete Fern-
sehprogramme und angebotene Teleme-
dien nach Maßgabe des ZDF- und des
Rundfunkstaatsvertrages selbstverständ-
lich auch realisieren. Fraglich ist allerdings,
wie weit sich dies auf (reine) Angebote im
Internet wirksam übertragen und zudem
finanzieren lässt.

Gut nachzuvollziehen ist die Sachverhalts-
beschreibung und die Hervorhebung des
Prozesshaften der sich rasch vollziehen-
den Entwicklung in Technik und Nutzerver-
halten. Dies gilt auch für die artikulierten
Erwartungen der Ausweitung der Präsenz
linearer Inhalte in der eigenen Plattform (S.
95 f.). Dazu haben in der Präsentation am
4.11.2016 neben dem Gutachten insbe-
sondere Thomas Bellut und Rainer Robra
klare Aussagen getroffen. Daneben habe
ich mir aus den Einleitungsworten der Ver-
anstaltung aber die Sätze notiert:

„Der nicht sendungsbezogeneBereichmuss aus-
geweitet werden. Man muss auch direkt für das
Netz produzieren dürfen. Auf Drittplattformen
muss man vertreten sein, hat die Regeln aber
nicht in den Händen.“

Aussagen dazu finden sich auf S. 96 ff. des
Gutachtens. Was dies im Einzelnen kon-
kret für die Erfüllung des beitragsfinanzier-
ten öffentlichen Auftrags der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutsch-
land bedeutet, vermag ich bisher nicht zu
deuten. In These 16b des Gutachtens (S.
96) heißt es u. a.:

„Die Mediathek wird zu einem eigenständigen,
vom linearen Programm unabhängigen Angebot
ausgebaut.“

In den Erläuterungen wird dann die Not-
wendigkeit eines Begründungszwangs für
den so zumodifizierenden öffentlichen Auf-
trag hervorgehoben (S. 97). Abstrakt wird
man dem ohne Weiteres folgen können,
indes vermag ich mir bisher nicht vorzu-
stellen,wieman diesen öffentlichenAuftrag
im deutschen Recht konkret und europa-
rechtsfest definieren will.

In These 16c (S. 97) wird völlig zu Recht
festgestellt, dass das Vollangebot und
auch Vollprogramme des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks wegen der integrieren-
den Wirkung ihre Rechtfertigung behalten.
Wenn das aber so ist, fragt es sich doch
gerade, ob und wie dazu im Gegensatz
stehend stärker auf bestimmte Genres und
Gattungen ausgerichtete Telemedien-
dienste zielgruppenspezifisch einen öffent-
lichen Auftrag erfüllen können. Was in Zei-
ten von Cloud-TV ein „Programm-Vollsor-
timenter“ (S. 98) sein soll, habe ich in der
Aussage und in den Konsequenzen eben-
so wenig verstanden wie den Inhalt des
Satzes:

„Das Prinzip einer dem Vollsortiment angemesse-
nen Programm-Mischung ist als ein spezifisches
Positionierungselement öffentlich-rechtlicher An-
gebote aber auch in Zeiten des Cloud-TV sinn-
voll.“ (S. 98)

Weitere Fragen zu den Thesen 16d – 18,
die sich mit der Präsenz eigener Inhalte auf
Drittplattformen, der Vernetzung der eige-
nen Plattform mit Angeboten Dritter und
der erweiterten Partizipation und neuen
Möglichkeiten der Integration befassen,
ließen sich nahtlos anschließen. Im Grunde
lässt sich das, was medienpolitisch und
-rechtlich erörtert und letztlich auch ent-
schieden werden muss, ganz einfach auf
den Punkt zu bringen:

Dass das ZDF und die anderen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ihre linea-
ren Inhalte zeit-, nutzer- und technikgemäß
präsentieren können und dürfen, erscheint
im Grundsatz nicht nur sachgerecht, son-
dern zwingend zu sein.

Dass ZDF und ARD, wie beim jüngst eta-
blieren Jugendkanal „funk“ staatsvertrag-
lich vorgesehen, eigene audiovisuelle In-
halte erstellen, erscheint solange nachvoll-
ziehbar, wie dies vom Programmangebot
und vom eingesetzten Beitragsvolumen
her die Gesamtanmutung (diesen Begriff
habe ich bei der Erarbeitung des Teleme-
dienkonzepts in meinen Wortschatz über-
nehmen müssen) von ZDF und ARD als
Fernsehsender mit Vollprogramm nicht
verändert.

Was geschieht aber, wenn sich das Nutzer-
verhalten auch in Zukunft rasch weiter ver-
ändert? Ist es vorstellbar, dass genre- und
gattungsbezogene Internetangebote zum
eigentlichen Erscheinungsbild, zur eigent-
lichen Anmutung von ZDF und ARD wer-
den, hinter der das lineare Vollprogramm
nach und nach an Gewicht und Gesicht
verliert, bis es schließlich ganz verschwin-
det? Wo bleiben dabei die zu Recht im
Gutachten beschworenen gesellschaftli-
chen Integrationswirkungen, die der frühe-
re ZDF-IntendantMarkus Schächter immer
als das „letzte Lagerfeuer imWohnzimmer“
beschrieben hat? Wie sollte ein solcher
angepasster Auftrag in der Zeitachse nor-
mativ definiert und dafür überdies ein von
allen Nutzern in Deutschland zu erbringen-
der Beitrag legitimiert werden?

Eine letzte Frage betrifft das im Gutachten
zu Recht thematisierte Gebot der „Erreich-
barkeit des Angebots“. Im Gutachten heißt
es dazu (S. 42 f.):

„Vielmehr müssen für die gesamte Bevölkerung
Programme geboten werden, die dem klassi-
schen Rundfunkauftrag gerecht werden. Hierfür
sind aus der Sicht des Bundesverfassungsge-
richts drei Elemente erforderlich, nämlich eine
Übertragungstechnik, die geeignet ist, die ge-
samte Bevölkerung zu erreichen, ein inhaltliches
Angebot, das dem Rundfunkauftrag voll ent-
spricht, und zuletzt wirksame Mechanismen zur
Sicherung der gleichgewichtigen Vielfalt imRund-
funkprogramm.

In Zeiten desCloud-TV stellt sich dieser Auftrag im
neuen Gewand. Bisher konnte der öffentlich-
rechtliche Rundfunk die Bevölkerung durch das
von ihm betriebene terrestrische Sendesystem
erreichen. Im Kabelfernsehen gibt es Must-Car-
ry-Rules, die sicherstellen, dass die öffentlich-
rechtlichen Programme berücksichtigt werden.
Bei der Verbreitung von Inhalten im Internet ist
es durch Netzmanagement möglich, spezielle
Transportklassen einzurichten. Sofern Inhalte be-
sonderer Qualität nur über Transportklassen ge-
gen Entgelt bezogen werden können, muss aus
verfassungsrechtlicher Sicht dafür gesorgt wer-
den, dass die durch den Rundfunkbeitrag finan-
zierten Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks auch für jedermann zugänglich sind und
bleiben.“

Diese Ausführungen des Bundesverfas-
sungsgerichts beziehen sich jedoch auf
das technische, faktische und finanzielle
Erreichenkönnen der potenziellen Nutzer in
Deutschland. Ihnen, den potenziellen Nut-
zungswilligen, müssen die Angebote
offenstehen; es dürfen keine Empfangs-
hürden technischer oder finanzieller Art
bestehen. In unserem Zusammenhang
geht es aber nicht zentral um den Abbau
von Barrieren gegenüber den Nutzungs-
willigen, sondern darum, dass bei einem
vermeintlich oder tatsächlich größer wer-
denden Personenkreis eine Nutzungswil-
ligkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks und seiner Angebote gerade nicht
besteht.

Hier fragt sich, ob insoweit, und wenn ja, in
welcher Intensität undmit welchem techni-
schen und finanziellen Aufwand, eine
„Nacheile“ gegenüber den sich bewusst
Entfernenden erlaubt ist und ob dafür über-
haupt und in welcher Relation zu den nach
wie vor bestehenden linearen Angeboten
Beitragsmittel eingesetzt werden dürfen
oder sogar müssen.

Man sieht: Dörr, Holznagel und Picot
kommt das Verdienst zu, für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Deutsch-
land und die diesbezügliche Rolle des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks wichtige
Fragen thematisiert zu haben. Eine voll-
ständige Antwort vermochten indes auch
sie nicht zu geben. Diese zu erwarten, wäre
allerdings auch vermessen gewesen. Mar-
cel Reich-Ranicki hätte im literarischen
Quartett formuliert:

„Ja, und jetzt sehen wir betroffen den Vorhang zu
und alle Fragen offen.“ &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Verwaltungsrat, Berlin
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Wie gewinnt man „die bestgeeignete Persönlichkeit
für eine erfolgreiche Zukunft des ZDF“?

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke*, BerlinIm März 2022 benötigt Deutschlands
seit vielen Jahren erfolgreichster und

größter öffentlich-rechtlicher Fernsehsen-
der, das ZDF, einen neuen Intendanten.
Das ist ein seltenes Ereignis, war doch
Kontinuität und Pfadgebundenheit in die-
ser verantwortungsvollen Leitungsposi-
tion seit Jahrzehnten ein entscheidendes
Erfolgskriterium dieses Senders. Nur drei
Intendanten zeichneten in den letzten 40
Jahren seit 1982 verantwortlich für das
Haus; alle drei hatten zudem zuvor be-
reits als Programmdirektor des ZDF er-
folgreiche Arbeits- und Befähigungsnach-
weise geliefert.

Vor diesem Hintergrund strebt der Fern-
sehrat unter Führung seiner Vorsitzenden
auch nunmehr einen ebenso geordneten
wie transparenten Auswahlprozess an,
wobei der eine oder die andere aus dem
Haus aufgrund langjähriger erfolgreicher
Arbeit von vielen in informellenGesprächen
lange vor der Bekanntgabe der Entschei-
dung des Intendanten durchaus in der
Nachfolge von Thomas Bellut für fachlich
wie menschlich hervorragend qualifiziert
gehalten wird. Nachdem der derzeitige
Intendant erklärt hat, aus Altersgründen
nicht für eine weitere Amtsperiode zur Ver-
fügung zu stehen, hat der Fernsehrat im
März das weitere Prozedere für die Neu-
wahl festgelegt und den Ausschuss für
Strategie und Koordinierung, dem ich an-
gehören darf, damit beauftragt, ein ent-
sprechendes Anforderungsprofil zu entwi-
ckeln, was im April 2021 in mehreren Sit-
zungen geschehen ist. Verfahrensmäßig
befindet man sich gegenwärtig mitten im
Findungsprozess. Auf der Grundlage des
Anforderungsprofils sind bis EndeMai zwei
Wahlvorschläge unterbreitet worden, über
die die Fernsehratsvorsitzende die Gre-
mienmitglieder informiert und dabei als Ziel
formuliert hat,

„die bestgeeignete Persönlichkeit für eine erfolg-
reiche Zukunft des ZDF zu gewinnen“.

Eine erste Vorstellung vorgeschlagener
Bewerber soll im Präsidium des Fernseh-
rates am 15.6.2021 erfolgen, die Intendan-
tenwahl ist nach bisherigen Planungen für
den 2.7.2021 in einer Präsenzsitzung des
60-köpfigen Fernsehrates in Mainz vorge-
sehen, wobei gewählt ist, wer mindestens
36 Stimmen erhält.

Das ist übrigens –was oft übersehenwird –

die einzige Wahlentscheidung, die ZDF-
Gremien obliegt: Während das Vor-
schlagsrecht für die Intendantenwahl aus-
schließlich bei den Fernsehratsmitgliedern
liegt, liegt das Vorschlagsrecht für den
Programmdirektor, den Chefredakteur

und den Verwaltungsdirektor sodann allein
beim Intendanten, der dafür allerdings des
Einvernehmens des Verwaltungsrates be-
darf, von dessen inzwischen nur noch
zwölf Mitgliedern mindestens sieben sei-
nem jeweiligen Vorschlag zustimmenmüs-
sen.

Die seit Anfang Juni durch einen Blog-
Beitrag eines Fernsehratsmitglieds bei
„netzpolitik.org“ und einem anschließen-
den Interview im Deutschlandfunk ausge-
löste Presseberichterstattung gibt Anlass
dazu, die dadurch in weiteren Berichten
hervorgerufenen, in der Sache völlig schief
vermittelten Informationen über die Inten-
dantenwahl in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht vom Kopf auf die Füße zu stellen,
ist dadurch doch völlig unvermittelt wieder
eine intensive Diskussion über die Rolle der
sogenannten „Freundeskreise“ ausgebro-
chen.

Zunächst berichtete am31.5.2021 SZ-On-
line darüber, dass der politisch „rote Freun-
deskreis“ eine Kandidatin „ins Rennen
schicke“, der schwarze und der rote Freun-
deskreis aber jeweils Stimmen „des ande-
ren Lagers“ brauche, um einen Kandidaten
durchzubringen. Hinzugefügt wurde, dass
diese Konstellation zu „beinharten Blocka-
demöglichkeiten“ führe und „in langen
Wahlnächten“ zu „verblüffenden Deals“
führen könne, da die „Lager aufeinander
angewiesen“ seien.

Die Stichwörter „schwarze und rote La-
ger“, „beinharte Blockademöglichkeiten“,
„lange Wahlnächte“ und „verblüffende
Deals“ haben dann auch diverse andere
Medien hellhörig gemacht und von der FAZ
bis zur TAZ diese vermeintliche Ausgangs-
konstellation als Ausgangspunkt ihrer Be-
richterstattung übernommen, in der überall
vom „roten Freundeskreis“, zum Teil als
„SPD-nahe Truppenteile“ charakterisiert,
die Rede ist, der eine Kandidatin „ins Ren-
nen schicke“. Im Deutschlandfunk wurde
infolgedessen bereits von „Gemauschel
unter Parteifreunden“, von „Beeinflussung
von Entscheidungen im Fernsehrat von
Parteilinien, möglicherweise sogar so et-
was wie eine Art Fraktionszwang“ gespro-
chen, und das Fernsehratsmitglied, dem
es allein zu verdanken ist, diese unsägliche
Diskussion in Gang gesetzt zu haben, äu-
ßerte sich in einem DLF-Interview dahin-
gehend, dass man dazu stehen solle, dass
es so etwas wie Fraktionen gebe und es

sinnvoll sein könne, „echte Fraktionen zu
haben“.

Angesichts dessen erlaube ich mir auf die
tatsächliche und rechtliche Situation der
Arbeit im ZDF-Fernsehrat hinzuweisen,
was ich auch bereits in der mündlichen
Verhandlung vor dem Bundesverfas-
sungsgericht am 5.11.2013 im Ausweich-
quartier des Gerichts in der Karlsruher
Waldstadt getan habe.

Ich gehöre denGremien des ZDF1 ununter-
brochen seit 19 Jahren an, habe also das
„Drama um die Intendantenwahl 2002“, als
in insgesamt fünf Wahlgängen fünf Kandi-
daten „von Freundeskreisen ins Rennen“
geschickt wurden, nur von außen verfolgt,
kann aber deutlich unterstreichen, was
Michael Hanfeld in der FAZ vom 4.6.
2021 dazu ausgeführt hat:

„Für die berichtenden Journalisten war das ein
Fest. Für die Kandidaten allerdings nicht – einer
nach dem anderen wurde verschlissen.“2

Wer dasmiterlebt hat – aus jener Zeit ist nur
noch ein Fernsehratsmitglied aktiv dabei
und neben mir nur ein weiteres Fernseh-
ratsmitglied kurz darauf hinzugestoßen –,
kann dem heutigen Fernsehrat nur zu dem
bisher von seiner Vorsitzenden umsichtig
geführten Verfahren gratulieren.

Aber auch die frühzeitige Wiederwahl von
Markus Schächtermit einem Traumergeb-
nis war ebenso wie die frühzeitige einver-
nehmliche Intendantenwahl von Thomas
Bellut und dessen ebenso frühzeitige Wie-
derwahl noch vom alten Fernsehrat der
Amtsperiode 2012 – 2016 – also noch
unter Beteiligung der heute so häufig ge-
scholtenen zwölf Parteienvertreter – völlig
geordnet und unspektakulär – und jeweils
in der Sache ebenso überzeugend wie der
Weiterentwicklung des ZDF dienend.

Nach 2002 ist aber auch der frühere Ver-
waltungsdirektor zweimal im Amt bestätigt
und über die Berufung und Wiederberu-
fung seiner Nachfolgerin im Verwaltungsrat
ebenso Einvernehmen erzielt worden, wie
über die jeweilige Berufung und Wieder-

* Der Verfasser, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, ist
seit 2002 Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
Deutschen Landkreistages und seit dieser Zeit auch
ununterbrochen im ZDF-Fernsehrat- bzw. Verwal-
tungsrat tätig und hat dort verschiedene Funktionen
u. a. als Vorsitzender des Finanz- und des
Investitionsausschusses im Verwaltungsrat, als Vor-
sitzender des Telemedienausschusses sowie als
stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für
Finanzen, Investitionen und Technik im Fernsehrat
ausgeübt.

1 Fernsehrat seit 1.7.2002 – 30.6.2012 und wieder
seit 1.7.2017, Verwaltungsrat vom 1.7.2012 –

30.6.2017.

2 Hanfeld, Nimm zwei, FAZ vom 4.6.2020, 13.
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berufung der Programmdirektoren Tho-
mas Bellut undNorbert Himmler. Und auch
über die Berufung des Chefredakteurs Pe-
ter Frey und seine beiden Wiederberufun-
gen konnte seitens des jeweiligen Inten-
danten ebenso Einvernehmen erzielt wer-
den, wie über die erste Wiederberufung
des 2000 ins Amt gekommenen Chefre-
dakteurs Nikolaus Brender. Seine vom In-
tendanten Markus Schächter 2009 betrie-
bene zweite Wiederberufung fand dann
allerdings im Verwaltungsrat bei einem
Stimmergebnis von 7 : 7 keine Mehrheit,
ein Vorgang, der bis heute in Erinnerung
geblieben und von vielfältigen Seiten in
Erinnerung gehalten wird und letztlich
den Anlass für eine Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts bot. Dabei sei darauf
verwiesen, dass im seinerzeit noch 14 Mit-
glieder umfassenden Verwaltungsrat neun
Mitglieder dem einen und fünf Mitglieder
dem anderen Freundeskreis zugerechnet
wurden, sodass zumindest der die Mehr-
heit stellende Freundeskreis nicht „im
Block“ und unter „so etwas wie Fraktions-
zwang“ abgestimmt hat. Zur geforderten
qualifizierten Mehrheit reichte es dennoch
nicht.

D.h., das unwürdige Prozedere des Jahres
2002 saß allen daran Beteiligten und auch
ihren jeweiligen Nachfolgern „so in den
Knochen“, dass es seither bei allen von
Gremien selbst zu treffenden (drei) oder
über ein mehrheitliches Einvernehmen
auf Vorschlag des Intendanten zu legitimie-
renden (13) Personalentscheidungen nur in
einem Fall „knirschte“.

Auchmussman heute viele daran erinnern,
dass der „Fall Brender“ nicht einfach so
beim Bundesverfassungsgericht landete,
wie es unpräzise im Deutschlandfunk am
1.6.2021 hieß. Nein, es sahen sich die
Regierung des Landes Rheinland-Pfalz un-
ter Führung von Kurt Beck und später auch
der Senat der Freien undHansestadt Ham-
burg unter Führung von Olaf Scholz in
besonderer Weise gefordert, einen Nor-
menkontrollantrag beim Bundesverfas-
sungsgericht einzubringen, um sich gegen
einen ihrer Ansicht nach übermäßigen Ein-
fluss des Staates im Fernseh- und Verwal-
tungsrat auf das ZDF zu wenden3, wobei

„auch die Etablierung zweier Freundeskreise, die
regelmäßig jeweils von einem politisch erfahrenen
Mitglied der CDU oder CSU bzw. der SPD koordi-
niert werden“4

thematisiert wurde.

Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz
wurde vorgetragen, dass in Anbetracht der
starken Staats- und Parteienposition auf-
grund des seinerzeitigen Staatsvertrages5

„und der im Übrigen vergleichsweise disparaten
Zusammensetzung des Fernsehrates es nicht
ausgeschlossen erscheine, dass ein einheitlich
agierender Staats- und Parteienblock die weni-

gen zur absoluten Mehrheit noch erforderlichen
Mitglieder auf seine Seite ziehen könne.

Die Argumentation der Antragsteller wurde dem
Grundsatz nach u. a. von Verdi, der AWO, dem
Deutschen Journalistenverband sowie der ARD
unterstützt.“6

DasBVerfG hat dazu entschieden, dassdie
Organisation der Erfüllung des öffentlichen
Auftrags des ZDF nicht allein einem Inten-
danten die Leitung der Geschäfte über-
lasse, sondern diesen in eine umfassende
Aufsicht durch ein plural zusammenge-
setztes Gremium einbinde und ihn damit
einer Kontrolle unterwerfe7. Wörtlich heißt
es insoweit8:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarf da-
nach einer institutionellen Ausgestaltung, bei
der die maßgeblichen Aufsichtsgremien nicht
einem bestimmenden Einfluss staatlicher oder
staatsnahen Mitglieder unterliegen.

Ziel ist es, einen Rundfunk zu schaffen, der dem
Prinzip gesellschaftlicher Freiheit und Vielfalt ver-
pflichtet ist, nicht aber inhaltlich von den Reprä-
sentanten und Amtsträgern des Staatsapparates
geformt wird.

Die Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten sind danach so auszuformen, dass eine
Beeinflussung der Berichterstattung durch staat-
liche oder staatsnahe politische Akteure zur
Durchsetzung eigener Interessen oder bestimm-
ter, insbesondere parteipolitischer Agenden ver-
hindert wird.

Das Gebot der Staatsferne zielt schon prinzipiell
auf eine Begrenzung der Einflussnahme von Mit-
gliedern, deren Perspektive in besonderer Weise
von dem Wettbewerb um Amt und Mandat ge-
prägt und damit in politische Gesamtprogramme
rückgebunden ist. Dabei ist auch die Prägekraft
staatlicher und dabei insbesondere parteipoli-
tisch gegliederter Kommunikationsstrukturen zu
berücksichtigten, wie sie zurzeit in den Freundes-
kreisen zum Ausdruck kommt.“

Sodann arbeitet das Bundesverfassungs-
gericht heraus, dass hinsichtlich der
Staatsnähe eine funktionale Betrachtung
geboten sei9:

„Maßgeblich ist hierfür, ob es sich um eine Person
handelt, die staatlich politische Entschei-
dungsmacht inne hat oder im Wettbewerb um
ein hierauf gerichtetes öffentliches Amt oderMan-
dat steht. Dies sind Mitglieder einer Regierung,
Abgeordnete und politische Beamtinnen und Be-
amte und schließt Personen ein, die von politi-
schen Parteien in die Aufsichtsgremien entsandt
werden.“

Zur Vielfaltssicherung gehöre auch inso-
weit10,

„dass die verschiedenen politischen Strömungen
auch im Sinne parteipolitischer Brechungenmög-
lichst vielfältig Abbildung finden und dass mög-
lichst vielfältig weitere perspektivische Brechun-
gen – etwa föderaler oder funktionaler Art – be-
rücksichtigt werden.“

Das BVerfG fährt sodann fort:

„Die institutionelle Ausgestaltung muss darauf
abzielen, dass die Mitglieder möglichst verschie-
denartige Sichtweisen, Erfahrungen undWirklich-
keitsdeutungen in den Rundfunkanstalten ein-

bringen können und damit ein facettenreiches
Bild des Gemeinwesens ergeben.“

Hinsichtlich der Zusammensetzung der
Gremien hat das BVerfG demGesetzgeber
aufgegeben11,

„das Spannungsverhältnis von Kontinuität und
Flexibilität zum Ausgleich zu bringen“

und bei der Bestimmung entsendeberech-
tigter Verbände oder sonstiger Vertreter
der Zivilgesellschaft eine Form der Dyna-
misierung vorzusehen. Außerdem wurde
dem Gesetzgeber aufgegeben sicherzu-
stellen12,

„dass die als staatsferne Mitglieder in die Auf-
sichtsgremien berufenen Personen auch persön-
lich in einer hinreichenden Distanz zu staatlich-
politischen Entscheidungszusammenhängen
stehen. Allein die Tatsache, dass eine Person
von einer gesellschaftlichen Gruppierung ent-
sandt worden ist, bewahrt noch nicht hinreichend
davor, dass sie durch ihre persönliche Entsen-
dung im Übrigen nicht doch als staatsnaher
politischer Akteur handelt. Es ist sogar möglich,
dass entsendeberechtigte Gruppen sich von ei-
ner solchen Vernetzung Vorteile versprechen.“

Im Ergebnis bedeutet dies in den Worten
des BVerfG13:

„Zusammenfassend verlangt Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG für die institutionelle Ausgestaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine
durchgehende Orientierung am Grundsatz der
Vielfaltssicherung und eine konsequente Begren-
zung des Anteils staatlicher und staatsnaher Mit-
glieder in den Aufsichtsgremien. Damit sind zu-
gleich Vorkehrungen dagegen getroffen, dass die
staatlichen und staatsnahen Mitglieder die Arbeit
in den Gremien über informelle Absprachen wie
nach gegenwärtiger Praxis mittels der Freundes-
kreise dominieren. Auch wenn sich die Mitglieder
der Aufsichtsgremien zur Vorbereitung anstehen-
der Entscheidungen wie bislang in zwei verschie-
dene Grundströmungen repräsentierende Grup-
pen aufteilen, ist bei einer verfassungsmäßigen
Zusammensetzung der Gremien jedenfalls nicht
mehr automatisch vorgezeichnet, dass diese le-
diglich ein Spiegelbild der sich sonst parteipoli-
tisch gegenüberstehenden Kräfte sind und per-
sonell wie sachlich von diesen geleitet oder ab-
hängig sind.“

Das BVerfG hat sich aber nicht darauf be-
schränkt, dem Gesetzgeber Vorgaben für
die Zusammensetzung der Gremien zu

3 BVerfGE 136, 9, Tz. 18 i.V.m. 1.

4 BVerfG (Fn. 3), Tz. 10.

5 BVerfG (Fn. 3), Tz. 21.

6 BVerfG (Fn. 3), Tz. 25. Heute werden diese den sei-
nerzeit starken Staats- und Parteieneinfluss im
Fernsehrat beklagenden und vor dem Bundesver-
fassungsgericht erfolgreichen Institutionen im ZDF-
Fernsehrat durch Heike Raab (Land Rheinland-
Pfalz), Frank Werneke (Verdi), Wilhelm Schmidt
(AWO) und Katrin Kroemer (DJV) vertreten.

7 BVerfG (Fn. 3), Tz. 38.

8 BVerfG (Fn. 3), Tz. 43, 45, 47 sowie 54.

9 BVerfG (Fn. 3), Tz. 58 f., 61.

10 BVerfG (Fn. 3), Tz. 62.

11 BVerfG (Fn. 3), Tz. 74.

12 BVerfG (Fn. 3), Tz. 76.

13 BVerfG (Fn. 3), Tz. 87.
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berufung der Programmdirektoren Tho-
mas Bellut undNorbert Himmler. Und auch
über die Berufung des Chefredakteurs Pe-
ter Frey und seine beiden Wiederberufun-
gen konnte seitens des jeweiligen Inten-
danten ebenso Einvernehmen erzielt wer-
den, wie über die erste Wiederberufung
des 2000 ins Amt gekommenen Chefre-
dakteurs Nikolaus Brender. Seine vom In-
tendanten Markus Schächter 2009 betrie-
bene zweite Wiederberufung fand dann
allerdings im Verwaltungsrat bei einem
Stimmergebnis von 7 : 7 keine Mehrheit,
ein Vorgang, der bis heute in Erinnerung
geblieben und von vielfältigen Seiten in
Erinnerung gehalten wird und letztlich
den Anlass für eine Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts bot. Dabei sei darauf
verwiesen, dass im seinerzeit noch 14 Mit-
glieder umfassenden Verwaltungsrat neun
Mitglieder dem einen und fünf Mitglieder
dem anderen Freundeskreis zugerechnet
wurden, sodass zumindest der die Mehr-
heit stellende Freundeskreis nicht „im
Block“ und unter „so etwas wie Fraktions-
zwang“ abgestimmt hat. Zur geforderten
qualifizierten Mehrheit reichte es dennoch
nicht.

D.h., das unwürdige Prozedere des Jahres
2002 saß allen daran Beteiligten und auch
ihren jeweiligen Nachfolgern „so in den
Knochen“, dass es seither bei allen von
Gremien selbst zu treffenden (drei) oder
über ein mehrheitliches Einvernehmen
auf Vorschlag des Intendanten zu legitimie-
renden (13) Personalentscheidungen nur in
einem Fall „knirschte“.

Auchmussman heute viele daran erinnern,
dass der „Fall Brender“ nicht einfach so
beim Bundesverfassungsgericht landete,
wie es unpräzise im Deutschlandfunk am
1.6.2021 hieß. Nein, es sahen sich die
Regierung des Landes Rheinland-Pfalz un-
ter Führung von Kurt Beck und später auch
der Senat der Freien undHansestadt Ham-
burg unter Führung von Olaf Scholz in
besonderer Weise gefordert, einen Nor-
menkontrollantrag beim Bundesverfas-
sungsgericht einzubringen, um sich gegen
einen ihrer Ansicht nach übermäßigen Ein-
fluss des Staates im Fernseh- und Verwal-
tungsrat auf das ZDF zu wenden3, wobei

„auch die Etablierung zweier Freundeskreise, die
regelmäßig jeweils von einem politisch erfahrenen
Mitglied der CDU oder CSU bzw. der SPD koordi-
niert werden“4

thematisiert wurde.

Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz
wurde vorgetragen, dass in Anbetracht der
starken Staats- und Parteienposition auf-
grund des seinerzeitigen Staatsvertrages5

„und der im Übrigen vergleichsweise disparaten
Zusammensetzung des Fernsehrates es nicht
ausgeschlossen erscheine, dass ein einheitlich
agierender Staats- und Parteienblock die weni-

gen zur absoluten Mehrheit noch erforderlichen
Mitglieder auf seine Seite ziehen könne.

Die Argumentation der Antragsteller wurde dem
Grundsatz nach u. a. von Verdi, der AWO, dem
Deutschen Journalistenverband sowie der ARD
unterstützt.“6

DasBVerfG hat dazu entschieden, dassdie
Organisation der Erfüllung des öffentlichen
Auftrags des ZDF nicht allein einem Inten-
danten die Leitung der Geschäfte über-
lasse, sondern diesen in eine umfassende
Aufsicht durch ein plural zusammenge-
setztes Gremium einbinde und ihn damit
einer Kontrolle unterwerfe7. Wörtlich heißt
es insoweit8:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarf da-
nach einer institutionellen Ausgestaltung, bei
der die maßgeblichen Aufsichtsgremien nicht
einem bestimmenden Einfluss staatlicher oder
staatsnahen Mitglieder unterliegen.

Ziel ist es, einen Rundfunk zu schaffen, der dem
Prinzip gesellschaftlicher Freiheit und Vielfalt ver-
pflichtet ist, nicht aber inhaltlich von den Reprä-
sentanten und Amtsträgern des Staatsapparates
geformt wird.

Die Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten sind danach so auszuformen, dass eine
Beeinflussung der Berichterstattung durch staat-
liche oder staatsnahe politische Akteure zur
Durchsetzung eigener Interessen oder bestimm-
ter, insbesondere parteipolitischer Agenden ver-
hindert wird.

Das Gebot der Staatsferne zielt schon prinzipiell
auf eine Begrenzung der Einflussnahme von Mit-
gliedern, deren Perspektive in besonderer Weise
von dem Wettbewerb um Amt und Mandat ge-
prägt und damit in politische Gesamtprogramme
rückgebunden ist. Dabei ist auch die Prägekraft
staatlicher und dabei insbesondere parteipoli-
tisch gegliederter Kommunikationsstrukturen zu
berücksichtigten, wie sie zurzeit in den Freundes-
kreisen zum Ausdruck kommt.“

Sodann arbeitet das Bundesverfassungs-
gericht heraus, dass hinsichtlich der
Staatsnähe eine funktionale Betrachtung
geboten sei9:

„Maßgeblich ist hierfür, ob es sich um eine Person
handelt, die staatlich politische Entschei-
dungsmacht inne hat oder im Wettbewerb um
ein hierauf gerichtetes öffentliches Amt oderMan-
dat steht. Dies sind Mitglieder einer Regierung,
Abgeordnete und politische Beamtinnen und Be-
amte und schließt Personen ein, die von politi-
schen Parteien in die Aufsichtsgremien entsandt
werden.“

Zur Vielfaltssicherung gehöre auch inso-
weit10,

„dass die verschiedenen politischen Strömungen
auch im Sinne parteipolitischer Brechungenmög-
lichst vielfältig Abbildung finden und dass mög-
lichst vielfältig weitere perspektivische Brechun-
gen – etwa föderaler oder funktionaler Art – be-
rücksichtigt werden.“

Das BVerfG fährt sodann fort:

„Die institutionelle Ausgestaltung muss darauf
abzielen, dass die Mitglieder möglichst verschie-
denartige Sichtweisen, Erfahrungen undWirklich-
keitsdeutungen in den Rundfunkanstalten ein-

bringen können und damit ein facettenreiches
Bild des Gemeinwesens ergeben.“

Hinsichtlich der Zusammensetzung der
Gremien hat das BVerfG demGesetzgeber
aufgegeben11,

„das Spannungsverhältnis von Kontinuität und
Flexibilität zum Ausgleich zu bringen“

und bei der Bestimmung entsendeberech-
tigter Verbände oder sonstiger Vertreter
der Zivilgesellschaft eine Form der Dyna-
misierung vorzusehen. Außerdem wurde
dem Gesetzgeber aufgegeben sicherzu-
stellen12,

„dass die als staatsferne Mitglieder in die Auf-
sichtsgremien berufenen Personen auch persön-
lich in einer hinreichenden Distanz zu staatlich-
politischen Entscheidungszusammenhängen
stehen. Allein die Tatsache, dass eine Person
von einer gesellschaftlichen Gruppierung ent-
sandt worden ist, bewahrt noch nicht hinreichend
davor, dass sie durch ihre persönliche Entsen-
dung im Übrigen nicht doch als staatsnaher
politischer Akteur handelt. Es ist sogar möglich,
dass entsendeberechtigte Gruppen sich von ei-
ner solchen Vernetzung Vorteile versprechen.“

Im Ergebnis bedeutet dies in den Worten
des BVerfG13:

„Zusammenfassend verlangt Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG für die institutionelle Ausgestaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine
durchgehende Orientierung am Grundsatz der
Vielfaltssicherung und eine konsequente Begren-
zung des Anteils staatlicher und staatsnaher Mit-
glieder in den Aufsichtsgremien. Damit sind zu-
gleich Vorkehrungen dagegen getroffen, dass die
staatlichen und staatsnahen Mitglieder die Arbeit
in den Gremien über informelle Absprachen wie
nach gegenwärtiger Praxis mittels der Freundes-
kreise dominieren. Auch wenn sich die Mitglieder
der Aufsichtsgremien zur Vorbereitung anstehen-
der Entscheidungen wie bislang in zwei verschie-
dene Grundströmungen repräsentierende Grup-
pen aufteilen, ist bei einer verfassungsmäßigen
Zusammensetzung der Gremien jedenfalls nicht
mehr automatisch vorgezeichnet, dass diese le-
diglich ein Spiegelbild der sich sonst parteipoli-
tisch gegenüberstehenden Kräfte sind und per-
sonell wie sachlich von diesen geleitet oder ab-
hängig sind.“

Das BVerfG hat sich aber nicht darauf be-
schränkt, dem Gesetzgeber Vorgaben für
die Zusammensetzung der Gremien zu

3 BVerfGE 136, 9, Tz. 18 i.V.m. 1.

4 BVerfG (Fn. 3), Tz. 10.

5 BVerfG (Fn. 3), Tz. 21.

6 BVerfG (Fn. 3), Tz. 25. Heute werden diese den sei-
nerzeit starken Staats- und Parteieneinfluss im
Fernsehrat beklagenden und vor dem Bundesver-
fassungsgericht erfolgreichen Institutionen im ZDF-
Fernsehrat durch Heike Raab (Land Rheinland-
Pfalz), Frank Werneke (Verdi), Wilhelm Schmidt
(AWO) und Katrin Kroemer (DJV) vertreten.

7 BVerfG (Fn. 3), Tz. 38.

8 BVerfG (Fn. 3), Tz. 43, 45, 47 sowie 54.

9 BVerfG (Fn. 3), Tz. 58 f., 61.

10 BVerfG (Fn. 3), Tz. 62.

11 BVerfG (Fn. 3), Tz. 74.

12 BVerfG (Fn. 3), Tz. 76.

13 BVerfG (Fn. 3), Tz. 87.
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machen, sondern auch den einzelnenGre-
mienmitgliedern ins Stammbuch geschrie-
ben, was diese jedenfalls nach meinem
Dafürhalten nicht durchgängig für sich ver-
innerlicht haben14:

„Die Aufsichtsgremien sind Sachwalter der Inter-
essen der Allgemeinheit. Die Bestellung von Mit-
gliedern unter Anknüpfung an verschiedene ge-
sellschaftliche Gruppen setzt diese nicht als Ver-
treter ihres jeweiligen spezifischen Interesses ein,
sondern dient nur als Mittel, Sachwalter der All-
gemeinheit zu gewinnen, die unabhängig von den
Staatsorganen sind und dafür Sorge tragen, dass
das Programm nicht einseitig einer Partei oder
Gruppe, einem Bekenntnis oder einer Weltan-
schauung dient. Vielfaltsicherung meint das zur
Geltung bringen der verschiedenen Perspektiven
des Gemeinwesens insgesamt.“

In § 19a Abs. 1 S. 1 ZDF-Staatsvertrag ist
daher zutreffend formuliert worden:

„Die Mitglieder des Fernsehrates und des Ver-
waltungsrates sind Sachwalter der Interessen der
Allgemeinheit“,

also nicht der in § 21ZDF-StV aufgeführten
Institutionen und ebenso wenig der von
den Ländern gebildeten Bereiche wie etwa
„Internet“ oder „LSBTTIQ“15. Genauso we-
nig ist es Aufgabe des Vertreters des Deut-
schen Landkreistages, nur auf die Sicht-
barkeit der Belange der Landkreise im en-
geren oder des ländlichen Raumes im
weiteren Sinne zu achten.

Was bedeutet dieser rechtlicheBefund nun
für die anstehende Neukonstituierung der
ZDF-Führungsspitze und die dabei beste-
hende Rolle des ZDF-Fernsehrats?

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die
Fernsehratsvorsitzende die Fernsehrats-
mitglieder bisher lediglich darüber infor-
miert hat, dass „aus dem Kreis der Mitglie-
der“ zwei Vorschläge für das Amt des
Intendanten eingebracht worden sind.
Das ist für sich genommen ein ganz nor-
maler Vorgang und entspricht völlig dem
seit März dieses Jahres vereinbarten Ver-
fahrensablauf.

Der Süddeutschen Zeitung habe ich ent-
nommen, dass zwei Fernsehratsmitglieder
eine Kandidatin vorgeschlagen haben; wer
und wie viele Fernsehratsmitglieder hinter
dem anderen Kandidatenvorschlag an den
Fernsehrat stehen, ist mir demgegenüber
nicht bekannt.

Zutreffend ist, dass es nach wie vor zwei
sogenannte Freundeskreise gibt, die sich
vor der jeweiligen Fernsehratssitzung, al-
so vier Mal im Jahr, treffen, um zur Ent-
lastung des Ablaufs der Fernsehratssit-
zung eine thematische Vorstrukturierung
vorzunehmen, was ich als durchaus hilf-
reich empfinde. Dabei geht es aber nicht
um Lagerbildung und schon gar nicht
um Blockade und um Fraktionszwang.
Schließlich ist der Fernsehrat kein Parla-
ment mit Koalitions- und Oppositionsfrak-
tion(en), dessen Hauptaufgabe darin be-

steht, Mehrheitsentscheidungen zu tref-
fen und eine Regierung zu stützen bzw.
gegen diese zu opponieren.

Ich kann mich an keine einzige Fernseh-
ratssitzung der letzten Jahre erinnern, in
der es zu einer inhaltlichen Konfrontation
von „Lagern“ gekommen ist, wenngleich
durchaus unterschiedliche Grundhaltun-
gen von einzelnen Mitgliedern im Fernseh-
rat zu verschiedenen Themen vertreten
werden, was aber ja der vom Bundesver-
fassungsgericht zentral propagierten Viel-
faltssicherung exakt entspricht.

Dass es keine „Lagerbildung“ gibt, lässt
sich eindrucksvoll auch daran belegen,
dass die drei Institutionen, die im Fernseh-
rat je zwei Mitglieder stellen, nämlich die
evangelische und die katholische Kirche
sowie der Bund, mit je einem Mitglied in
beiden Freundeskreisen vertreten sind und
damit für alle erkennbar eine Klammer bil-
den. Überdies findet sich in einem Bericht
der Märkischen Oderzeitung vom 21.5.
202116 über die Arbeit im Fernsehrat der
schöne Hinweis, dass die vom Landesver-
band der Lesben und Schwulen benannte
Vertreterin durch ihre Arbeit im Fernsehrat
„neue Sichtweisen dazugewonnen“ und in
der Führung eines Ausschusses mit dem
langjährigen Sekretär der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der „an den ihm fremden
Lebensentwürfen interessiert“ sei, kon-
struktiv, offen und vertrauensvoll zusam-
menarbeite, sodass daraus eine Freund-
schaft entstanden sei.

Ich selbst gehöre seit 2002 dem sog.
„Freundeskreis Jung“ an, dessen vier Sit-
zungen im Jahr (durchschnittliche Dauer
max. 1 ½ Stunden) zeitlich zusammenge-
nommen weniger Stunden beanspruchen
als allein die mündliche Verhandlung vor
dem Bundesverfassungsgericht in der
Karlsruher Waldstadt am 5.11.2013 ge-
dauert hat, und habe diesen niemals als
Lagerbildung empfunden. Der Begriff
„Fraktionszwang“ ist mir dabei schon gar
nicht in den Sinn gekommen.

Hinsichtlich der bevorstehenden Intendan-
tenwahl verrate ich im Übrigen kein Ge-
heimnis, dass es bis zum 15.6.2021 weder
eine Freundeskreissitzung oder auch nur
eine bilaterale informelle Kontaktaufnahme
seitens des Freundeskreisvorsitzendenmit
mir als Mitglied darüber gegeben hat, wer
für die Position des Intendanten vorge-
schlagen werden soll. Es hat lediglich im
April vor der abschließenden Festlegung
des Anforderungsprofils einen Abgleich
der Kriterien in einer Freundeskreissitzung
per Videokonferenz gegeben. Eine Erörte-
rung über die Intendantenwahl ist erstmals
für den 15.6. nach der Sitzung des Präsi-
diums des ZDF-Fernsehrates vorgesehen.
Dasmag ungewöhnlich sein, beweist aber,
dass es bei den weiterhin bestehenden

Freundeskreisen nicht um Lagerbildung
geht.

Dieser bisherige Verfahrensablauf gibt mir
die Möglichkeit, ohne Festlegung auf eine
bestimmte Persönlichkeit meine eigenen
Überlegungen für die Neukonstituierung
der ZDF-Spitze darzulegen – auch verbun-
den mit der Hoffnung, dafür auch andere
Fernsehratsmitglieder, möglichst sogar ei-
ne qualifizierte Mehrheit, zu gewinnen:

Der Fernsehrat hat sich mit seinen Aus-
schüssen in den vergangenen Jahren en-
gagiert vielfältigster Themen angenommen
und nicht nur, wie es in § 20 Abs. 1 ZDF-
Staatsvertrag heißt – „den Intendanten in
Programmfragen beraten“. Insbesondere
hat sich der Fernsehrat Fragen der Digita-
lisierung und zukunftsorientierter Ausspiel-
wege angenommen.

Der Intendant und die Geschäftsleitung
haben diese konstruktive, aber durchaus
auch fordernde Begleitung aktiv aufgegrif-
fen und im Interesse der Erfüllung des öf-
fentlichen Auftrags des ZDF umgesetzt.
Der Erfolg dieses Agierens für den Sender
ist dabei in vielfältiger Weise zu messen.
Immer wieder wird in den Gremiensitzun-
gen nach intensiver Debatte festgestellt,
dass das ZDF bei starker Verankerung und
Reichweitendurchdringung in der Gegen-
wart thematisch wie technisch auf einem
guten Weg in die mit vielen Unwägbarkei-
ten verbundene Zukunft ist, wenngleich
eigene Schwächen, wie etwa die immer
wieder erörterte drohende Gefahr eines
Generationenabrisses, niemals unbetrach-
tet und unerörtert bleiben. Deshalb bin ich
überzeugt, dass sich die Frage, mit wel-
chem Intendanten und welcher Geschäfts-
leitung dieser Weg weiterzugehen ist, gar
nicht stellte, stünden nicht der Intendant
und im nächsten Jahr auch der Chefredak-
teur altersbedingt zur Pensionierung an.

Wenn aber an der Arbeit des Intendanten
und der Mitglieder der Geschäftsleitung als
Team wie individuell in der Sache nicht nur
nichts Grundlegendes auszusetzen ist,
sondern im Fernsehrat immer wieder an-
hand konkreter Erörterungspunkte betont
wird, welche klugen Akzente gesetzt wer-
den bei einzelnen Programmelementen
ebenso wie in der politischen Berichter-
stattung gerade auch während der Coro-
na-Pandemie, in der Entwicklung der Me-
diathek oder bei der Neukonzipierung von
heute.de, stellt sich m.E. als Erstes die
Frage, ob eher personelle Kontinuität ge-
boten oder „frischer Wind von außen“ er-
forderlich erscheint.

14 BVerfG (Fn. 3), Tz. 40 f.

15 Dazu instruktiv: Winkler, Märkische Oderzeitung
vom 21.5.2021: „Die Aufgabe: Auf schwul-lesbi-
sche Sichtbarkeit achten“.

16 Marco Winkler, Arbeit im Fernsehrat, Märkische
Oderzeitung vom 21.5.2021.
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Nach meiner Wahrnehmung sprechen die
weitaus überwiegenden Gründe für eine
kontinuierliche, pfadgebundene Weiter-
entwicklung mit Persönlichkeiten, deren
langjährig erbrachte Leistung man gerade
als Gremienmitglied intensiv miterleben
konnte. Wenn das so ist und mehrheitlich
so gesehen werden sollte, drängt sich als
nächstes für den Fernsehrat als verant-
wortliches Wahlgremium die Frage auf,
mitwemdas vonder Fernsehratsvorsitzen-
den richtig formulierte Ziel,

„die bestgeeignete(n) Persönlichkeit(en) für eine
erfolgreiche Zukunft des ZDF zu gewinnen“,

am besten zu erreichen ist. Gibt es in der
gegenwärtigen Geschäftsleitung Persön-
lichkeiten, denen man diese Weiterent-
wicklung fachlich, charakterlich (Unabhän-
gigkeit und ausgeprägte Werteorientie-
rung), strategisch und von der Führungs-
und Teamfähigkeit her aufgrund bereits
erwiesener Befähigung zutraut? Das wür-
de ich für den einen oder die andere an-
gesichts meiner langjährigen Gremienzu-
gehörigkeit uneingeschränkt bejahen.

Darüber muss dann mit den ins Auge zu
fassenden Kandidaten umfassend gespro-
chen werden – und zwar ebenso intensiv
wie intern, denn es gilt, da nur eine Per-
sönlichkeit Intendant werden kann, nie-
manden im weiteren Verfahren zu beschä-
digen – und schon gar nicht öffentlich.
Kandidatenvorschläge von außen können
diesen Prozess der Selbstvergewisserung
durchaus befördern, wenn man sich fragt:
Über welche Kompetenzen verfügt das
ZDF „im Hause“?, Was kann der Fernseh-
rat an nicht vorhandener Kompetenz von
außen hinzugewinnen? Und was bedeutet
das jeweils für die bisher als so konstruktiv
empfundene Zusammenarbeit der derzei-
tigen Geschäftsleitung im Team?

Schließlich stellt sich – auch das darf nicht
ausgeblendet werden – desWeiterenmaß-
geblich die Frage: Wer gehört in der künf-
tigen Aufstellung, also im neuen Team
„nachBellut und Frey“, für eine erfolgreiche
Zukunft des ZDF am besten auf welche
Position? Umwas es dabei nicht geht, sind
„verblüffende Deals“, sondern es geht um
das optimierte Gesamtgefüge.

Alle Fußballfans wissen, dass man eine
erfolgreiche Mannschaft nur aufstellen
kann, wenn man im Zentrum, aber auch
auf der rechten und auf der linken Au-
ßenbahn gut besetzt ist und ein guter
Teamgeist besteht – und dabei kann man
durchaus darüber diskutieren, ob ein
hochbegabter Spieler wie Joshua Kimmich
besser im Mittelfeld oder als rechter Ver-
teidiger einzusetzen ist. Das haben wir
2014 bei Philipp Lahm auch schon getan
– und letztlich ist Deutschland Weltmeister
geworden.

Deshalb geht esm.E. für den Fernsehrat als
das verantwortliche Wahlgremium nicht

nur darum, die bestgeeignete Persönlich-
keit für die Intendantenposition zu finden.
Diese Persönlichkeit muss dann auch den
Freiraum haben, die weiteren freien bzw.
freiwerdenden Positionen seines Leitungs-
teams nach dem Prinzip der dafür jeweils
„bestgeeigneten Persönlichkeit“ zu beset-
zen, um eine langfristige „Spielidee“ für die
Zukunft zu entwickeln.

Eine erfolgreiche Zukunft des ZDF gibt es
nur mit einem mit individuell hervorragen-
den Persönlichkeiten besetzten, aber auch

gut miteinander harmonierenden Team an
der Spitze. Das ist wie im Fußball. Immer
dann, wenn es in der Vergangenheit bei
Welt- oder Europameisterschaften Lager-
bildungen gegeben hat, ist Deutschland
nämlich unerwartet früh ausgeschieden.&&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Die Wartburg liegt wieder im Wartburgkreis

Luftaufnahme der Wartburg über der thüringischen Stadt Eisenach. Foto: Wartburg-Stiftung

23 ½ Jahre, vom 1.1.1998 bis zum 30.6.2021, währte die Kreisfreiheit Eisenachs. Sie
wurdemithin als (bisher) letzte Stadt ausgekreist, kehrt nunmehr aber in die Kreisfamilie,
und zwar in den Wartburgkreis, zurück. Damit wurde eine sich sehr früh abzeichnende
Fehlentwicklung korrigiert, da an der Leistungsfähigkeit Eisenachs als kreisfreier Stadt
mit nur 43.000 Einwohnern immer Zweifel bestanden. Zwischen 1999 und 2002 erhielt
die Stadt zumAusgleich für diemangelnde Leistungsfähigkeit Sonderzuweisungen des
Landes Thüringen. Für die Folgejahre heißt es in einem Difu-Gutachten: „Faktisch
bestand jedoch im gesamten Zeitraum von 1998 – 2012 eine derart desolate Finanz-
lage, dass die Stadt auchmit diversen finanziellen Sonderregelungen zu keiner Zeit aus
eigener Kraft wirklich leistungsfähig war. Aufgrund dieser schwierigen Finanzlage
musste Eisenach 2012 ein Haushaltssicherungskonzept erstellen. Bereits darin wurde
perspektivisch die Aufgabe der Kreisfreiheit vorgesehen, um auf diese Weise haus-
halterischeEntlastungswirkungen zu erzielen. Dieser kurzeAbriss verdeutlicht, dass die
politischen Bestrebungen zur Aufgabe der Kreisfreiheit Eisenachs im Wesentlichen in
der seit Jahren unverändert angespannten Finanzsituation begründet liegen.“

Für die kommunale Familie imWartburgkreis ist die Rückkehr der Stadt Eisenach in die
Kreisgemeinschaft also durchaus auchmit Belastungen verbunden. Die Kreistagswah-
len vom 20.6.2021 haben zu folgendem Ergebnis geführt:

CDU 34,7 %, AfD 15,1 %, Freie Wähler 14,7 %, Linke 13,6 %, SPD 11,4 % sowie
GRÜNE und FDP jeweils 4,4 %. Die restlichen Stimmanteile teilen sich weitere
Gruppierungen.

Mit der Einkreisung Eisenachs ist die Zahl der Verwaltungseinheiten auf der Kreisebene
somit auf genau 400 gestiegen. Bekanntlich strebt aber Hanau den Austritt aus dem
Main-Kinzig-Kreis an, sodass sich die Zahl der Verwaltungseinheiten auf der Kreis-
ebene wieder auf 401 erhöhen wird. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
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Nochmals: Zur Gewinnung der „bestgeeigneten
Persönlichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft

des ZDF“

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinWarum verdient die Neustrukturie-
rung der Führungsmannschaft

des ZDF hier nochmals1 eine vertiefte Be-
trachtung? Die Antwort lautet: Aus zwei
Gründen! Zum einen ist es für die Öffent-
lichkeit nicht unbedeutsam, welche Mann-
schaft Europas größten und Deutschlands
seit vielen Jahren erfolgreichsten Fern-
sehsender führt. Zum anderen findet da-
mit derzeit für die nach der Neufassung
des ZDF-Staatsvertrages modifiziert zu-
sammengesetzten Gremien Fernsehrat
und Verwaltungsrat aufgrund des Urteils
des BVerfG aus dem März 20142 zum
Staats- und Parteieneinfluss auf das ZDF
erstmals der Lackmustest für die vom
Bundesverfassungsgericht eingeforderte
Vielfaltsicherung bei Erfüllung der Auf-
gabe aller Gremienmitglieder, unabhän-
gig von Staat und Parteien Sachwalter
der Interessen der Allgemeinheit zu
sein, statt. Er ist mit der Intendantenwahl
noch nicht abgeschlossen, sondern fin-
det in der Neuzusammenstellung des Lei-
tungsteams bis Herbst 2022 seine Fort-
setzung.

Es sei noch einmal kurz zusammengefasst,
worum es bei den zu treffenden Perso-
nalentscheidungen konkret geht, näm-
lich um die Positionen des Intendanten,
des Programmdirektors, des Chefredak-
teurs und des Verwaltungsdirektors. Nach
§ 26 Abs. 1 S. 2 ZDF-StV wird der Inten-
dant für die Dauer von fünf Jahren vom
Fernsehrat in geheimer Wahl gewählt. Für
dieWahl sindmindestens drei Fünftel (= 36)
der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder-
zahl (= 60) erforderlich. Für die anderen
Personalentscheidungen hat der Fernseh-
rat dagegen keinerlei Zuständigkeit. Statt-
dessen beruft nach § 27 Abs. 2 ZDF-StV
der Intendant im Einvernehmen mit dem
Verwaltungsrat den Programmdirektor,

den Chefredakteur und den Verwaltungs-
direktor. Der Verwaltungsrat besteht nach
§ 24 Abs. 1 ZDF-StV seit der normativen
Neuregelung aus 12 Mitgliedern, davon
vier Ländervertretern, in der Regel Minis-
terpräsidenten, und acht vom Fernsehrat
gewählten Mitgliedern, die bei ihrer Wahl
wie bei der Intendantenwahl ein Quorum
von 36 Stimmen erreichen müssen. Die
Einvernehmenserteilung nach § 27 Abs. 2
ZDF-StV bedarf nach § 25 Abs. 2 S. 3
ZDF-StV derMehrheit von sieben Zwölfteln
der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder,
also kurz von sieben Stimmen.

A. Vor Karlsruhe

Vor „Karlsruhe“ war die Grundstruktur der
Regelungen ähnlich. Der Fernsehrat hatte
seinerzeit 77 Mitglieder, das Drei-Fünftel-
Quorum lag bei 47 Stimmen. Der Verwal-
tungsrat hatte 14 Mitglieder, das seinerzei-
tige Drei-Fünftel-Quorum lag also bei neun
Stimmen.Bei zwei Intendantenwahlen ging
es hoch her, nämlich 1977 und 2001/02.
1977 schickten die beiden Freundeskreise
je einen Kandidaten ins Rennen, der eine
Programmdirektor Dieter Stolte, der an-
dere Chefredakteur Reinhard Appel; ge-
wählt wurde als Kompromisskandidat
schließlich im siebten Wahlgang der kürz-
lich im103. Lebensjahr verstorbene frühere
Regierungssprecher und deutsche Bot-
schafter in Großbritannien, Karl-Günther
von Hase, dem 1982 für 20 Jahre Dieter
Stolte folgen sollte.

2002 sprach sich der eine Freundeskreis
zunächst in zwei Wahlgängen für den
stellvertretenden Chefredakteur Helmut
Reitze aus, der kurz darauf Intendant des

Hessischen Rundfunks werden sollte, der
andere Freundeskreis trat mit einer Kandi-
datin von außen an, nämlich der NDR-
JournalistinDagmarReim, die später Inten-
dantin des RBB werden sollte. In weiteren
Wahlgängen erreichten weder der seiner-
zeitige ARD-Programmdirektor Günter
Struve noch der Direktor der Europäischen
Satellitenprogramme des ZDF, Gottfried
Langenstein, die erforderliche Mehrheit,
weshalb im fünften Wahlgang Markus
Schächter zum Intendanten gewählt wur-
de.

Das Amt des Intendanten war also zweimal
politisch stark umkämpft, während sich für
die Direktorenpositionen ein politisches
Proporzsystem etabliert hatte. Die Position
des Programmdirektors wurde seit Mitte
der 1970er Jahre im Einvernehmen mit der
Union besetzt, die Position des Chefredak-
teurs und des Verwaltungsdirektors im Ein-
vernehmen mit der SPD. So heißt es unter
dem bezeichnenden Titel: „Irgendein Hud-
del“ im Spiegel vom 6.3.1977:

„Für Stoltes Wahl habe die Union bereits ‚eine
Vorleistung erbracht’, als sie 1975 ihren CDU-
Chefredakteur Rudolf Woller zurückzog und die
Oberkompetenz fürs Journalistische und Aktuelle
an Reinhard Appel abtrat, den die Sozialliberalen
1975 als ‚ersten linken ZDF-Chefredakteur‘ mit
der späteren Aussicht aufHolzamers Sessel nach
Mainz lockten. Im Gegenzug besetzten die Chris-
ten damals mit Stolte die Programmdirektion,
eine vorher sozial-liberale Domäne. Mit Genugtu-
ung überlies die CDU/CSU den Genossen später
erneut das Amt des ZDF-Verwaltungsdirektors –

wohl wissend, dass die Sozialliberalen damit bei
dem 1977 anstehenden Intendantenpoker kaum
manövrierfähig sein würden, wenn sie nicht gleich
wieder auf die gerade erkämpfte Chefredaktion
verzichten wollten. Intendanz und Programmdi-
rektion schwarz, Chefredaktion undVerwaltungs-
direktor blau-rot – das soll, so meinen die Leute
von der Union, so bleiben.“

Und so blieb es auch mit den Intendanten
Karl-Günther von Hase (1977 – 1982),
Dieter Stolte (1982 – 2002), Markus
Schächter (2002 – 2012) und Thomas
Bellut (2012 – 2022), den Programmdirek-
toren Dieter Stolte (1977 – 1982), Markus
Schächter (bis 2002) und Thomas Bellut
(2002 – bis 2012), den Chefredakteuren
Reinhard Appel (1976 – 1988), Klaus Bres-
ser (1988 – 2000), Nikolaus Brender (2000
– 2010) undPeter Frey (2010 – 2022) sowie
den Verwaltungsdirektoren Rudi Sölch
(1976 – 1999), zuvor Bürgermeister und

Sitzung des ZDF-Fernsehrats am 2.7.2021 anlässlich der Wahl des ab 2022 amtierenden ZDF-Intendanten.
Fotos: ZDF

1 Dazu bereits Henneke, Der Landkreis 2021, 375 so-
wie ders., Es geht nicht um rot oder schwarz, FAZ
vom 11.6.2021, 17 sowie ders., Interview in diesem
Heft, 485 ff.

2 BVerfGE 136, 9.
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Kämmerer sowie potenzieller SPD-Ober-
bürgermeisterkandidat der Stadt Frank-
furt, Hans-Joachim Suchan (1999 –

2013), zuvor Chef der Hessischen Staats-
kanzlei, und Karin Brieden (seit 2014), zu-
vor Personalreferentin in der rheinland-
pfälzischen Staatskanzlei und Verwal-
tungsdirektorin im Deutschlandradio.

Zu Erschütterungen kam es dabei in den
letzten 45 Jahren – abgesehen von der
Intendantenwahl 2002 – nur einmal, näm-
lich bei der vom Intendanten Markus
Schächter vorgeschlagenen Wiederwahl
des Chefredakteurs Nikolaus Brender.
Manmussdabeideutlichhervorheben:Sei-
nerzeit waren die Mehrheitsverhältnisse im
Verwaltungsrat so, dass der konservative
Freundeskreis über neun Mitglieder (drei
Ministerpräsidenten, den Vertreter der
Bundesregierung sowie fünf vom Fernseh-
rat gewählte Mitglieder) und damit allein
überdasseinerzeit erforderlicheEinverneh-
mensquorum verfügte. M.a.W.: Hätte der
Intendant einen „konservativen Macht-
wechsel“ auf dieser Position oder auf der
des Verwaltungsdirektors durchsetzen
wollen, wären die entsprechenden Mehr-
heiten im Verwaltungsrat bei der erforder-
lichen Einvernehmenserteilung dafür gege-
ben gewesen.

Zu einem solchen Versuch ist es aber nicht
einmal ansatzweise gekommen. Vielmehr
sollte politisch alles in den gewohnten Bah-
nen bleiben und an der Statik der Posten-
verteilung nichts verändert werden. Für die
Chefredaktion wurde also die „rote“ Zu-
ordnung respektiert, der vorgeschlagene
Kandidat erzielte allerdings nur sieben
Stimmen, womit das seinerzeit erforder-
liche Quorum von neun um zwei Stimmen
verfehlt wurde. Der Nachfolgevorschlag,
der derselben Farbenlogik folgte, passierte
den Verwaltungsrat dann aber ebenso pro-
blemlos wie die Nachfolgeregelung für den
Verwaltungsdirektor 2013, wobei es – das
muss deutlich hervorgehoben werden – an
der fachlichen Eignung der beiden neu
berufenen Leitungskräfte keinerlei Zweifel
gab. An der politischen Färbung der Lei-
tungsstruktur änderte sich insoweit also
nichts.

Bei seinem Vorschlag für den Programm-
direktor setzte der neue Intendant Thomas
Bellut 2012 nicht auf Farbenlehre, sondern
auf Bestenauslese. Norbert Himmler hatte
sich als – lebensjunger – Leiter der Haupt-
redaktionen Spielfilm/Dokukanal sowie
Spielfilm/ZDF-Neo fachlich außerordent-
lich bewährt, war aber politisch ein völlig
unbeschriebenes Blatt und mir bis zu sei-
ner Berufung zum Programmdirektor per-
sönlich nicht bekannt.

Ihn in seiner weiteren Amtsführung als Pro-
grammdirektor der „schwarzen Seite“ zu-
zuordnen, entbehrt mithin jeglicher Grund-
lage.

Der zukünftige ZDF-Intendant Norbert Himmler.

B. Karlsruhe und die Folgen

Als imMärz 2021 der amtierende Intendant
Thomas Bellut anlässlich der Vollendung
seines 66. Lebensjahres verkündete, im
März 2022, dann 67-jährig, nicht für eine
weitere fünfjährige Amtszeit als Intendant
zur Verfügung zu stehen, hatte sich bei den
Fernsehratsmitgliedern längst der Ein-
druck herausgebildet, dass mit Norbert
Himmler ein profilierter, in seiner bisherigen
Funktion von allen Seiten hoch anerkannter
Kandidat für die Nachfolge zur Verfügung
steht, wenngleich ein weiterer Name einer
hochqualifizierten Kandidatin aus der Ge-
schäftsleitung stets mitgenannt wurde.

Die Fernsehratsvorsitzende leitete seit
März 2021 ein äußerst transparentes Ver-
fahren zur Nachfolgefindung ein, wobei
zunächst in mehreren Sitzungen ein detail-
liertes Anforderungsprofil entwickelt wur-
de, welches im April 2021 veröffentlicht
wurde. Daraufhin tat sich zunächst lange
Zeit – nichts, bis die allseits erwartete Be-
werbung von Herrn Himmler Pfingsten ein-
traf. Alles schien auf eine unspektakuläre
einvernehmliche Wahl hinauszulaufen.

Tags darauf wurde dann allerdings ein wei-
terer, externer Kandidatenvorschlag von
zwei Fernsehratsmitgliedern eingebracht
und sodann in der Öffentlichkeit breit dis-
kutiert. Erfahren hat man von diesem Vor-
gangzuerst ausderSüddeutschenZeitung.
Angesichtsderbisdahin sehrgutenZusam-
menarbeit im Fernsehrat und zwischen
Fernsehrat undGeschäftsleitung insbeson-
dere hinsichtlich der strategischen Weiter-
entwicklungsnotwendigkeiten des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks hat mich dieses
Vorgehen außerordentlich überrascht, zu-
mal der Vorschlag von zwei stellvertreten-
den Fernsehratsvorsitzenden, denen ja vor-
rangig eine Gesamtverantwortung zu-
kommt, eingebracht wurde.

Ich kann deutlich hervorheben, dass ich in
der Folgezeit weder aus dem einen noch
aus dem anderen Freundeskreis auf die
Kandidaturen angesprochen worden bin.
Erst am 15.6.2021 fand nach einer Kandi-
datenvorstellung im Erweiterten Präsidium
eine erstmalige Erörterung im Freun-
deskreis Jung statt. Der Freundeskreis

Werneke soll sich dem Vernehmen nach
zuvor bereits allerdings mehrfach intensiv
mit der Kandidatenfrage befasst haben.
Dabei wurde kolportiert, dass insbeson-
dere die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
auf die geschlossene Stimmabgabe für
die externe Kandidatin gedrängt habe.
Über eigene Anschauungen oder Informa-
tionen verfüge ich insoweit nicht.

Im Freundeskreis Jung wurde die entstan-
dene Situation am 15.6.2021 mit Überra-
schung zur Kenntnis genommen. Die
Sitzungsteilnehmer, die das Wort ergriffen,
sprachen sich jeweils dafür aus, den bis-
her gemeinsam für am geeignetsten
gehaltenen Kandidaten zu wählen, oh-
ne sichdiesenVorschlag als den (alleinigen)
des Freundeskreises zurechnen zu lassen.
Von vielen Mitgliedern wurde zugleich vor
„Kompensationsgeschäften“ irgend-
welcher Art mit Nachdruck gewarnt.

Nach Hause gefahren bin ich an diesem
Tagmit dem Doppeleindruck, dass es zum
einen einen natürlichen, fachlich äußerst
geeigneten Nachfolgekandidaten gibt, und
zum anderen eine bewusst herbeigeführte
Konfrontationskonstellation entstanden
war, aus der heraus nur schwer ein Aus-
weg zu finden sein würde.

C. Vorstellungen am 1.7.2021

Dieser Eindruck hielt sich bis zum Tag der
Abstimmung. Am Vortrag stellten sich die
beiden Kandidaten in beiden Freun-
deskreisen vor. Im Freundeskreis Jung
ergab sich anschließend ein sehr einhelli-
ges Meinungsbild in den Wortmeldungen.
Die externe Kandidatin hatte kein schlech-
tes Bild abgegeben, der Hausbewerber
aber nach unwidersprochener allgemeiner
Einschätzung eine weitaus detailliertere
und umfassendere Darstellung künftiger
Herausforderungen und Lösungsansätze
geboten.

Zwischen der Vorstellung und der nachfol-
gendenAbstimmung amFolgetag hatte ich
keinerlei Kontakt zu Mitgliedern des an-
deren Freundeskreises. Wahlbeeinflus-
sungsversuchen, egal von welcher Seite,
war ich also nicht ausgesetzt.

Fernsehratsmitglied Andreas Breiter
schreibt in seinem ifib-Blog „Neues aus
dem ZDF-Fernsehrat (3)“ vom 8.7.2021
u. a.:

„Und damit gab es wirklich eine Wahl: Medien-
manager versus Journalistin, Hausberufung ver-
sus externe Kandidatin, Frau versus Mann. Beide
stellten sich nicht nur in den Freundeskreisen vor –
dabei wurdeDr.Himmler vom ‚schwarzen‘ umDr.
Jung (CDU) und FrauHassel vom ‚roten‘ um Frank
Werneke (verdi) vorgeschlagen und gestützt. Mei-
ne Abschätzung hat ergeben, dass der ‚rote‘
Freundeskreis mehr staatsferne Mitglieder
hat als der ‚schwarze’. VielleichtwardieBlockbil-
dung deshalb in letzterem einfacher? Für mich
war es überraschend, dass es zwischen den
Freundeskreisen keinerlei Austausch gab – zu-
mindest nicht alle gemeinsam und nicht mit mir.“
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nerzeit waren die Mehrheitsverhältnisse im
Verwaltungsrat so, dass der konservative
Freundeskreis über neun Mitglieder (drei
Ministerpräsidenten, den Vertreter der
Bundesregierung sowie fünf vom Fernseh-
rat gewählte Mitglieder) und damit allein
überdasseinerzeit erforderlicheEinverneh-
mensquorum verfügte. M.a.W.: Hätte der
Intendant einen „konservativen Macht-
wechsel“ auf dieser Position oder auf der
des Verwaltungsdirektors durchsetzen
wollen, wären die entsprechenden Mehr-
heiten im Verwaltungsrat bei der erforder-
lichen Einvernehmenserteilung dafür gege-
ben gewesen.

Zu einem solchen Versuch ist es aber nicht
einmal ansatzweise gekommen. Vielmehr
sollte politisch alles in den gewohnten Bah-
nen bleiben und an der Statik der Posten-
verteilung nichts verändert werden. Für die
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ordnung respektiert, der vorgeschlagene
Kandidat erzielte allerdings nur sieben
Stimmen, womit das seinerzeit erforder-
liche Quorum von neun um zwei Stimmen
verfehlt wurde. Der Nachfolgevorschlag,
der derselben Farbenlogik folgte, passierte
den Verwaltungsrat dann aber ebenso pro-
blemlos wie die Nachfolgeregelung für den
Verwaltungsdirektor 2013, wobei es – das
muss deutlich hervorgehoben werden – an
der fachlichen Eignung der beiden neu
berufenen Leitungskräfte keinerlei Zweifel
gab. An der politischen Färbung der Lei-
tungsstruktur änderte sich insoweit also
nichts.

Bei seinem Vorschlag für den Programm-
direktor setzte der neue Intendant Thomas
Bellut 2012 nicht auf Farbenlehre, sondern
auf Bestenauslese. Norbert Himmler hatte
sich als – lebensjunger – Leiter der Haupt-
redaktionen Spielfilm/Dokukanal sowie
Spielfilm/ZDF-Neo fachlich außerordent-
lich bewährt, war aber politisch ein völlig
unbeschriebenes Blatt und mir bis zu sei-
ner Berufung zum Programmdirektor per-
sönlich nicht bekannt.

Ihn in seiner weiteren Amtsführung als Pro-
grammdirektor der „schwarzen Seite“ zu-
zuordnen, entbehrt mithin jeglicher Grund-
lage.

Der zukünftige ZDF-Intendant Norbert Himmler.
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Den ersten und den letzten Satz Breiters
kann ich als zutreffend bestätigen, die
Sätze dazwischen bedürfen allerdings zu-
mindest einer partiellen Korrektur in drei-
facher Hinsicht:

I. Zunächst heißt es in vielen Meldungen
rund um die Intendantenwahl immer wie-
der: „Freundeskreis Dr. Jung (CDU)“. Un-
bestreitbar ist, dass Franz-Josef JungMit-
glied der CDU ist, wie auch viele weitere
Fernsehratsmitglieder einer politischen
Partei angehören. Seit 2016 sind aber
Parteienvertreter nicht mehr im Fernsehrat
vertreten, sodass das immer wieder ver-
wendete Zuordnungsmerkmal bei Dr. Jung
insoweit in die Irre führt. Der ehemalige,
allerdings bereits Ende 2009, also vor fast
zwölf Jahren, aus dem Amt als Bundesmi-
nister ausgeschiedene Dr. Jung gehört
dem Fernsehrat – ebenso wie Bundesmi-
nisterin Schulze – als Vertreter der Bun-
desregierung an.

II. Mitglieder des Freundeskreises Jung
haben den im Fernsehrat von Frau Boyens
und zuvor von Pater Langendörfer und
Herrn Dercks vorgeschlagenen Kandida-
tenHimmler als den „Bestgeeigneten“ „ge-
stützt“ – aber gerade nicht als „Kampf-
kandidaten“ eines Freundeskreises, son-
dern völlig unabhängig von der eingetrete-
nen Gegenkandidatur. Dabei konnte von
nichts weniger als von einer „Blockbildung“
die Rede sein.

III. Die Zahl der von Staat abgeleiteten
Gremienmitglieder (zwei aus dem Bund,
16 aus den Ländern) verteilt sich übrigens
9 : 9 auf beide Freundeskreise (hier: Bund,
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein,
dort: Bund, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz und Thürin-
gen).

D. Abstimmungsverlauf am 2.7.2021

Betrachtet man den Verlauf der Abstim-
mung näher, kann ich mir das Ergebnis
auch zwei Wochen nach der Wahl immer
noch nicht erklären: Der Fernsehrat verfügt
über 60 Mitglieder. Alle waren anwesend.
Jedemder beiden Freundeskreise gehören
30 Mitglieder an, weshalb ich trotz des in
den Vorstellungen am 1.7. in den Freun-
deskreisen und am 2.7. im Fernsehrat m.E.
deutlich zutage getretenen Kompetenz-
gefälles zwischen den Kandidaten mit ei-
nem Patt jedenfalls im ersten Wahlgang
gerechnet hatte. Doch es sollte anders
kommen:

Im ersten Wahlgang erzielte Dr. Himmler
bei zwei Stimmenthaltungen 34 Stimmen,
Frau Hassel 24. Während dem Kandidaten
Himmler also nur zwei Stimmen zur Errei-
chung des Quorums fehlten, fehlten Frau
Hassel zwölf, also genau ein Drittel.

Damit war zweierlei klar geworden: Die
Freundeskreise hatten nicht als „Block“
nach Farbenlogik abgestimmt. Sollte es
diesbezügliche Einwirkungsversuche ge-
geben haben, über die im Vorfeld sehr
intensiv gesprochen wurde, zu denen ich
unmittelbar aber nichts beitragen kann,
waren sie im ersten Wahlgang nicht sehr
erfolgreich.

Der Kandidatin Hassel musste spätestens
jetzt klar gewesen sein, dass für sie der für
eine erfolgreiche Wahl zur Intendantin er-
forderliche Zugewinn von zwölf Stimmen in
einem weiteren Wahlgang schlechterdings
nicht zu erreichen sein würde, während der
Kandidat Himmler angesichts des deutli-
chen Stimmenvorsprungs von zwölf Stim-
men durchaus darauf hoffen durfte, in ei-
nem zweiten Wahlgang die erforderlichen
zwei zusätzlichen Stimmen zu erreichen.

Die Sitzung wurde für Freundeskreisbera-
tungen unterbrochen und dann mit dem
zweitenWahlgang, in dem beide Bewerber
erneut kandidierten, fortgesetzt. Das Ab-

stimmungsergebnis dieses Wahlganges,
der nach dem mit mir durchgeführten In-
terview3 stattfand, hat mich dann minde-
stens so überrascht wie das des ersten
Wahlganges: Ohne jegliche Veränderung
der Ausgangssituation erhielt die Kandida-
tin Hassel nunmehr 28 Stimmen, gewann
also vier hinzu, während der Kandidat
Himmler zwei Stimmen einbüßte und nur
noch auf 32 kam, was ich mir nur mit
nachdrücklichen Geschlossenheitsappel-
len im die Kandidatin stützenden Freun-
deskreis erklären kann. Aber wozu? Die
notwendige Mehrheit konnte sie bei wei-
terhin acht fehlenden Stimmen erkennbar
nicht erreichen, es konnte nur die Wahl des
Kandidaten Himmler, der bereits kurz vor
dem Ziel zu stehen schien, verhindert oder
mit Kompensationserwartungen verbun-
den werden.

Erneut wurde eine Sitzungsunterbrechung
beantragt, die der Vorsitzende des Freun-
deskreises Werneke zu einer ausführ-
lichen, für alle sichtbaren Erörterung mit
dem Kandidaten Himmler vor der Tür des
Saals in der Rheingoldhalle nutzte. Der
konkrete Inhalt der Erörterungen ist unbe-
kannt. Dem Vernehmen nach ging es um
die Einforderung von Zusagen für die vom
künftigen Intendanten im Verwaltungsrat
zu unterbreitenden Personalvorschläge
für den Chefredakteur und den Verwal-
tungsdirektor. Entstanden sind so jeden-
falls „Bilder des bösen Scheins“.

Ich habe während dieser Sitzungsunter-
brechung den Vorsitzenden des Freun-
deskreises Jung gebeten, den Kandidaten
vor den Fernsehratsmitgliedern des Freun-
deskreises Jung um Auskunft zu bitten, ob
er Zusagen irgendwelcher Art in Aussicht
gestellt habe. Dazu ist es nicht gekommen.
Stattdessen hat Dr. Jung erklärt, er habe
mit dem Kandidaten bilateral gesprochen.
Dieser habe keinerlei konkrete Zusagen
gemacht.

Unmittelbar darauf wurde der dritte Wahl-
gang eingeläutet, Stimmzettel mit beider
Namen waren vorbereitet. Medien berich-
teten über einen Kandidaten im „durchge-
schwitzten Anzug“4. Aber statt zu wählen,
nahm nun Tina Hassel das Wort, zog ihre
Kandidatur zurück und empfahl die Wahl
Norbert Himmlers, der sodann im dritten
Wahlgang mit 57 Stimmen bei zwei Ent-
haltungen und einer Gegenstimme als ein
später Beweis seiner allgemeinen Akzep-
tanz gewählt wurde, u. a. mit folgenden
Worten:

„Ich möchte, dass Sie alle für Herrn Dr. Himmler
stimmen können. Ich werde an dieser Stelle das
Rennen beenden. Eine Wahl mit echten Alterna-
tiven ist die Krone der Demokratie. Insofern reite
ich sehr erhobenen Hauptes hier vom Hof.“

Dieser – bildhafte – Ritt wurde vom Beifall
der Fernsehratsmitglieder begleitet.

Die ZDF-Fernsehratsvorsitzende Marlehn Thieme gratuliert dem zukünftigen ZDF-Intendanten Norbert
Himmler im Beisein von ZDF-Intendant Thomas Bellut.

3 In diesem Heft, 485 ff.

4 Hanfeld, Liebesgrüße aus Mainz, FAZ vom
3.7.2021, 16.
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Michael Hanfeld merkte dazu5 an:

„Wie sagte Norbert Himmler bei seiner Bewer-
bungsrede vor dem Fernsehrat am Freitag mehr-
fach?

‚Daran können Sie mich 2025 messen.‘

Wir hoffen inständig, dass damit nicht gemeint
war, der stets lächelnden ZDF-Verwaltungs-
ratsvorsitzenden und rheinland-pfälzischen Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer mit Vorschlägen
für die nächsten Spitzenpersonalien zu gefallen,
sondern im Gegenteil: unabhängig und unbere-
chenbar zu sein. Millionen Rundfunkbeitragszah-
ler werden es ihm danken.“

Dieser Hoffnung kann man sich nur nach-
drücklich anschließen, ist die Logik des
Verzichts von Frau Hassel nach dem Ab-
stimmungsverlauf:

– ErsterWahlgang: 24 Stimmen, dennoch
kein Verzicht

– Zweiter Wahlgang: +4 = 28 Stimmen,
kein Verzicht

– Unterbrechung mit Vier-Augen-Ver-
handlung Werneke/Himmler

– anschließend Verzicht Hassel mit Wahl-
empfehlung für Himmler

doch nicht selbsterklärend, sondern lässt
ganz unterschiedliche Deutungen zu.
„Schau´n mer mal“, hätte der „Kaiser“ ver-
mutlich gesagt.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

Prof. Henneke zur Farbenlogik im ZDF-Fernsehrat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henneke: Ich heiße Hans-Günter Henne-
ke, bin Geschäftsführendes Präsidialmit-
glied des Deutschen Landkreistages, ge-
höre dem Fernsehrat als drittdienstälteste
Mitglied seit 2002 an, war auch fünf Jahre
im Verwaltungsrat und insofern habe ich
Gremienerfahrung insbesondere im Be-
reich Finanzen, Personal, Organisation
und Telemedien gesammelt.

Wagner: Inwieweit sind Sie frei als Fern-
sehratsmitglied, unabhängig vom Freun-
deskreis, den Sie vielleicht nochmal kurz
erläutern, Ihre Stimme abzugeben?

Henneke: Ich bin völlig frei, meine Stimme
abzugeben. Das habe ich getan und das
werde ich in weiteren Wahlgängen auch
tun. Und ich habe auch an dem Karlsruher
Verfahren 2014 mitgewirkt und bin seiner-
zeit vom Bundesverfassungsgericht gera-
de zur Rolle der Freundeskreise befragt
worden.

Bouhs: Erklären Sie uns doch netterweise,
warum Sie sich dafür entschieden haben –

wir haben gelernt, das kann man sich aus-
suchen –, in den schwarzen Freundeskreis
zu gehen.

Henneke: Es gibt zwei und insofern darf
man das nicht verwechseln oder verglei-
chen mit Fraktionen, sondern es geht im
Grunde um eine Vorsortierung der Willens-
bildung, die auch nur vor den Fernsehrats-
sitzungen stattfindet. Ich habe in Karlsruhe
gesagt, den Satz würde ich gern wieder-
holen, die gesamten Freundeskreissitzun-
gen haben in Stunden im Jahr weniger
gedauert als die mündliche Verhandlung
in Karlsruhe. Man muss sich das so vor-
stellen, dass jedenfalls dieser konservative
„Freundeskreis Jung“ oder bürgerliche
Freundeskreis etwa anderthalb Stunden
vor der Sitzung des Fernsehrates tagt.
Die eigentliche Arbeit wird vorher in den
Ausschusssitzungen geleistet. Insofern
darf man diese Fragestellung nicht über-
höhen. Es geht einfach darum, dass man
versucht, ein Stimmungsbild vorab abzu-
testen, damit die Sitzungen des Plenums
nicht mit Individualisten-Meinungen völlig
ausarten.

Wagner:Der Gong ertönt gerade. Müssen
Sie jetzt rein, ja?

„Marlehn Thieme: Damit gebe ich das Ergebnis
des ersten Wahlganges bekannt: Es wurden 60

Stimmen abgegeben. Eswaren alles gültige Stim-
men. Auf Frau Hassel entfielen 24 Stimmen, auf
Dr. Himmler 34 und es gab zwei Enthaltungen.
Damit ist deutlich, dass wir das erforderliche
Quorum nach dem Staatsvertrag noch nicht er-
reicht haben. Und ich frage, wie verfahren werden
soll? Gibt es einen Antrag zur Unterbrechung?
Herr Dr. Jung?

Dr. Franz Josef Jung: Erstens bitte ich zu unter-
brechen und zweitens würde ich beantragen
einen zweiten Wahlgang.“

Wagner: Nach dieser kurzen Unterbre-
chung ist klar, dass für beide Kandidaten,
für die Kandidatin, für den Kandidaten
keine Mehrheit gefunden wurde im ZDF-
Fernsehrat. Was passiert denn in so einem
Prozess?

Henneke: In dieser Beratung, die wir eben
durchgeführt haben, ist sehr wenig pas-
siert. Es ist also anzunehmen, dass es
einen zweiten Wahlgang gibt. Und es ist
jetzt die Frage zu beantworten, ob die
Kandidatin, die ja im ersten Wahlgang 12
Stimmen hinter der notwendigen Mehrheit
zurückgeblieben ist, im zweiten Wahlgang
wieder kandidiert. Ich hätte,will ich deutlich
sagen, dieses Ergebnis in dieser Deutlich-
keit im ersten Wahlgang so nicht erwartet.
Ich habe eher mit einem Unentschieden
gerechnet. Dieses Ergebnis spricht jetzt
eigentlich doch dafür, dass es in einem
zweiten Wahlgang zu einer Entscheidung
und nicht zu einer Vertagung kommen
wird, dass wir also heute ein Ergebnis
habenwerden. Entweder weil die Kandida-
tin noch einmal antritt und der Kandidat,
dem nur noch zwei Stimmen fehlen, die
erforderliche Mehrheit erreicht. Oder die
Kandidatin sieht, dass sie die zwölf Stim-
men, die ihr fehlen, im zweiten Wahlgang
realistischerweise kaum zusätzlich errei-

Hans-Günter Henneke während der Fernsehratssitzung auf dem Screen im Pressezentrum
Foto: Jörg Wagner

5 Hanfeld, „Was nun, Norbert Himmler?“, FAZ vom
6.7.2021, 13.

* World Wide Wagner. Interview über die Struktur
und Freundeskreis-Logik des ZDF-Fernsehrates mit
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des Deutschen Landkreista-
ges, ZDF-Fernsehratsmitglied, Daniel Bouhs, Freier
Medienjournalist, Jörg Wagner, Freier Medienjour-
nalist, Rheingoldhalle, Mainz, 2.7.2021, veröffent-
licht am 3.7.2021 im radioeins-Medienmagazin (rbb)
und in einer Kurz-Fassung im rbb Inforadio am
4.7.2021.

Der Landkreis 8-9/2021 485

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

50



Michael Hanfeld merkte dazu5 an:

„Wie sagte Norbert Himmler bei seiner Bewer-
bungsrede vor dem Fernsehrat am Freitag mehr-
fach?

‚Daran können Sie mich 2025 messen.‘

Wir hoffen inständig, dass damit nicht gemeint
war, der stets lächelnden ZDF-Verwaltungs-
ratsvorsitzenden und rheinland-pfälzischen Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer mit Vorschlägen
für die nächsten Spitzenpersonalien zu gefallen,
sondern im Gegenteil: unabhängig und unbere-
chenbar zu sein. Millionen Rundfunkbeitragszah-
ler werden es ihm danken.“

Dieser Hoffnung kann man sich nur nach-
drücklich anschließen, ist die Logik des
Verzichts von Frau Hassel nach dem Ab-
stimmungsverlauf:

– ErsterWahlgang: 24 Stimmen, dennoch
kein Verzicht

– Zweiter Wahlgang: +4 = 28 Stimmen,
kein Verzicht

– Unterbrechung mit Vier-Augen-Ver-
handlung Werneke/Himmler

– anschließend Verzicht Hassel mit Wahl-
empfehlung für Himmler

doch nicht selbsterklärend, sondern lässt
ganz unterschiedliche Deutungen zu.
„Schau´n mer mal“, hätte der „Kaiser“ ver-
mutlich gesagt.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

Prof. Henneke zur Farbenlogik im ZDF-Fernsehrat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henneke: Ich heiße Hans-Günter Henne-
ke, bin Geschäftsführendes Präsidialmit-
glied des Deutschen Landkreistages, ge-
höre dem Fernsehrat als drittdienstälteste
Mitglied seit 2002 an, war auch fünf Jahre
im Verwaltungsrat und insofern habe ich
Gremienerfahrung insbesondere im Be-
reich Finanzen, Personal, Organisation
und Telemedien gesammelt.

Wagner: Inwieweit sind Sie frei als Fern-
sehratsmitglied, unabhängig vom Freun-
deskreis, den Sie vielleicht nochmal kurz
erläutern, Ihre Stimme abzugeben?

Henneke: Ich bin völlig frei, meine Stimme
abzugeben. Das habe ich getan und das
werde ich in weiteren Wahlgängen auch
tun. Und ich habe auch an dem Karlsruher
Verfahren 2014 mitgewirkt und bin seiner-
zeit vom Bundesverfassungsgericht gera-
de zur Rolle der Freundeskreise befragt
worden.

Bouhs: Erklären Sie uns doch netterweise,
warum Sie sich dafür entschieden haben –

wir haben gelernt, das kann man sich aus-
suchen –, in den schwarzen Freundeskreis
zu gehen.

Henneke: Es gibt zwei und insofern darf
man das nicht verwechseln oder verglei-
chen mit Fraktionen, sondern es geht im
Grunde um eine Vorsortierung der Willens-
bildung, die auch nur vor den Fernsehrats-
sitzungen stattfindet. Ich habe in Karlsruhe
gesagt, den Satz würde ich gern wieder-
holen, die gesamten Freundeskreissitzun-
gen haben in Stunden im Jahr weniger
gedauert als die mündliche Verhandlung
in Karlsruhe. Man muss sich das so vor-
stellen, dass jedenfalls dieser konservative
„Freundeskreis Jung“ oder bürgerliche
Freundeskreis etwa anderthalb Stunden
vor der Sitzung des Fernsehrates tagt.
Die eigentliche Arbeit wird vorher in den
Ausschusssitzungen geleistet. Insofern
darf man diese Fragestellung nicht über-
höhen. Es geht einfach darum, dass man
versucht, ein Stimmungsbild vorab abzu-
testen, damit die Sitzungen des Plenums
nicht mit Individualisten-Meinungen völlig
ausarten.

Wagner:Der Gong ertönt gerade. Müssen
Sie jetzt rein, ja?

„Marlehn Thieme: Damit gebe ich das Ergebnis
des ersten Wahlganges bekannt: Es wurden 60

Stimmen abgegeben. Eswaren alles gültige Stim-
men. Auf Frau Hassel entfielen 24 Stimmen, auf
Dr. Himmler 34 und es gab zwei Enthaltungen.
Damit ist deutlich, dass wir das erforderliche
Quorum nach dem Staatsvertrag noch nicht er-
reicht haben. Und ich frage, wie verfahren werden
soll? Gibt es einen Antrag zur Unterbrechung?
Herr Dr. Jung?

Dr. Franz Josef Jung: Erstens bitte ich zu unter-
brechen und zweitens würde ich beantragen
einen zweiten Wahlgang.“

Wagner: Nach dieser kurzen Unterbre-
chung ist klar, dass für beide Kandidaten,
für die Kandidatin, für den Kandidaten
keine Mehrheit gefunden wurde im ZDF-
Fernsehrat. Was passiert denn in so einem
Prozess?

Henneke: In dieser Beratung, die wir eben
durchgeführt haben, ist sehr wenig pas-
siert. Es ist also anzunehmen, dass es
einen zweiten Wahlgang gibt. Und es ist
jetzt die Frage zu beantworten, ob die
Kandidatin, die ja im ersten Wahlgang 12
Stimmen hinter der notwendigen Mehrheit
zurückgeblieben ist, im zweiten Wahlgang
wieder kandidiert. Ich hätte,will ich deutlich
sagen, dieses Ergebnis in dieser Deutlich-
keit im ersten Wahlgang so nicht erwartet.
Ich habe eher mit einem Unentschieden
gerechnet. Dieses Ergebnis spricht jetzt
eigentlich doch dafür, dass es in einem
zweiten Wahlgang zu einer Entscheidung
und nicht zu einer Vertagung kommen
wird, dass wir also heute ein Ergebnis
habenwerden. Entweder weil die Kandida-
tin noch einmal antritt und der Kandidat,
dem nur noch zwei Stimmen fehlen, die
erforderliche Mehrheit erreicht. Oder die
Kandidatin sieht, dass sie die zwölf Stim-
men, die ihr fehlen, im zweiten Wahlgang
realistischerweise kaum zusätzlich errei-

Hans-Günter Henneke während der Fernsehratssitzung auf dem Screen im Pressezentrum
Foto: Jörg Wagner

5 Hanfeld, „Was nun, Norbert Himmler?“, FAZ vom
6.7.2021, 13.

* World Wide Wagner. Interview über die Struktur
und Freundeskreis-Logik des ZDF-Fernsehrates mit
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des Deutschen Landkreista-
ges, ZDF-Fernsehratsmitglied, Daniel Bouhs, Freier
Medienjournalist, Jörg Wagner, Freier Medienjour-
nalist, Rheingoldhalle, Mainz, 2.7.2021, veröffent-
licht am 3.7.2021 im radioeins-Medienmagazin (rbb)
und in einer Kurz-Fassung im rbb Inforadio am
4.7.2021.
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chen kann. Trotzdem sind ja 24 Stimmen
ein respektables Ergebnis.

Bouhs:Die Frage ist ja:Wie bringtman aus
Ihrer Perspektive den anderen Freundes-
kreis, den roten Freundeskreis, dazu, denn
jetzt auch – ich sage jetzt mal – nachzu-
geben? Also muss man da irgendwas ver-
sprechen?

Henneke: Nein.

Bouhs: … dass dann die Personalien, die
nachrücken, entsprechend besetzt sind?

Wagner: Oder läuft jetzt jemand hin und
her und vermittelt?

Bouhs: Mit Schecks? Mit Umschlägen?

Henneke: Dazu will ich gerne deutlich
Stellung beziehen. Der Fernsehrat hat
überhaupt nur eine einzige Personalent-
scheidung zu treffen und das ist die Inten-
danten-Wahl. Die anderen Personalent-
scheidungen, über die immer spekuliert
wird und bei denen es um Versprechungen
geht, sind keine Entscheidungen, mit de-
nen der Fernsehrat überhaupt zu tun hat,
sondern das sind Entscheidungen, die der
Verwaltungsrat trifft. Aber nicht so, dass da
dem Verwaltungsrat ein Vorschlagsrecht
zukommt, sondern so, dass das Vor-
schlagsrecht beim Intendanten liegt und
der Verwaltungsrat sein Einvernehmen er-
teilen muss. Das ist etwas anderes. Das ist
eine passive Form von Zustimmung. Inso-
fern rate ich allen Beteiligten, egal von
welcher Seite, dringendst davon ab, jetzt
irgendwelche Koppel-Geschäfte zu ma-
chen. Jetzt muss ein Intendant gewählt
werden, der dann stark ist, in der von
ihm verkündeten Unabhängigkeit Perso-
nalvorschläge zu unterbreiten. Und diese
Personalvorschläge müssen gesamtge-
sellschaftlich ausgewogen sein. Das ist
wie beim Fußball, wo Sie wissen: Sie haben
einen rechten Verteidiger, einen linken Ver-
teidiger und ein starkes Mittelfeld. Das
brauchen Sie im ZDF auch. Aber das wäre
jetzt eine völlig falscheStunde und ein völlig
falsches Verständnis von Gremienarbeit,
wenn man jetzt mit irgendwelchen Kunge-
leien oder Zusagen arbeiten würde.

Wagner: Gab es denn im Vorfeld für die-
sen Fall schon so etwas wie einen …

Bouhs: Plan B.

Wagner: … Plan? Ja, genau.

Henneke: Ich kannte jedenfalls keinen.
Also, ich hätte einen im Kopf gehabt. Mich
hat aber niemand gefragt.

Bouhs: Welchen?

Henneke:Nee, dasmuss ich Ihnen ja nicht
sagen, wir sind ja in der Situation A.

Wagner: Haben Sie vielleicht doch noch
einen Kandidaten oder eine Kandidatin in
der Hinterhand?

Henneke: Die schwierige Frage wäre ent-
standen – aber die ist meines Erachtens

jetzt hypothetisch – wenn man auch nach
einem zweiten Wahlgang nicht hätte abse-
hen können, wer gewählt wird. Wenn Sie in
die Politik hineinsehen, wissen Sie, dass
die schleswig-holsteinische Ministerpräsi-
dentin Heide Simonis einmal geschreddert
worden ist durch vier Wahlgänge. Und das
ist etwas, was Sie niemandem zumuten
können. Insofern hätte ich heute dazu ge-
raten, nach einem zweiten Wahlgang,
wenn sich nicht abzeichnet, eine klare
Mehrheit zu finden, abzubrechen und
neu nachzudenken, um mit gebotener
Wartezeit dann ein halbes Jahr später
nochmal wieder anzutreten, denn die
nächste Sitzung ist in der Woche nach
der Bundestagswahl. Das ist auch keine
äußere Atmosphäre, in der man gut zu-
sammenkommen kann. Aber ich glaube,
die Situation wird uns jetzt erspart bleiben
und fürs ZDF ist das gut. Und wenn es ein
solches Wahlergebnis jetzt gibt, hat ja
alleine das Wahlergebnis – jetzt mal unab-
hängig von der Frage, für wen oder gegen
wen es ausgefallen ist – gezeigt, dass es
eine Abstimmung in Blöcken nicht gege-
ben hat. Das ist die eigentliche Botschaft
von heute. Und damit hat der Fernsehrat
den Kern seiner Aufgabe, staatsfern, un-
abhängig und auch politikfern zu sein, er-
füllt. Man darf ja nicht vergessen, das Bun-
desverfassungsgericht hat den Begriff der
Staatsferne so gedeutet, dass es nicht nur
Ferne vomStaat ist, sondern es hat gesagt:
Es muss Ferne sein von allen, die im politi-
schen Wettbewerb um staatliche oder po-
litische Ämter konkurrieren, also auch weg
vom Parteienstaat. Und das ist hier, glaube
ich, ganz gut gelungen.

Bouhs: Aber das ist ja die Forderung oder
Erwartung, die auf Papier artikuliert wurde,
in einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Dennoch sieht man ja im-
mer noch diese sogenannten roten und
schwarzen Freundeskreise, die sich ja,
zumindest die Politikerinnen und Politiker,
die es ja weiter gibt, nicht mehr in der
Dominanz, weiterhin nach diesem Farb-
spektrum auch aufteilen.

Henneke: Nein.

Bouhs: Nein?

Henneke: Ja und nein. Also …

Bouhs: Jung und Raab. CDU – SPD ist
schon relativ klar.

Henneke: Ich verrate Ihnen nette Ge-
schichten. Also Geschichte 1: Rainer Brü-
derle. Ich habe vorhin gesagt, ich gehöre
diesem Gremium zwanzig Jahre an. Rainer
Brüderle, FDP, war als Vertreter von Rhein-
land-Pfalz lange in dem sogenannten roten
Freundeskreis. Dann gab es die Wahl der
Bundesregierung 2009, die schwarz-gelbe
Koalition und Rainer Brüderle wechselte
auf einmal den Freundeskreis und wurde

mit großem Hallo im schwarzen Freundes-
kreis begrüßt.

Kurze Zeit darauf, 2012, erinnere ich ja
auch genau, haben wir ein Grünes Mitglied
gehabt im Saarland. Es gab im Saarland
eine Jamaika-Koalition für eine kurze Zeit,
die dann geplatzt ist und das Saarland
entsandte damals einen Grünen Vertreter.
Oliver Passek hieß er und er war Mitglied
des Freundeskreises Jung. Dann ging die-
se Koalition kaputt und dieses Mitglied
Passek blieb aber im Fernsehrat, wurde
später von Baden-Württemberg benannt,
wo es einen Regierungswechsel hin zu
grün-rot gab, und Passek wechselte den
Freundeskreis. Ging aus dem einen Raum
„Jung“ raus in einen anderen Raum, das
Ganze spielte in Berlin im Hotel Schweizer-
hof, kam aber wieder rein, weil im anderen
Raum kein Stuhl mehr frei war und musste
sich unter großem Gelächter den Stuhl
holen, um von einem in den anderen Freun-
deskreis zu gehen.

Wagner: Also ich sag mal so, die CDU ist
schon sattelfest im Schwarzen und die
SPD sattelfest im Roten.

Henneke: Aber nicht sortenrein. Insofern
ist das ein Unterschied, den Sie jetzt auch
hier sehen. Das fand ich auch eindrucksvoll
in einer Vorerörterung. Es ist der Grüne
Sozialminister aus Hessen, Herr Kai Klose,
Mitglied des „Freundeskreises Jung“. Klo-
se hat gesagt, nicht als Mitglied des Freun-
deskreises bekenne ich mich, sondern ich
bekenne mich zu dem Besten. Und ich
habe hier überhaupt kein Problem. Ich
stimme nicht als Mitglied eines Freundes-
kreises ab, sondern ich stimme hier ab
zwischen zwei Kandidaten. Und er hat im
Vorfeld bekannt, für wen. Für den Kandi-
daten, der jetzt die Mehrheit erhalten hat,
hat aber dabei auch deutlich gemacht,
dass das nichts mit Freundeskreisdruck
zu tun hat, sondern mit Bestenauslese.
Und er hat auch deutlich gemacht, dass
er politische Freunde hat, die eben dem
anderen Freundeskreis angehören, so-
dass gerade das ein Zeichen für deren
Überwindung sein sollte.

Wagner: Wenn Sie denn gerne erläutern
möchten, warum Sie wahrscheinlich für
Norbert Himmler gestimmt haben?Warum
hat Sie Tina Hassel nicht überzeugt?

Henneke: Ich würde jetzt nicht sagen,
dass Frau Hassel nicht überzeugt hat.
Das wäre ein zu hartes Urteil. Ich glaube,
die richtige Frage stellt sich anders. Die
richtige Frage ist, glaube ich: Das ZDF ist
ein Unternehmen mit 5.000 oder mehr
Mitarbeitern. Also im Grunde ein Tanker,
der nicht leicht zu steuern oder umzu-
steuern ist und der in der Ägide der Inten-
danten Schächter und Bellut eine gute
Führungskultur im Sinne einer teamorien-
tierten Führungsmannschaft aufgebaut
hat. Und zu der Mannschaft gehören der
Chefredakteur, die Verwaltungsdirektorin
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und dazu gehört eben auch der Pro-
grammdirektor. Ich habe selber versucht,
gremienseitig schwierige Haushaltsfragen
zu begleiten. Und insofern ist es nicht so,
wie es auch sein kann, dass da eine Zäsur
ist und wir jetzt erkennen müssen: wir
brauchen frischen Wind von außen; son-
dern das ZDF befindet sich auch durch
diesen Fernsehrat, der seit Jahren jetzt
doch die Hausleitung sehr antreibt in einem
Umbruch und Transformationsprozess.
Den haben wir bisher gremienmäßig und
auch mit der Geschäftsleitung des ZDF
eigentlich sehr einvernehmlich begangen.
Deshalb liegt eigentlich die Frage eher nahe
– das ist von außen vielleicht ein bisschen
schwer zu sehen –: Kann das nicht jemand,
der einer der Motoren dieses Transforma-
tionsprozesses von innen ist, besser als
jemand, der von außen dazukommt? Und
deshalb hat für mich jedenfalls etwa die
Frage Mann-Frau gar keine Rolle gespielt.

Wagner:Auch nichtmehr journalistisch als
mehr vom Management herkommend?
Damit ist Tina Hassel ja angetreten. Sie
sagte: „Hier steht die künftige journalisti-
sche Intendantin“.

Henneke: Ich will das nicht bewerten.
Aber insofern war ja die Vorstellung von
Herrn Himmler gesamthafter in der Dar-
stellung und auch so, dass er – das fand ich
jetzt eine ganz interessante Idee – mehr-
fach gesagt hat: Daran können Sie mich

messen! Damit hat er eine ganze Reihe von
Punkten aufgeworfen. Nun kenne ichHerrn
Himmler einfach aufgrund meiner Gre-
mien-Tätigkeit auch schon länger und kann
dazu sagen: Norbert Himmler hat zusam-
men mit anderen maßgeblich an einer Edi-
tion mitgearbeitet über die Wiedervereini-
gungsgeschichte. Er hat ein profiliertes
Buch geschrieben über die Rolle Großbri-
tanniens im deutschen Wiedervereini-
gungsprozess. Seine Frau hat dasselbe
Buch geschrieben über die Rolle Frank-
reichs und insofern ist Norbert Himmler
jetzt in erster Linie im Laufe der letzten
Jahre, sagen wir mal, zu einem Manager
des ZDF mutiert. Aber er ist jemand, der
einen ganz fundierten politischen, politik-
wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und
er hat heute selber – so genau bin ich mit
dem Lebenslauf auch nicht vertraut – auch
auf seine Zusammenarbeit mit dem frühe-
ren Chefredakteur Brender verwiesen.

Bouhs: Er hat ja beim ZDF volontiert, also
journalistisch, hat bei der heute-Redaktion
unter anderem gearbeitet …

Henneke: Aber als Kind.

Bouhs: Und war Referent des Chefredak-
teurs. Aber verstehe ich Sie richtig, dass
das ZDF dann eher so eine Art „Closed
Shop“ ist, also ein Selbsterhaltungsdrang
da ist, wenn man „jemand von außen“ gar
nicht braucht?

Henneke: Nein, das sehe ich überhaupt
nicht. Das ist ja, was Sie jetzt sagen,
schwarz-weiß.

Bouhs: Na, Wahlentscheidungen sind ja
am Ende schwarz-weiß.

Wagner: Oder rot-schwarz.

Henneke:Wie auch immer. Aber die Frage
ist doch: Was braucht das ZDF an welcher
Stelle, mit welcher Kompetenz? Und inso-
fern brauchen sie nicht einen zweiten Chef-
redakteur oder sie brauchen auch nicht
einen zweiten Programmdirektor, sondern
sie brauchen jemand, der insgesamt
steuert und eine Mannschaft führt. Ich
habe keinen Anlass, irgendetwas zu kriti-
sieren an dem, was Frau Hassel vorge-
tragen hat. Aber ich glaube nicht, dass
diese Idee richtig ist zu sagen: Ich komme
mit einem 100-Tage-Programm – das
passt für die Politik. Aber ein Fernsehsen-
der braucht keinen Regierungswechsel
oder sonst irgendwas, sondern er braucht
eine organische Weiterentwicklung. Und
natürlich braucht er auch Impulse von au-
ßen. Und wenn Herr Himmler Intendant
werden sollte, wird ja bald eine Stelle frei,
die des Programmdirektors. Ich kann über-
haupt nicht beurteilen, wer dafür in Frage
kommt, aber man wird ja nicht sagen
können: Wir nehmen nie jemanden von
außen. Abwegig. &&

Der Rundfunkgesetzgeber kann den Finanzbedarf des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch seine

Entscheidungen zu Art und Anzahl der
Rundfunkanstalten sowie der anzubietenden

Programme beeinflussen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinMit Beschluss vom 20.7.2021 (1 BvR
2756/20, 2775/20 und 2777/20)

hat das BVerfG einstimmig entschieden:

1. Aufgrund der Rundfunkfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG besteht eine
staatliche Handlungspflicht in Be-
zug auf die Gewährleistung der
funktionsgerechten Finanzierung
der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten, mit der ein grund-
rechtlicher Finanzierungsanspruch
korrespondiert. EinUnterlassen der
Erfüllung dieser Pflicht kann von
den öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten im Verfahren der Ver-
fassungsbeschwerde gerügt wer-
den.

2. Die staatliche Finanzgewährleis-
tungspflicht aus Art. 5 Abs. 1 Satz
2 GG obliegt den Ländern als föde-

raler Verantwortungsgemeinschaft,
wobei jedes Land Mitverantwor-
tungsträger ist. Die Mitverantwor-
tung beruht darauf, dass die Länder
die Gesetzgebungskompetenz für
die Rundfunkfinanzierung besitzen,
derzeit aber nur eine länderüber-
greifende Regelung der funktions-
gerechten Finanzierung des Rund-
funks den Grundrechtsschutz ver-
wirklichen kann.

3. ImgegenwärtigenSystemderRund-
funkfinanzierung genügt es nicht,
wenn ein einzelnes Land eine Erhö-
hung des Rundfunkbeitrags – über-
dies ohne tragfähige Begründung –

ablehnt.

A. Sachverhalt

Da über den gescheiterten 1. MÄStV me-
dial umfassend berichtet worden ist, reicht
zur Sachverhaltsdarstellung folgende Skiz-
ze:

Der Rundfunkbeitrag wird alle vier Jahre in
einem dreistufigen Verfahren festgesetzt.
Auf der ersten Stufe melden die Rundfunk-
anstalten ihren Finanzbedarf an, der auf der
zweiten Stufe von der Kommission zur
Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) auf
Rechtmäßigkeit (Auftragsgemäßheit),Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft und
dabei regelmäßig reduziert wird. Dem Bei-
tragsvorschlag der KEF, der für 2021 –

2024 eine Erhöhung von monatlich 17,50
Euro auf 18,36 Euro vorsah, ist von allen
Landesparlamenten zuzustimmen, wo-
bei diese von der KEF-Ermittlung nur be-
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und dazu gehört eben auch der Pro-
grammdirektor. Ich habe selber versucht,
gremienseitig schwierige Haushaltsfragen
zu begleiten. Und insofern ist es nicht so,
wie es auch sein kann, dass da eine Zäsur
ist und wir jetzt erkennen müssen: wir
brauchen frischen Wind von außen; son-
dern das ZDF befindet sich auch durch
diesen Fernsehrat, der seit Jahren jetzt
doch die Hausleitung sehr antreibt in einem
Umbruch und Transformationsprozess.
Den haben wir bisher gremienmäßig und
auch mit der Geschäftsleitung des ZDF
eigentlich sehr einvernehmlich begangen.
Deshalb liegt eigentlich die Frage eher nahe
– das ist von außen vielleicht ein bisschen
schwer zu sehen –: Kann das nicht jemand,
der einer der Motoren dieses Transforma-
tionsprozesses von innen ist, besser als
jemand, der von außen dazukommt? Und
deshalb hat für mich jedenfalls etwa die
Frage Mann-Frau gar keine Rolle gespielt.

Wagner:Auch nichtmehr journalistisch als
mehr vom Management herkommend?
Damit ist Tina Hassel ja angetreten. Sie
sagte: „Hier steht die künftige journalisti-
sche Intendantin“.

Henneke: Ich will das nicht bewerten.
Aber insofern war ja die Vorstellung von
Herrn Himmler gesamthafter in der Dar-
stellung und auch so, dass er – das fand ich
jetzt eine ganz interessante Idee – mehr-
fach gesagt hat: Daran können Sie mich

messen! Damit hat er eine ganze Reihe von
Punkten aufgeworfen. Nun kenne ichHerrn
Himmler einfach aufgrund meiner Gre-
mien-Tätigkeit auch schon länger und kann
dazu sagen: Norbert Himmler hat zusam-
men mit anderen maßgeblich an einer Edi-
tion mitgearbeitet über die Wiedervereini-
gungsgeschichte. Er hat ein profiliertes
Buch geschrieben über die Rolle Großbri-
tanniens im deutschen Wiedervereini-
gungsprozess. Seine Frau hat dasselbe
Buch geschrieben über die Rolle Frank-
reichs und insofern ist Norbert Himmler
jetzt in erster Linie im Laufe der letzten
Jahre, sagen wir mal, zu einem Manager
des ZDF mutiert. Aber er ist jemand, der
einen ganz fundierten politischen, politik-
wissenschaftlichen Hintergrund hat. Und
er hat heute selber – so genau bin ich mit
dem Lebenslauf auch nicht vertraut – auch
auf seine Zusammenarbeit mit dem frühe-
ren Chefredakteur Brender verwiesen.

Bouhs: Er hat ja beim ZDF volontiert, also
journalistisch, hat bei der heute-Redaktion
unter anderem gearbeitet …

Henneke: Aber als Kind.

Bouhs: Und war Referent des Chefredak-
teurs. Aber verstehe ich Sie richtig, dass
das ZDF dann eher so eine Art „Closed
Shop“ ist, also ein Selbsterhaltungsdrang
da ist, wenn man „jemand von außen“ gar
nicht braucht?

Henneke: Nein, das sehe ich überhaupt
nicht. Das ist ja, was Sie jetzt sagen,
schwarz-weiß.

Bouhs: Na, Wahlentscheidungen sind ja
am Ende schwarz-weiß.

Wagner: Oder rot-schwarz.

Henneke:Wie auch immer. Aber die Frage
ist doch: Was braucht das ZDF an welcher
Stelle, mit welcher Kompetenz? Und inso-
fern brauchen sie nicht einen zweiten Chef-
redakteur oder sie brauchen auch nicht
einen zweiten Programmdirektor, sondern
sie brauchen jemand, der insgesamt
steuert und eine Mannschaft führt. Ich
habe keinen Anlass, irgendetwas zu kriti-
sieren an dem, was Frau Hassel vorge-
tragen hat. Aber ich glaube nicht, dass
diese Idee richtig ist zu sagen: Ich komme
mit einem 100-Tage-Programm – das
passt für die Politik. Aber ein Fernsehsen-
der braucht keinen Regierungswechsel
oder sonst irgendwas, sondern er braucht
eine organische Weiterentwicklung. Und
natürlich braucht er auch Impulse von au-
ßen. Und wenn Herr Himmler Intendant
werden sollte, wird ja bald eine Stelle frei,
die des Programmdirektors. Ich kann über-
haupt nicht beurteilen, wer dafür in Frage
kommt, aber man wird ja nicht sagen
können: Wir nehmen nie jemanden von
außen. Abwegig. &&

Der Rundfunkgesetzgeber kann den Finanzbedarf des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch seine

Entscheidungen zu Art und Anzahl der
Rundfunkanstalten sowie der anzubietenden

Programme beeinflussen
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Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinMit Beschluss vom 20.7.2021 (1 BvR
2756/20, 2775/20 und 2777/20)

hat das BVerfG einstimmig entschieden:

1. Aufgrund der Rundfunkfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG besteht eine
staatliche Handlungspflicht in Be-
zug auf die Gewährleistung der
funktionsgerechten Finanzierung
der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten, mit der ein grund-
rechtlicher Finanzierungsanspruch
korrespondiert. EinUnterlassen der
Erfüllung dieser Pflicht kann von
den öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten im Verfahren der Ver-
fassungsbeschwerde gerügt wer-
den.

2. Die staatliche Finanzgewährleis-
tungspflicht aus Art. 5 Abs. 1 Satz
2 GG obliegt den Ländern als föde-

raler Verantwortungsgemeinschaft,
wobei jedes Land Mitverantwor-
tungsträger ist. Die Mitverantwor-
tung beruht darauf, dass die Länder
die Gesetzgebungskompetenz für
die Rundfunkfinanzierung besitzen,
derzeit aber nur eine länderüber-
greifende Regelung der funktions-
gerechten Finanzierung des Rund-
funks den Grundrechtsschutz ver-
wirklichen kann.

3. ImgegenwärtigenSystemderRund-
funkfinanzierung genügt es nicht,
wenn ein einzelnes Land eine Erhö-
hung des Rundfunkbeitrags – über-
dies ohne tragfähige Begründung –

ablehnt.

A. Sachverhalt

Da über den gescheiterten 1. MÄStV me-
dial umfassend berichtet worden ist, reicht
zur Sachverhaltsdarstellung folgende Skiz-
ze:

Der Rundfunkbeitrag wird alle vier Jahre in
einem dreistufigen Verfahren festgesetzt.
Auf der ersten Stufe melden die Rundfunk-
anstalten ihren Finanzbedarf an, der auf der
zweiten Stufe von der Kommission zur
Überprüfung und Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) auf
Rechtmäßigkeit (Auftragsgemäßheit),Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft und
dabei regelmäßig reduziert wird. Dem Bei-
tragsvorschlag der KEF, der für 2021 –

2024 eine Erhöhung von monatlich 17,50
Euro auf 18,36 Euro vorsah, ist von allen
Landesparlamenten zuzustimmen, wo-
bei diese von der KEF-Ermittlung nur be-
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gründet abweichen dürfen. 15 Landtage
haben im Jahr 2020 entsprechende Be-
schlüsse gefasst, der Landtag von Sach-
sen-Anhalt dagegen nicht, sodass der
1. MÄStV nicht in Kraft treten konnte und
es beim bisherigen Beitrag von 17,50 Euro
monatlich blieb.

Das Bundesverfassungsgericht hat dage-
gen gerichtete Unterlassungsklagen der
ARD, des ZDF und des Deutschlandradios
für zulässig und begründet erachtet.

B. Gründe

(67) Für die funktionsgerechte Finanzie-
rung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten als Ausprägung der Rundfunk-
freiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG be-
steht eine staatliche Gewährleistungs-
pflicht (vgl. BVerfGE 90, 60 <91>; 119,
181 <224>), mit der ein grundrechtlicher
Finanzierungsanspruch der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten korrespon-
diert.

(68) Die staatliche Finanzgewährleistungs-
pflicht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG obliegt
den Ländern als föderaler Verantwor-
tungsgemeinschaft, wobei jedes Land
Mitverantwortungsträger ist. Die föderale
Verantwortungsgemeinschaft beruht auf
der Besonderheit, dass die Länder die Ge-
setzgebungskompetenz für die Rundfunk-
finanzierung besitzen, aber in dem gegen-
wärtigen System der Organisation und Fi-
nanzierung des Rundfunks nur eine län-
derübergreifende Regelung den Grund-
rechtsschutz aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG verwirklichen kann.

(70) Auch wenn gegenwärtig die Länderge-
samtheit der Beitragsgesetzgeber ist,
muss jedes Land als staatlicher Verant-
wortungsträger die Finanzgewährleis-
tungspflicht mit ihren prozeduralen An-
forderungen miterfüllen. In der föderalen
Verantwortungsgemeinschaft zur koope-
rativen Sicherstellung der Rundfunkfinan-
zierung besteht damit eine konkrete ver-
fassungsrechtliche Handlungspflicht jedes
einzelnen Landes. Das Unterlassen der
Erfüllung dieser Pflicht kann von den
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
im Verfahren der Verfassungsbe-
schwerde gerügt werden.

C.

(74) Die Verfassungsbeschwerden gegen
das Unterlassen des Landes Sachsen-
Anhalt, dem Ersten Medienänderungs-
staatsvertrag zuzustimmen, sind begrün-
det. Dieses Unterlassen verletzt die
Rundfunkfreiheit der Beschwerdeführer
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in der Aus-
prägung der funktionsgerechten Finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks.

I.

(75) Zur Gewährleistung der Rundfunkfrei-
heit in der dualen Rundfunkordnung ge-
hört die Sicherung der Funktionsfähig-
keit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
unter Einschluss seiner bedarfsge-
rechten Finanzierung (vgl. BVerfGE
119, 181 <214>). Dementsprechend steht
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten ein grundrechtlicher Finanzierungs-
anspruch zu. Die Erfüllung dieses An-
spruchs obliegt der Ländergesamtheit als
föderaler Verantwortungsgemeinschaft,
wobei jedes Land Mitverantwortungsträ-
ger ist.

(76) 1. Die Rundfunkfreiheit dient der freien,
individuellen und öffentlichen Meinungs-
bildung. Der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der
Rundfunkfreiheit zielt auf eine Ordnung, die
sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehen-
den Meinungen im Rundfunk in größtmög-
licher Breite und Vollständigkeit Ausdruck
findet (vgl. BVerfGE 57, 295 <319 f.>; 73,
118 <152 f.>; 90, 60 <88>; 114, 371
<387 ff.>; 136, 9 <28 Rn. 29>). Die Aus-
gestaltung dieser Ordnung ist Aufgabe des
Gesetzgebers, der dabei einen weiten Ge-
staltungsspielraum hat, auch für Differen-
zierungen insbesondere nach der Rege-
lungsart und Regelungsdichte (vgl. BVerf-
GE 119, 181 <214>; 136, 9 <37 Rn. 45>).

(78) b) Dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk kommt im Rahmen der dualen Rund-
funkordnung, das heißt im Nebeneinander
von öffentlich-rechtlichem und privatwirt-
schaftlichem Rundfunk, die Erfüllung des
klassischen Funktionsauftrags der
Rundfunkberichterstattung zu. Er hat die
Aufgabe, als Gegengewicht zu den priva-
ten Rundfunkanbietern ein Leistungsange-
bot hervorzubringen, das einer anderen
Entscheidungsrationalität als der der
ökonomischen Anreize folgt und damit
eigene Möglichkeiten der Programmge-
staltung eröffnet. Er hat so zu inhaltlicher
Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den
freien Markt nicht gewährleistet werden
kann (vgl. BVerfGE 149, 222 <260
Rn. 77>). Der Gesetzgeber hat dafür zu
sorgen, dass das Gesamtangebot der
inländischen Programme der bestehen-
den Meinungsvielfalt im Wesentlichen ent-
spricht, dass der Rundfunk nicht einzelnen
gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert
wird und dass die in Betracht kommenden
Kräfte im Gesamtprogrammangebot zu
Wort kommen können. Denn der publizis-
tische undökonomischeWettbewerb führt
nicht automatisch dazu, dass in denRund-
funkprogrammen die Vielfalt der in einer
Gesellschaft verfügbaren Informationen,
Erfahrungen, Werthaltungen und Verhal-
tensmuster abgebildet wird. Auch wegen
des erheblichen Konzentrationsdrucks im
privatwirtschaftlichen Rundfunk und der
damit verbundenen Risiken einer einseiti-
gen Einflussnahme auf die öffentliche Mei-

nungsbildung sind daher Vorkehrungen
zum Schutz der publizistischen Viel-
falt geboten (BVerfGE 149, 222 <260
Rn. 77>).

(79) c) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
finanziert sich neben Einnahmen aus
Rundfunkwerbung und sonstigen Einnah-
men vorrangig aus dem Rundfunkbei-
trag. Dadurch wird er dazu befähigt, wirt-
schaftlich unter anderen Entschei-
dungsbedingungen zu handeln. Auf dieser
Basis kann und soll er durch eigene Impul-
se und Perspektiven zurAngebotsvielfalt
beitragen und unabhängig von Einschalt-
quoten und Werbeaufträgen ein Pro-
gramm anbieten, das den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen gegen-
ständlicher und meinungsmäßiger
Vielfalt entspricht. Er hat hierbei insbe-
sondere auch solche Aspekte aufzugrei-
fen, die über die Standardformate von
Sendungen für das Massenpublikum hin-
ausgehen oder solchen ein eigenes Ge-
präge geben. Zugleich können so im Ne-
beneinander von privatem und öffentlich-
rechtlichem Rundfunk verschiedene Ent-
scheidungsrationalitäten aufeinander ein-
wirken. Diese Wirkungsmöglichkeiten ge-
winnen zusätzliches Gewicht dadurch,
dass die neuen Technologien eine Ver-
größerungundAusdifferenzierungdes
Angebots und der Verbreitungsformen
und -wege gebracht sowie neuartige
programmbezogene Dienstleistungen
ermöglicht haben.

(80) Dieses Leistungsangebot wird durch die
Entwicklung der Kommunikationstechno-
logie und insbesondere die Informations-
verbreitung über das Internet weiterhin
nicht infrage gestellt. Allein der Umstand
eines verbreiterten Angebots privaten
Rundfunks und einer Anbietervielfalt
führt für sich noch nicht zu Qualität
und Vielfalt im Rundfunk. Die Digitalisie-
rung der Medien und insbesondere die
Netz- und Plattformökonomie des Inter-
nets einschließlich der sozialen Netzwerke
begünstigen – im Gegenteil – Konzentra-
tions- und Monopolisierungstenden-
zen bei Anbietern, Verbreitern und Ver-
mittlern von Inhalten. Sind Angebote zum
größten Teil werbefinanziert, fördern sie
den publizistischen Wettbewerb nicht un-
bedingt; auch im Internet können die für die
Werbewirtschaft interessanten größeren
Reichweiten nur mit den massenattrakti-
ven Programmen erreicht werden. Hinzu
kommt die Gefahr, dass – auch mit Hilfe
von Algorithmen – Inhalte gezielt auf Inter-
essen und Neigungen der Nutzerinnen und
Nutzer zugeschnitten werden, was wiede-
rum zur Verstärkung gleichgerichteter
Meinungen führt. Solche Angebote sind
nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, son-
dern werden durch einseitige Interessen
oder die wirtschaftliche Rationalität eines
Geschäftsmodellsbestimmt, nämlich die
Verweildauer der Nutzer auf den Seiten
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möglichst zu maximieren und dadurch den
Werbewert der Plattform für die Kun-
den zu erhöhen. Insoweit sind auch Er-
gebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert
und teils werbefinanziert, teils von „Klick-
zahlen“ abhängig. Zudem treten verstärkt
nicht-publizistische Anbieter ohne journa-
listische Zwischenaufbereitung auf (BVerf-
GE 149, 222 <261 f. Rn. 79>).

(81) Dies alles führt dazu, dass es schwieri-
ger wird, zwischen Fakten und Mei-
nung, Inhalt undWerbung zu unterschei-
den, sowie zu neuen Unsicherheiten hin-
sichtlich der Glaubwürdigkeit von Quel-
len undWertungen. Der einzelne Nutzer
muss die Verarbeitung und diemassen-
mediale Bewertung übernehmen, die
herkömmlich durch den Filter professionel-
ler Selektionen und durch verantwortliches
journalistisches Handeln erfolgt. Ange-
sichts dieser Entwicklung wächst die Be-
deutung der dem beitragsfinanzierten öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk oblie-
genden Aufgabe, durch authentische,
sorgfältig recherchierte Informationen, die
Fakten und Meinungen auseinander-
halten, die Wirklichkeit nicht verzerrt
darzustellen und das Sensationelle nicht
in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein
vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe
bietendes Gegengewicht zu bilden (BVerf-
GE 149, 222 <262 Rn. 80>). Dies gilt ge-
rade in Zeiten vermehrten komplexen In-
formationsaufkommens einerseits und von
einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fa-
ke News, Deep Fakes andererseits.

(82) 2.Die gesetzlichen Regelungen sollen es
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk er-
möglichen, seinen klassischen Funk-
tionsauftrag zu erfüllen, der neben seiner
Rolle für die Meinungs- und Willensbil-
dung, nebenUnterhaltung und Informa-
tion seine kulturelle Verantwortung um-
fasst. Nur wenn ihm dies gelingt und er im
publizistischen Wettbewerb mit den priva-
ten Veranstaltern bestehen kann, ist das
duale System in seiner gegenwärtigen
Form, in der die privatwirtschaftlich finan-
zierten Programme weniger strengen An-
forderungen unterliegen als die öffentlich-
rechtlichen, mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
vereinbar (BVerfGE 119, 181 <218>).

(83) Um derBestands- und Entwicklungs-
garantie für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk im Rahmen eines solchen Sys-
tems gerecht zu werden und die Erfüllung
seines Funktionsauftrags zu ermöglichen,
muss der Gesetzgeber vorsorgen, dass
die dafür erforderlichen technischen, orga-
nisatorischen, personellen und finanziellen
Vorbedingungen bestehen. Da das Pro-
grammangebot auch für neue Inhalte, For-
mate und Genres sowie für neue Verbrei-
tungsformen offen bleiben muss, der Auf-
trag also dynamisch an die Funktion
des Rundfunks gebunden ist, darf der
öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auf
den gegenwärtigen Entwicklungsstand in

programmlicher, finanzieller und techni-
scher Hinsicht beschränkt werden. Die
Finanzierung muss entwicklungsoffen
und entsprechend bedarfsgerecht ge-
staltet werden. Dem entspricht die Ga-
rantie funktionsgerechter Finanzie-
rung. Die Mittelausstattung muss nach
Art und Umfang den jeweiligen Aufga-
ben des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks gerecht werden (BVerfGE 119,
181 <218> m.w.N.; stRspr). Mit der darauf
bezogenen staatlichen Finanzgewährleis-
tungspflicht korrespondiert ein entspre-
chender grundrechtlicher Finanzierungs-
anspruch der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten.

(84) 3. Von der Freiheit des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks ist seine Programmau-
tonomie umfasst. Die Entscheidung
über die zur Erfüllung des Funktionsauf-
trags als nötig angesehenen Inhalte und
Formen des Programms steht den
Rundfunkanstalten zu. Eingeschlossen
ist grundsätzlich auch die Entscheidung
über die benötigte Zeit und damit auch
über Anzahl und Umfang der erforder-
lichen Programme. Das bedeutet aber
weder, dass gesetzliche Programmbe-
grenzungen von vornherein unzulässig wä-
ren, noch, dass jede Programmentschei-
dung einer Rundfunkanstalt finanziell zu
honorieren wäre. In der Bestimmung des
Programmumfangs sowie in der damit mit-
telbar verbundenen Festlegung ihres
Geldbedarfs können die Rundfunkan-
stalten nicht vollständig frei sein. Denn
es ist ihnen verwehrt, ihren Programmum-
fang und den damit mittelbar verbundenen
Geldbedarf über den Rahmen des Funk-
tionsnotwendigen hinaus auszuweiten
(BVerfGE 119, 181 <218 f.> m.w.N.;
stRspr). Es bleibt Sache des Gesetzge-
bers, den Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks nach Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG zur Vielfaltsicherung auszu-
gestalten und die entsprechendenme-
dienpolitischen und programmleiten-
den Entscheidungen zu treffen; ihm
kommt dabei ein weiter Gestaltungs-
spielraum zu (vgl. BVerfGE 119, 181
<214, 221>).

(85) 4. Die Festsetzung des Rundfunkbei-
trags muss dabei frei von medienpoliti-
schen Zwecksetzungen erfolgen. Hierzu
hat das BVerfG (BVerfGE 90, 60 <93 ff.,
101 ff.>) Grundsätze aufgestellt und diese
in BVerfGE 119, 181 <220 ff.> bestätigt.
Diese Grundsätze haben weiter Bestand.
Danach hat der Gesetzgeber durch ma-
terielle, prozedurale und organisatori-
sche Vorkehrungen sicherzustellen,
dass die Beitragsfestsetzung die Rund-
funkfreiheit nicht gefährdet und dazu bei-
trägt, dass die Rundfunkanstalten durch
eine bedarfsgerechte Finanzierung ih-
ren Funktionsauftrag erfüllen können.

(87) b) Für die Beitragsfestsetzung sind die
Grundsätze der Programmneutralität

und der Programmakzessorietät maß-
geblich. Dies bedeutet allerdings nicht,
dass dem Gesetzgeber im Übrigen me-
dienpolitische oder programmleitende Ent-
scheidungen als solche versagt sind. Sein
medienpolitischer Gestaltungsspiel-
raumbleibt erhalten. Zu dessenAusfüllung
ist er aber auf die allgemeine Rundfunk-
gesetzgebung verwiesen. Insbesondere
darf eine Entscheidung über Zeitpunkt,
Umfang oder Geltungsdauer der Bei-
tragsfestsetzung nicht zu Zwecken der
Programmlenkung oder der Medienpo-
litik, namentlich im dualen System, benutzt
werden (vgl. BVerfGE 119, 181 <221>).

(88) c)DerGesetzgeber kann die Funktion
des öffentlich-rechtlichenRundfunks in ab-
strakter Weise festlegen und damit auch
den Finanzbedarf umgrenzen. Der Ge-
nauigkeit dieser gesetzgeberischen Vor-
gaben sind allerdings durch die Pro-
grammfreiheit der Rundfunkanstalten
Grenzen gesetzt. In der Art und Weise,
wie die Rundfunkanstalten ihren gesetz-
lichen Funktionsauftrag erfüllen, sind sie
frei. Die Bestimmung dessen, was die ver-
fassungsrechtlich vorgegebene und ge-
setzlich näher umschriebene Funktion
aus publizistischer Sicht erfordert, steht
ihnen aufgrund der Gewährleistung des
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu (BVerfGE
119, 181 <221>).

(89) Die staatlichen Vorgaben dürfen, unab-
hängig davon, ob dies überhaupt praktisch
möglich wäre, bereits von Grundrechts
wegen nicht so detailgenau sein, dass sich
daraus der Rundfunkbeitrag der Höhe
nach ableiten ließe. Weder kann genau
bestimmt werden, welches Programm
und welchen Programmumfang die Erfül-
lung der Funktion des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks erfordert, noch ist exakt
im Voraus festzustellen, welcher Mittel es
zur Finanzierung der erforderlichen Pro-
gramme bedarf. Exakte Maßstäbe für die
Berechnung der erforderlichen Mittel wür-
den überdies eine Festlegung der Art und
Weise der Funktionserfüllung vorausset-
zen, die nicht mehr Gebrauch einer Frei-
heit, sondern Vollzug eines vorgegebenen
Programms wäre. Dies stünde im Wider-
spruch zu der Freiheitsgarantie des Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfGE 119, 181
<221 f.>).

(92) 5b)Demwird eingestuftes undkoope-
ratives Verfahren der Bedarfsfeststel-
lung am ehesten gerecht, das der Eigenart
der jeweiligen Teilschritte entspricht und
die Möglichkeiten politischer Einflussnah-
me begrenzt (BVerfGE 119, 181 <222>).

(97) c) Das gestufte und kooperative Verfah-
ren schließt Abweichungen von der Be-
darfsfeststellung der KEF nicht aus. Doch
kommen dafür nur Gründe in Betracht, die
vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben.
Programmliche und medienpolitische
Zwecke scheiden in diesem Zusammen-
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möglichst zu maximieren und dadurch den
Werbewert der Plattform für die Kun-
den zu erhöhen. Insoweit sind auch Er-
gebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert
und teils werbefinanziert, teils von „Klick-
zahlen“ abhängig. Zudem treten verstärkt
nicht-publizistische Anbieter ohne journa-
listische Zwischenaufbereitung auf (BVerf-
GE 149, 222 <261 f. Rn. 79>).

(81) Dies alles führt dazu, dass es schwieri-
ger wird, zwischen Fakten und Mei-
nung, Inhalt undWerbung zu unterschei-
den, sowie zu neuen Unsicherheiten hin-
sichtlich der Glaubwürdigkeit von Quel-
len undWertungen. Der einzelne Nutzer
muss die Verarbeitung und diemassen-
mediale Bewertung übernehmen, die
herkömmlich durch den Filter professionel-
ler Selektionen und durch verantwortliches
journalistisches Handeln erfolgt. Ange-
sichts dieser Entwicklung wächst die Be-
deutung der dem beitragsfinanzierten öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk oblie-
genden Aufgabe, durch authentische,
sorgfältig recherchierte Informationen, die
Fakten und Meinungen auseinander-
halten, die Wirklichkeit nicht verzerrt
darzustellen und das Sensationelle nicht
in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein
vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe
bietendes Gegengewicht zu bilden (BVerf-
GE 149, 222 <262 Rn. 80>). Dies gilt ge-
rade in Zeiten vermehrten komplexen In-
formationsaufkommens einerseits und von
einseitigen Darstellungen, Filterblasen, Fa-
ke News, Deep Fakes andererseits.

(82) 2.Die gesetzlichen Regelungen sollen es
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk er-
möglichen, seinen klassischen Funk-
tionsauftrag zu erfüllen, der neben seiner
Rolle für die Meinungs- und Willensbil-
dung, nebenUnterhaltung und Informa-
tion seine kulturelle Verantwortung um-
fasst. Nur wenn ihm dies gelingt und er im
publizistischen Wettbewerb mit den priva-
ten Veranstaltern bestehen kann, ist das
duale System in seiner gegenwärtigen
Form, in der die privatwirtschaftlich finan-
zierten Programme weniger strengen An-
forderungen unterliegen als die öffentlich-
rechtlichen, mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
vereinbar (BVerfGE 119, 181 <218>).

(83) Um derBestands- und Entwicklungs-
garantie für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk im Rahmen eines solchen Sys-
tems gerecht zu werden und die Erfüllung
seines Funktionsauftrags zu ermöglichen,
muss der Gesetzgeber vorsorgen, dass
die dafür erforderlichen technischen, orga-
nisatorischen, personellen und finanziellen
Vorbedingungen bestehen. Da das Pro-
grammangebot auch für neue Inhalte, For-
mate und Genres sowie für neue Verbrei-
tungsformen offen bleiben muss, der Auf-
trag also dynamisch an die Funktion
des Rundfunks gebunden ist, darf der
öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auf
den gegenwärtigen Entwicklungsstand in

programmlicher, finanzieller und techni-
scher Hinsicht beschränkt werden. Die
Finanzierung muss entwicklungsoffen
und entsprechend bedarfsgerecht ge-
staltet werden. Dem entspricht die Ga-
rantie funktionsgerechter Finanzie-
rung. Die Mittelausstattung muss nach
Art und Umfang den jeweiligen Aufga-
ben des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks gerecht werden (BVerfGE 119,
181 <218> m.w.N.; stRspr). Mit der darauf
bezogenen staatlichen Finanzgewährleis-
tungspflicht korrespondiert ein entspre-
chender grundrechtlicher Finanzierungs-
anspruch der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten.

(84) 3. Von der Freiheit des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks ist seine Programmau-
tonomie umfasst. Die Entscheidung
über die zur Erfüllung des Funktionsauf-
trags als nötig angesehenen Inhalte und
Formen des Programms steht den
Rundfunkanstalten zu. Eingeschlossen
ist grundsätzlich auch die Entscheidung
über die benötigte Zeit und damit auch
über Anzahl und Umfang der erforder-
lichen Programme. Das bedeutet aber
weder, dass gesetzliche Programmbe-
grenzungen von vornherein unzulässig wä-
ren, noch, dass jede Programmentschei-
dung einer Rundfunkanstalt finanziell zu
honorieren wäre. In der Bestimmung des
Programmumfangs sowie in der damit mit-
telbar verbundenen Festlegung ihres
Geldbedarfs können die Rundfunkan-
stalten nicht vollständig frei sein. Denn
es ist ihnen verwehrt, ihren Programmum-
fang und den damit mittelbar verbundenen
Geldbedarf über den Rahmen des Funk-
tionsnotwendigen hinaus auszuweiten
(BVerfGE 119, 181 <218 f.> m.w.N.;
stRspr). Es bleibt Sache des Gesetzge-
bers, den Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks nach Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG zur Vielfaltsicherung auszu-
gestalten und die entsprechendenme-
dienpolitischen und programmleiten-
den Entscheidungen zu treffen; ihm
kommt dabei ein weiter Gestaltungs-
spielraum zu (vgl. BVerfGE 119, 181
<214, 221>).

(85) 4. Die Festsetzung des Rundfunkbei-
trags muss dabei frei von medienpoliti-
schen Zwecksetzungen erfolgen. Hierzu
hat das BVerfG (BVerfGE 90, 60 <93 ff.,
101 ff.>) Grundsätze aufgestellt und diese
in BVerfGE 119, 181 <220 ff.> bestätigt.
Diese Grundsätze haben weiter Bestand.
Danach hat der Gesetzgeber durch ma-
terielle, prozedurale und organisatori-
sche Vorkehrungen sicherzustellen,
dass die Beitragsfestsetzung die Rund-
funkfreiheit nicht gefährdet und dazu bei-
trägt, dass die Rundfunkanstalten durch
eine bedarfsgerechte Finanzierung ih-
ren Funktionsauftrag erfüllen können.

(87) b) Für die Beitragsfestsetzung sind die
Grundsätze der Programmneutralität

und der Programmakzessorietät maß-
geblich. Dies bedeutet allerdings nicht,
dass dem Gesetzgeber im Übrigen me-
dienpolitische oder programmleitende Ent-
scheidungen als solche versagt sind. Sein
medienpolitischer Gestaltungsspiel-
raumbleibt erhalten. Zu dessenAusfüllung
ist er aber auf die allgemeine Rundfunk-
gesetzgebung verwiesen. Insbesondere
darf eine Entscheidung über Zeitpunkt,
Umfang oder Geltungsdauer der Bei-
tragsfestsetzung nicht zu Zwecken der
Programmlenkung oder der Medienpo-
litik, namentlich im dualen System, benutzt
werden (vgl. BVerfGE 119, 181 <221>).

(88) c)DerGesetzgeber kann die Funktion
des öffentlich-rechtlichenRundfunks in ab-
strakter Weise festlegen und damit auch
den Finanzbedarf umgrenzen. Der Ge-
nauigkeit dieser gesetzgeberischen Vor-
gaben sind allerdings durch die Pro-
grammfreiheit der Rundfunkanstalten
Grenzen gesetzt. In der Art und Weise,
wie die Rundfunkanstalten ihren gesetz-
lichen Funktionsauftrag erfüllen, sind sie
frei. Die Bestimmung dessen, was die ver-
fassungsrechtlich vorgegebene und ge-
setzlich näher umschriebene Funktion
aus publizistischer Sicht erfordert, steht
ihnen aufgrund der Gewährleistung des
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu (BVerfGE
119, 181 <221>).

(89) Die staatlichen Vorgaben dürfen, unab-
hängig davon, ob dies überhaupt praktisch
möglich wäre, bereits von Grundrechts
wegen nicht so detailgenau sein, dass sich
daraus der Rundfunkbeitrag der Höhe
nach ableiten ließe. Weder kann genau
bestimmt werden, welches Programm
und welchen Programmumfang die Erfül-
lung der Funktion des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks erfordert, noch ist exakt
im Voraus festzustellen, welcher Mittel es
zur Finanzierung der erforderlichen Pro-
gramme bedarf. Exakte Maßstäbe für die
Berechnung der erforderlichen Mittel wür-
den überdies eine Festlegung der Art und
Weise der Funktionserfüllung vorausset-
zen, die nicht mehr Gebrauch einer Frei-
heit, sondern Vollzug eines vorgegebenen
Programms wäre. Dies stünde im Wider-
spruch zu der Freiheitsgarantie des Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfGE 119, 181
<221 f.>).

(92) 5b)Demwird eingestuftes undkoope-
ratives Verfahren der Bedarfsfeststel-
lung am ehesten gerecht, das der Eigenart
der jeweiligen Teilschritte entspricht und
die Möglichkeiten politischer Einflussnah-
me begrenzt (BVerfGE 119, 181 <222>).

(97) c) Das gestufte und kooperative Verfah-
ren schließt Abweichungen von der Be-
darfsfeststellung der KEF nicht aus. Doch
kommen dafür nur Gründe in Betracht, die
vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben.
Programmliche und medienpolitische
Zwecke scheiden in diesem Zusammen-
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hang aus (vgl. BVerfGE 119, 181 <223 f.>).
Als Abweichungsgrund kommt gegen-
wärtig etwa noch die angemessene Be-
lastung der Rundfunkteilnehmer in Be-
tracht (vgl. BVerfGE 119, 181 <226 ff.>).
Die daraus folgende Begrenzung lässt sich
nur dannwirksam sichern, wenn für solche
Abweichungen nachprüfbare Gründe
angegeben werden. Andernfalls wäre eine
Kontrolle, ob der Staat seine Finanzge-
währleistungspflicht aus Art. 5 Abs. 1 Satz
2 GG erfüllt hat, nicht möglich und es
könnte nicht gelingen, in Beitragsentschei-
dungen versteckte Eingriffe in die Pro-
grammautonomie abzuwehren (vgl. BVerf-
GE 119, 181 <223 f., 228>).

(99) Der Beitragsgesetzgeber kann sich der
grundrechtlich verankerten Begründungs-
pflicht nicht unter Berufung auf die Schwie-
rigkeiten entziehen, über den Inhalt einer
solchen Begründung im Vorfeld zwischen
allen Landesregierungen eine staatsver-
tragliche Einigung herbeiführen zu müs-
sen. Den Landesgesetzgebern steht
es etwa verfassungsrechtlich frei, dieBei-
tragsentscheidung durch Rechtsver-
ordnung treffen zu lassen oder eine
Mehrheitsentscheidung zu ermögli-
chen. Machen sie hiervon keinen Ge-
brauch, weil sie die politische Verantwor-
tung für die Festsetzung der konkreten
Beitragshöhe weiterhin selbst sowie als
Ländergesamtheit tragen wollen, so müs-
sen sie sich den grundrechtlich fundierten
Begründungsanforderungen auch unter
den dadurch erschwerten Bedingungen
stellen (BVerfGE 119, 181 <224, 229>).

(100) 6. Der Gesetzgeber oder der von
ihm ermächtigte Verordnungsgeber über-
nimmtmit der abschließenden Entschei-
dung über die Festsetzung der Bei-
tragshöhe für diese die notwendige po-
litische Verantwortung. Das kann auch
zur Sicherung der Akzeptanz der Entschei-
dung bei den Bürgerinnen und Bürgern
beitragen, und zwar insbesondere da-
durch, dass die Interessen der Beitrags-
zahler in die Entscheidung einbezogen
werden (vgl. BVerfGE 119, 181 <226>).
Der fachlich ermittelte Finanzbedarf
muss dabei zwar die Grundlage für die
Festsetzung der Beitragshöhe sein. Die
Möglichkeit gehaltvoller politischer
Verantwortungsübernahme setzt in-
dessen die oben beschriebene Befugnis
der Abweichung vom Vorschlag der KEF
voraus. Bei der Bestimmung der Reich-
weite dieser Abweichungsbefugnis muss
dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1,
Abs. 2 GG) Rechnung getragen werden,
ohne dass der prozedurale Grundrechts-
schutz leerlaufen darf (vgl. BVerfGE 119,
181 <225 f.>).

(101) 7. Die Erfüllung der staatlichen Finanz-
gewährleistungspflicht und des damit kor-
respondierenden grundrechtlichen An-
spruchs der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

auf funktionsgerechte Finanzierung sowie
die Einhaltung der dazu notwendigen pro-
zeduralen Sicherungen obliegt den Län-
dern als föderaler Verantwortungsge-
meinschaft, wobei jedes Land Mitverant-
wortungsträger ist (siehe Rn. 68). Jedes
Landmuss als staatlicher Mitverantwor-
tungsträger diese Gewährleistungspflicht
miterfüllen und an der Umsetzung der
funktionsgerechten Finanzierung mitwir-
ken. Erfüllt ein Land seine Mitgewährleis-
tungspflicht nicht und wird dadurch die
Erfüllung des grundrechtlichen Finanzie-
rungsanspruchs unmöglich, liegt bereits
darin eine Verletzung der Rundfunkfreiheit.
DennohnedieZustimmungallerLänder
kann die länderübergreifende Finanzie-
rung des Rundfunks derzeit nicht ge-
währleistet werden. Auch für eine verfas-
sungsrechtlich tragfähige Rechtfertigung
einer Nichterfüllung des grundrechtlichen
Anspruchs ist danach auf alle Länder ab-
zustellen. Jedenfalls genügt es im gegen-
wärtigen von den Ländern vereinbarten
Systemnicht, wenn ein einzelnes Land eine
Erhöhung des Rundfunkbeitrags – über-
dies ohne tragfähige Begründung – ab-
lehnt.

II.

(102) Das angegriffene Unterlassen des
Landes Sachsen-Anhalt, dem Ersten
Medienänderungsstaatsvertrag zuzustim-
men, ist nach diesen Maßstäben mit der
Rundfunkfreiheit der Beschwerdeführer
nicht vereinbar. Dieses Unterlassen ver-
letzt die Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG in der Ausprägung als Gewähr-
leistung der funktionsgerechten Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

(103) Während die anderen 15 Länder dem
Ersten Medienänderungsstaatsvertrag zu-
gestimmt haben, hat das Land Sachsen-
Anhalt durch das Unterlassen seiner
Zustimmung das Inkrafttreten des Ersten
Medienänderungsstaatsvertrags verhin-
dert (1). Eine verfassungsrechtlich tragfä-
hige Rechtfertigung für das Unterlassen
der Zustimmung des Landes zum Staats-
vertrag und damit die ausgebliebene ent-
sprechende Finanzierung des Rundfunks
besteht hier nicht (2). Damit verletzt das
Land Sachsen-Anhalt die Rundfunkfreiheit
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG (3).

(106) 1. Aufgrund des angegriffenenUnter-
lassens des Landes Sachsen-Anhalt
kannder grundrechtlicheFinanzierungs-
anspruch in Bezug auf die Beitragsanpas-
sung jedoch nicht erfüllt werden. Die
vom Beitragsgesetzgeber unterlassene
Anpassung würde nach den Berechnun-
gen der KEF über den Zeitraum der Bei-
tragsperiode von 2021 bis 2024 bei den
Beschwerdeführern zu einem ungedeck-
ten Finanzbedarf von voraussichtlich
1.525,4 Millionen Euro führen.

(107) 2. Für das Unterlassen der Zustimmung
des Landes zum Staatsvertrag und das
Ausbleiben der entsprechenden Finanzie-
rung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten fehlt es an einer verfassungs-
rechtlich tragfähigen Rechtfertigung.

(108) a) Im gegenwärtigen System der Rund-
funkfinanzierung ist eine Abweichung von
der Bedarfsfeststellung der KEF nur durch
alle Länder einvernehmlich möglich (vgl.
BVerfGE 119, 181 <229>). Hält ein Land
eine Abweichung für erforderlich, ist es
Sache dieses Landes, das Einvernehmen
aller Länder über die Abweichung von der
Bedarfsfeststellung der KEF herbeizufüh-
ren. Das ist nicht gelungen.

(110) b) Es fehlt zudem an einer nachprüfba-
ren und verfassungsrechtlich tragfähigen
Begründung, um von der Feststellung der
KEF abweichen zu können. Im gegenwär-
tigen, von den Ländern vereinbarten Sys-
tem kann dies nur eine verfassungs-
rechtlich zulässige Begründung aller
Länder sein. Der Vortrag des Landes
Sachsen-Anhalt, dass es sich seit Jahren
unter den Ländern vergeblich um eine
Strukturreform des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks bemüht habe, rechtfertigt die
Abweichung von der Feststellung des Fi-
nanzbedarfs auch in der Sache nicht. Dem
steht der Grundsatz der Trennung zwi-
schen der allgemeinen Rundfunkgesetz-
gebung und der Festsetzung des Rund-
funkbeitrags entgegen (vgl. BVerfGE 90,
60 <93 ff.>), der darauf zielt, den Risiken
einer mittelbaren Einflussnahme auf die
Wahrnehmung des Programmauftrags
und damit die Programmfreiheit der Rund-
funkanstalten zu begegnen (vgl. BVerfGE
119, 181 <220 f.>). Der Rundfunkge-
setzgeber kann zwar den Finanzbedarf
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit-
telbar und in grundsätzlich zulässiger Wei-
se durch seine Entscheidungen zu Art
und Anzahl der Rundfunkanstalten so-
wie der anzubietenden Programme
beeinflussen. Hier hat aber auch das
Land Sachsen-Anhalt ohne Beanstandung
demMedienstaatsvertrag zugestimmt, der
etwa in seinen §§ 28 und 29 die Anzahl der
Fernseh- und Hörfunkprogramme vorgibt.

III.

(113) 1. Mit Blick auf den grundrechtlichen
Anspruch der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten auf eine funktionsgerechte
Finanzierung und die diesem nicht genü-
gende Beitragsfestsetzung besteht bis zu
einer staatsvertraglichen Neuregelung
durch die Länder einBedürfnis nach einer
Zwischenregelung durch das Bundes-
verfassungsgericht auf Grundlage des
§ 35 BVerfGG, um weitere erhebliche Be-
einträchtigungen der Rundfunkfreiheit zu
vermeiden (vgl. BVerfGE 48, 127 <184>;
84, 9 <21>; 121, 317 <376>; 130, 131
<150 f.>). Es liegt nahe, hierfür übergangs-
weise eine dem Art. 1 des Ersten Medien-
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änderungsstaatsvertrags entsprechende
Anpassung des Rundfunkbeitrags vorzu-
sehen. Denn eine solche vorläufige Anpas-
sung entspricht der Bedarfsfeststellung
der KEF, von der abzuweichen angesichts
bisher fehlender Angabe nachprüfbarer
verfassungsrechtlich tragfähiger Gründe
kein Anlass besteht.

(114) Das bisherige Regelungskonzept des
Beitragsgesetzgebers aufgreifend gilt da-
her übergangsweise Art. 1 des Ersten
Medienänderungsstaatsvertrags mit Wir-
kung ab dem 20. Juli 2021. Das erfasst
sowohl das Beitragsvolumen, die Auftei-
lung der Rundfunkbeiträge zwischen der
ARD, dem ZDF und demDeutschlandradio
als auch die Erhöhung der Finanzaus-
gleichsmasse für Radio Bremen und den
Saarländischen Rundfunk im Rahmen des
Finanzausgleichs.

(115) 2. Von einer Anordnung der rückwir-
kenden Erhöhung des Rundfunkbeitrags
zum 1. Januar 2021 wird abgesehen. Die
Beurteilung der Auswirkungen der unter-
bliebenen Beitragsanpassung auf die
Rundfunkanstalten kann in dem staatsver-
traglich vereinbarten Verfahren erfolgen.
Sie erfordert im gegenwärtigen System
allerdings eine Stellungnahme der KEF
sowie einen neuen Änderungsstaats-
vertrag mit Zustimmung aller Länder ge-
mäß § 7 Abs. 2 RFinStV, der die Funk-
tionsfähigkeit der Rundfunkanstalten ge-
mäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in vollem
Umfang gewährleisten muss.

(116) Dabei sind Kompensationserforder-
nisse wegen unterbliebener Beitrags-
anpassung zu berücksichtigen. Ist ein
verschlechtertes Angebot bereits aus-
gestrahlt worden, kann dies durch eine
spätere finanzielle Mehrausstattung tat-
sächlich nicht mehr ausgeglichen wer-
den. Jedoch können etwa aufgeschobene
Investitionen kompensationsbedürftig sein
(vgl. BVerfGE 119, 181 <242>). EineKom-
pensation kommt auch dann in Betracht,
wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten, obwohl hinreichende Mittel fehl-
ten, eine Verschlechterung des Pro-
grammangebots verhindern konnten,
dieses also tatsächlich vollständig er-
bracht haben. Erbringen dies die Rund-
funkanstalten trotz Unterfinanzierung ge-
wissermaßen in eigener „Vorleistung“
durch den vorübergehenden Rückgriff
auf dafür an sich nicht vorgesehene finan-
zielle Ressourcen, ist eine kompensieren-
de Mehrausstattung in späteren Zeiträu-
men nicht ausgeschlossen (vgl. BVerfGE
119, 181 <241 f.>; BVerfG, Beschl. v.
22.12.2020 bei Henneke, Der Landkreis
2021, 28).

(117) Hier haben die Beschwerdeführer aus-
geführt, dass sie den ihnen erteilten Pro-
grammauftrag bislang trotz ausgebliebe-
ner Beitragsanpassung vollständig er-
bracht haben und im Jahr 2021 weiterhin

erbringen werden. Weiter haben sie zum
vorübergehenden Mitteleinsatz vorgetra-
gen; sie hätten insbesondere Investitio-
nen hinausgeschoben und auf vorhan-
dene liquide Mittel, die regelmäßig in der
zweiten Hälfte einer Beitragsperiode zum
Ausgleich der Teuerung eingesetzt werden
müssen, zurückgegriffen. Unter Bezug-
nahme auf die Bedarfsfeststellungen im
22. KEF-Bericht haben sie ausgeführt,
dass sie zeitlich nur begrenzt in der Lage
sind, den vollständigen Programmauftrag
ohne kompensierende Mehrausstattung
gewissermaßen in eigener „Vorleistung“
zu realisieren. Nur für das Wirtschaftsjahr
2021 seien Einschnitte im Programm-
angebot durch die vorgenannten Maß-
nahmen noch zu vermeiden.

(118) Danach steht den Beschwerdeführern
dem Grunde nach eine kompensierende
Mehrausstattung zu. Bei der nächsten
Festsetzung des Rundfunkbeitrags ist die
Notwendigkeit der Kompensation vom
Beitragsgesetzgeber zu berücksichti-
gen. Hierbei werden der Mehrbedarf der
Rundfunkanstalten, der durch eine Ver-
schiebung von Investitionen und die Ver-
wendung notwendig vorzuhaltender Re-
serven entstanden ist, wie auch etwaige
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten
und die Zumutbarkeit von Beitragserhö-
hungen für die Bürgerinnen und Bürger in
den Blick zu nehmen sein.

C. Grundsätzliche Anmerkung:
Das Geld folgt der Aufgabe

Der Beschluss des BVerfG vom
20.7.2021 fußt – weitgehend sogar wört-
lich – auf der bisherigen Rechtsprechung
des BVerfG, insbesondere den Urteilen
vom 22.2.19941, vom 11.9.20072 und
vom 18.7.20183, und ist daher folgerichtig
sowie in der Sache alles andere als über-
raschend4, bringt er doch im Kern den –

für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
durch diverse Besonderheiten gekenn-
zeichneten – allgemeinen verfassungs-
rechtlichen Grundsatz in der Relation
von Trägern der öffentlichen Gewalt zur
Geltung: „Das Geld folgt der Aufgabe“,
d. h. grundsätzlich: „Keine Aufgaben-
steuerung durch einen goldenen Zü-
gel“, ein Grundsatz, auf den sich nach Art.
106 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S. 1 GG auch
Bund und Länder im Verhältnis zueinan-
der ebenso berufen könnenwie die Kom-
munen aus Art. 28 Abs. 2 GG auf einen
von den Ländern absolut zu sichernden
Anspruch auf finanzielle Mindestausstat-
tung, über dessen Bestehen das BVerwG
vielfach entschieden hat5, undmit dem das
BVerfG – hier allerdings der Zweite Senat –
in den beiden Verfahren Alpen u. a. 6 sowie
Pirmasens und Kaiserslautern7 gerade be-
fasst ist.

Das führt zu der in allen Konstellationen
gleichen Erkenntnis, der sich die Politik in
Bund und Ländern im Allgemeinen ebenso
wenig gern stellt wie imRundfunkrecht: Die
aufgabenkreierenden Körperschaf-
ten, das sind die Parlamente von Bund
und Ländern – im vorliegenden Fall des
Rundfunkrechts die Gesamtheit der 16
Länder „als föderale Verantwortungsge-
meinschaft“8 –, sind keinesfalls macht-
los, Finanzierungsansprüchen der
Rundfunkanstalten (wie parallel der Kom-
munen) ohne eigenen Gestaltungs-
spielraum ausgesetzt zu sein; sie müs-
sen den Gestaltungsspielraum nur dort
ausnutzen, wo er besteht, nämlich bei
der normativen Kreation öffentlicher
Aufgaben, mit deren Wahrnehmung sie
die Rundfunkanstalten hier und die Kom-
munen dort betrauen. Erscheint ihnen der
daraus resultierende Finanzbedarf zu hoch
(im Rundfunkrecht für die Beitragszahler,
sofern diese nicht von der Beitragszah-
lungspflicht befreit sind, als unverhält-
nismäßig bzw. gegenüber den Kommunen
als aus dem Landeshaushalt nicht finan-
zierbar), müssen die verantwortlichen
Parlamente die von ihnen selbst übertra-
genen Aufgaben auf das für finanzierbar
erachtete Maß zurückführen, also für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk den öf-
fentlichen Auftrag spezifizieren9 oder für
die Kommunen Pflichtaufgaben aufheben
oder Aufgabenerfüllungsstandards zu-
rückführen. Was in der verfassungsrecht-
lichen Systematik als Therapie offensicht-
lich ist undganz einfach erscheint, scheuen
die Parlamente realiter allerdings wie der
Teufel das Weihwasser10.

1 BVerfGE 90, 60.

2 BVerfGE 119, 181.

3 BVerfGE 149, 222.

4 Die breite öffentliche Berichterstattung in den Me-
dien vom 6.8.2021 fällt aus juristischer Sicht weit-
gehend enttäuschend aus, da sie die Ableitungen
aus der bisherigen Rechtsprechung oft nicht deut-
lich macht und daher als vermeintlich neu ausgibt,
was zum Teil bereits seit Jahrzehnten aufgrund der
Rechtsprechung des BVerfG geltendes Recht ist.
Besonders misslich an den Medienberichten ist zu-
dem, dass regelmäßig von einem „Urteil“ statt richti-
gerweise vom Beschluss des BVerfG gesprochen
wird, was zu der weiteren Fehlannahme führt, dass
die Beitragserhöhung rückwirkend auf den
20.7.2021 angeordnet worden sei (z. B. Rath, Sehr
hohe Hürde für die Länder, Kölner Stadtanzeiger
vom 6.8.2021, 4; Raab, Es gibt keinen „Freibrief“
für eine Erhöhung, FAZ vom 6.8.2021, 17). Zudem
werden genauso häufig die Rechtsbegriffe „Beitrag“
und „Gebühr“ fälschlich als Synonyme verwendet,
was Fehldeutungen beim Umfang der Abwei-
chungsbefugnis der Landtage (dazu Text zu Fn. 23)
nach sich zieht.

5 BVerwGE 145, 378; 152, 188; 165, 381; BVerwG,
NVwZ 2020, 1355 sowie BVerwG, Der Landkreis
2021, 448.

6 Dazu Henneke, Der Gemeindehaushalt 2020, 265.

7 Dazu Henneke, DVBl. 2021, 216; ders., Der Land-
kreis 2021, 444.

8 Leitsatz 2 sowie Rn. 68, 101, 108.

9 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1398.

10 Zutr.: Meier, 18,36 Euro – und ein bitteres Fazit, Die
Welt vom 6.8.2021, 4: „Das Versäumnis, ja das
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änderungsstaatsvertrags entsprechende
Anpassung des Rundfunkbeitrags vorzu-
sehen. Denn eine solche vorläufige Anpas-
sung entspricht der Bedarfsfeststellung
der KEF, von der abzuweichen angesichts
bisher fehlender Angabe nachprüfbarer
verfassungsrechtlich tragfähiger Gründe
kein Anlass besteht.

(114) Das bisherige Regelungskonzept des
Beitragsgesetzgebers aufgreifend gilt da-
her übergangsweise Art. 1 des Ersten
Medienänderungsstaatsvertrags mit Wir-
kung ab dem 20. Juli 2021. Das erfasst
sowohl das Beitragsvolumen, die Auftei-
lung der Rundfunkbeiträge zwischen der
ARD, dem ZDF und demDeutschlandradio
als auch die Erhöhung der Finanzaus-
gleichsmasse für Radio Bremen und den
Saarländischen Rundfunk im Rahmen des
Finanzausgleichs.

(115) 2. Von einer Anordnung der rückwir-
kenden Erhöhung des Rundfunkbeitrags
zum 1. Januar 2021 wird abgesehen. Die
Beurteilung der Auswirkungen der unter-
bliebenen Beitragsanpassung auf die
Rundfunkanstalten kann in dem staatsver-
traglich vereinbarten Verfahren erfolgen.
Sie erfordert im gegenwärtigen System
allerdings eine Stellungnahme der KEF
sowie einen neuen Änderungsstaats-
vertrag mit Zustimmung aller Länder ge-
mäß § 7 Abs. 2 RFinStV, der die Funk-
tionsfähigkeit der Rundfunkanstalten ge-
mäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in vollem
Umfang gewährleisten muss.

(116) Dabei sind Kompensationserforder-
nisse wegen unterbliebener Beitrags-
anpassung zu berücksichtigen. Ist ein
verschlechtertes Angebot bereits aus-
gestrahlt worden, kann dies durch eine
spätere finanzielle Mehrausstattung tat-
sächlich nicht mehr ausgeglichen wer-
den. Jedoch können etwa aufgeschobene
Investitionen kompensationsbedürftig sein
(vgl. BVerfGE 119, 181 <242>). EineKom-
pensation kommt auch dann in Betracht,
wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten, obwohl hinreichende Mittel fehl-
ten, eine Verschlechterung des Pro-
grammangebots verhindern konnten,
dieses also tatsächlich vollständig er-
bracht haben. Erbringen dies die Rund-
funkanstalten trotz Unterfinanzierung ge-
wissermaßen in eigener „Vorleistung“
durch den vorübergehenden Rückgriff
auf dafür an sich nicht vorgesehene finan-
zielle Ressourcen, ist eine kompensieren-
de Mehrausstattung in späteren Zeiträu-
men nicht ausgeschlossen (vgl. BVerfGE
119, 181 <241 f.>; BVerfG, Beschl. v.
22.12.2020 bei Henneke, Der Landkreis
2021, 28).

(117) Hier haben die Beschwerdeführer aus-
geführt, dass sie den ihnen erteilten Pro-
grammauftrag bislang trotz ausgebliebe-
ner Beitragsanpassung vollständig er-
bracht haben und im Jahr 2021 weiterhin

erbringen werden. Weiter haben sie zum
vorübergehenden Mitteleinsatz vorgetra-
gen; sie hätten insbesondere Investitio-
nen hinausgeschoben und auf vorhan-
dene liquide Mittel, die regelmäßig in der
zweiten Hälfte einer Beitragsperiode zum
Ausgleich der Teuerung eingesetzt werden
müssen, zurückgegriffen. Unter Bezug-
nahme auf die Bedarfsfeststellungen im
22. KEF-Bericht haben sie ausgeführt,
dass sie zeitlich nur begrenzt in der Lage
sind, den vollständigen Programmauftrag
ohne kompensierende Mehrausstattung
gewissermaßen in eigener „Vorleistung“
zu realisieren. Nur für das Wirtschaftsjahr
2021 seien Einschnitte im Programm-
angebot durch die vorgenannten Maß-
nahmen noch zu vermeiden.

(118) Danach steht den Beschwerdeführern
dem Grunde nach eine kompensierende
Mehrausstattung zu. Bei der nächsten
Festsetzung des Rundfunkbeitrags ist die
Notwendigkeit der Kompensation vom
Beitragsgesetzgeber zu berücksichti-
gen. Hierbei werden der Mehrbedarf der
Rundfunkanstalten, der durch eine Ver-
schiebung von Investitionen und die Ver-
wendung notwendig vorzuhaltender Re-
serven entstanden ist, wie auch etwaige
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten
und die Zumutbarkeit von Beitragserhö-
hungen für die Bürgerinnen und Bürger in
den Blick zu nehmen sein.

C. Grundsätzliche Anmerkung:
Das Geld folgt der Aufgabe

Der Beschluss des BVerfG vom
20.7.2021 fußt – weitgehend sogar wört-
lich – auf der bisherigen Rechtsprechung
des BVerfG, insbesondere den Urteilen
vom 22.2.19941, vom 11.9.20072 und
vom 18.7.20183, und ist daher folgerichtig
sowie in der Sache alles andere als über-
raschend4, bringt er doch im Kern den –

für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
durch diverse Besonderheiten gekenn-
zeichneten – allgemeinen verfassungs-
rechtlichen Grundsatz in der Relation
von Trägern der öffentlichen Gewalt zur
Geltung: „Das Geld folgt der Aufgabe“,
d. h. grundsätzlich: „Keine Aufgaben-
steuerung durch einen goldenen Zü-
gel“, ein Grundsatz, auf den sich nach Art.
106 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S. 1 GG auch
Bund und Länder im Verhältnis zueinan-
der ebenso berufen könnenwie die Kom-
munen aus Art. 28 Abs. 2 GG auf einen
von den Ländern absolut zu sichernden
Anspruch auf finanzielle Mindestausstat-
tung, über dessen Bestehen das BVerwG
vielfach entschieden hat5, undmit dem das
BVerfG – hier allerdings der Zweite Senat –
in den beiden Verfahren Alpen u. a. 6 sowie
Pirmasens und Kaiserslautern7 gerade be-
fasst ist.

Das führt zu der in allen Konstellationen
gleichen Erkenntnis, der sich die Politik in
Bund und Ländern im Allgemeinen ebenso
wenig gern stellt wie imRundfunkrecht: Die
aufgabenkreierenden Körperschaf-
ten, das sind die Parlamente von Bund
und Ländern – im vorliegenden Fall des
Rundfunkrechts die Gesamtheit der 16
Länder „als föderale Verantwortungsge-
meinschaft“8 –, sind keinesfalls macht-
los, Finanzierungsansprüchen der
Rundfunkanstalten (wie parallel der Kom-
munen) ohne eigenen Gestaltungs-
spielraum ausgesetzt zu sein; sie müs-
sen den Gestaltungsspielraum nur dort
ausnutzen, wo er besteht, nämlich bei
der normativen Kreation öffentlicher
Aufgaben, mit deren Wahrnehmung sie
die Rundfunkanstalten hier und die Kom-
munen dort betrauen. Erscheint ihnen der
daraus resultierende Finanzbedarf zu hoch
(im Rundfunkrecht für die Beitragszahler,
sofern diese nicht von der Beitragszah-
lungspflicht befreit sind, als unverhält-
nismäßig bzw. gegenüber den Kommunen
als aus dem Landeshaushalt nicht finan-
zierbar), müssen die verantwortlichen
Parlamente die von ihnen selbst übertra-
genen Aufgaben auf das für finanzierbar
erachtete Maß zurückführen, also für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk den öf-
fentlichen Auftrag spezifizieren9 oder für
die Kommunen Pflichtaufgaben aufheben
oder Aufgabenerfüllungsstandards zu-
rückführen. Was in der verfassungsrecht-
lichen Systematik als Therapie offensicht-
lich ist undganz einfach erscheint, scheuen
die Parlamente realiter allerdings wie der
Teufel das Weihwasser10.

1 BVerfGE 90, 60.

2 BVerfGE 119, 181.

3 BVerfGE 149, 222.

4 Die breite öffentliche Berichterstattung in den Me-
dien vom 6.8.2021 fällt aus juristischer Sicht weit-
gehend enttäuschend aus, da sie die Ableitungen
aus der bisherigen Rechtsprechung oft nicht deut-
lich macht und daher als vermeintlich neu ausgibt,
was zum Teil bereits seit Jahrzehnten aufgrund der
Rechtsprechung des BVerfG geltendes Recht ist.
Besonders misslich an den Medienberichten ist zu-
dem, dass regelmäßig von einem „Urteil“ statt richti-
gerweise vom Beschluss des BVerfG gesprochen
wird, was zu der weiteren Fehlannahme führt, dass
die Beitragserhöhung rückwirkend auf den
20.7.2021 angeordnet worden sei (z. B. Rath, Sehr
hohe Hürde für die Länder, Kölner Stadtanzeiger
vom 6.8.2021, 4; Raab, Es gibt keinen „Freibrief“
für eine Erhöhung, FAZ vom 6.8.2021, 17). Zudem
werden genauso häufig die Rechtsbegriffe „Beitrag“
und „Gebühr“ fälschlich als Synonyme verwendet,
was Fehldeutungen beim Umfang der Abwei-
chungsbefugnis der Landtage (dazu Text zu Fn. 23)
nach sich zieht.

5 BVerwGE 145, 378; 152, 188; 165, 381; BVerwG,
NVwZ 2020, 1355 sowie BVerwG, Der Landkreis
2021, 448.

6 Dazu Henneke, Der Gemeindehaushalt 2020, 265.

7 Dazu Henneke, DVBl. 2021, 216; ders., Der Land-
kreis 2021, 444.

8 Leitsatz 2 sowie Rn. 68, 101, 108.

9 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1398.

10 Zutr.: Meier, 18,36 Euro – und ein bitteres Fazit, Die
Welt vom 6.8.2021, 4: „Das Versäumnis, ja das
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Das gilt erst recht, wenn die Länder als
„föderale Verantwortungsgemeinschaft“
einstimmig zu handeln haben. Das wird
auch in der vorliegend entschiedenen Kon-
stellation besonders deutlich: Während in
Norddeutschland die Länder Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein, Hamburg und
Mecklenburg-Vorpommern, in Ost-
deutschland die Länder Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen und im Südwes-
ten die Länder Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz mit dem NDR, dem MDR
und dem SWR gemeinsam je eine Rund-
funkanstalt vorhalten, leisten sich die bei-
den einzigen Länder, deren Einwohnerzahl
unter 1 Million Einwohner liegt, je eine ei-
gene Rundfunkanstalt. Die Folge lautet
hier11:

„Dabei empfahl die KEF mit Blick auf Radio Bre-
men und den Saarländischen Rundfunk, die ihren
Finanzbedarf nicht aus ihrem Beitrag decken
könnten, die Erhöhung der Finanzausgleichs-
masse.“

Das musste die KEF tun, weil diese An-
stalten mit Aufgaben betraut sind, aus
denen unabweisbar ein – von der KEF
auf Herz und Nieren geprüfter – Finanz-
bedarf folgt. Demgemäß haben sich die
Landesregierungen Bremens und des
Saarlands mit eigenen Stellungnahmen
im Verfahren geäußert und – in der Folge-
richtigkeit der Argumentation nicht zu be-
streiten – u. a. ausgeführt:

„Die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse sei
dringend geboten, um die aus der Rundfunkfrei-
heit folgende Bestands- und Entwicklungs-
garantie für Radio Bremen und den Saarländi-
schen Rundfunk zu gewährleisten. Die Existenz
der einzelnen Rundfunkanstalten sei Ausdruck
des politischen Föderalismus und leiste einen
Beitrag zur Pluralität der Berichterstattung und
zur Sicherung der Medienvielfalt. Ein Entzug der
Finanzierungsmöglichkeit für die beiden Anstal-
ten sei verfassungswidrig, weil unter diesen Um-
ständen die Erfüllung des Rundfunkauftrags und
des Finanzierungsanspruchs insgesamt nicht
mehr gewährleistet wäre.“

Für sich genommen stimmt das alles:
Wenn es diese Anstalten gibt und sie
mit einem bestimmten Auftrag norma-
tiv betraut sind, resultiert daraus ein in-
dividueller, ggf. auch durch ARD-internen
Finanzausgleich zu gewährleistender Fi-
nanzierungsanspruch, selbst wenn das
originäre Sendegebiet zusammengenom-
men nur 0,8 % der Fläche der Bundesre-
publik Deutschland abdeckt. Die Frage
des „Ob“ ist dagegen verfassungs-
rechtlich keinesfalls aus Art. 5 Abs. 1
S. 2, 20 Abs. 1 oder 29 GG vorgegeben
und auch keine zwingende Folge des „po-
litischen Föderalismus“, wie der Blick auf
den NDR, den MDR oder den SWR zeigt.
Insoweit leistet sich auch das BVerfG in
Rn. 110 eine kleine Spitze gegen das Land
Sachsen-Anhalt, wenn es – grundsätzlich
zutreffend, im Detail aber am falschen kon-
kreten Beratungsgegenstand – hervor-

hebt, dass der Rundfunkgesetzgeber ganz
im vorgenannten Sinne den Finanzbedarf
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten „in grundsätzlich zulässiger Weise
durch seine Entscheidungen zu Art und
Anzahl der Rundfunkanstalten sowie der
anzubietenden Programme beeinflussen“
kann, und bezogen auf Sachsen-Anhalt
dann trocken feststellt:

„Hier hat aber auch das Land Sachsen-Anhalt
ohne Beanstandung demMedienstaatsvertrag
zugestimmt, der die Anzahl der Fernseh- und
Hörfunkprogramme vorgibt. Eine Strukturreform
der Rundfunkanstalten oder eine Reduzierung
der anzubietenden Programme war mit der Ver-
abschiedung desMedienstaatsvertrags nicht ver-
bunden.“

Hier – aber auch nur hier – liegt also der
Hase im Pfeffer und wird die Diskussion
über Auftrag und Strukturreform von
den Ländern zu führen sein, was ja ge-
genwärtig auch – und darin liegt durchaus
ein Verdienst Sachsen-Anhalts – wieder
geschieht und – nur – im Falle von einver-
nehmlich verabschiedeten Veränderungen
quasi automatisch auch Finanzierungs-
folgen nach sich zieht.

D. Nur Aufgabenreduktion führt zu
geringerem Finanzbedarf

Nach knapper Verortung der Rundfunk-
freiheit in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG arbeitet
das BVerfG zunächst die Ausgestal-
tungsnotwendigkeit derRundfunkord-
nung durch den ausdrücklich mit einem
weiten Gestaltungsspielraum ausgestatte-
ten Gesetzgeber heraus. Dabei sind die
Darlegungen zur Aufgabe des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks in Rn. 78 –

81 nahezu ausschließlich wörtliche Wie-
derholungen aus dem Urteil vom
18.7.2018 (dort in Rn. 77 – 80), stellen
also keine Stärkung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks dar, sondern bestätigen
schlicht bisherige Erkenntnisse Karlsru-
hes12, denen einzig der plastische Satz
hinzugefügt wird:

„Dies gilt gerade in Zeiten vermehrten komplexen
Informationsaufkommens einerseits und von ein-
seitigen Darstellungen, Filterblasen, Fake News,
Deep Fakes andererseits.“

Kurz gesagt geht es um verantwortetes
„Sichten, Gewichten und Bewerten“13.
Es ist zu wiederholen, was ich bereits 2018
zu dieser Textpassage ausgeführt habe14:

„Dabei handelt es sich um nicht weniger, aber
auch um nicht mehr als um einen – auch für die
absehbare Zukunft zutreffenden – Realbefund,
der in der normativen Auftragsumschreibung
(„obliegende Aufgabe“) der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten seinen Niederschlag gefun-
den hat und dem in der Entscheidung die Aufgabe
zukommt, den die Erhebung des Rundfunkbei-
trags rechtfertigenden konkret-individuellen Vor-
teil zu umschreiben. Eigene Anforderungen an
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk formuliert
das BVerfG damit ebenso wenig, wie er die
Bedeutung des privatrechtlich organisierten Qua-
litätsjournalismusses damit nicht herabwürdigt.“

DemGesetzgeberwird allerdings aus Art.
5 Abs. 1 S. 2 GG aufgegeben, den Rund-
funkanstalten die Erfüllung ihres weit ge-
fächerten Funktionsauftrags15 auch im
Wettbewerb mit privaten Anbietern gerade
auch mit Blick auf künftige Entwicklungen
wirksam durch entsprechende dynami-
sche Beauftragung zu ermöglichen,
was zur Folge hat, dass auch die Finan-
zierung wegen der Garantie der Funk-
tionsgerechtigkeit „entwicklungsoffen
und entsprechend bedarfsgerecht ge-
staltet werden“16 muss. Bei zu wahrender
Programmautonomie über Inhalte, Formen
und benötigte Zeit des Programms bleibt
es17

„Sache des Gesetzgebers, den Auftrag der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG zur Vielfaltssicherung aus-
zugestalten und die entsprechenden medien-
politischen und programmleitenden Entschei-
dungen zu treffen; ihm kommt dabei ein weiter
Gestaltungsspielraum zu.“

Dieser ist nach dem eingangs zitierten
Grundsatz, dass das Geld der Aufgabe

Versagen, liegt tatsächlich bei der Medienpolitik, die
sich Beitragsstabilität auf die Fahnen geschrieben
hat und Reformen von Auftrag und Struktur ankün-
digt, sich über viele Jahre hinweg aber vor den
wichtigen Entscheidungen gedrückt hat, die eine
Beitragsstabilität überhaupt möglich gemacht hät-
ten. Denn die so wichtige KEF berechnet letztlich
nur das bestehende System, das von der Politik be-
auftragt und legitimiert ist. In einem neuen
Medienstaatsvertrag, dessen Entwurf gerade disku-
tiert wird, lässt sich schon heute ablesen, dass den
Sendern in Zukunft sogar mehr Möglichkeiten gege-
ben werden sollen, flexibler über ihre Budgets zu
verfügen.“ Janisch/Tieschky, Ein großes Verspre-
chen, Süddeutsche Zeitung vom 6.8.2021, 2: „Das
Gericht lehnt mit diesem Urteil genau das ab, was
Karlsruhe oft vorgeworfen wird, nämlich die Aufga-
ben der Politik zu lösen. Das Urteil nimmt die Län-
der vielmehr in die Verantwortung. Der Reformstau,
der mit einer seit Jahren ohne nennenswertes Er-
gebnis beratenden Rundfunkländerkommission
ebenso zu tun hat wie mit den Beharrungskräften
eines verlässlich alimentierten Sendersystems, die-
ser Reformstau darf nicht in einer Ausweichbewe-
gung die staatsferne Beitragsermittlung zerschie-
ßen.“ Huber, Auftrag für Ernsthaftigkeit, Der
Tagesspiegel vom 6.8.2021, 1: „Grundsatzent-
scheidungen, die das Urteil nicht trifft – das muss
die Politik en gros, das müssen die Sender en detail
leisten. Es gilt für die 16 Landesregierungen, eine
zukunftstaugliche Verfassung für Struktur und Auf-
trag dieses Rundfunks zusammenzudenken; da
müssen die neun ARD-Sender, das ZDF und das
Deutschland-Radio einen werthaltigen Programm-
Kanon ausbilden.“ Rath, Kein Selbstbedienungsla-
den, TAZ vom 6.8.2021, 1: „Dennoch ist die Dis-
kussion legitim, ob Strukturen der öffentlich-rechtli-
chen Sender verschlankt werden können. Brauchen
etwa die Klein-Bundesländer Bremen und Saarland
eigene ARD-Anstalten, während sich viel größere
Bundesländer wie Baden-Württemberg längst mit
Nachbarn zusammenfanden? Solche Strukturrefor-
men sind schon deshalb erforderlich, weil der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk seine Grundversorgung
in den nächsten Jahrzehnten immer mehr ins Inter-
net verlagern wird – nicht nur mit Bild- und Ton-Be-
richterstattung, sondern auch mit Texten. Die
Transformation ist längst im Gange.“

11 Beschluss, Rn. 11.

12 Dazu bereits oben Fn. 1.

13 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1228 (1229).

14 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1228 (1229).

15 Rn. 82.

16 Rn. 83.

17 Rn. 84.
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folgt, allerdings auf die allgemeine Rund-
funkgesetzgebung bezogen und be-
schränkt und zur Vermeidung eines „gol-
denen Zügels“ nicht zu Zwecken der Pro-
grammlenkung über die Beitragsfestset-
zung auszuüben18, woraus sich die seit
1994 in BVerfGE 90, 60 entwickelten be-
kannten Verfahrensanforderungen19 er-
geben, was auf der dritten Stufe materiell-
rechtliche und prozedurale Konsequen-
zen für zulässige Abweichungen von
der Bedarfsfeststellung der KEF hat20.
Im Klartext:

„Als Abweichungsgrund kommt gegenwärtig et-
wa noch die angemessene Belastung der
Rundfunkteilnehmer in Betracht.“

Dies wird etwas euphemistisch als21 „Mög-
lichkeit gehaltvoller politischer Verantwor-
tungsübernahme“ in Ausgestaltung des
Spannungsverhältnisses von prozedura-
lem Grundrechtschutz und Demokratie-
prinzip bezeichnet.

E. Mehrheitsentscheidungen, Dele-
gation auf VO-Geber oder Bei-
tragsindexierung22?

Im Wesen von flächendeckend geltenden
Staatsverträgen in der Bundesrepublik
Deutschland in Materien der Länderge-
setzgebung liegt es nun einmal, dass sie
grundsätzlich nur zustande kommen,
wennsich zunächstalle Länder auf einen
gemeinsamen Vertragstext verständigen
und diesem dann alle Landesparlamente
ohne Abweichungsmöglichkeit zustim-
men. Insoweit enthält die Rundfunkbei-
tragsfestsetzung einschließlich der Abwei-
chungsmöglichkeiten per se keinerlei Be-
sonderheiten23; vorliegend liegt die pro-
zessuale Besonderheit allein darin, dass
nicht ein beschlossener Staatsvertrag kas-
siert, sondern aufgrund verfassungswid-
rigen Unterlassens eines Landes durch
das BVerfG ein Staatsvertrag in Kraft ge-
setzt wird.

Dass für die Landesgesetzgeber dadurch
eine von Ministerpräsident Haseloff so be-
zeichnete Dilemma-Situation entsteht,
erkennt auch das BVerfG an und greift in
Rn. 99 eine Formulierung auf, die es bereits
unter Austausch des Wortes Gebühren
durchBeitragwörtlich inRn. 157desUrteils
vom 11.9.2007 verwendet hat, und die auf
Darlegungen im Urteil vom 22.2.199424 zu-
rückzuführen ist.WährenddieStichwörter
nun – wie bereits 2007 – schlicht „(Bei-
trags-)Entscheidung durch Rechtsver-
ordnung“ bzw. „Mehrheitsentschei-
dung ermöglichen“ heißen25, wurde
1994 noch sorgsamer formuliert:

„Dazu gehört die Erwägung, ob das Veto-Poten-
tial, das in dem Einstimmigkeitserfordernis beim
Abschluss von Staatsverträgen liegt, gemindert
werden sollte. Einem von allen Ländern einstim-
mig vereinbarten Quorum für die laufende Ge-
bührenanpassung würde die Eigenstaatlichkeit

der Länder jedenfalls nicht von vornherein entge-
genstehen.

Die Verfassung zwingt auch nicht dazu, dass die
Parlamente die Gebührenhöhe jeweils selbst be-
stimmen. Vielmehr kommt auch eineDelegation in
Betracht, wenn diese den rechtsstaatlichen Be-
stimmtheitsanforderungen genügt und die we-
sentlichen Fragen durch Gesetz geregelt sind.“

Das den Entscheidungsanlass gebende
„Sachsen-Anhalt-Dilemma“ war mithin
dem Bundesverfassungsgericht – und da-
mit auch der Politik – bereits unter dem
Vorsitz von Roman Herzog bekannt –;
und es hat dazu seit nunmehr 27 Jahren
wiederholt Lösungswege aufgezeigt,
die an anderer, für die Autonomie der
Länder weitaus brisanterer Stelle längst
aufgegriffen worden sind, nämlich in § 1
Abs. 4 StabilitätsratsG vom 10.8.2009,
wo es heißt:

„Die Beschlüsse des Stabilitätsrats werden mit
der Stimme des Bundes und der Mehrheit von
zwei Dritteln der Länder gefasst.“

F. Der Blick auf die unmittelbare
Zukunft

Nach § 35 BVerfGG kann das BVerfG in
seiner Entscheidung ebenso bestimmen,
wer sie vollstreckt, wie auch imEinzelfall die
Art und Weise der Vollstreckung regeln.
Daher scheint es folgerichtig, das Rege-
lungskonzept des Beitragsgesetzgebers,
dem 15 Landesparlamente zugestimmt
haben, mit Beschlussdatum 20.7.2021
selbst übergangsweise in Kraft zu setzen.

Bei der nächsten Festsetzung des Rund-
funkbeitrages, die erst nach einer KEF-
Stellungnahme in einem neuenMÄStV rea-
listischerweise frühestens zum 1.1.2023
erfolgen kann, sind die den Rundfunkan-
stalten durch die verspätete Festsetzung
insgesamt entgangenen 5,72 Euro um-
gelegt auf Monatsbeträge ebenso von der
KEF zu berücksichtigen wie bedarfs-
erhöhende Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie bei den Rundfunkanstalten
einschließlich gestiegener Beitrags-
befreiungen und entgangener prognos-
tizierter Werbeeinnahmen.

Dem Gesetzgeber kommt es auf dieser
Grundlage dann zu, Zumutbarkeitser-
wägungen bei den Beitragserhöhungen
für die Beitragspflichtigen unter Berück-
sichtigung bereits gesetzlich bestehender
Befreiungsmöglichkeiten einzustellen. Da-
bei ist auch zu entscheiden, ob eine even-
tuelle Beitragserhöhung lediglich ex nunc
mit der Folge eines höheren Beitrags-
sprunges oder ex tunc mit einer deutlich
niedrigeren, weil auf mehr Monate ge-
streckten, Beitragsanpassung erfolgt, da
die Voraussetzungen für eine rückwirken-
de Festsetzung angesichts fehlenden Ver-
trauensschutzes der Beitragspflichtigen
wegen der nur übergangsweisenRegelung
durch das BVerfG vorliegen. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

18 Rn. 87 – 89.

19 Rn. 92 ff.

20 Rn. 97 f.

21 Rn. 100.

22 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1398.

23 Daher ist es falsch, wenn Janisch/Tieschky (Fn. 10)
behaupten: „Zweitens – das ist neu – müssen sich
die Länder auf eine gemeinsame Linie einigen: Ein
Einzel-Veto wie im Falle Sachsen-Anhalt würde da-
mit unweigerlich in Karlsruhe einkassiert.“ Janisch,
Stets siegen die Länder, Süddeutsche Zeitung vom
6.8.2021, 4 fügt in einem weiteren Beitrag hinzu:
„Abweichungen von den KEF-Empfehlungen kön-
nen die Länder zwar in engen Grenzen beschließen,
aber eben nur gemeinsam.“ Ebenso unzutreffend
behauptet Rath (Fn. 4): „Das BVerfG hat die Regeln
so verändert, dass ein einzelnes Bundesland künftig
kein Veto mehr hat. Das ist das eigentlich Neue an
der Karlsruher Entscheidung.“ Insoweit ist darauf
hinzuweisen, dass dem Urteil vom 11.9.2007
(BVerfGE 119, 181 Rn. 33) die für verfassungswid-
rig erklärte Konstellation zugrunde lag, dass alle
Länder einen Staatsvertrag beschlossen hatten, der
um 21 Cent hinter dem von der KEF als erforderlich
festgestellten Betrag zurückblieb und außerdem
drei Monate später als vorgesehen, nämlich erst
zum 1.4.2005, in Kraft trat. Anhand dieses Sach-
verhalts wurde die im vorliegenden Beschluss
schlicht fortgeschriebene Detailierung der Abwei-
chungsbefugnis vorgenommen.

24 BVerfGE 90, 60 (104) Rn. 187 f. 2007 hatte das
BVerfG demgegenüber in BVerfGE 119, 181
Rn. 152, 156 noch formuliert.:„Die Abweichungsbe-
fugnis insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
angemessenen Belastung der Gebührenzahler und
ihres Informationszugangs ermächtigt daher zur ab-
wägenden Berücksichtigung gerade auch der wirt-
schaftlichen Interessen der Gebührenzahler. Außer-
halb des Rundfunks liegende Faktoren darf der
Gebührengesetzgeber im Rahmen der Abwei-
chungsbefugnis berücksichtigen, soweit sie sich auf
die finanzielle Belastung der Gebührenzahler aus-
wirken oder deren Zugang zur Information durch
Rundfunk gefährden. So muss erkennbar sein, in-
wiefern die vorgesehene Gebühr ihrer Höhe nach
die Rundfunkzahler unangemessen belastet oder
die Belastung die Bürger in nennenswerter Zahl da-
von abhalten wird, das Programmangebot zu nut-
zen, und dass die vom Gesetzgeber abweichend
festgesetzte Gebühr dem Rechnung trägt.“ Ange-
sichts des 2013 vorgenommenen Wechsels von der
Gebühr (= reale Inanspruchnahme ist Vorausset-
zung für Zahlungspflicht) zum Beitrag (bloße Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme reicht aus) ist die Ab-
weichungsvariante „gefährdeter Zugang“
schlicht entfallen. Die erste Variante ist demge-
genüber unverändert geblieben. Unzutreffend ist es
daher, wenn es bei Wefing, Ein klares Ja, ein gro-
ßes Aber, Zeit Online vom 6.8.2021, heißt: „Aller-
dings macht das Gericht den Spielraum für Abwei-
chungen extrem eng“, da bezogen auf die erste
Alternative keine materiell-rechtliche Veränderung
eingetreten ist.

25 Der Hinweis, „die Beitragsentscheidung durch
Rechtsverordnung treffen zu lassen oder eine
Mehrheitsentscheidung zu ermöglichen“, ist – wie
schon in den Urteilen von 1994 und 2007 – aus-
drücklich hierauf beschränkt. Es ist daher unzutref-
fend, wenn Janisch/Tieschky (Fn. 10) aus dem Be-
schluss überdehnend herauslesen: „Eine gewisse
Sprengkraft enthält der Vorschlag der Richter, in
der Rundfunkpolitik künftig statt mit Einstimmigkeit
mit Mehrheitsentscheidungen unter den Ländern zu
arbeiten. Die Zahl der Sender und damit die Höhe
des Beitrags ließe sich auf diese Weise relativ zügig
eingrenzen. Genau hier eröffnet das Urteil Perspek-
tiven, die weit über 86 Cent hinausgehen.“
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folgt, allerdings auf die allgemeine Rund-
funkgesetzgebung bezogen und be-
schränkt und zur Vermeidung eines „gol-
denen Zügels“ nicht zu Zwecken der Pro-
grammlenkung über die Beitragsfestset-
zung auszuüben18, woraus sich die seit
1994 in BVerfGE 90, 60 entwickelten be-
kannten Verfahrensanforderungen19 er-
geben, was auf der dritten Stufe materiell-
rechtliche und prozedurale Konsequen-
zen für zulässige Abweichungen von
der Bedarfsfeststellung der KEF hat20.
Im Klartext:

„Als Abweichungsgrund kommt gegenwärtig et-
wa noch die angemessene Belastung der
Rundfunkteilnehmer in Betracht.“

Dies wird etwas euphemistisch als21 „Mög-
lichkeit gehaltvoller politischer Verantwor-
tungsübernahme“ in Ausgestaltung des
Spannungsverhältnisses von prozedura-
lem Grundrechtschutz und Demokratie-
prinzip bezeichnet.

E. Mehrheitsentscheidungen, Dele-
gation auf VO-Geber oder Bei-
tragsindexierung22?

Im Wesen von flächendeckend geltenden
Staatsverträgen in der Bundesrepublik
Deutschland in Materien der Länderge-
setzgebung liegt es nun einmal, dass sie
grundsätzlich nur zustande kommen,
wennsich zunächstalle Länder auf einen
gemeinsamen Vertragstext verständigen
und diesem dann alle Landesparlamente
ohne Abweichungsmöglichkeit zustim-
men. Insoweit enthält die Rundfunkbei-
tragsfestsetzung einschließlich der Abwei-
chungsmöglichkeiten per se keinerlei Be-
sonderheiten23; vorliegend liegt die pro-
zessuale Besonderheit allein darin, dass
nicht ein beschlossener Staatsvertrag kas-
siert, sondern aufgrund verfassungswid-
rigen Unterlassens eines Landes durch
das BVerfG ein Staatsvertrag in Kraft ge-
setzt wird.

Dass für die Landesgesetzgeber dadurch
eine von Ministerpräsident Haseloff so be-
zeichnete Dilemma-Situation entsteht,
erkennt auch das BVerfG an und greift in
Rn. 99 eine Formulierung auf, die es bereits
unter Austausch des Wortes Gebühren
durchBeitragwörtlich inRn. 157desUrteils
vom 11.9.2007 verwendet hat, und die auf
Darlegungen im Urteil vom 22.2.199424 zu-
rückzuführen ist.WährenddieStichwörter
nun – wie bereits 2007 – schlicht „(Bei-
trags-)Entscheidung durch Rechtsver-
ordnung“ bzw. „Mehrheitsentschei-
dung ermöglichen“ heißen25, wurde
1994 noch sorgsamer formuliert:

„Dazu gehört die Erwägung, ob das Veto-Poten-
tial, das in dem Einstimmigkeitserfordernis beim
Abschluss von Staatsverträgen liegt, gemindert
werden sollte. Einem von allen Ländern einstim-
mig vereinbarten Quorum für die laufende Ge-
bührenanpassung würde die Eigenstaatlichkeit

der Länder jedenfalls nicht von vornherein entge-
genstehen.

Die Verfassung zwingt auch nicht dazu, dass die
Parlamente die Gebührenhöhe jeweils selbst be-
stimmen. Vielmehr kommt auch eineDelegation in
Betracht, wenn diese den rechtsstaatlichen Be-
stimmtheitsanforderungen genügt und die we-
sentlichen Fragen durch Gesetz geregelt sind.“

Das den Entscheidungsanlass gebende
„Sachsen-Anhalt-Dilemma“ war mithin
dem Bundesverfassungsgericht – und da-
mit auch der Politik – bereits unter dem
Vorsitz von Roman Herzog bekannt –;
und es hat dazu seit nunmehr 27 Jahren
wiederholt Lösungswege aufgezeigt,
die an anderer, für die Autonomie der
Länder weitaus brisanterer Stelle längst
aufgegriffen worden sind, nämlich in § 1
Abs. 4 StabilitätsratsG vom 10.8.2009,
wo es heißt:

„Die Beschlüsse des Stabilitätsrats werden mit
der Stimme des Bundes und der Mehrheit von
zwei Dritteln der Länder gefasst.“

F. Der Blick auf die unmittelbare
Zukunft

Nach § 35 BVerfGG kann das BVerfG in
seiner Entscheidung ebenso bestimmen,
wer sie vollstreckt, wie auch imEinzelfall die
Art und Weise der Vollstreckung regeln.
Daher scheint es folgerichtig, das Rege-
lungskonzept des Beitragsgesetzgebers,
dem 15 Landesparlamente zugestimmt
haben, mit Beschlussdatum 20.7.2021
selbst übergangsweise in Kraft zu setzen.

Bei der nächsten Festsetzung des Rund-
funkbeitrages, die erst nach einer KEF-
Stellungnahme in einem neuenMÄStV rea-
listischerweise frühestens zum 1.1.2023
erfolgen kann, sind die den Rundfunkan-
stalten durch die verspätete Festsetzung
insgesamt entgangenen 5,72 Euro um-
gelegt auf Monatsbeträge ebenso von der
KEF zu berücksichtigen wie bedarfs-
erhöhende Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie bei den Rundfunkanstalten
einschließlich gestiegener Beitrags-
befreiungen und entgangener prognos-
tizierter Werbeeinnahmen.

Dem Gesetzgeber kommt es auf dieser
Grundlage dann zu, Zumutbarkeitser-
wägungen bei den Beitragserhöhungen
für die Beitragspflichtigen unter Berück-
sichtigung bereits gesetzlich bestehender
Befreiungsmöglichkeiten einzustellen. Da-
bei ist auch zu entscheiden, ob eine even-
tuelle Beitragserhöhung lediglich ex nunc
mit der Folge eines höheren Beitrags-
sprunges oder ex tunc mit einer deutlich
niedrigeren, weil auf mehr Monate ge-
streckten, Beitragsanpassung erfolgt, da
die Voraussetzungen für eine rückwirken-
de Festsetzung angesichts fehlenden Ver-
trauensschutzes der Beitragspflichtigen
wegen der nur übergangsweisenRegelung
durch das BVerfG vorliegen. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

18 Rn. 87 – 89.

19 Rn. 92 ff.

20 Rn. 97 f.

21 Rn. 100.

22 Dazu Henneke, DVBl. 2018, 1398.

23 Daher ist es falsch, wenn Janisch/Tieschky (Fn. 10)
behaupten: „Zweitens – das ist neu – müssen sich
die Länder auf eine gemeinsame Linie einigen: Ein
Einzel-Veto wie im Falle Sachsen-Anhalt würde da-
mit unweigerlich in Karlsruhe einkassiert.“ Janisch,
Stets siegen die Länder, Süddeutsche Zeitung vom
6.8.2021, 4 fügt in einem weiteren Beitrag hinzu:
„Abweichungen von den KEF-Empfehlungen kön-
nen die Länder zwar in engen Grenzen beschließen,
aber eben nur gemeinsam.“ Ebenso unzutreffend
behauptet Rath (Fn. 4): „Das BVerfG hat die Regeln
so verändert, dass ein einzelnes Bundesland künftig
kein Veto mehr hat. Das ist das eigentlich Neue an
der Karlsruher Entscheidung.“ Insoweit ist darauf
hinzuweisen, dass dem Urteil vom 11.9.2007
(BVerfGE 119, 181 Rn. 33) die für verfassungswid-
rig erklärte Konstellation zugrunde lag, dass alle
Länder einen Staatsvertrag beschlossen hatten, der
um 21 Cent hinter dem von der KEF als erforderlich
festgestellten Betrag zurückblieb und außerdem
drei Monate später als vorgesehen, nämlich erst
zum 1.4.2005, in Kraft trat. Anhand dieses Sach-
verhalts wurde die im vorliegenden Beschluss
schlicht fortgeschriebene Detailierung der Abwei-
chungsbefugnis vorgenommen.

24 BVerfGE 90, 60 (104) Rn. 187 f. 2007 hatte das
BVerfG demgegenüber in BVerfGE 119, 181
Rn. 152, 156 noch formuliert.:„Die Abweichungsbe-
fugnis insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
angemessenen Belastung der Gebührenzahler und
ihres Informationszugangs ermächtigt daher zur ab-
wägenden Berücksichtigung gerade auch der wirt-
schaftlichen Interessen der Gebührenzahler. Außer-
halb des Rundfunks liegende Faktoren darf der
Gebührengesetzgeber im Rahmen der Abwei-
chungsbefugnis berücksichtigen, soweit sie sich auf
die finanzielle Belastung der Gebührenzahler aus-
wirken oder deren Zugang zur Information durch
Rundfunk gefährden. So muss erkennbar sein, in-
wiefern die vorgesehene Gebühr ihrer Höhe nach
die Rundfunkzahler unangemessen belastet oder
die Belastung die Bürger in nennenswerter Zahl da-
von abhalten wird, das Programmangebot zu nut-
zen, und dass die vom Gesetzgeber abweichend
festgesetzte Gebühr dem Rechnung trägt.“ Ange-
sichts des 2013 vorgenommenen Wechsels von der
Gebühr (= reale Inanspruchnahme ist Vorausset-
zung für Zahlungspflicht) zum Beitrag (bloße Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme reicht aus) ist die Ab-
weichungsvariante „gefährdeter Zugang“
schlicht entfallen. Die erste Variante ist demge-
genüber unverändert geblieben. Unzutreffend ist es
daher, wenn es bei Wefing, Ein klares Ja, ein gro-
ßes Aber, Zeit Online vom 6.8.2021, heißt: „Aller-
dings macht das Gericht den Spielraum für Abwei-
chungen extrem eng“, da bezogen auf die erste
Alternative keine materiell-rechtliche Veränderung
eingetreten ist.

25 Der Hinweis, „die Beitragsentscheidung durch
Rechtsverordnung treffen zu lassen oder eine
Mehrheitsentscheidung zu ermöglichen“, ist – wie
schon in den Urteilen von 1994 und 2007 – aus-
drücklich hierauf beschränkt. Es ist daher unzutref-
fend, wenn Janisch/Tieschky (Fn. 10) aus dem Be-
schluss überdehnend herauslesen: „Eine gewisse
Sprengkraft enthält der Vorschlag der Richter, in
der Rundfunkpolitik künftig statt mit Einstimmigkeit
mit Mehrheitsentscheidungen unter den Ländern zu
arbeiten. Die Zahl der Sender und damit die Höhe
des Beitrags ließe sich auf diese Weise relativ zügig
eingrenzen. Genau hier eröffnet das Urteil Perspek-
tiven, die weit über 86 Cent hinausgehen.“

Der Landkreis 8-9/2021 493

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Zur Gewinnung der „bestgeeigneten
Persönlichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft

des ZDF“ (Dritte Folge)

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Einführung

Das ZDF hat drei Organe: den Fernsehrat,
den Verwaltungsrat und den Intendanten,
der im Einvernehmen mit dem Verwal-
tungsrat den Programmdirektor, denChef-
redakteur und den Verwaltungsdirektor
beruft. Der Intendant und acht von zwölf
Mitgliedern des Verwaltungsrates werden
vom Fernsehrat mit mindestens 36 der 60
möglichen Stimmen gewählt; für das sog.
„Einvernehmen“ benötigt der Intendant
sieben von zwölf möglichen Stimmen aus
dem Verwaltungsrat. Die Frage, wie man
„die bestgeeigneten Persönlichkeiten für
eine erfolgreiche Zukunft des ZDF“ ge-
winnt, stellt sich mithin dreimal, nämlich:

• bei der Wahl des Intendanten, über
deren Umstände und Ergebnis ich im
letzten Sommer als DLT-Vertreter im
Fernsehrat zu berichten hatte1,

• bei der Berufung des Programmdirek-
tors und Chefredakteurs im Einverneh-
menmit dem (bisherigen) Verwaltungs-
rat, über die nachfolgend berichtet
wird, sowie

• bei der (Neu-)Wahl von achtMitgliedern
des Verwaltungsrates durch den Fern-
sehrat, die am 11.3.2022 erfolgt ist und
über die gesondert berichtet werden
wird – eben „ein Kapitel für sich“.

In dem Dreivierteljahr zwischen Juli 2021
und April 2022 kamen alle drei Gewin-
nungsprozesse in politisch bewegten Zei-
ten vor und nach einer zu einem Regie-
rungswechsel auf der Bundesebene füh-
renden Bundestagswahl in gedrängter Ab-
folge zusammen – und dasmitten in der die
Möglichkeit von Präsenzsitzungen dras-
tisch einschränkenden Corona-Pandemie.

B. Rückblick auf die Intendantenwahl

Die Intendantenwahl ging am Ende – aller-
dings erst im dritten Wahlgang – mit einer
95 %-igen Zustimmung für den bisherigen
Programmdirektor Norbert Himmler so
aus, wie man es eigentlich von Anfang an
– und das im ersten Wahlgang – hätte
erwarten können. Und dennoch war es
ein bemerkenswerter Hürdenlauf, den ich
im letzten Sommer nachzuzeichnen hatte.
Die Frage, die damals offenblieb, war:
„War’s das jetzt, oder gab es dabei ‚ver-
blüffende Deals’, über die im Vorfeld oft
gemunkelt und bei denen den Freundes-
kreisen und ihren Vorsitzenden eine zen-
trale Rolle zugeschrieben wurde?“

Wissen muss man noch, dass es bei der
Besetzung der Position des Chefredak-
teurs und des Programmdirektors seit Mit-
te der 1970er Jahre „Gewohnheitsrechte“
bei der politischen Ausrichtung im Sinne
eines do ut des gab, um jeweils das erfor-
derliche Quorum erfüllen zu können, worü-
ber ich in Der Landkreis 2021, 482 aus-
führlich berichtet habe. Diese Gewohn-
heitsrechte gestalteten sich so:

Das Amt des Chefredakteurs und des Ver-
waltungsdirektors wurde jeweils mit einem
SPD-genehmen Kandidaten besetzt. Das
waren in der Chefredaktion nacheinander
Reinhard Appel (1976 – 1988), Klaus Bres-
ser (1988 – 2000), Nikolaus Brender (2000
– 2010) undPeter Frey (2010 – 2022) und in
der VerwaltungsdirektionRudi Sölch (1976
– 1999), Hans-Joachim Suchan (1999 –

2013) und Karin Brieden (2014 – 2024).
Das Amt des Programmdirektors wurde
von 1977 – 2012 demgegenüber im Ein-

vernehmen mit der Union besetzt, nämlich
mit dem späteren IntendantenDieter Stolte
(1977 – 1982), sodann mit Alois Schardt
(1982 – 1988) und Oswald Ring (1988 –

1998) sowie mit dem späteren Intendanten
Markus Schächter (1998 – 2002). Als der
zum Intendanten gewählte Programmdi-
rektor Markus Schächter seinen bisheri-
gen, soeben verstorbenen Stellvertreter
Hans Janke zu seinem Nachfolger machen
wollte, scheiterte er damit im Verwaltungs-
rat aufgrund falscher „Farbauswahl“. Als
seinerzeit „zweite Wahl“ kam dann ab No-
vember 2002, also nach einer achtmona-
tigen Vakanz im Amt des Programmdirek-
tors, Thomas Bellut als Programmdirektor
und sodann in der Nachfolge Schächters
2012 als Intendant zum Zuge, der seiner-
seits Norbert Himmler nicht nach Farben-
lehre, sondern nach Bestenauslese ab
März 2012 zum Programmdirektor mach-
te.

Am 2. Juli 2021 fuhr man nach der Inten-
dantenwahl mit einem merkwürdig unfer-
tigen Gefühl nach Hause, was am Sit-
zungsverlauf zwischen dem Ende des
zweiten und dem Beginn des dritten Wahl-
gangs lag. Dazu habe ich im Juli 2021
notiert2:

„Es konnte nur dieWahl des KandidatenHimmler,
der bereits kurz vor dem Ziel zu stehen schien,
verhindert oder mit Kompensationserwartungen
verbunden werden… Dem Vernehmen nach ging
es um die Einforderung von Zusagen für die vom
künftigen Intendanten im Verwaltungsrat zu un-
terbreitenden Vorschläge für den Chefredakteur
und den Programmdirektor. Entstanden sind so
jedenfalls ‚Bilder des bösen Scheins’. Die Medien
berichteten über einen Kandidaten im ‚durchge-
schwitzten Anzug’. Unmittelbar darauf wurde der
dritteWahlgang eingeläutet. Aber statt zuwählen,
zog Tina Hassel ihre Kandidatur zurück und em-
pfahl die Wahl Norbert Himmlers. Die Logik des
Verzichts von Frau Hassel nach dem Abstim-
mungsverlauf:

Erster Wahlgang: 24 Stimmen, dennoch kein
Verzicht

Zweiter Wahlgang: +4 = 28 Stimmen, kein Ver-
zicht

Unterbrechung mit Vier-Augen-Verhandlungen
Werneke/Himmler

Anschließend Verzicht Hassel mit Wahlempfeh-
lung für Himmler

ist doch nicht selbsterklärend, sondern lässt ganz
unterschiedliche Deutungen zu.“

Die Sitzordnung im Uhrzeigersinn: Freundeskreis Werneke (oben), Verwaltungsrat (ganz rechts), Freundes-
kreis Jung (unten) und Vorsitzende und Geschäftsleitung (links). Fotos: ZDF

1 Der Landkreis 2021, 375 sowie 482 und 485.

2 Henneke, Der Landkreis 2021, 482 (484 f.).
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Das ist auchMichael Hanfeld in seiner FAZ-
Berichterstattung aufgefallen, denn er
schrieb:

„Wie sagte Norbert Himmler? Daran können Sie
mich 2025 messen. Wir hoffen inständig, dass
damit nicht gemeint war, der stets lächelnden
ZDF-Verwaltungsratsvorsitzenden und rhein-
land-pfälzischen MinisterpräsidentinMalu Dreyer
mit Vorschlägen für die nächsten Spitzenperso-
nalien zu gefallen, sondern im Gegenteil: Unab-
hängig und unberechenbar zu sein.“

C. Programmdirektorin und
Chefredakteurin

Nun also war Norbert Himmler, der sein
Amt als Intendant erst am 15.3.2022 an-
getreten hat, in keiner einfachen Situation,
bereits am 8. April 2022 dem Verwaltungs-
rat das mit vielfältigen Erwartungen ver-
bundene Personalpaket für einen Pro-
grammdirektor und einen Chefredakteur
zur Einvernehmenserteilung vorzulegen.
Zumindest gelang es ihm jedoch, dem
Druck standzuhalten und nicht vorzeitig
Namen nach außen dringen zu lassen. Erst
am 31.3.2022 wurde ohne Berücksichti-
gung der zuvor skizzierten politischen
Pfadabhängigkeit von Thomas Lückerath
in DWDL.de fachkundig spekuliert:

„Wer führt also künftig die ZDF-Chefredaktion
sowie Programmdirektion? Eine dieser beiden
offenen Fragen ist einfach zu beantworten: Seit
März 2019 ist Bettina Schausten bereits stellver-
tretende Chefredakteurin, jetzt könnte die 57-
jährige aufrücken und die erste Chefredakteurin
des ZDF seit Gründung des ZDF werden. Die
allgemein geschätzte Journalistin ist seit 1996
im ZDF. Sie als bisherige Stellvertreterin bei der
Wahl zu umgehen, erscheint unmöglich, will man
sie nicht als prominentes Gesicht des Senders
verlieren. Eine Verpflichtung von außen wäre an-
gesichts der benötigten Zustimmung des ZDF-

Verwaltungsrats eine riskante Strategie. Gewählt
wird eher das, was vertraut ist. Insbesondere, weil
es bei der Chefredaktion vermeintlich um den
politischen Kurs des Hauses geht.

Völlig offen ist jedoch, wen ZDF-Intendant Nor-
bert Himmler für die Programmdirektion vorschla-
gen wird. Mögliche Kandidatinnen und Kandida-
ten gibt es viele im Hause. WürdeHimmler seinen
Weg zumProgrammdirektor wiederholen, könnte
ZDF-Neo-Chefin Dr. Nadine Bilke aufsteigen, die
46-jährige auch durch eine Senkung des Alters-
durchschnitts in der ZDF-Führung zur Diversität
beitragen. Frank Zervos hat sich in nur vier Jahren
auf seinem Posten einen Namen gemacht und
das ZDF an dieser Stelle maßgeblich moderni-
siert.“

Im Ergebnis hat Lückerath bemerkenswert
richtig gelegen: Norbert Himmler hat in der
Tat ein Personalpaket mit vier Persönlich-
keiten durchgesetzt, die alle höchste Fach-
lichkeit auszeichnet. Für die Programm-
direktion lag er mit Nadine Bilke und Frank
Zervos völlig richtig, in der Chefredaktion
jedenfalls mit Bettina Schausten, durch
deren Aufstieg auch ihre eigene bisherige
Position neu zu besetzen war. Und dafür
wurde mit Anne Gellinek eine Journalistin
gefunden, die insbesondere als ZDF-Stu-
dioleiterin in Moskau (2008 – 2014) und
Brüssel (seit 2015) für ihre Arbeit höchste
Anerkennung in schwierigem Umfeld er-
fahren hat.

Dass drei Frauen berücksichtigt wurden,
entsprach sicherlich den im Vorfeld geäu-
ßerten Erwartungen; es handelt sich dabei
allerdings um alles andere als Quoten-
frauen. Die twitter-freudige Dunja Hayali
hat mit ihrem Urteil über Bettina Schausten
völlig Recht:

„Nach 59 Jahren ist sie damit die erste Frau. Das
ist aber nicht der Grund, sondern weil sie es
einfach kann.“

Das trifft ins Schwarze – und hätte doch so
nicht eintreffen müssen. Warum auch im-
mer: Bettina Schausten gilt als „schwarz“,
–was nach herkömmlicher Postenvergabe
ein „No go“ gewesen wäre und dem offe-
nen und offensiven Umgang mit dieser
Spitzenpersonalie, die dem ZDF nun wirk-
lich gut ansteht undnachder Entscheidung
ja auch allgemein begrüßt worden ist, über
Monate hinweg entgegengestanden hat.

Und ich wage auch die Prognose: Wäre
nicht Bettina, sondern Bettino derjenige
gewesen, der „es einfach kann“ – er wäre
am Widerstand des auf Pfadabhängigkeit
setzenden Freundeskreises ebenso ge-
scheitert wie an seinem Geschlecht. Und
dabei war die Kandidatin aufgrund ihrer 23-
jährigen Leitungserfahrung im ZDF im po-
litiknahen Geschäft als Leiterin des Mor-
genmagazins (1999 – 2002), der Haupt-
redaktion Innenpolitik (2003 – 2010), des
Berliner Hauptstadtstudios (2010 – 2019),
der Hauptredaktion Aktuelles und als stell-
vertretende Chefredakteurin (seit 2019),
ohne die man sich zudem Wahlsonntage
in Deutschland und die bohrenden „Was
nun?“-Sendungen seit 2003bzw. 2007gar
nicht mehr vorstellen kann, für diese Auf-
gabe prädestiniert wie keine andere.

Es ist also gut, dass Norbert Himmler seine
Unabhängigkeit bewiesen, genutzt und
umgesetzt hat, alte Zöpfe abzuschneiden.
Die von ihm ausgewählten Kandidaten für
Führungsfunktionen haben ihm die Durch-
setzung aufgrund ihrer jeweiligenQualifika-
tion und zum Teil ergänzend durch ihr Ge-
schlecht allerdings deutlich erleichtert, so-
dass für die viel befürchteten „beinharten
Blockademöglichkeiten“ einzelner Freun-
deskreise angesichts einer sensibilisierten
Öffentlichkeit einfach kein Packende be-
standen hat.

Den Weg ins Intendantenamt hat Himmler
bei hervorragender fachlicher Qualifikation
maßgeblich Thomas Bellut geebnet. Goe-
thes Aufforderung Rechnung tragend:

„Was Du ererbt von Deinen Vätern,

Erwirb es, um es zu besitzen“

hat er seine erste große Bewährungsprobe
bereits im ersten Monat im neuen Amt
bestanden.

Was dies für die vermeintlich so mächtigen
Freundeskreise bedeutet, bleibt im Weite-
ren sorgfältig zu beobachten. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

Verdienter Aufstieg zweier Westfälinnen auf dem Lerchenberg: Bettina Schausten und Nadine Bilke.
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Das ist auchMichael Hanfeld in seiner FAZ-
Berichterstattung aufgefallen, denn er
schrieb:

„Wie sagte Norbert Himmler? Daran können Sie
mich 2025 messen. Wir hoffen inständig, dass
damit nicht gemeint war, der stets lächelnden
ZDF-Verwaltungsratsvorsitzenden und rhein-
land-pfälzischen MinisterpräsidentinMalu Dreyer
mit Vorschlägen für die nächsten Spitzenperso-
nalien zu gefallen, sondern im Gegenteil: Unab-
hängig und unberechenbar zu sein.“

C. Programmdirektorin und
Chefredakteurin

Nun also war Norbert Himmler, der sein
Amt als Intendant erst am 15.3.2022 an-
getreten hat, in keiner einfachen Situation,
bereits am 8. April 2022 dem Verwaltungs-
rat das mit vielfältigen Erwartungen ver-
bundene Personalpaket für einen Pro-
grammdirektor und einen Chefredakteur
zur Einvernehmenserteilung vorzulegen.
Zumindest gelang es ihm jedoch, dem
Druck standzuhalten und nicht vorzeitig
Namen nach außen dringen zu lassen. Erst
am 31.3.2022 wurde ohne Berücksichti-
gung der zuvor skizzierten politischen
Pfadabhängigkeit von Thomas Lückerath
in DWDL.de fachkundig spekuliert:

„Wer führt also künftig die ZDF-Chefredaktion
sowie Programmdirektion? Eine dieser beiden
offenen Fragen ist einfach zu beantworten: Seit
März 2019 ist Bettina Schausten bereits stellver-
tretende Chefredakteurin, jetzt könnte die 57-
jährige aufrücken und die erste Chefredakteurin
des ZDF seit Gründung des ZDF werden. Die
allgemein geschätzte Journalistin ist seit 1996
im ZDF. Sie als bisherige Stellvertreterin bei der
Wahl zu umgehen, erscheint unmöglich, will man
sie nicht als prominentes Gesicht des Senders
verlieren. Eine Verpflichtung von außen wäre an-
gesichts der benötigten Zustimmung des ZDF-

Verwaltungsrats eine riskante Strategie. Gewählt
wird eher das, was vertraut ist. Insbesondere, weil
es bei der Chefredaktion vermeintlich um den
politischen Kurs des Hauses geht.

Völlig offen ist jedoch, wen ZDF-Intendant Nor-
bert Himmler für die Programmdirektion vorschla-
gen wird. Mögliche Kandidatinnen und Kandida-
ten gibt es viele im Hause. WürdeHimmler seinen
Weg zumProgrammdirektor wiederholen, könnte
ZDF-Neo-Chefin Dr. Nadine Bilke aufsteigen, die
46-jährige auch durch eine Senkung des Alters-
durchschnitts in der ZDF-Führung zur Diversität
beitragen. Frank Zervos hat sich in nur vier Jahren
auf seinem Posten einen Namen gemacht und
das ZDF an dieser Stelle maßgeblich moderni-
siert.“

Im Ergebnis hat Lückerath bemerkenswert
richtig gelegen: Norbert Himmler hat in der
Tat ein Personalpaket mit vier Persönlich-
keiten durchgesetzt, die alle höchste Fach-
lichkeit auszeichnet. Für die Programm-
direktion lag er mit Nadine Bilke und Frank
Zervos völlig richtig, in der Chefredaktion
jedenfalls mit Bettina Schausten, durch
deren Aufstieg auch ihre eigene bisherige
Position neu zu besetzen war. Und dafür
wurde mit Anne Gellinek eine Journalistin
gefunden, die insbesondere als ZDF-Stu-
dioleiterin in Moskau (2008 – 2014) und
Brüssel (seit 2015) für ihre Arbeit höchste
Anerkennung in schwierigem Umfeld er-
fahren hat.

Dass drei Frauen berücksichtigt wurden,
entsprach sicherlich den im Vorfeld geäu-
ßerten Erwartungen; es handelt sich dabei
allerdings um alles andere als Quoten-
frauen. Die twitter-freudige Dunja Hayali
hat mit ihrem Urteil über Bettina Schausten
völlig Recht:

„Nach 59 Jahren ist sie damit die erste Frau. Das
ist aber nicht der Grund, sondern weil sie es
einfach kann.“

Das trifft ins Schwarze – und hätte doch so
nicht eintreffen müssen. Warum auch im-
mer: Bettina Schausten gilt als „schwarz“,
–was nach herkömmlicher Postenvergabe
ein „No go“ gewesen wäre und dem offe-
nen und offensiven Umgang mit dieser
Spitzenpersonalie, die dem ZDF nun wirk-
lich gut ansteht undnachder Entscheidung
ja auch allgemein begrüßt worden ist, über
Monate hinweg entgegengestanden hat.

Und ich wage auch die Prognose: Wäre
nicht Bettina, sondern Bettino derjenige
gewesen, der „es einfach kann“ – er wäre
am Widerstand des auf Pfadabhängigkeit
setzenden Freundeskreises ebenso ge-
scheitert wie an seinem Geschlecht. Und
dabei war die Kandidatin aufgrund ihrer 23-
jährigen Leitungserfahrung im ZDF im po-
litiknahen Geschäft als Leiterin des Mor-
genmagazins (1999 – 2002), der Haupt-
redaktion Innenpolitik (2003 – 2010), des
Berliner Hauptstadtstudios (2010 – 2019),
der Hauptredaktion Aktuelles und als stell-
vertretende Chefredakteurin (seit 2019),
ohne die man sich zudem Wahlsonntage
in Deutschland und die bohrenden „Was
nun?“-Sendungen seit 2003bzw. 2007gar
nicht mehr vorstellen kann, für diese Auf-
gabe prädestiniert wie keine andere.

Es ist also gut, dass Norbert Himmler seine
Unabhängigkeit bewiesen, genutzt und
umgesetzt hat, alte Zöpfe abzuschneiden.
Die von ihm ausgewählten Kandidaten für
Führungsfunktionen haben ihm die Durch-
setzung aufgrund ihrer jeweiligenQualifika-
tion und zum Teil ergänzend durch ihr Ge-
schlecht allerdings deutlich erleichtert, so-
dass für die viel befürchteten „beinharten
Blockademöglichkeiten“ einzelner Freun-
deskreise angesichts einer sensibilisierten
Öffentlichkeit einfach kein Packende be-
standen hat.

Den Weg ins Intendantenamt hat Himmler
bei hervorragender fachlicher Qualifikation
maßgeblich Thomas Bellut geebnet. Goe-
thes Aufforderung Rechnung tragend:

„Was Du ererbt von Deinen Vätern,

Erwirb es, um es zu besitzen“

hat er seine erste große Bewährungsprobe
bereits im ersten Monat im neuen Amt
bestanden.

Was dies für die vermeintlich so mächtigen
Freundeskreise bedeutet, bleibt im Weite-
ren sorgfältig zu beobachten. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

Verdienter Aufstieg zweier Westfälinnen auf dem Lerchenberg: Bettina Schausten und Nadine Bilke.
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Auftrag und Strukturoptimierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Aktualität und Relevanz

DerBeschluss desBVerfG vom20.7. 20211

hat einen zwischen Trägern der öffentlichen
Gewalt und damit auch auf den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk anzuwendenden
Grundsatz erneut zur Geltung gebracht:
„Das Geld folgt der Aufgabe“, woraus folgt,
dass grundsätzlich keine Aufgabensteue-
rung durch einen goldenen Zügel für ver-
selbstständigteöffentlich-rechtlicheEinhei-
ten, wie es die – zudem grundrechtlich ge-
schützten – öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten sind, erfolgt. Plakativ formu-
liert: In Sachsen-Anhalt sollte mit der nicht
beschlossenen Erhöhung des Rundfunk-
beitrags zur Steuerung der öffentlich-recht-
lichen Programmangebote „das falsche
Schwein geschlachtet“ werden, denn die
Länder – im Falle des Rundfunkrechts die
Gesamtheit der 16 Länder als „föderale
Verantwortungsgemeinschaft“ – sind kei-
nesfalls machtlos, Finanzierungsansprü-
chen der Rundfunkanstalten ohne eigenen
Gestaltungsspielraum ausgeliefert zu sein.
Dazu habe ich in meiner Entscheidungsbe-
sprechung2 ausgeführt:

„Sie müssen den Gestaltungsspielraum nur dort
ausnutzen, wo er besteht, nämlich bei der nor-
mativen Kreation öffentlicher Aufgaben, mit deren
Wahrnehmung sie die Rundfunkanstalten betrau-
en. Erscheint ihnen der daraus resultierende Fi-
nanzbedarf im Rundfunkrecht für die Beitrags-
zahler (sofern diese nicht von der Beitragszah-
lungspflicht befreit sind) zu hoch, müssen die
verantwortlichen Parlamente die von ihnen selbst
übertragenen Aufgaben auf das für finanzierbar
erachtete Maß zurückführen, also für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk den öffentlichen Auf-
trag spezifizieren oder Aufgabenerfüllungsstan-
dards zurückführen. Was in der verfassungs-
rechtlichen Systematik als Therapie offensichtlich
ist und ganz einfach erscheint, scheuen die Par-
lamente realiter allerdings wie der Teufel das
Weihwasser. Das gilt erst recht, wenn die Länder
als ‚föderale Verantwortungsgemeinschaft‘ ein-
stimmig zu handeln haben.“

Dieser Befund scheint leider weiterhin zu
gelten. Der Diskussionsentwurf der Rund-
funkkommission zu Auftrag und Struktur-
optimierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks fokussiert sich zwar auf die
richtigen Gegenstände, lässt den Mut zu
strukturellen Rückführungen unter Wah-
rung klarer Verantwortlichkeiten allerdings
nach dem zwischen den Ländern gelten-
den Motto: „Wenn jeder an sich selbst
denkt, ist an alle gedacht“ vermissen und
versucht sich statt dessen in einem struk-
turverwischenden „Schwarze-Peter-Spiel“
zulasten der Rundfunkanstalten und deren
Gremien, wodurch bisherige Verantwor-
tungsstrukturen verunklart werden.

Betrachtet man den von der Rundfunk-
kommission vorgelegten Entwurf näher,
fühlt man sich an Johannes Raus jahrzehn-
tealte Erkenntnis erinnert, dass „ein Kamel
ein Pferd ist, das von einer Kommission
konzipiert wurde“.

Auf den Finanzbedarf der öffentlch-recht-
lichen Rundfunkanstalten können die Län-
der als Normgeber auf verschiedeneWeise
in verschiedene Richtungen einwirken,
nämlich über die Spezifizierung des Auf-
trags (§ 26 MStV), die Anzahl der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten (§ 28
MStV i.V.m. Landesrecht), die beauftrag-
ten Fernsehprogramme (§ 28 MStV) und
die – tendenziell auszuweitenden und da-
mit teurer werdenden3 – Telemedienange-
bote (§ 30 MStV).

Die Finanzierungsfolgen sind davon als
Folgewirkung im Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag geregelt (Bedarfsanmeldung
der Rundfunkanstalten zur Erfüllung des
öffentlichen Auftrags in § 1, Überprüfungs-
und Ermittlungsverfahren durch die KEF in
§§ 2 ff., Festsetzungsverfahren durch die
Länder in § 7), wobei den Beteiligten je-
weils klar umschriebene, voneinander
strikt getrennte Aufgaben und damit unter-
schiedliche Verantwortungsbereiche zu-
kommen. Den ehrenamtlichen Gremien
der Rundfunkanstalten kommt dabei bis-
her keine relevante Funktion zu.

Spezifizieren die Länder im Medienstaats-
vertrag den öffentlichen Auftrag, reduzie-
ren sie die Zahl der Sender bzw. der von
ihnen veranstalteten Fernsehprogramme
und Telemedienangebote, hat dies auto-
matisch Folgen für den Finanzbedarf der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
ohne dass es dafür einer Änderung des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags be-
dürfte.

B. Öffentlicher Auftrag

Schaut man sich daraufhin den von der
Rundfunkkommission vorgelegten Diskus-
sionsentwurf an, fällt zur sprachlichen Aus-
dehnung des Auftrags zunächst auf, dass
künftig nicht nur der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt in Bund und Ländern, son-
dern auch der „gesamtgesellschaftliche
Diskurs“ gefördert werden soll. Ob es sich
dabei substanziell um eine Auftragserwei-
terung handelt, mag dahinstehen. Die För-
derung des gesellschaftlichen Diskurses
aufzuführen, um auf diesem Wege den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu för-
dern, kann angesichts gegenwärtiger viel-

fältiger Debatten sicherlich nicht schaden.
Auf das Modewort „gesamtgesellschaft-
lich“4 sollte allerdings verzichtet werden.
Ursula Weidenfeld hat Recht, wenn sie
feststellt:

„Denn eigentlich ist ja die Gesellschaft in einem
Land das größte denkbare Ganze. ‚Gesamtge-
sellschaftlich‘ ist der Superlativ, der Gegenwart
und Zukunft in Haftung nimmt.“

Der Satz: „Bei der Angebotsgestaltung
sollen sie dabei die Möglichkeiten nutzen,
die ihnen aus der Beitragsfinanzierung er-
wachsen“ ist in der Sache unsystematisch
und inhaltlich falsch. Als Aufforderung zu
einem Tun beinhaltet er zu wenig; er stellt
zudem die Reihenfolge von Auftrag und
Finanzierung auf den Kopf. Umgekehrt
wird ein Schuh daraus: Nur, was dem öf-
fentlichen Auftrag entspricht, kann in den
anzumeldenden, zu überprüfenden, zu er-
mittelnden und schließlich festzusetzen-
den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten
eingehen. Kurzum: Dieser Satz hat in der
Auftragsumschreibung schlicht nichts zu
suchen und sollte deshalb ersatzlos ge-
strichen werden.

Was dann in der Neuformulierung folgt, ist
ausgesprochen redundant und entspricht
Goethes Feststellung: „Getretener Quark
wird breit, nicht stark“. Es erscheint zwar
angemessen, die Adressaten der Angebo-
te ausdrücklich breit zu benennen: „Die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
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für alle zu unterbreiten.“ Dass dann aber
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verlängert wird. Keine Erwähnung finden
dabei übrigens die Bevölkerungsgruppen,

1 BVerfG, DVBl. 2021, 1302 m. Anm. Henneke.

2 Henneke, DVBl. 2021, 1307 (1308).

3 Robra, Das Einsparpotential ist groß, FAZ v.
22.12.2021, 13: „Ein neu gefasster, ggf. auch flexi-
bilisierter Auftrag wird von sich aus keines der noto-
rischen Finanzierungsprobleme des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks lösen. Angesichts der möglichen
Verlagerung von Formaten ins Netz kann er als sol-
cher allein auch schwerlich Einsparpotentiale gene-
rieren, denn Streaming ist weitaus teurer als eine
terrestrische Verbreitung.“; Fischer-Heidlberger,
„Mein Name ist da wie ein rotes Tuch“, Süddeut-
sche Zeitung vom 27.12.2021, 19: „Die Finanzie-
rung folgt dem Auftrag! Und im Moment geht die
Tendenz in der Politik ja eher zu einer Ausweitung.
Die Lebenshaltungskosten steigen, und damit stei-
gen die Personalkosten, die Produktionskosten, der
Kauf von Programmen.“

4 Ursula Weidenfeld, „Gesamtgesellschaftlich“ wird
zum Modewort, Tagesspiegel v. 11.10.2020.
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die bisher zum treuen Stammpublikum des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zählen.

Die geplante Umstellung der Begriffe Bil-
dung, Information, Beratung, Unterhaltung
und Kultur ohne vorgesehene Reduktion
oder Erweiterung führt ebenfalls nicht zu
Verbesserungen, da schon bisher die Kul-
tur mit einem „insbesondere“ in ihrer Wer-
tigkeit erhöht und die Unterhaltung zu
Recht grundsätzlich auf ein öffentlich-
rechtliches Angebotsprofil fokussiert wor-
den ist. Die vorgeschlagene Umstellung
führt mithin für die nach vorn gerückte,
aber um das „insbesondere“ entkleidete
Kultur zu keiner Verbesserung, wohl aber
für die Unterhaltung durch eine strengere
Formulierung zu nicht intendierten Rechts-
problemen. Wenn Robra5 ausführt, dass
Trivialisierung und Boulevardisierung als
programmliche Instrumente schon nach
geltendem Recht vermieden werden soll-
ten, ist dem fraglos ebenso zuzustimmen,
wie seiner Schlussfolgerung, dass auch bei
der Unterhaltung der öffentlich-rechtliche
Rundfunk an seinen Kernauftrag erinnert
werden soll,

„ohnewettbewerbsrechtliche Folgen auszulösen.
Nicht Zivilgerichte, sondern die Programmverant-
wortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender sol-
len festlegen, was als Unterhaltungsangebot an-
gemessen ist und was nicht.“

Wenn dies aber bisher schon so ist und
künftig so bleiben soll, spricht alles dafür,
es schlicht bei der bisherigen Formulierung
zu belassen.

Die Ausweitung der Umschreibung der
qualitativen Anforderungen an die Auf-
tragserfüllung erscheint durchaus sachge-
recht, wobei es einer staatsvertraglichen
Verpflichtung auf die Einhaltung der vom
Grundgesetz ohnehin verbindlich vorgege-
benen „verfassungsmäßigen Ordnung“
rechtlich nicht bedarf – und politisch damit
50 Jahre nach dem Radikalenerlass vom
28.1.1972meines Erachtens völlig falsche,
weil überflüssige und nicht herbeizureden-
de Akzente gesetzt werden.

C. Fernsehprogramme

Zu den zu veranstaltenden Fernsehpro-
grammen sagt § 28 MStV bisher, dass zu
veranstaltensind:DasErsteunddasZweite
Deutsche Fernsehen sowie 3sat und arte
als Vollprogramme, die konzeptgebunde-
nen Zusatzprogramme tagesschau 24,
EinsFestival, ARD-alpha, ZDFinfo und
ZDFneo, nach Maßgabe von Landesrecht
die Dritten Fernsehprogramme einschließ-
lich regionaler Auseinanderschaltungen
des BR, HR, WDR, MDR, NDR, RBB,
SWR sowie des SR und von Radio Bremen
und schließlich die Spartenprogramme
PHOENIX und KI.KA.

Das ist quantitativ unbestreitbar viel, zu-
dem unübersichtlich und in der Tat „too
much the same“ bzw. „too much of a good
thing“. Hier durfte, nein musste man von

der Rundfunkkommission also Vorschläge
zur Strukturoptimierung erwarten.

Daher ist Rainer Robra Recht zu geben,
wenn er feststellt6:

„Das Einsparpotential ist groß“ –,

aber die Länder müssen es heben, wenn
schon nicht über eine Spezifizierung des
Auftrags, dann über eine von ihnen verant-
wortete Strukturoptimierung und d. h.
nichts anderes als Straffung der Strukturen
durch Reduktion der Sender und ihrer
Programme im Rahmen der überkomme-
nen verfassungsrechtlichen Vorgaben und
nicht durch die Hoffnung auf Selbstbe-
schränkung der weiterhin umfassend legi-
timierten Sendermit ihren Programmange-
boten.

Aber vor einer solchenMaßnahmescheuen
die Länder zurückwie bei denOlympischen
Spielen in Tokio im Modernen Fünfkampf
das von Annika Schleu gerittene Pferd vor
den Hindernissen.

D. Entwicklung der
Landesrundfunkanstalten

Erinnern wir uns: Wir verfügen in den seit
1990 16 Ländern heute über neun in der
ARD zusammengeschlossene Rundfunk-
anstalten und daneben seit nunmehr fast
60 Jahren über das ZDF in Trägerschaft
aller zunächst elf, später 16 Länder.

Dass es heute gerade neun Landesrund-
funkanstalten gibt, beruht auf keinerlei in-
nerer Logik, sondern geht von den Besat-
zungsmächten in Westdeutschland aus. In
der britischen Zone wurde zunächst ein
Sender für vier Länder gegründet, der
NWDR, aus dem später der NDR und der
WDRhervorgegangen sind. In der französi-
schen Zone wurde ebenfalls ein Sender
gegründet, der Südwestfunk, für die sei-
nerzeitigen drei Länder Rheinland-Pfalz,
Baden sowie Württemberg-Hohenzollern.
In der amerikanischen Besatzungszone
wurde dagegen anders vorgegangen und
für jedes der vier Länder Bayern, Hessen,
Württemberg-Baden und Bremen je eine
Landesrundfunkanstalt gegründet. Für
Berlin trat in denWestzonen der SFB hinzu.
Da waren es schon acht. 1957 trat das
Saarland dem Geltungbereich des Grund-
gesetzes bei und hinzu kam der Saarländi-
sche Rundfunk. Bis zum Mauerfall und der
Wiedervereinigung änderte sich an dieser
Elf-Länder-neun-Sender-Struktur für Jahr-
zehnte nichts, wobei das 1952 gegründete
Baden-Württemberg7 unverdrossen an
zwei Sendeanstalten festhielt. Das Gegen-
stück bildeten mit Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Hamburg drei Länder im
Nordenmit nur einemSender sowie Rhein-
land-Pfalz in der Verbindung mit einem
Landesteil Baden-Württembergs.

Nach derWiedervereinigung kamen inOst-
deutschland mit dem ORB Brandenburg
und der Drei-Länder-Anstalt MDR zwei

weitere Sender hinzu, während sich Meck-
lenburg-Vorpommern demNDRanschloss
und diese Anstalt zu einer Vier-Länder-
Anstalt weiterentwickelte. Damit waren in
16 Ländern öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten in Fußballmannschaftsstär-
ke entstanden.

Zu einer Reduktion von elf auf neun kam es
in zwei Schritten in den Jahren 1998 und
2003, indem der SWF und der SDR zum
SWR für Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz und der ORB und der SFB zum
RBB für Berlin und Brandenburg länder-
seitig fusioniert wurden.

Seit nunmehr 19 Jahren besteht also die
Situation, dass von den fünf einwohner-
stärksten Ländern der Bundesrepublik
Deutschland mit Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Hessen nur drei über eine
eigene Landesrundfunkanstalt verfügen,
während Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen sowie alle mittelgroßen Län-
der mit Einwohnerzahlen zwischen 1 bis 6
Mio. anMehrländeranstalten beteiligt sind,
während mit Bremen und dem Saarland
ausgerechnet die beiden einwohner-
schwächsten Länder mit jeweils unter ei-
ner Million Einwohnern über eine eigene
Landesrundfunkanstalt verfügen, deren
Entstehen sie historischen Besonderhei-
ten verdanken, Bremen als amerikanische
Exklave in der britischen Zone und das
Saarland als erstes Beitrittsgebiet 1957.
Beide Rundfunkanstalten sind ohne über-
proportionale Finanzzuweisungen aus
dem Beitragsaufkommen nicht überle-
bensfähig. Im jüngsten BVerfG-Beschluss
heißt es in Rn. 11 wörtlich:

„Dabei empfahl die KEF mit Blick auf Radio Bre-
men und den Saarländischen Rundfunk, die ihren
Finanzbedarf nicht aus ihrem Beitrag decken
könnten, die Erhöhung der Finanzausgleichs-
masse.“

Verfassungsrechtlich musste die KEF das
tun, weil diese Anstalten mit Aufgaben be-
traut sind, aus denen unabweisbar ein von
der KEFgeprüfter Finanzbedarf folgt. Dem-
gemäß haben sich die Landesregierungen
Bremens und des Saarlands mit eigenen
Stellungnahmen im Verfahren vor dem
BVerfG geäußert und u. a. ausgeführt:

„Die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse sei
dringend geboten, um die aus der Rundfunkfrei-
heit folgende Bestands- und Entwicklungs-
garantie für Radio Bremen und den Saarländi-
schen Rundfunk zu gewährleisten. Die Existenz
der einzelnen Rundfunkanstalten sei Ausdruck
des politischen Föderalismus und leiste einen
Beitrag zur Pluralität der Berichterstattung und
zur Sicherung der Medienvielfalt. Ein Entzug der
Finanzierungsmöglichkeiten für die beiden An-
stalten sei verfassungswidrig, weil unter diesen
Umständen die Erfüllung des Rundfunkauftrags
und des Finanzierungsanspruchs insgesamt
nicht mehr gewährleistet wäre.“

5 Robra, FAZ v. 22.12.2021, 13.

6 Robra, FAZ v. 22.12.2021, 13.

7 Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis, 2018, 320.
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die bisher zum treuen Stammpublikum des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zählen.
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werden soll,
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zu belassen.

Die Ausweitung der Umschreibung der
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tragserfüllung erscheint durchaus sachge-
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SWR sowie des SR und von Radio Bremen
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dem unübersichtlich und in der Tat „too
much the same“ bzw. „too much of a good
thing“. Hier durfte, nein musste man von
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wenn er feststellt6:
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schon nicht über eine Spezifizierung des
Auftrags, dann über eine von ihnen verant-
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nerzeitigen drei Länder Rheinland-Pfalz,
Baden sowie Württemberg-Hohenzollern.
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Berlin trat in denWestzonen der SFB hinzu.
Da waren es schon acht. 1957 trat das
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während Baden-Württemberg und Nie-
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ausgerechnet die beiden einwohner-
schwächsten Länder mit jeweils unter ei-
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bensfähig. Im jüngsten BVerfG-Beschluss
heißt es in Rn. 11 wörtlich:

„Dabei empfahl die KEF mit Blick auf Radio Bre-
men und den Saarländischen Rundfunk, die ihren
Finanzbedarf nicht aus ihrem Beitrag decken
könnten, die Erhöhung der Finanzausgleichs-
masse.“

Verfassungsrechtlich musste die KEF das
tun, weil diese Anstalten mit Aufgaben be-
traut sind, aus denen unabweisbar ein von
der KEFgeprüfter Finanzbedarf folgt. Dem-
gemäß haben sich die Landesregierungen
Bremens und des Saarlands mit eigenen
Stellungnahmen im Verfahren vor dem
BVerfG geäußert und u. a. ausgeführt:

„Die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse sei
dringend geboten, um die aus der Rundfunkfrei-
heit folgende Bestands- und Entwicklungs-
garantie für Radio Bremen und den Saarländi-
schen Rundfunk zu gewährleisten. Die Existenz
der einzelnen Rundfunkanstalten sei Ausdruck
des politischen Föderalismus und leiste einen
Beitrag zur Pluralität der Berichterstattung und
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stalten sei verfassungswidrig, weil unter diesen
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5 Robra, FAZ v. 22.12.2021, 13.

6 Robra, FAZ v. 22.12.2021, 13.

7 Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis, 2018, 320.
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Für sich genommen stimmt dies bei einer
Status quo-Betrachtung alles: Wenn und
solange es diese Anstalten gibt und sie mit
einem bestimmten Auftrag normativ be-
traut sind, resultiert daraus ein individueller,
auch durch ARD-internen Finanzausgleich
zu gewährleistender Finanzierungsan-
spruch, selbst wenn das originäre Sende-
gebiet beider Sender zusammengenom-
men nur 0,8 % der Fläche der Bundesre-
publik Deutschland abdeckt. Die Frage des
„Ob“ ist dagegen verfassungsrechtlich kei-
nesfalls aus Art. 5 Abs. 1 S. 2, 20 Abs. 1
oder 29 GG vorgegeben und auch keine
zwingende Folge des „politischen Födera-
lismus“, wie der Blick auf den NDR, den
MDR, den SWR und den RBB zeigt, folgt
doch aus der Existenz eines Bundeslandes
keinesfalls automatisch das Vorhanden-
sein einer eigenen Landesrundfunkanstalt.

Insoweit leistet sich auch das BVerfG8 eine
kleine Spitze gegen das Land Sachsen-
Anhalt, wenn es hervorhebt, dass der
Rundfunkgesetzgeber ganz im vorgenann-
ten Sinne den Finanzbedarf der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten „in grund-
sätzlich zulässiger Weise durch seine Ent-
scheidungen zu Art und Anzahl der Rund-
funkanstalten sowie die anzubietenden
Programme beeinflussen“ kann und bezo-
gen auf Sachsen-Anhalt dann trocken fest-
stellt:

„Hier hat aber auch das Land Sachsen-Anhalt
ohne Beanstandung dem Medienstaatsvertrag
zugestimmt, der die Anzahl der Fernseh- und
Hörfunkprogramme vorgibt. Eine Strukturreform
der Rundfunkanstalten oder eine Reduzierung
der anzubietenden Programme war mit der Ver-
abschiedung desMedienstaatsvertrags nicht ver-
bunden.“

E. Die nunmehrige Debatte

Hier – auch nur hier – lag und liegt nunmehr
also erneut der Hase im Pfeffer und ist die
Diskussion über Auftrag und Strukturre-
form des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
von den Ländern zu führen. Und siehe da:
die Länder weichen kollektiv dieser Frage-
stellung aus, indem sie die Diskussion auf
ein völlig anderes Feld verlagern.

Während sie an den neun durch jeweiliges
Landesrecht gebildeten Landesrundfunk-
anstalten sowie an der ARD und dem ZDF
und außerdem an den zwischenstaatlichen
Rechtsbindungen unterliegenden Vollpro-
grammen 3sat und arte nicht rütteln, len-
ken sie ihre Strukturüberlegungen völlig
von bestehenden Rundfunkanstalten ab
und konzentrieren sich auf von der ARD,
dem ZDF oder von beiden in Kooperation
veranstaltete Programme, nämlich auf
PHOENIX, KI.KA, tagesschau24, das heu-
te als „One“ firmierende EinsFestival sowie
auf ZDFinfo und ZDFneo sowie ARD-alpha,
indem diese Programme aus der bisheri-
gen Beauftragung in § 28 Abs. 1 – 4 MStV
herausgenommen und in eine neue Über-
gangsregelung in § 28 Abs. 5 i.V.m. § 32a

MStV überführt werden sollen. Danach
sollen die vorgenannten sieben veranstal-
teten Fernsehprogramme weiterhin kondi-
tioniert beauftragt werden, und zwar nur,

„solange und soweit das Angebot nicht nach
§ 32a überführt, eingestellt oder ausgetauscht
oder ein Verfahren nach § 32 durchgeführt wor-
den ist“.

In § 32a MStV ist in Abs. 1 vorgesehen,
dass die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das
ZDF die vorgenannten sieben Fernsehpro-
gramme – man beachte die Reihenfolge –

ganz oder teilweise einstellen oder deren
Inhalt in Angebote im Internet gleichartigen
Inhalts überführen können. In diesen Fällen
sind nach Abs. 2 sogenannte Angebots-
konzepte zu erstellen, in denen darzulegen
ist, welches Fernsehprogramm ganz oder
teilweise eingestellt werden soll oder wie
die betroffenen Inhalte unter Berücksichti-
gung internetspezifischer Gestaltungsmit-
tel in ein Angebot im Internet überführt
werden sollen. Dabei ist von den Rund-
funkanstalten darzulegen, dass der von
den 16 Ländern in § 26 MStV ausgeformte
Auftrag auch durch das veränderte (d. h.
reduzierte oder modifizierte) fortbestehen-
de Angebot erfüllt wird und die Änderung
dem Auftrag unter Berücksichtigung des
geänderten Nutzerverhaltens dem Ent-
wicklungsbedarf (Weiterentwicklung also
verstanden im Sinne einer Angebotskon-
zentration bzw. -modifikation, nicht aber
einer Ausweitung) entspricht.

Die zu begründende Entscheidung über
die Einstellung des Fernsehprogramms
und das neue oder veränderte Angebots-
konzept soll nach § 32a Abs. 3 MStV der
Zustimmung des zuständigen Gremiums
der Rundfunkanstalten bedürfen. Diese
gemeinsame Entscheidung von Rundfunk-
anstalt und Gremium unterliegt sodann
nach Abs. 4 einer reinen Rechtmäßigkeits-
kontrolle der Aufsicht durch die Länder, an
deren Ende die öffentlich verkündete Ein-
stellung des Fernsehprogramms oder das
neue bzw. veränderte Angebotskonzept
steht. D.h., dass die Länder für diese sie-
ben Programme die Sachverantwortung
vollen Umfangs auf die unverändert beste-
henden Landesrundfunkanstalten, das
ZDF und die ihnen zugehörigen Gremien
übertragen, was nur als vollständige Flucht
der Länder aus der eigenen Strukturopti-
mierungsverantwortung bezeichnet wer-
den kann.

Damit die ehrenamtlich tätigen Gremien
überhaupt in die Lage versetzt werden,
ihre Zustimmungsentscheidungen rechts-
sicher zu begründen, sollen die zuständi-
gen Gremien nach einem erweiterten § 31
MStV den Rundfunkanstalten zur besseren
Überprüfung im Sinne der Einhaltung des
Auftrags gemäß § 26 künftig Zielvorgaben
setzen, zu denen die Festsetzung inhaltli-
cher und formaler Qualitätsstandards so-
wie standardisierter Prozesse zu deren

Überprüfung gehören. Damit die plural zu-
sammengesetzten Gremien diese ihnen
neu übertragene Funktion überhaupt qua-
lifiziert wahrzunehmen im Stande sind, sol-
len sie bei der Erstellung und Kontrolle
dieser Zielvorgaben externe unabhängige
Sachverständige einbeziehen können.

F. Finanzierungsfolgen

Wasalle diese Veränderungen für dieÜber-
prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs
durch die KEFbedeuten, soll in § 36Abs. 2
Nr. 1 MStV neu geregelt werden. Hatte die
KEF bisher als bestandsbezogenen Bedarf
und damit als gegeben zugrunde zu legen
und damit auszugehen von der wettbe-
werbsfähigen Fortführung der bestehen-
den Rundfunkprogramme sowie der durch
Staatsvertrag aller Länder zugelassenen
Fernsehprogramme, soll künftig insoweit
abgestellt werden auf

„die wettbewerbsfähige Fortführung der beste-
henden Angebote, die durch Staatsvertrag aller
Länder beauftragten Fernsehprogramme sowie
die überführten oder ausgetauschten Angebote
nach § 32a MStV“.

Das ist unbestreitbar in sich folgerichtig,
führt im Umkehrschluss aber dazu, dass
von den Rundfunkanstalten mit Zustim-
mung ihrer Gremien ganz oder teilweise
eingestellte oder durch Überführung oder
Austausch volumenmäßig reduzierte An-
gebote keinen von der KEF anzuerken-
nenden Finanzbedarf mehr auszulösen
vermögen.

Bildlich gesprochen sägten damit insoweit
bei entsprechenden Einstellungs- oder
Reduzierungsentscheidungen die Rund-
funkanstalten mit ihren Gremien selbst
die Äste ab, auf denen sie bis dahin sitzen.
Für die KEF findet sich damit insoweit kei-
nerlei Prüf- und Ermittlungsansatz mehr
und damit entfällt auch die Möglichkeit
der Kostenkompensation an anderer Stel-
le.

G. Kritik

Betrachtet man den vorgelegten Diskus-
sionsentwurf als Ganzen, muss insbeson-
dere die ihm zugrunde liegende Verant-
wortungsverlagerung und -verwischung
gegenüber dem Status quo auf Kritik sto-
ßen.

I. Landesrechtliche Strukturreformen
durch föderale Gemeinschaft notfalls
erzwingen

Insbesondere greift erneut der Vorhalt, den
das BVerfG gegenüber der Zustimmung
aller Länder zum Medienstaatsvertrag er-
hoben hat, dass damit nämlich gerade
keine Strukturreform der Rundfunkanstal-
ten oder eine Reduzierung der Programme
verbundenwar. Von Länderseite dürfte hier
wie dort erwidert werden: Darum ging es in

8 BVerfG, DVBl. 2021, 1302 (1306 in Rn. 110).
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concreto weder beim Medienstaatsvertrag
noch beim jetzt vorgelegten Diskussions-
entwurf. Aber das ist es ja gerade: Eine
Strukturreform der Rundfunkanstalten
kann nur herbeigeführt werden, wenn sich
einzelne Länder in ihrem Landesrecht zu
entsprechenden Schritten durchringen.
Hier ist zunächst anzusetzen. § 26 Abs. 2
MStV setzt hierauf mit der Formulierung
„nach Maßgabe ihres jeweiligen Landes-
rechts veranstaltet“ auf. Den für den MStV
verantwortlichen Ländern als föderaler
Verantwortungsgemeinschaft steht es
kompetenziell selbstverständlich nicht zu,
aktiv eine Umgestaltung einzelnen Landes-
rechts vorzunehmen.

Jedem einzelnen Land ist es aber – worauf
das BVerfG deutlich hingewiesen hat –

unbenommen, einer Änderung des MStV
nicht zuzustimmen, soweit und so lange es
nicht zuvor zu einer von den betroffenen
Ländern vorgenommenen Strukturreform,
etwa durch Fusionierung bisher selbst-
ständiger Landesrundfunkanstalten zu
größeren Einheiten unter Beibehaltung
bzw. Erweiterung regionaler Auseinan-
derschaltungen, kommt. Hier läge der ei-
gentliche Kernpunkt einer Reform.

II. Spartenprogramme und Zusatzange-
bote mit eindeutig öffentlich-rechtli-
chem Profil nicht zur Disposition
stellen

Als besonders verfehlt und überdies in sich
widersprüchlich erscheint es, einerseits bei
der Umschreibung des Auftrags zusätzlich
auf den „gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurs“ zu verweisen sowie Kinder und Ju-
gendliche besonders in den Blick zu neh-
men, andererseits aber unstreitig darauf
gerichtete, einem spezifischen öffentlichen
Auftrag dienende Programme PHOENIX
und KI.KA, aber auch tagesschau24 und
ZDFinfo, aus den staatsvertraglich vorge-
gebenen Programmen herauszunehmen
und damit potenziell zur Disposition zu
stellen, wobei das vorgesehene Überfüh-
rungs-, Einstellungs- bzw. Austauschver-
fahren bei den von ARD und ZDF gemein-
sam veranstalteten Programmen beson-
dere Abstimmungs- und Koordinierungs-
probleme hervorruft.

III. Gremien nur funktionsadäquat mit
weiteren Aufgaben betrauen

Bei alledem sollen die Aufgaben der Gre-
mien gegenüber den Anstalten erheblich
ausgeweitet werden. Das betrifft nicht nur
die Verantwortung bei Einstellungsent-
scheidungen von Fernsehprogrammen
und neuen oder veränderten Angebots-
konzepten, sondern auch bei der Setzung
und Kontrolle von Zielvorgaben zur Ein-
haltung des Auftrags und auch bei der
Bewertung der Einhaltung der Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so-
wie der vergleichenden Kontrolle der Res-
sourceneffizienz.

Konzeptionell erinnert dies sehr stark etwa
an das im kommunalen Bereich zu Beginn
der 1990er Jahre vielfach implementierte
Neue Steuerungsmodell, nach dem die
unmittelbar demokratisch legitimierten eh-
renamtlichen Gremien das „Was“ vorge-
ben und kontrollieren, während das „Wie“
der operativen Ausführung bei der haupt-
amtlichen Verwaltung liegt. Die nunmehr
seit nahezu drei Jahrzehnten bestehenden
Erfahrungen mit der Umsetzung dieses
Modells sind äußerst ambivalent, insbe-
sondere ist das Kompetenz- und Ressour-
cengefälle zwischen Haupt- und Ehrenamt
nicht zu bestreiten.Wenn aber die Gremien
durch die eigentlich zu Steuernden erst in
den Stand versetzt werden müssen, ihre
Steuerungsfunktion jedenfalls dem An-
schein nach ausfüllen zu können, wird
der eigentliche Sinn dieser Verantwor-
tungszuordnung ebenso pervertiert wie
durch die Möglichkeit, dass die Gremien
ihre Steuerungs- undKontrollfunktion nicht
originär aufgrund eigenen Vermögens,
sondern nur durch Inanspruchnahme ex-
terner unabhängiger Sachverständiger, die
ihrerseits über keinerlei eigene demokrati-
sche Legitimation verfügen, wahrzuneh-
men in der Lage sind.

H. Fazit

So richtig die hier in keiner Weise in Frage
gestellte Idee einer Flexibilisierung von
Ausspielwegen ist, so grundlegend kritik-
würdig sind die Ansätze zu einer Verant-
wortungsverlagerung und -verwischung
hinsichtlich konkreter rechtlicher Beauftra-
gungen durch die dafür verantwortlichen
Sender, hinter denen das Motiv durch-
scheint, Einsparerwartungen einseitig auf
die Rundfunkanstalten und ihre Gremien
abzuwälzen.

So spricht Rainer Robra davon9, dass es
darum gehe

„Vertrauen zurückzugewinnen, welches durch
wenig erkennbaren Reformeifer der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten verlorengegan-
gen ist. Im Ergebnis sind seit 2018 bereits erste
Strukturreformen auf den Weg gebracht worden.
Dennoch bleiben große Teile der Ausgabenseite
unberücksichtigt. Da sehe ich vor allem die Rund-
funkanstalten in der Pflicht. Es wird auch darum
gehen, welchen Beitrag die Rundfunkanstalten

selbst erbringen können, um die Akzeptanz in der
Bevölkerung für ihre Angebote und ihre Finanzie-
rung zu sichern. Die finanziellen Auswirkungen
müssen bei einer Reform vonAuftrag undStruktur
immer mitgedacht werden. Die Akzeptanz des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Fi-
nanzierung können nicht völlig losgelöst betrach-
tet werden. Das BVerfG hat noch einmal festge-
stellt, dass die Finanzierung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks seinem Auftrag folgt. Da sehe
ich die Rundfunkanstalten in einer Mitverantwor-
tung. Von ihnen müssen kontinuierlich Einspar-
und Strukturoptimierungsmöglichkeiten erkannt
und konsequent genutzt werden.“

Gerade wenn man dieser Argumentation
viel abzugewinnen vermag, macht es sich
dieRundfunkkommission abermit demvor-
gelegten Entwurf zu Auftrag und Struktur-
optimierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zu leicht, indem sie die Aus-
übung von Eigenverantwortung durch Vor-
gaben der Länder scheut. Richtig ist es, im
vonRobra zuRechtdiagnostizierten „Span-
nungsverhältnis zwischen Programmauto-
nomie und Gestaltungsmöglichkeiten der
Medienpolitik“ an sparsame Anmeldungen
durch die Anstalten ebenso zu appellieren
wie an die „programmliche Unverwechsel-
barkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Zeiten verstärkten Aufmerksam-
keitswettbewerbs“. Richtig ist es auch, die
Rolle der KEF und ihrer Empfehlungen zu
stärken.

Das betrifft aber nur zwei von drei Verant-
wortungsträgern. Und hinsichtlich desDrit-
ten, nämlich der föderalen Verantwor-
tungsgemeinschaft, bleibt daher um so
deutlichernurdieSchlussfeststellung,dass
der Diskussionsentwurf die gegebenen, al-
lerdings unbequem zu realisierenden „Ge-
staltungsmöglichkeiten der Medienpolitik“
bei Weitem nicht ausschöpft. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

ZDF-Fernsehrat-Plenarsitzung. Foto: ZDF
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scheint, Einsparerwartungen einseitig auf
die Rundfunkanstalten und ihre Gremien
abzuwälzen.

So spricht Rainer Robra davon9, dass es
darum gehe

„Vertrauen zurückzugewinnen, welches durch
wenig erkennbaren Reformeifer der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten verlorengegan-
gen ist. Im Ergebnis sind seit 2018 bereits erste
Strukturreformen auf den Weg gebracht worden.
Dennoch bleiben große Teile der Ausgabenseite
unberücksichtigt. Da sehe ich vor allem die Rund-
funkanstalten in der Pflicht. Es wird auch darum
gehen, welchen Beitrag die Rundfunkanstalten

selbst erbringen können, um die Akzeptanz in der
Bevölkerung für ihre Angebote und ihre Finanzie-
rung zu sichern. Die finanziellen Auswirkungen
müssen bei einer Reform vonAuftrag undStruktur
immer mitgedacht werden. Die Akzeptanz des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Fi-
nanzierung können nicht völlig losgelöst betrach-
tet werden. Das BVerfG hat noch einmal festge-
stellt, dass die Finanzierung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks seinem Auftrag folgt. Da sehe
ich die Rundfunkanstalten in einer Mitverantwor-
tung. Von ihnen müssen kontinuierlich Einspar-
und Strukturoptimierungsmöglichkeiten erkannt
und konsequent genutzt werden.“

Gerade wenn man dieser Argumentation
viel abzugewinnen vermag, macht es sich
dieRundfunkkommission abermit demvor-
gelegten Entwurf zu Auftrag und Struktur-
optimierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zu leicht, indem sie die Aus-
übung von Eigenverantwortung durch Vor-
gaben der Länder scheut. Richtig ist es, im
vonRobra zuRechtdiagnostizierten „Span-
nungsverhältnis zwischen Programmauto-
nomie und Gestaltungsmöglichkeiten der
Medienpolitik“ an sparsame Anmeldungen
durch die Anstalten ebenso zu appellieren
wie an die „programmliche Unverwechsel-
barkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Zeiten verstärkten Aufmerksam-
keitswettbewerbs“. Richtig ist es auch, die
Rolle der KEF und ihrer Empfehlungen zu
stärken.

Das betrifft aber nur zwei von drei Verant-
wortungsträgern. Und hinsichtlich desDrit-
ten, nämlich der föderalen Verantwor-
tungsgemeinschaft, bleibt daher um so
deutlichernurdieSchlussfeststellung,dass
der Diskussionsentwurf die gegebenen, al-
lerdings unbequem zu realisierenden „Ge-
staltungsmöglichkeiten der Medienpolitik“
bei Weitem nicht ausschöpft. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin

ZDF-Fernsehrat-Plenarsitzung. Foto: ZDF

9 Robra, FAZ v. 22.12.2021, 13.

Der Landkreis 1-2/202212

Politik

FORUM

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke*

Verantwortung im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
Der Skandal um die vormalige Intendantin des rbb hat den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erneut in die Diskussion gebracht, insbesondere auch im Hinblick auf
etwaige Kontrolldefizite. Der Beitrag geht aus diesem Anlass nach einer kurzen
Darstellung der einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorgaben der Frage nach,
wer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk was verantwortet und welche Rolle da-
bei den Rundfunk- und Verwaltungsräten zukommt bzw. künftig zukommen soll.

I. Aktualität und Relevanz der Fragestellung

[1] Durch die mediale Berichterstattung anlässlich des Um-
gangs der am 15.8.2022 fristlos entlassenen bisherigen rbb-
Intendantin ist – auch durch die unpräzise Verwendung von
Begriffen wie „Staatsferne“, „Aufsicht“ oder „Parlament“ –
der Eindruck entstanden und vielfach verbreitet worden, als
seien die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Selbst-
bedienungsläden raffgieriger und geltungssüchtiger Füh-
rungskräfte auf Kosten der Allgemeinheit, ohne von den in
ihren Wirkungsmöglichkeiten künftig seitens der Länder so-
gar noch zu stärkenden Gremien der Rundfunkanstalten
daran gehindert zu werden – ganz im Gegenteil ist in concre-
to unter anderem von gleich mehrfachem kollusivem Zusam-
menwirken zwischen der bisherigen Intendantin und dem
bisherigen Verwaltungsratsvorsitzenden die Rede.

[2] Zugleich ist festgestellt worden, dass aus diesem Anlass
„in der Öffentlichkeit aus mehr oder weniger berufenem
Munde Vorschläge zur Veränderung des Rundfunksystems
erschollen. Nur die Rundfunkräte selbst konnten sich zu
einer Ortsbestimmung ihres Mediums inmitten des gegen-
wärtigen Transformationsprozesses nicht durchringen“1.

[3] Als seit gut zwei Jahrzehnten amtierendes, neben dem
sachsen-anhaltinischen Staatskanzleichef Rainer Robra in-
zwischen dienstältestes Mitglied des ZDF-Fernsehrats, das
zwischenzeitlich auch dem ZDF-Verwaltungsrat nicht nur
angehört, sondern auch dessen Finanz- sowie Investitions-
ausschuss vorgesessen hat und seit Langem weiteren Auf-
sichtsgremien wie den Verwaltungsräten der KfW und der
Deka angehört, möchte ich am Beispiel des ZDF die Frage
beantworten, wer bezogen auf den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk eigentlich was verantwortet und welche Rolle
dabei den derzeit viel zitierten, ehrenamtlich tätigen Gre-
mienmitgliedern in den Rundfunk- und Verwaltungsräten
gegenwärtig zukommt und künftig zukommen soll.

[4] Bis die Gremien ins Spiel kommen, sind allerdings vom
BVerfG umfassend ausgeformte verfassungsrechtliche Vor-
gaben des Grundgesetzes zunächst wiederzugeben, auf deren
Grundlage dann die für die Ausgestaltung der Rundfunkord-
nung verantwortlichen Landesgesetzgeber tätig geworden
sind, sei es je für sich, sei es zu mehreren oder in föderaler
Verantwortungsgemeinschaft aller 16 Länder, was allein

schon zeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine
staatlich ausgeformte Veranstaltung und insofern alles ande-
re als „staatsfern“ ist.

II. Vorgaben des Grundgesetzes in der
Ausformung durch das BVerfG

[5] Nach Art. 5 I 2 GG wird die Freiheit der Berichterstat-
tung durch den Rundfunk gewährleistet – ebenso wie nach
Art. 5 III GG die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und
Lehre und nach Art. 28 II GG die Regelung aller Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung
der Kommunen.

1. Staatlich gestaltete und verantwortete
Organisationsstruktur

[6] Zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit in der dualen
Rundfunkordnung gehört als eine Säule die Sicherung der
Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks un-
ter Einschluss seiner bedarfsgerechten Finanzierung.2 Der in
Art. 5 I 2 GG enthaltene Verfassungsauftrag zur Gewähr-
leistung der Rundfunkfreiheit zielt auf eine vom Gesetzgeber
ausgestaltete Ordnung, die sicherstellt, dass die Vielfalt der
bestehenden Meinungen im Rundfunk in größtmöglicher
Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk hat kraft grundgesetzlicher Vorgabe3
die Aufgabe, als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkan-
bietern ein Leistungsangebot hervorzubringen, das einer an-
deren Entscheidungsrationalität als der der ökonomischen
Anreize folgt und damit eigene Möglichkeiten der Pro-
grammgestaltung eröffnet. Er hat so zu inhaltlicher Vielfalt
beizutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht ge-
währleistet werden kann. Das bedeutet, dass die Landes-

* Der Autor ist Honorarprofessor an der Universität Osnabrück und
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages
e.V. Er ist Mitglied des ZDF-Fernsehrats und war auch Mitglied des
ZDF-Verwaltungsrats.

1 Schnell „Was heißt hier Aufsicht?“, Der Tagesspiegel v. 14.8.2022,
S. 5.

2 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 75.
3 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 78.
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gesetzgeber dafür zu sorgen haben, dass das Gesamtangebot
der inländischen Programme der bestehenden Meinungsviel-
falt im Wesentlichen entspricht, dass der Rundfunk nicht
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert wird und
dass die in Betracht kommenden Kräfte im Gesamtpro-
grammangebot zu Wort kommen können, um so Vorkeh-
rungen zum Schutz der publizistischen Vielfalt zu treffen.

[7] Entsprechend dieser Bedeutung beschränkt sich der
grundgesetzlich vorgeprägte Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks nicht auf eine Mindestversorgung oder auf
ein Ausfüllen von Lücken und Nischen, die von privaten
Anbietern nicht abgedeckt werden, sondern erfasst die volle
Breite des klassischen Rundfunkauftrags, der neben seiner
Rolle für die Meinungs- und Willensbildung, neben Unter-
haltung und Information eine kulturelle Verantwortung um-
fasst und dabei an das gesamte Publikum gerichtet ist. Dabei
muss sein Programmangebot für neue Publikumsinteressen
oder neue Inhalte und Formen offenbleiben und darf auch
technisch nicht auf einen bestimmten Entwicklungsstand be-
schränkt werden.4

[8] Dass die Landesgesetzgeber von diesem, insoweit ver-
fassungsrechtlich vorgegebenen, Auftrag der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ausgehend diesen die Organi-
sationsform als öffentlich-rechtliche Anstalt gegeben haben,
ist – wie das BVerfG formuliert hat5 – „weiterhin verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden“.

[9] Die nähere Ausgestaltung der Organisation durch die
Gesetzgeber ist dabei an dem vorbenannten Funktionsauf-
trag zu orientieren. Ganz deutlich hat dabei das BVerfG her-
vorgehoben,6 dass den Staat bei der Organisation des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks mehr als nur eine ergänzende
Regulierungsverantwortung wie etwa bei Post, Telekom und
Bahn trifft, sondern die staatlich gestaltete und verantworte-
te Organisation der Berichterstattung selbst. Daher ist es
schlicht falsch, weil mit den verfassungsrechtlichen Vor-
gaben nicht vereinbar, wenn behauptet wird,7 dass die Poli-
tik nur noch die Rahmenbedingungen und einen Mindest-
bestand an linearen Programmen festsetze und alles andere
der Selbstverwaltung der Sender übertragen würde – was in
der Tat eine „Revolution“ wäre,8 die aber weder politisch
geplant9 noch verfassungsrechtlich zulässig ist. Die Länder
sind also unmittelbar Träger und Veranstalter, die mittels
ihrer Anstalten den Funktionsauftrag der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkberichterstattung selbst erfüllen. Die Rund-
funkanstalten sind deshalb in der Gegenüberstellung von
Staat und Gesellschaft nicht als vollständig oder auch nur
möglichst weitgehend staatsfrei auszugestalten. Es ist also
der Staat in Gestalt der Länder, der den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk zu organisieren und dessen Auftrag durch
eigene Anstalten zu erfüllen hat und damit die Strukturver-
antwortung trägt,10 dabei aber dafür Sorge tragen muss, dass
die Gestaltung des Programms und dessen konkrete Inhalte
nicht in die allgemeine staatliche Aufgabenwahrnehmung
eingebunden und als deren Teil ausgestaltet sind.11

[10] Die konkrete Organisation dieses Funktionsauftrags
ist damit aus dem Prozess staatlich-repräsentativer Willens-
bildung herauszulösen und so zu gestalten, dass sich in ihr
die Vielfalt des Gemeinwesens und gesellschaftliche Plurali-
tät widerspiegelt. Genau hier ist also der Platz für die Gre-
mien zu verorten, (nur) insofern hat der Begriff der „Staats-
ferne“ seine Berechtigung,12 während die im staatsorganisa-
torischen Kontext völlig anders definierten Begriffe wie

„Aufsicht“ und „Parlament“ insoweit keinerlei funktions-
adäquate Anknüpfungspunkte haben.

2. Funktionsgerechte Finanzierung

[11] Die verfassungsrechtliche Ausgestaltungsverpflichtung
und -verantwortung der Länder beschränkt sich indes nicht
auf die organisatorische Strukturverantwortung, sondern er-
streckt sich auf die funktionsgerechte Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks, die das BVerfG ebenfalls
näher ausgeformt hat, was konkret bedeutet:13 Die Finanzie-
rung muss entwicklungsoffen und entsprechend bedarfs-
gerecht gestaltet werden. Dem entspricht die verfassungs-
rechtliche Garantie funktionsgerechter Finanzierung. Die
Mittelausstattung muss nach Art und Umfang den jeweiligen
Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerecht wer-
den. Mit der darauf bezogenen Finanzgewährleistungspflicht
korrespondiert ein entsprechender Finanzierungsanspruch
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter Wah-
rung ihrer Programmautonomie14 nach dem Verfassungs-
grundsatz: „Das Geld folgt der Aufgabe“, nicht aber ein
Anspruch auf Selbstgestaltung hoheitlicher Einnahmen. Das
unterscheidet den Gewährleistungsgehalt der Rundfunk-
autonomie fundamental von dem der kommunalen Selbst-
verwaltung.

[12] Dabei bleibt es Sache der Landesgesetzgeber, den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk nach Art. 5 I 2 GG zur Viel-
faltsicherung auszugestalten und die entsprechenden medien-
politischen und programmleitenden Entscheidungen zu tref-
fen. Haben sie diese Entscheidungen allerdings getroffen,
muss die darauf gegründete Festsetzung des Rundfunkbei-
trags frei von medienpolitischen Zwecksetzungen erfolgen15

(kein „Goldener Zügel“). Eine mittelbare Einflussnahme auf
die Wahrnehmung des Programmauftrags ist auf diese Weise
auszuschließen und damit die Programmfreiheit der Rund-
funkanstalten zu sichern.16 Insbesondere darf eine Entschei-

4 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 37.
5 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 38.
6 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 44.
7 So aber Baum/Bremer zitiert von Köhler „Es gibt ein toleriertes Auf-

sichtsdefizit“, Kölner Stadt-Anzeiger v. 19.8.2022, S. 20. Tendenziell
die verfassungsrechtlich vorgegebene staatliche Verantwortung eben-
falls unterschätzend: Schulz zitiert von Hartung, „Die Gremien dürfen
nicht von den Anstalten abhängig sein“, Medienpolitik.net v. 10.8.
2022: „Deshalb können die Länder nur den Organisationsrahmen fest-
legen und Aufgaben abstrakt beschreiben. Wenn den Gremien jetzt
noch mehr Verantwortung übertragen wird, ist das eine sehr kon-
sequente Entwicklung eines möglichst staatsfern agierenden öffentlich-
rechtlichen Rundfunks.“

8 Baum/Bremer (wie Fn. 7).
9 Zu dem, was von Baum/Bremer als „Revolutionärer Schritt“ bezeichnet

wird, hat Robra „Den Gremien eine Gasse“, FAZ v. 25.6.2022, S. 16,
völlig gegenteilig, dafür aber zutreffend ausgeführt: „Die neu geschaffe-
ne Möglichkeit der Anstalten, bisher untergeordnete (!, der Verfasser)
Programmaufträge gemeinsam mit den Gremien einzustellen oder deren
Inhalte in … Angebote im Internet … zu überführen, ist demgegenüber
von untergeordneter Bedeutung.“

10 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 45.
11 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 45.
12 Deshalb geht Schulz (o. Fn. 7) zu weit, wenn er auf die Frage, inwieweit

die Politik einen Teil ihrer Aufgaben auf ehrenamtliche Gremien ver-
lagert, antwortet: „In diesem Bereich ist der Einfluss des Staates durch
den Grundsatz der Staatsferne, der verfassungsrechtlich abgesichert ist,
sehr begrenzt.“

13 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 83.
14 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 83.
15 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 85.
16 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 86.
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gesetzgeber dafür zu sorgen haben, dass das Gesamtangebot
der inländischen Programme der bestehenden Meinungsviel-
falt im Wesentlichen entspricht, dass der Rundfunk nicht
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgeliefert wird und
dass die in Betracht kommenden Kräfte im Gesamtpro-
grammangebot zu Wort kommen können, um so Vorkeh-
rungen zum Schutz der publizistischen Vielfalt zu treffen.

[7] Entsprechend dieser Bedeutung beschränkt sich der
grundgesetzlich vorgeprägte Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks nicht auf eine Mindestversorgung oder auf
ein Ausfüllen von Lücken und Nischen, die von privaten
Anbietern nicht abgedeckt werden, sondern erfasst die volle
Breite des klassischen Rundfunkauftrags, der neben seiner
Rolle für die Meinungs- und Willensbildung, neben Unter-
haltung und Information eine kulturelle Verantwortung um-
fasst und dabei an das gesamte Publikum gerichtet ist. Dabei
muss sein Programmangebot für neue Publikumsinteressen
oder neue Inhalte und Formen offenbleiben und darf auch
technisch nicht auf einen bestimmten Entwicklungsstand be-
schränkt werden.4

[8] Dass die Landesgesetzgeber von diesem, insoweit ver-
fassungsrechtlich vorgegebenen, Auftrag der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ausgehend diesen die Organi-
sationsform als öffentlich-rechtliche Anstalt gegeben haben,
ist – wie das BVerfG formuliert hat5 – „weiterhin verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden“.

[9] Die nähere Ausgestaltung der Organisation durch die
Gesetzgeber ist dabei an dem vorbenannten Funktionsauf-
trag zu orientieren. Ganz deutlich hat dabei das BVerfG her-
vorgehoben,6 dass den Staat bei der Organisation des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks mehr als nur eine ergänzende
Regulierungsverantwortung wie etwa bei Post, Telekom und
Bahn trifft, sondern die staatlich gestaltete und verantworte-
te Organisation der Berichterstattung selbst. Daher ist es
schlicht falsch, weil mit den verfassungsrechtlichen Vor-
gaben nicht vereinbar, wenn behauptet wird,7 dass die Poli-
tik nur noch die Rahmenbedingungen und einen Mindest-
bestand an linearen Programmen festsetze und alles andere
der Selbstverwaltung der Sender übertragen würde – was in
der Tat eine „Revolution“ wäre,8 die aber weder politisch
geplant9 noch verfassungsrechtlich zulässig ist. Die Länder
sind also unmittelbar Träger und Veranstalter, die mittels
ihrer Anstalten den Funktionsauftrag der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkberichterstattung selbst erfüllen. Die Rund-
funkanstalten sind deshalb in der Gegenüberstellung von
Staat und Gesellschaft nicht als vollständig oder auch nur
möglichst weitgehend staatsfrei auszugestalten. Es ist also
der Staat in Gestalt der Länder, der den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk zu organisieren und dessen Auftrag durch
eigene Anstalten zu erfüllen hat und damit die Strukturver-
antwortung trägt,10 dabei aber dafür Sorge tragen muss, dass
die Gestaltung des Programms und dessen konkrete Inhalte
nicht in die allgemeine staatliche Aufgabenwahrnehmung
eingebunden und als deren Teil ausgestaltet sind.11

[10] Die konkrete Organisation dieses Funktionsauftrags
ist damit aus dem Prozess staatlich-repräsentativer Willens-
bildung herauszulösen und so zu gestalten, dass sich in ihr
die Vielfalt des Gemeinwesens und gesellschaftliche Plurali-
tät widerspiegelt. Genau hier ist also der Platz für die Gre-
mien zu verorten, (nur) insofern hat der Begriff der „Staats-
ferne“ seine Berechtigung,12 während die im staatsorganisa-
torischen Kontext völlig anders definierten Begriffe wie

„Aufsicht“ und „Parlament“ insoweit keinerlei funktions-
adäquate Anknüpfungspunkte haben.

2. Funktionsgerechte Finanzierung

[11] Die verfassungsrechtliche Ausgestaltungsverpflichtung
und -verantwortung der Länder beschränkt sich indes nicht
auf die organisatorische Strukturverantwortung, sondern er-
streckt sich auf die funktionsgerechte Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks, die das BVerfG ebenfalls
näher ausgeformt hat, was konkret bedeutet:13 Die Finanzie-
rung muss entwicklungsoffen und entsprechend bedarfs-
gerecht gestaltet werden. Dem entspricht die verfassungs-
rechtliche Garantie funktionsgerechter Finanzierung. Die
Mittelausstattung muss nach Art und Umfang den jeweiligen
Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerecht wer-
den. Mit der darauf bezogenen Finanzgewährleistungspflicht
korrespondiert ein entsprechender Finanzierungsanspruch
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter Wah-
rung ihrer Programmautonomie14 nach dem Verfassungs-
grundsatz: „Das Geld folgt der Aufgabe“, nicht aber ein
Anspruch auf Selbstgestaltung hoheitlicher Einnahmen. Das
unterscheidet den Gewährleistungsgehalt der Rundfunk-
autonomie fundamental von dem der kommunalen Selbst-
verwaltung.

[12] Dabei bleibt es Sache der Landesgesetzgeber, den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk nach Art. 5 I 2 GG zur Viel-
faltsicherung auszugestalten und die entsprechenden medien-
politischen und programmleitenden Entscheidungen zu tref-
fen. Haben sie diese Entscheidungen allerdings getroffen,
muss die darauf gegründete Festsetzung des Rundfunkbei-
trags frei von medienpolitischen Zwecksetzungen erfolgen15

(kein „Goldener Zügel“). Eine mittelbare Einflussnahme auf
die Wahrnehmung des Programmauftrags ist auf diese Weise
auszuschließen und damit die Programmfreiheit der Rund-
funkanstalten zu sichern.16 Insbesondere darf eine Entschei-

4 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 37.
5 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 38.
6 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 44.
7 So aber Baum/Bremer zitiert von Köhler „Es gibt ein toleriertes Auf-

sichtsdefizit“, Kölner Stadt-Anzeiger v. 19.8.2022, S. 20. Tendenziell
die verfassungsrechtlich vorgegebene staatliche Verantwortung eben-
falls unterschätzend: Schulz zitiert von Hartung, „Die Gremien dürfen
nicht von den Anstalten abhängig sein“, Medienpolitik.net v. 10.8.
2022: „Deshalb können die Länder nur den Organisationsrahmen fest-
legen und Aufgaben abstrakt beschreiben. Wenn den Gremien jetzt
noch mehr Verantwortung übertragen wird, ist das eine sehr kon-
sequente Entwicklung eines möglichst staatsfern agierenden öffentlich-
rechtlichen Rundfunks.“

8 Baum/Bremer (wie Fn. 7).
9 Zu dem, was von Baum/Bremer als „Revolutionärer Schritt“ bezeichnet

wird, hat Robra „Den Gremien eine Gasse“, FAZ v. 25.6.2022, S. 16,
völlig gegenteilig, dafür aber zutreffend ausgeführt: „Die neu geschaffe-
ne Möglichkeit der Anstalten, bisher untergeordnete (!, der Verfasser)
Programmaufträge gemeinsam mit den Gremien einzustellen oder deren
Inhalte in … Angebote im Internet … zu überführen, ist demgegenüber
von untergeordneter Bedeutung.“

10 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 45.
11 BVerfGE 136, 9 = NVwZ 2014, 867 Rn. 45.
12 Deshalb geht Schulz (o. Fn. 7) zu weit, wenn er auf die Frage, inwieweit

die Politik einen Teil ihrer Aufgaben auf ehrenamtliche Gremien ver-
lagert, antwortet: „In diesem Bereich ist der Einfluss des Staates durch
den Grundsatz der Staatsferne, der verfassungsrechtlich abgesichert ist,
sehr begrenzt.“

13 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 83.
14 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 83.
15 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 85.
16 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 86.
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dung über Zeitpunkt, Umfang und Geltungsdauer der Bei-
tragsfestsetzung nicht zu Zwecken der Programmlenkung
oder der Medienpolitik benutzt werden.17

[13] Diese Vorgaben ziehen verfassungsrechtlich ein vom
BVerfG näher ausgeformtes mehrstufiges Verfahren der Be-
darfsfeststellung nach sich,18 das auf der ersten Stufe aus der
Bedarfsanmeldung der Rundfunkanstalten selbst und auf der
zweiten Stufe auf einer externen fachlichen Kontrolle der
auftragsgemäßen, wirtschaftlichen und sparsamen Verwen-
dung durch ein sachverständig zusammengesetztes Gremi-
um, KEF genannt, besteht. Auf der dritten Stufe ist dann der
Beitrag unter Sicherstellung der Wahrung der Programmneu-
tralität und -akzessorietät festzusetzen.

[14] Wer diese Festsetzung vornimmt und wie dies ge-
schieht, ist Sache gesetzlicher Regelung. Die Landesgesetz-
geber übernehmen mit der abschließenden Entscheidung
über die Festsetzung der Beitragshöhe für diese die notwen-
dige politische Verantwortung. Die Höhe des so festgesetz-
ten Rundfunkbeitrags ist damit aber völlig unabhängig von
Art und Qualität des Fußbodens in Intendantenzimmern, der
Beschaffungskosten von Dienstwagen oder der Zahlung von
Boni an Führungskräfte einzelner Rundfunkanstalten.

III. Umsetzung durch die Landesparlamente

1. Beauftragte Anstalten, ihre Programme
und deren Finanzierung

[15] Die Landesparlamente als zuständige Gesetzgeber ha-
ben diese verfassungsrechtlichen Vorgaben entweder in Ge-
setzes- oder Staatsvertragsform umgesetzt und neben der
rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts
„Deutschlandradio“ als öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalten einschließlich regionaler Auseinanderschaltungen
konstituiert und jeweils mit der Erfüllung eines öffentlichen
Auftrags betraut:
1. den Bayerischen Rundfunk,
2. den Hessischen Rundfunk,
3. den Mitteldeutschen Rundfunk,
4. den Norddeutschen Rundfunk,
5. Radio Bremen,
6. den Rundfunk Berlin-Brandenburg,
7. den Südwestrundfunk,
8. den Saarländischen Rundfunk,
9. den Westdeutschen Rundfunk und
10. das Zweite Deutsche Fernsehen,

wobei die Rundfunkanstalten zu 1 bis 9 in der Arbeits-
gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
zusammengeschlossen sind und gemeinsam das Fernsehvoll-
programm „Das Erste“ veranstalten. Als weitere Fernseh-
programme sind gesetzlich geregelt:
– tagesschau24 und „One“
– die Dritten Fernsehprogramme der neun landesrechtlichen Rund-

funkanstalten,
– das Spartenprogramm ARD-alpha,
– das Vollprogramm ZDF,
– die Programme ZDFinfo und ZDFneo sowie
– die Vollprogramme 3sat und arte und schließlich
– die Spartenprogramme PHOENIX und KI.KA.

2. ZDF-bezogene Regelungen

[16] Die Regelungen über das ZDF finden sich im ZDF-
StV idF vom 31.8.1991 mit späteren Änderungen sowie
(ursprünglich) in § 11 iVm § 11b III Rundfunkstaatsver-
trag (RStV) vom 31.8.1991 mit späteren Änderungen. Die
verfassungsrechtlich vorgegebenen, vom BVerfG näher
ausgeformten Regelungen über den Rundfunkbeitrag sind
im RundfunkfinanzierungsStV enthalten, die Beitragsent-
richtungspflicht als Kehrseite dazu ist im Rundfunkbei-
tragsStV geregelt. Dass das ZDF seine Ausgaben durch
Erträge aus dem Rundfunkbeitrag nach Maßgabe des
RundfunkfinanzierungsStV, durch Erträge aus der Wer-
bung und sonstige Erträge deckt, ist in § 29 ZDF-StV
normiert; dass der Haushalt nach den Grundsätzen der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen ist und
das ZDF in seiner Haushaltswirtschaft selbstständig ist,
soweit der ZDF-StV nichts anderes bestimmt oder zulässt,
regelt § 30 ZDF-StV.

[17] Sodann finden sich – wie bei aus dem Staat ausgeglie-
derten Einrichtungen üblich – ausführliche Regelungen im
ZDF-StV zur Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle sowie
zur Staatsaufsicht:

a) Prüfung durch den Landesrechnungshof
[18] Nach § 30 III ZDF-StV unterliegt die Haushalts- und
Wirtschaftsführung der Prüfung durch den Rechnungshof
des Sitzlandes Rheinland-Pfalz, der auch die Wirtschaftsfüh-
rung bei Unternehmen prüft, an denen das ZDF unmittelbar,
mittelbar oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten
oder -körperschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit
beteiligt ist.

b) Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und Übermittlung an
Regierungen und LRH
[19] In § 30a ZDF-StV ist normiert, dass der Intendant
nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss,
den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzern-
lagebericht zu erstellen hat. Dabei hat der Konzernlage-
bericht einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und
Ertragsverhältnisse des ZDF einschließlich seiner Beziehun-
gen zu Unternehmen zu vermitteln, an denen es unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt ist. Der Jahresabschluss und
der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften des HGB
für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der
Feststellung zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit
den Feststellungen und Berichten nach § 53 HGrG zu be-
auftragen. Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss,
Konzernlagebericht und Prüfungsbericht werden vom In-
tendanten den Regierungen und dem Rechnungshof des
Landes Rheinland-Pfalz übermittelt. Nach Genehmigung
des Jahresabschlusses veröffentlicht der Intendant eine Ge-
samtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zusam-
menfassung der wesentlichen Teile des Konzernlage-
berichts.

c) Bericht über Vergütungen und ihre Bestandteile
[20] Zur Herstellung von Transparenz hat nach § 30a V
iVm § 25 VI ZDF-StV das ZDF die für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr gewährten Bezüge des Intendanten und der

17 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 87.
18 BVerfGE 158, 389 = NJW 2021, 3111 Rn. 92 ff.
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Direktoren unter Namensnennung im Geschäftsbericht zu
veröffentlichen. Dabei sind auch Leistungen zu erfassen,
die für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit
zugesagt worden sind sowie Leistungen, die für den Fall
der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden
sind, mit ihrem Barwert sowie dem vom ZDF während des
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten
Betrag, während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderun-
gen dieser Zusagen, Leistungen, die einer der betroffenen
Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres
beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im
Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind, Leistun-
gen, die für Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften des ZDF gewährt worden sind, und schließ-
lich Leistungen, die für entgeltliche Nebentätigkeiten ge-
währt worden sind, sofern die Höhe der jeweils vereinbar-
ten Einkünfte den Betrag von 1.000 EUR monatlich
übersteigt. Außerdem sind die Tarifstrukturen und eine
strukturierte Darstellung der außer- und übertariflichen
Vereinbarungen zu veröffentlichen. Unter den Vorausset-
zungen des § 25 VI ZDF-StV sind auch die jährlichen Ver-
gütungen außertariflicher Angestellter nach § 28 VI ZDF-
StV und bestimmter freier Mitarbeiter einschließlich etwai-
ger vereinbarter Zusatzleistungen unter Namensnennung
zu veröffentlichen.

d) Rechtsaufsicht
[21] Hinsichtlich der Rechtsaufsicht ist geregelt, dass alle
16 Landesregierungen über die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Bestimmungen des Staatsvertrags, des Medien-
staatsvertrags und über die Beachtung der allgemeinen
Rechtsvorschriften durch das ZDF wachen, indem sie diese
Befugnis durch eine Landesregierung in zweijährigem
Wechsel nach alphabetischer Reihenfolge der Länder aus-
üben.

[22] Von staatlichen Prüfungs-, Kontroll- und Aufsichts-
defiziten kann daher beim ZDF – zumal angesichts der noch
hinzutretenden internen Revision – ebenso wenig die Rede
sein wie von mangelnden Transparenzverpflichtungen hin-
sichtlich der Führungskräftevergütung, was selbstverständ-
lich nicht auszuschließen vermag, dass es im Einzelfall trotz-
dem zu Unregelmäßigkeiten kommen kann.

[23] Der Folgeabsatz, wonach rechtsaufsichtliche Maßnah-
men erst zulässig sind, wenn die zuständigen Organe des
ZDF die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist
nicht oder nicht hinreichend erfüllen, verweist nach der um-
fänglichen Darstellung der innerstaatlichen Rechtsbeziehun-
gen und damit unabweisbar verbundenen Verantwortlich-
keiten erstmals auf die im ZDF-StV vorgesehenen Organe
und ihre Aufgaben.

IV. Die drei Organe der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten

[24] Wie für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
in den jeweiligen Normwerken, ist auch in § 19 ZDF-StV
normiert, dass das ZDF über drei Organe verfügt, nämlich
den bei den anderen Rundfunkanstalten als Rundfunkrat
betitelten Fernsehrat, den Verwaltungsrat und den Intendan-
ten, wobei auf Detailabweichungen in der jeweiligen Organ-
kompetenz bei den anderen öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten im Vergleich zum ZDF hier nicht näher einge-
gangen wird.

[25] Die Aufgaben von Fernsehrat und Verwaltungsrat
sind von der Funktion und damit auch vom Anforderungs-
profil für die jeweiligen Mitglieder grundsätzlich klar von-
einander getrennt, sieht man von zwei maßgeblichen Über-
lappungen ab:

1. Fernsehrat

[26] Nach § 20 ZDF-StV hat der Fernsehrat die Aufgabe,
für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen, die Ein-
haltung der Richtlinien und einzelner, im StV aufgestellter
Grundsätze zu überwachen und den Intendanten in Pro-
grammfragen zu beraten.

[27] Zudem hat der Fernsehrat jeweils mit einer Mehrheit
von 3⁄5 seiner gesetzlichen Mitglieder (36 von 60) den Inten-
danten und acht der zwölf Mitglieder des Verwaltungsrates
zu wählen.

2. Verwaltungsrat

[28] Der Verwaltungsrat beschließt demgegenüber nach
§ 23 ZDF-StV über den Dienstvertrag mit den Intendanten
und überwacht dessen Tätigkeit.19 Außerdem erlässt er nach
§ 30 II ZDF-StV die Finanzordnung und beschließt über den
vom Intendanten entworfenen Haushaltsplan und den Jah-
resabschluss.

[29] Eine wichtige Personalmitwirkungskompetenz des
Verwaltungsrats enthält § 27 II ZDF-StV. Danach beruft
zwar der Intendant den Programmdirektor, den Chefredak-
teur und den Verwaltungsdirektor, bedarf dazu aber des
qualifizierten Einvernehmens mit dem Verwaltungsrat (7/
12). Zudem bedarf der Intendant der Zustimmung des Ver-
waltungsrats bei enumerativ in § 28 ZDF-StV aufgeführten
Rechtsgeschäften von besonderer Relevanz, die zum Teil
auch Personalentscheidungen betreffen.

3. Kompetenzverknüpfungen

[30] Zu Überlappungen kommt es beim Haushaltsplan
und Jahresabschluss (einschließlich der Entlastung des Inten-
danten), die nach Beschluss durch den Verwaltungsrat je-
weils vom Fernsehrat genehmigt werden müssen. Und eine
Entlassung des Intendanten kann nicht – wie man meinen
möchte – der ihn wählende Fernsehrat beschließen, sondern
nach § 26 III der seine Tätigkeit ja überwachende Verwal-

19 Zum Dienstvertrag gehören die Fragen der Höhe der Vergütung und
ihrer Erhöhung, die Gewährung einer Aufwandsentschädigung und
gegebenenfalls von Boni, die Regelung der Altersversorgung, die Ge-
währung von Beihilfen und des Familienzuschlags, die Gewährung von
Reise- und Umzugskosten sowie die Nutzungsbedingungen für die Ge-
stellung eines Pkws etc. Alle diese Komponenten inhaltlicher und mone-
tärer Art werden vom ZDF mit der Zusammenfassung der wesentlichen
Ergebnisse von Verwaltungsratssitzungen und im Jahrbuch bei den
Bezügen der Geschäftsleitung veröffentlicht. Zu den zustimmungs-
pflichtigen Rechtsgeschäften gehören jedenfalls Bauvorhaben und Um-
baumaßnahmen größeren Ausmaßes. Das heißt, dass sich für die Gre-
mienverantwortung im ZDF bezogen auf die aktuell um den rbb dis-
kutierten Vorgänge klare Zuordnungen beim Verwaltungsrat vorneh-
men ließen, wobei die Abrechnung einzelner Geschäftsessen den
Verwaltungsrat erst über Feststellungen der internen Revision erreichen
dürfte.
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Direktoren unter Namensnennung im Geschäftsbericht zu
veröffentlichen. Dabei sind auch Leistungen zu erfassen,
die für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit
zugesagt worden sind sowie Leistungen, die für den Fall
der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden
sind, mit ihrem Barwert sowie dem vom ZDF während des
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten
Betrag, während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderun-
gen dieser Zusagen, Leistungen, die einer der betroffenen
Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres
beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im
Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind, Leistun-
gen, die für Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften des ZDF gewährt worden sind, und schließ-
lich Leistungen, die für entgeltliche Nebentätigkeiten ge-
währt worden sind, sofern die Höhe der jeweils vereinbar-
ten Einkünfte den Betrag von 1.000 EUR monatlich
übersteigt. Außerdem sind die Tarifstrukturen und eine
strukturierte Darstellung der außer- und übertariflichen
Vereinbarungen zu veröffentlichen. Unter den Vorausset-
zungen des § 25 VI ZDF-StV sind auch die jährlichen Ver-
gütungen außertariflicher Angestellter nach § 28 VI ZDF-
StV und bestimmter freier Mitarbeiter einschließlich etwai-
ger vereinbarter Zusatzleistungen unter Namensnennung
zu veröffentlichen.

d) Rechtsaufsicht
[21] Hinsichtlich der Rechtsaufsicht ist geregelt, dass alle
16 Landesregierungen über die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Bestimmungen des Staatsvertrags, des Medien-
staatsvertrags und über die Beachtung der allgemeinen
Rechtsvorschriften durch das ZDF wachen, indem sie diese
Befugnis durch eine Landesregierung in zweijährigem
Wechsel nach alphabetischer Reihenfolge der Länder aus-
üben.

[22] Von staatlichen Prüfungs-, Kontroll- und Aufsichts-
defiziten kann daher beim ZDF – zumal angesichts der noch
hinzutretenden internen Revision – ebenso wenig die Rede
sein wie von mangelnden Transparenzverpflichtungen hin-
sichtlich der Führungskräftevergütung, was selbstverständ-
lich nicht auszuschließen vermag, dass es im Einzelfall trotz-
dem zu Unregelmäßigkeiten kommen kann.

[23] Der Folgeabsatz, wonach rechtsaufsichtliche Maßnah-
men erst zulässig sind, wenn die zuständigen Organe des
ZDF die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist
nicht oder nicht hinreichend erfüllen, verweist nach der um-
fänglichen Darstellung der innerstaatlichen Rechtsbeziehun-
gen und damit unabweisbar verbundenen Verantwortlich-
keiten erstmals auf die im ZDF-StV vorgesehenen Organe
und ihre Aufgaben.

IV. Die drei Organe der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten

[24] Wie für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
in den jeweiligen Normwerken, ist auch in § 19 ZDF-StV
normiert, dass das ZDF über drei Organe verfügt, nämlich
den bei den anderen Rundfunkanstalten als Rundfunkrat
betitelten Fernsehrat, den Verwaltungsrat und den Intendan-
ten, wobei auf Detailabweichungen in der jeweiligen Organ-
kompetenz bei den anderen öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten im Vergleich zum ZDF hier nicht näher einge-
gangen wird.

[25] Die Aufgaben von Fernsehrat und Verwaltungsrat
sind von der Funktion und damit auch vom Anforderungs-
profil für die jeweiligen Mitglieder grundsätzlich klar von-
einander getrennt, sieht man von zwei maßgeblichen Über-
lappungen ab:

1. Fernsehrat

[26] Nach § 20 ZDF-StV hat der Fernsehrat die Aufgabe,
für die Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen, die Ein-
haltung der Richtlinien und einzelner, im StV aufgestellter
Grundsätze zu überwachen und den Intendanten in Pro-
grammfragen zu beraten.

[27] Zudem hat der Fernsehrat jeweils mit einer Mehrheit
von 3⁄5 seiner gesetzlichen Mitglieder (36 von 60) den Inten-
danten und acht der zwölf Mitglieder des Verwaltungsrates
zu wählen.

2. Verwaltungsrat

[28] Der Verwaltungsrat beschließt demgegenüber nach
§ 23 ZDF-StV über den Dienstvertrag mit den Intendanten
und überwacht dessen Tätigkeit.19 Außerdem erlässt er nach
§ 30 II ZDF-StV die Finanzordnung und beschließt über den
vom Intendanten entworfenen Haushaltsplan und den Jah-
resabschluss.

[29] Eine wichtige Personalmitwirkungskompetenz des
Verwaltungsrats enthält § 27 II ZDF-StV. Danach beruft
zwar der Intendant den Programmdirektor, den Chefredak-
teur und den Verwaltungsdirektor, bedarf dazu aber des
qualifizierten Einvernehmens mit dem Verwaltungsrat (7/
12). Zudem bedarf der Intendant der Zustimmung des Ver-
waltungsrats bei enumerativ in § 28 ZDF-StV aufgeführten
Rechtsgeschäften von besonderer Relevanz, die zum Teil
auch Personalentscheidungen betreffen.

3. Kompetenzverknüpfungen

[30] Zu Überlappungen kommt es beim Haushaltsplan
und Jahresabschluss (einschließlich der Entlastung des Inten-
danten), die nach Beschluss durch den Verwaltungsrat je-
weils vom Fernsehrat genehmigt werden müssen. Und eine
Entlassung des Intendanten kann nicht – wie man meinen
möchte – der ihn wählende Fernsehrat beschließen, sondern
nach § 26 III der seine Tätigkeit ja überwachende Verwal-

19 Zum Dienstvertrag gehören die Fragen der Höhe der Vergütung und
ihrer Erhöhung, die Gewährung einer Aufwandsentschädigung und
gegebenenfalls von Boni, die Regelung der Altersversorgung, die Ge-
währung von Beihilfen und des Familienzuschlags, die Gewährung von
Reise- und Umzugskosten sowie die Nutzungsbedingungen für die Ge-
stellung eines Pkws etc. Alle diese Komponenten inhaltlicher und mone-
tärer Art werden vom ZDF mit der Zusammenfassung der wesentlichen
Ergebnisse von Verwaltungsratssitzungen und im Jahrbuch bei den
Bezügen der Geschäftsleitung veröffentlicht. Zu den zustimmungs-
pflichtigen Rechtsgeschäften gehören jedenfalls Bauvorhaben und Um-
baumaßnahmen größeren Ausmaßes. Das heißt, dass sich für die Gre-
mienverantwortung im ZDF bezogen auf die aktuell um den rbb dis-
kutierten Vorgänge klare Zuordnungen beim Verwaltungsrat vorneh-
men ließen, wobei die Abrechnung einzelner Geschäftsessen den
Verwaltungsrat erst über Feststellungen der internen Revision erreichen
dürfte.
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tungsrat, dessen Beschluss allerdings der Zustimmung des
Fernsehrats mit qualifizierter Mehrheit bedarf. Die Rechts-
folge steht in § 26 III 4 ZDF-StV ebenfalls unmittelbar in der
gesetzlichen Regelung: Mit der Entlassung scheidet der In-
tendant aus seiner Stellung aus, aber: „Die Bezüge sind ihm
für die Dauer der Wahlzeit weiter zu gewähren.“

4. Fazit

[31] Der Regelung der Gremienmitwirkung liegt also eine
klare gesetzgeberische Konzeption zugrunde: Der Fernsehrat
hat die alleinige Wahlbefugnis des Intendanten und von zwei
Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats und damit ohne
weitere normative Vorgaben die Aufgabe, wie es 2021 die
Fernsehratsvorsitzende treffend festgestellt hat, „die best-
geeigneten Persönlichkeiten für eine erfolgreiche Zukunft
des ZDF zu gewinnen“.

[32] Daneben besteht seine zentrale Aufgabe in der Bera-
tung des Intendanten in Programmfragen sowie in der Auf-
stellung und Überwachung der Einhaltung von Richtlinien
für die Sendungen des ZDF und von Grundsätzen.

[33] Der Verwaltungsrat begleitet demgegenüber den In-
tendanten beim Abschluss von Rechtsgeschäften und der
Berufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und ande-
rem Führungspersonal (einschließlich der Vertragsgestal-
tung mit programmprägenden Honorarkräften), überwacht
insgesamt seine Tätigkeit und beschließt über den vom In-
tendanten entworfenen Haushaltsplan. Da er auf diese Wei-
se an der Gesamttätigkeit des Intendanten sehr viel „näher
dran“ ist als der auf Programmfragen beschränkte Fernseh-
rat, ist es nachvollziehbar, dass nach der staatsvertraglichen
Konzeption dem Verwaltungsrat und nicht dem Fernsehrat
die Initiative bei einer möglichen Entlassung des Intendan-
ten obliegt.

[34] Für den Haushalt und den Jahresabschluss sowie die
Entlassung des Intendanten werden durch Beteiligung von
Verwaltungsrat und Fernsehrat allerdings die Hürden er-
höht, indem neben einem Beschluss des Verwaltungsrats eine
diesem nachfolgende Genehmigung des Fernsehrats (bei
Haushalt und Jahresabschluss) bzw. dessen Zustimmung
(bei Intendantenentlassung) erfolgen muss.

[35] Wenn Baum/Bremer20 insoweit von einer „unüber-
sichtlichen Gemengelage“ sprechen, die „zu mehr Beratung,
am Ende aber zu weniger Kontrolle“ führt, ist dem jedenfalls
für die ZDF-bezogenen Normvorgaben und ihrer Hand-
habung deutlich zu widersprechen.

V. (Keine) Gremienadressierung in anderen
Normwerken

[36] In anderen normativen Regelungswerken sind die Gre-
mien des ZDF wie auch die der anderen öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten in der Vergangenheit dagegen bis
2009 nicht adressiert worden. Das hat sich zum 1.6.2009 in
einem Punkt mit dem 12. RundfunkänderungsStV geändert,
indem dort in § 11 f Telemedienkonzepte der Rundfunk-
anstalten aufgenommen worden sind, die den neu eingeführ-
ten Drei-Stufen-Test zu absolvieren haben. Während der
RStV sich bis dahin ausschließlich an Veranstalter und Ver-
breiter von Rundfunk in Deutschland in einem dualen Rund-
funksystem gerichtet hat und blind für die Organstruktur

gewesen ist, wurde seinerzeit in § 11f IV–VI RStV „das zu-
ständige Gremium“ – beim ZDF offensichtlich der Fernseh-
rat – mit den Formulierungen adressiert:

[37] Ist ein neues (Telemedien-)Angebot oder die Verände-
rung eines bestehenden Angebots geplant, hat die Rundfunk-
anstalt gegenüber ihrem zuständigen Gremium darzulegen,
dass das geplante neue oder veränderte Angebot vom Auf-
trag umfasst ist. Zu den Anforderungen ist vor Aufnahme
des neuen oder veränderten Angebots durch das zuständige
Gremium Dritten in geeigneter Weise Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Das zuständige Gremium der Rund-
funkanstalt hat die eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen
und kann – fakultativ – zur Entscheidungsbildung gutachter-
liche Beratung durch unabhängige Sachverständige auf Kos-
ten der jeweiligen Rundfunkanstalt in Auftrag geben, wobei
zu den marktlichen Auswirkungen gutachterliche Beratung
nach § 11f V 4 Hs. 2 RStV obligatorisch hinzuziehen ist. Die
näher zu begründende Entscheidung, ob die Aufnahme eines
neuen oder veränderten Angebots den Voraussetzungen des
Absatzes 4 entspricht, bedarf der Entscheidung von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens aber der
Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen Gremi-
ums.

[38] Als erster Vorsitzender des daraufhin vom ZDF-Fern-
sehrat gebildeten Telemedienausschusses habe ich mit der
Durchführung von Drei-Stufen-Tests von Anbeginn an bis in
die jüngste Zeit umfangreiche Erfahrungen sammeln dürfen,
die in der Feststellung münden, dass der betriebene Aufwand
in zeitlicher und finanzieller Hinsicht in keinem angemesse-
nen Verhältnis zum erzielten – weil oft auf der Hand liegen-
den – Erkenntnisgewinn steht.

[39] Mit der Ablösung des RStV durch den Medienstaats-
vertrag (MStV) am 7.11.2020 ist es insoweit nur zu einer
Verschiebung des Regelungskomplexes von § 11f IV–VI
RStV in § 32 IV–VI MStV gekommen, wobei die obligatori-
sche Hinzuziehung gutachterlicher Beratung auf die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte erstreckt worden ist,
andererseits aber nicht mehr jedes veränderte Angebot, son-
dern nur noch ein „Telemedienangebot oder eine wesentli-
che Änderung“ von § 32 IV–VI MStV erfasst wird.

VI. Ausblick

[40] Die aktuellen Entwicklungen beim rbb sowie das
dortige Führungs- und Kontrollversagen des Verwal-
tungsrats dürfen nicht den Blick auf die konkreten Ver-
antwortungsstrukturen beim öffentlich-rechtlichen Rund-
funk verstellen. Aufgabe der Landesgesetzgeber ist es, für
klare Beauftragungen der Sender und ihrer Programme zu
sorgen. Die anstehende Änderung des Medienstaatsver-
trags böte hierzu Gelegenheit. Leider wird sie im Entwurf,
auf den sich die Regierungschefs am 2.6.2022 verständigt
haben (MÄStV-E), nicht genutzt. Vorrangig geboten ist
zudem, die unterschiedlichen Aufgaben von Rundfunk-
und Verwaltungsräten herauszuarbeiten und spezifizierte
Qualifikationsanforderungen an die künftig zu wählen-
den Mitglieder der Verwaltungsräte normativ vorzuse-
hen.21 &

20 Dazu Fn. 7.
21 Ausf. hierzu Henneke NVwZ 2022 (iErsch).
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Beitrags- und Strukturdiskussion beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nicht unzulässig vermengen

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
Über die zukünftigeStruktur desöffent-
lich-rechtlichen Rundfunks wird seit
Langem ebenso diskutiert wie über Wege
zur Sicherung möglicher Beitragsstabi-
lität trotz der gegenwärtig hohen Infla-
tionsrate. Dabei müssen beide Stränge
strikt auseinandergehalten werden, gilt
wegen der grundrechtlich geschützten
Rundfunkfreiheit und der Staatsferne des
Rundfunks doch der vom Bundesverfas-
sungsgericht mehrfach, zuletzt im Juli
2021, herausgearbeitete Grundsatz: Das
Geld folgt der Aufgabe. D.h., nur wenn die
landesgesetzlich definierten Aufträge der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
und ihre Umsetzung in Sendern und Pro-
grammen gegenüber dem Status quo fo-
kussiert – und das heißt im Ergebnis ver-
ringert – werden, schlägt dies sodann un-
mittelbar auf die Höhe des Finanzbedarfs
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten, der insbesondere durch Beiträge ab-
zudecken ist, durch. Aber auch dabei ist zu
bedenken, dass sich etwa vorhandenes
Personal nicht schlicht in Luft auflöst, an-
dererseits aber in den nächsten Jahren mit
einer hohen Zahl von altersbedingten Ab-
gängen bei sich dementsprechend erhö-
henden Versorgungslasten zu rechnen ist.

Für grundlegende, sich auf die Beitragspe-
riode 2025 – 2028 noch auswirkende lan-
desgesetzlich verantwortete Strukturrefor-
men dürfte es inzwischen zu spät sein, da
das Finanzbedarfsanmeldeverfahren der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
bei der KEF gerade läuft und auch das
beabsichtigte Inkrafttreten des 3. Medien-
änderungsstaatsvertrages im Sommer
2023 entgegen seitens der Politik durch
vielfältige Äußerungen geweckter Hoffnun-
gen bezogen auf den ab 2025 anzumel-
denden Finanzbedarf keine signifikanten
Veränderungen erwarten lässt.

Eine Debatte über Reformnotwendig-
keiten und -erwartungen findet gegen-
wärtig insbesondere in den Printmedien,
allen voran in der FAZ, statt, der es für die
Organisation dieses so in die Öffentlichkeit
getragenen Diskurses nachdrücklich zu
danken gilt. An der Debatte haben sich
bisher – rund um zwei Sitzungen der Rund-
funkkommission der Länder Ende Januar
und Mitte Februar 2023 – insbesondere
Länderregierungsvertreter beteiligt, die vor
allem Veränderungserwartungen an die
Rundfunkanstalten gerichtet, nicht aber
bei sich selbst gesehen haben. Auch In-
tendanten haben sich in die Debatte ein-
gebracht, die einen mehr, andere weniger,
einige gar nicht.

Gremienmitglieder außerhalb der Politik,
deren Stärkung in Begleitung, Aufsicht
und Kontrolle der Rundfunkanstalten die

Landespolitiker nicht müde werden zu be-
tonen, sind aktuell nicht zu Wort gekom-
men. In diese Lücke möchte ich stoßen,
zumal Hamburgs Senator Carsten Brosda
hervorgehoben hat, dass sich tiefgreifende
Reformen nicht isoliert in geschlossenen
Räumen, in denen die Rundfunkkommis-
sion der Länder ausschließlich tagt, entwi-
ckeln, sondern durch Austausch und Dis-
kussion – auch wenn diese Positionierung
nicht im unmittelbaren Dialog, sondern
über diesen und zwei weitere Beiträge1

erfolgt.

Dabei soll es in erster Linie um die Zu-
ordnung von Verantwortung gehen: für
den künftigen Auftrag des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks, für die Sender und Pro-
grammstruktur, für herkömmliche und
neue Ausspielwege, für mehr Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit und das Aus-
schöpfen von Synergien sowie schließlich
für die Beitragshöhe, für deren Ermittlung
es ein seit Jahrzehnten bewährtes und
akzeptiertes dreistufiges Verfahren unter
maßgeblicher Einbeziehung der KEF, der
Kommission zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten, bei Absiche-
rung durch das BVerfG gibt, das nicht
leichtfertig zur Disposition gestellt werden
sollte.

A. Die Beitragsdebatte

Dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten vor der nunmehrigen Finanzbe-
darfsanmeldung zur Erfüllung ihres öf-
fentlichen Auftrags bei der KEF selbstkri-
tisch alle umsetzbaren Wirtschaftlichkeits-
und Sparsamkeitsaspekte ausleuchten
und ausschöpfen und dabei von ihren je-
weiligen Gremien unterstützt werden, er-
scheint selbstverständlich, ist aber ange-
sichts der Vorgänge insbesondere im rbb
noch einmal ausdrücklich zu betonen.
Wenn insoweit von einem Berliner Journa-
listen „Demut und Bescheidenheit“ einge-
fordert wird, ist dem nicht zu widerspre-
chen. Dass das ZDF, dessen Fernseh-
bzw. Verwaltungsrat ich seit fast 21 Jahren
angehöre, mit nachdrücklicher Unterstüt-
zung seiner Gremien immer das Ziel ver-
folgt hat, eine maßvolle und angemessene
Finanzbedarfsanmeldung an die KEF zu
richten und keine Luftbuchungen vorzu-
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meldungen ist die KEF diesen in der Ver-
gangenheit jeweils weitestgehend gefolgt.
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Bei der gegenwärtigenBeitragshöhe von
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gen, dass in den vergangenen beiden Bei-
tragsperioden aufgrund einer höheren Zahl
von Beitragspflichtigen als angenommen
hohe, in der jeweils laufenden Beitragspe-
riode nicht verwendbare Rücklagen auf-
gebaut werden mussten und konnten, um
den Beitragssprung von 2020 auf 2021
auf 38 bzw. 86 Cent begrenzen zu kön-
nen. Diese Rücklagen, die bis 2024 voll-
ständig verausgabt sein werden, lassen
den gegenwärtigen Beitrag also niedriger
erscheinen als die Finanzierungsnotwen-
digkeiten der Anstalten realiter sind. Da die
Rücklagen ab 2025 nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, resultiert allein hieraus zur
Status quo-Wahrung bei den Anstalten ein
signifikanter Beitragserhöhungsdruck.

B. Die Strukturfragen

Die andere – in die Zukunft gerichtete
Diskussion dreht sich um die künftige
Struktur des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Und hier wird man sicher
sagen können: Müsste der öffentlich-
rechtliche Rundfunk, dessen Fortbestand
aus vielfältigen Gründen nahezu unbestrit-
ten ist, in Deutschland heute neu erfunden
werden, würde er sicherlich eine andere
Struktur erhalten als die gegenwärtig vor-
handene, die in Westdeutschland vor rund
75 Jahren zunächst von den Besatzungs-
mächten und dann von den Ländern kon-
zipiert und sodann gut 40 Jahre später
nach der Wiedervereinigung auf Ost-
deutschland übertragen wurde. So gut
historisch begründbar die Entwicklung ein-
schließlich des damit verbundenen Aus-
baus in den einzelnen Etappen bis hin zu
den heutigen Strukturen ist, so überprü-
fungsbedürftig ist diese Struktur ange-
sichts künftiger Herausforderungen.

Sie zu verändern darf aber aus verfas-
sungsrechtlich zwingenden Gründen
nicht über eine Beitragsdeckelung er-
folgen. Nein, bei dieser eminent politi-
schen Aufgabe sind die Gesetzgeber in
den Ländern in öffentlicher Debatte und
nicht Regierungsbeamte in Klausurtagun-
gen oder gar allein die Sender selbst ge-
fordert. Politisch-parlamentarische
Verantwortung zu übernehmen, was
für das eine oder andere Parlament auch
bedeuten muss, für einen Rückbau vor-
handener Einrichtungen im eigenen
Lande zur Straffung und Sicherung des
großen Ganzen einzutreten, ist das Gebot
der Stunde.

1 Henneke, Lässt sich die durch Rundfunkgesetzge-
bung der Länder gebotene Auftragsfokussierung
und Strukturoptimierung durch „klare Ansagen“ an
und „Druck“ auf die Sender von Ministerpräsidenten
und Regierungsbeamten ersetzen?, Zeitschrift für
Gesetzgebung 2023, S. 1 – 14; sowie ders., Zu
spät für den stabilen Beitrag, FAZ Nr. 39 vom
15.2.2023, Medien, S. 13.
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Dass Entscheidungen in der vom Bundes-
verfassungsgericht herausgestellten föde-
ralen Verantwortungsgemeinschaft immer
einstimmig getroffen werden müssen,
stellt dabei ein Verfahrenshemmnis ers-
ter Güte dar. Man stelle sich einmal vor,
dass alle großen politischen Entscheidun-
gen im Deutschen Bundestag statt zum
Teil äußerst knapper Mehrheiten der Ein-
stimmigkeit bedurft hätten: Deutschland
hätte weder eine Bundeswehr geschaffen,
noch die Ostverträge abgeschlossen oder
die Nachrüstung durchgesetzt. Auch wäre
mangels Einstimmigkeit Berlin nicht Regie-
rungssitz des wiedervereinten Deutsch-
lands geworden. Diese Feststellung ist kein
Plädoyer für eine Kompetenzverlagerung
der Medienpolitik auf den Bund, sondern
lediglich für eine verantwortliche, parla-
mentarisch diskutierte Wahrnehmung
von Länderkompetenzen ohne ein
Durchsetzen von Egoismen durch Gel-
tendmachung von Vetopositionen. Einen
Ausweg aus diesem Verfahrensdilemma
suchen die Länder jetzt durch die Einset-
zung eines Zukunftsrates der Weisen,
um die von einzelnen – insbesondere nord-
deutschen – Ländern bei einem ge-
wünschten Ausbrechen aus dem Routine-
modus durchaus angemahnte grundle-
gende Strukturreform des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks zu erreichen.

So ist von Seiten Schleswig-Holsteins rich-
tigerweise betont worden, dass es Auf-
gabe der Länder sei, die Strukturen
durch echte Reformen so zu verän-
dern, dass aufgrund dessen dann Ein-
sparpotenziale generiert werden kön-
nen. Dass es dabei – wie herausgestellt
worden ist – um die Fragen der Verfasst-
heit der ARD, also der grundsätzlichen
Strukturfrage geht, wie die Länderanstal-
ten zueinander unter dem Dach der ARD
strikt arbeitsteilig aufgestellt werden sollen,
trifft den Nagel auf den Kopf. Und wenn es
um die nach dem Medienänderungs-
staatsvertrag mögliche Einstellung oder
Überführung von einzelnen Sparten-

kanälen von der linearen Ausstrahlung
ins Internet geht, ist dies zum einen nach
der Neuregelung einer Aufgabe der An-
stalten selbst, auf die öffentlich politischen
Druck auszuüben sich allein schon deshalb
verbietet, weil es die Länder in der Hand
gehabt hätten, diese Entscheidungen im
Staatsvertrag selbst zu treffen, diese die
von einem Medienminister mir gegenüber
vor wenigen Tagen so bezeichnete „heiße
Kartoffel“ aber nicht einmal berührt haben.

Zumanderen dürfen solcheEntscheidun-
gen nicht nach dem Grundsatz: „Wie Du
mir, so ich Dir“, sondern allein nach sach-
lichenKriterien getroffenwerden. Undda
ist es ein fundamentaler Unterschied, ob
ein Sender wie ZDFneo in den letzten
Jahren linear der achtmeist Gesehene in
Deutschland ist und mit einer Reichweite
von fast 31 Mio. Menschen über 14 Jahren
vor jedem einzelnen Dritten Programm
liegt, ja sein Marktanteil mehr als doppelt
so hoch ist wie der des rbb oder des HR-
Fernsehens, oder die ARD-Sender ONE
und alpha in der Marktanteilstabelle auf
den Plätzen 25 bzw. 46 – und damit hart
an der Wahrnehmungsschwelle – liegen.

Das bedeutet, dass die von einzelnen
Ländervertretern bereits zutreffend be-
nannten Eckpfeiler einer Strukturreform
nunmehr im Detail normativ auszuformen
und aufzurichten sind. Das könnte zu fol-
genden sechs Eckpfeilern führen:

1. Fortbestand von ARD und ZDF zur
Beibehaltung und Weiterentwicklung
des publizistischen Wettbewerbs.

2. Klare, normativ vorgegebene Aufga-
benverteilung zwischen ARD und
ZDF.

a) Der Auftrag des ZDF ist in § 5 ZDF-
StV bereits dahingehend ausgeformt,
dass das ZDF mit seinen Angeboten
einen objektiven Überblick über das
Weltgeschehen, insbesondere ein
umfassendes Bild der deutschen
Wirklichkeit vermitteln und das Ge-

schehen in den einzelnen Ländern im
vereinten Deutschland und die kul-
turelle Vielfalt Deutschlands an-
gemessen darstellen soll.

b) DerARD-StV enthält demgegenüber
insoweit eine dringend ausfüllungs-
bedürftige Leerstelle, die es sowohl
mit Blick auf das wiederholt zu Recht
angemahnte „regionale Profil“ als
auch bezogen auf die Struktur einer
abgestimmten „Einer für alle-Ar-
beit“ unter dem einen Dach ARD
auszufüllen gilt.

3. Wenn es zudem gelingt, für die Dritten
Programme das Konzept eines Man-
telprogramms unter Berücksichti-
gung der regionalen Vielfalt funk-
tionsgerecht zu etablieren, könnte
damit die Frage der Fusion zwischen
ARD-Anstalten unter Umständen auf
der Zeitachse hinausgeschoben wer-
den.

4. Anstaltsübergreifende Zusammen-
arbeit, die nach den Vorstellungen der
Rundfunkkommission „der Regelfall
werden muss“, ist solange zu begrü-
ßen, als damit die Aufrechterhaltung
klarer Verantwortungsstrukturen
verbunden bleibt.

5. Sofern es gelingt, die Beauftragungs-
profile von ZDF und ARD normativ ei-
nerseits in zentralen Punkten gegenein-
ander abzugrenzen (Deutschland, die
kulturelle Vielfalt und das Weltgesche-
hen bereits hier, republikweit relevante
regionale Berichterstattung künftig
dort), andererseits aber den publizisti-
schen Wettbewerb zwischen ihnen ein-
schließlich der Landesrundfunkanstal-
ten aufrechtzuerhalten, sollte man sich
an die Beantwortung der weiteren
Strukturfrage herantrauen, ob nach
§ 28 Abs. 4 MStV die Vollprogramme
3sat undArte auchweiterhin dauerhaft
gemeinsam von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und dem ZDF unter Beteili-
gung öffentlich-rechtlicher europäi-
scher Veranstalter veranstaltet oder ei-
ne klare, Synergien wie Verantwort-
lichkeit fördernde Zuordnung auf
einen Sender nach dem spezifizierten
Auftrag von ARD und ZDF vorgenom-
men werden sollte.

6. Dass bei alledem die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten einschließ-
lich ihrer Gremien sowie die KEF ihren
gesetzlichen Aufgaben vollständig und
unter kritischer Begleitung der Öf-
fentlichkeit nachkommen, sollte eine
Selbstverständlichkeit sein, an die nach-
drücklich zu erinnern die Vorgänge ins-
besondere im rbb aber mehr als hinrei-
chend Anlass geben. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Mitglied im ZDF-Fernsehrat, BerlinDrängende Fragen an die Rundfunkkommission, v.l.: Koordinatorin der Rundfunkkommission Staats-

sekretärin Heike Raab und Hans-Günter Henneke. Foto: DLT
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Aufsätze

Hans-Günter Henneke*

Lässt sich die durch Rundfunkgesetzgebung der Länder
gebotene Auftragsfokussierung und Strukturoptimierung
durch „klare Ansagen“ an und „Druck“ auf die Sender
von Ministerpräsidenten und Regierungsbeamten erset-
zen?

Nachdem am 2.11.2022 die Regierungschefs der 16 Länder den 3. Medienänderungsstaatsver-
trag unterzeichnet haben und gegenwärtig das Zustimmungsverfahren in den Landespar-
lamenten läuft, damit die Neuregelung am 1.7.20203 in Kraft treten kann, mehren sich nicht
nur die Stimmen von Ministerpräsidenten, für die kommende Beitragsperiode 2025 – 2028,
für die das normativ vorgesehene Anmeldeverfahren seitens der Rundfunkanstalten ebenfalls
gerade durchgeführt wird, eine Beitragserhöhung auszuschließen, auch übt die Rundfunk-
kommission der Länder mit „klaren Ansagen“ erheblichen „politischen Druck“ auf die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten dahingehend aus, die für geboten erachteten Strukturre-
formen selbst vorzuschlagen, um so durch daran angepasste Beitragsanmeldungen die avisier-
te Beitragsstabilität über 2024 hinaus zu erreichen, ohne dass sich die Landesgesetzgeber da-
bei „die Finger schmutzig machen“ müssen. Dieses Vorgehen wirft aus Sicht eines langjäh-
rigen Gremienmitgliedes die zu erörternde Frage auf: „Wer verantwortet was?“

I. Die aktuelle medienpolitische Diskussion

Nachdem – nicht zuletzt befeuert durch den sog. rbb-Skandal1 – bereits im Herbst 2022 die
Ministerpräsidenten und (seinerzeitigen2) ZDF-Verwaltungsratsmitglieder Reiner Haseloff

* Der Verfasser, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, ist Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen
Landkreistages, Honorarprofessor an der Universität Osnabrück und seit 2002 Mitglied des ZDF-Fernsehra-
tes bzw. Verwaltungsrates.

ZG 1/2023 1

79



undMarkus Söder öffentlichkeitswirksam ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags über die lau-
fende Beitragsperiode 2021 – 2024 hinaus eingefordert hatten, sprachen sich Anfang 2023
mit Dietmar Woidke, Franziska Giffey undManuela Schwesig drei weitere Länderregierung-
schefs massiv gegen eine Erhöhung der Rundfunkbeiträge ab 2025 aus3. So formulierte etwa
Dietmar Woidke4:

„Es wird und kann 2024/2025 keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben. Ich halte es für
möglich, dass es künftig eine andere Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt. Wir
werden uns grundsätzlich darüber unterhalten müssen, wofür der öffentlich-rechtliche Rund-
funk zuständig ist.“

Schwesig5 ergänzte, dass es bereits 2021 eine Erhöhung des Beitrages gegeben habe und eine
weitere Erhöhung aus ihrer Sicht nicht vertretbar sei. In der Tagespresse sind derartige Er-
klärungen durchaus positiv aufgenommen und bewertet worden6.

Diesen Rufen ihrer Regierungschefs wollten die Mitglieder der Rundfunkkommission der
Länder mit einer am 19./20.1.2023 in Deidesheim durchgeführten Klausurtagung Rechnung
tragen. Die dafür federführende Landesregierung Rheinland-Pfalz erläutert das Wesen der
Rundfunkkommission mit den knappen Worten7:

„In der Rundfunkkommission befinden sich die Länder in ständigem Austausch zu Fragen
der Medienpolitik und -gesetzgebung – traditionell koordiniert von Rheinland-Pfalz. In sog.
Staatsverträgen wird der Rechtsrahmen für die Medien in Deutschland geschaffen.“

Im Vorfeld der Beratungen dieses Gebildes hat Hartung8 alle 16 Ländervertreter zu ihren
Erwartungen an die Klausurtagung befragt und damit einen anerkennenswerten Beitrag zur
Transparenzförderung dieses stets und nicht nur in Klausurtagungen hinter verschlossenen

1 Anschaulicher Bericht von Ritgen, Der Landkreis 2022, 690.

2 Markus Söder hat sein Mandat im ZDF-Verwaltungsrat Ende Dezember 2022 niedergelegt; dazu Hanfeld,
Zeit ist Geld, FAZ vom 11.1.2023, 13.

3 Huber, Zuerst reformieren, dann kassieren, Tagesspiegel vom 13.1.2023, 23; Hertreiter, Nicht einen Cent
mehr, Süddeutsche Zeitung vom 14.1.2023, 4.

4 Zitiert in: Folgen fürs Fernsehen, Berliner Zeitung vom 10.1.2023, 9.

5 Zitiert nach Becker, Schwesig sagt Nein zur Erhöhung der Beiträge für ARD und ZDF, Nordkurier vom
20.1.2023.

6 So etwa Hertreiter (Fn. 3): „Sie lehnt sich damit nicht lebensbedrohlich aus dem Fenster. Sie hat recht. Wer
die ARD retten will, darf den Beitrag jetzt nicht erhöhen. Die ARD hat nicht zu wenig Geld. Sie gibt es falsch
aus.“; Huber (Fn. 3): „Die Anstalten riskieren eine Menge. Sie spielen mit der Akzeptanz in der Bevölkerung,
sie fordern die Politik zu einer härteren Gangart heraus. Und das, wo bei ARD, Deutschlandradio und ZDF
Demut und Bescheidenheit angesagt wären.“

7 Im Wikipedia-Eintrag heißt es dazu etwas ausführlicher: „Die Rundfunkkommission der Länder ist die stän-
dige Vermittlungsinstanz zwischen den einzelnen Bundesländern in Deutschland. Sie dient als Gesprächs-
forum für die gemeinsame Medienpolitik und als Beschlussinstanz, deren Ergebnisse den Landesregierungen
und den Landesparlamenten zur Abstimmung vorgelegt werden. In der Kommission wird auch die Frage
des Rundfunkbeitrags diskutiert. Der Vorsitz der Rundfunkkommission der Länder wird seit der Einrich-
tung dieses Gremiums in der Zeit von Peter Altmeier stets in Personalunion vom Ministerpräsidenten von
Rheinland-Pfalz ausgeübt.“ In Lehrbüchern oder Kommentaren zum Rundfunkrecht findet die Rundfunk-
kommission demgegenüber, wenn überhaupt, nur spärliche Beachtung (So etwa bei Goerlich/Zimmermann
in Binder/Vesting [Hrsg.], Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2018, § 5 Rz. 4 sowie 7 Rz. 2 RFinStV). Eine gesetzliche
Verankerung hat die Rundfunkkommission der Länder lediglich in §§ 5 Abs. 2 S. 3, 7 RFinStV gefunden.

2 Aufsätze ZG 1/2023
Henneke – Durch Rundfunkgesetzgebung gebotene Strukturoptimierung

80



Türen tagenden Gremiums geleistet, an dem Rudolph9 jüngst zutreffend kritisiert hat, dass
Medienpolitik

„kein Vorrecht für Staatssekretäre sein darf, sondern in die Hände der Ministerpräsidenten
gehört, um politische Verantwortung erkennbar zu machen. Denn eine echte Reform bedeu-
tet, Entscheidungen zu treffen, die genuin politischer Natur sind. Und dies können letzten
Endes nur ausreichend demokratisch legitimierte Institutionen leisten, aber keine exekutivfö-
deralistischen Kommissionen.“

Hartungs Befragungen haben im Wesentlichen folgenden Befund ergeben: Die rheinland-
pfälzische Staatssekretärin Heike Raab, die die Arbeit der Rundfunkkommission koor-
diniert, äußerte ganz unverblümt die Zielvorstellung, dass sich die Rundfunkkommission
mit Maßnahmen beschäftigen werde10,

„um lenkend auf die Höhe des Rundfunkbeitrags ab 2025 zu wirken, bevor die Gebühren-
kommission KEF ihren Bericht vorlegt“.

Sie sei zuversichtlich,

„dass sich eine schnelle Umsetzung der Flexibilisierungsmöglichkeiten des 3. MÄStV dämp-
fend auf den künftigen Beitrag auswirken könnte“

und es um nichts weniger als eine

„Neubegründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“

gehen müsse. Auch weitere Medienstaatssekretäre erklärten bei Hartungs Abfrage, dass
eine Beitragserhöhung nicht vermittelbar sei und erinnerten an finanzwirksame Selbstver-
pflichtungserklärungen der Sender.

Im sich anschließenden Beschluss der Rundfunkkommission wurde die Beitragsfrage dem-
gegenüber nicht unmittelbar angesprochen, sondern nur die Erwartung zum Ausdruck ge-
bracht an

„erhöhte Anstrengungen der Anstalten und ihrer Gremien, um den bereits angestoßenen Re-
formprozess aktiv voranzutreiben und konstruktiv fortzusetzen. Die Länder erwarten zudem,
dass ARD und ZDF die Möglichkeiten des 3. MÄStV zur Flexibilisierung des Programms mit
Inkrafttreten im Sommer 2023 nutzen.“

Bei der Präsentation der Ergebnisse der Klausurtagung durch den Chef der Sächsischen
Staatskanzlei, Oliver Schenk, und Staatssekretärin Heike Raab wurde allerdings eine deutlich
härtere Gangart eingeschlagen. Hartung berichtet darüber11, dass Schenk davon gesprochen
habe,

8 In medienpolitik.net vom 3.1. – 17.1.2023; zusammenfassend Hartung, Raus aus der Routine, FAZ vom
18.1.2023, 13.

9 Rudolph, Mut zur Entscheidung, medienpolitik.net vom 1.2.2023.

10 Hartung/Raab, Eine Erhöhung des Beitrags muss nicht sein, FAZ vom 19.1.2023, 13.

11 Hartung, Eine Zukunftskommission, FAZ vom 21.1.2013, 16; ebenso Tieschky, Ist euch noch zu helfen?, Süd-
deutsche Zeitung vom 7.2.2023, 19.
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„dass die Akzeptanzlücke und tektonische Spannungen so gravierend seien, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag nicht wahrnehme“.

Meier12 zitiert Schenk mit der Formulierung, die Anstalten sollten „unter Druck gesetzt“
werden. Auch Huber13 spricht von „klaren Ansagen“ und von von den Ländern aufzubau-
endem Druck auf die öffentlich-rechtlichen Sender.

Raab brachte die Erwartung zum Ausdruck, dass zum Wegfall linear verbreiteter Sparten-
sender noch in diesem Jahr Entscheidungen in Anstalten fallen könnten14. Meier15 und
Hartung16 nannten in diesem Zusammenhang neben den ARD-Sendern One und alpha
auch ZDFneo, wobei Hartung und Tieschky hinzufügten, dass selbst, wenn die lineare Ver-
breitung dieser Sender noch 2023 beendet werden sollte, was unsicher sei, die damit ver-
bundenen Einsparungen sehr überschaubar seien. Bezogen auf One war bei Buß17 von der
vom neuen ARD-Vorsitzenden Gniffke versprochenen „Abwicklung eines Zombie-Kanals“
die Rede.

Angesichts dieser Äußerungen von Ländervertretern zur künftigen Beitragshöhe und des
öffentlich artikulierten Drucks auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im laufen-
den Finanzbedarfsanmeldeverfahren ist daran zu erinnern, dass die letzte intensive Diskus-
sion um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gerade einmal drei Jahre zurückliegt und letzt-
lich vom BVerfG entschieden werden musste. Daher lohnt sich ein Blick auf die vom
BVerfG in langer Rechtsprechungstradition aktualisierten verfassungsrechtlichen Vorgaben
aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG.

II. Jüngst erneut aktualisierte Vorgaben des BVerfG

Unter Bezugnahme darauf hat das BVerfG mit Beschluss vom 20.7.202118 nach den grund-
legenden Entscheidungen vom 22.2.199419 und vom 11.9.200720 erneut u.a. entschieden:

„Die Festsetzung des Rundfunkbeitrags muss frei von medienpolitischen Zielsetzungen erfol-
gen. Danach hat der Gesetzgeber durch materielle, prozedurale und organisatorische Vorkeh-
rungen sicherzustellen, dass die Rundfunkanstalten durch eine bedarfsgerechte Finanzierung
ihren Funktionsauftrag erfüllen können21.

Der Grundsatz der Trennung zwischen der allgemeinen Rundfunkgesetzgebung und der Fest-
setzung des Rundfunkbeitrags soll Risiken einer mittelbaren Einflussnahme auf die Wahrneh-

12 Meier, Zumindest kleine Fortschritte, Die Welt vom 23.1.2023, 7.

13 Huber, Klare Ansagen, Tagesspiegel vom 21.1.2023, 25.

14 Hartung (Fn. 11), FAZ vom 21.1.2023, 16; ebenso Tieschky, Zusammenrücken, Süddeutsche Zeitung vom
21.1.2023, 44.

15 Meier (Fn. 12), Die Welt vom 23.1.2023, 7.

16 Hartung, Wir brauchen angemessene Gehälter, FAZ vom 24.1.2023, 13.

17 Buß, Mediathek ist mega-out, Spiegel-Online vom 20.1.2023.

18 BVerfGE 158, 389.

19 BVerfGE 90, 60.

20 BVerfGE 119, 181.

21 BVerfGE 155, 389 (421 f.) Rn. 85.
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mung des Programmauftrags ausschließen und damit die Programmfreiheit der Rundfunk-
anstalten sichern. Da Programmentscheidungen finanzielle Voraussetzungen und Finanzent-
scheidungen programmliche Konsequenzen haben, kann über Entscheidungen zur Finanz-
ausstattung auf indirekte Weise Einfluss auf die Erfüllung des Rundfunkauftrags genommen
werden22. Insbesondere darf eine Entscheidung über Zeitpunkt, Umfang oder Geltungsdauer
der Beitragsfestsetzung nicht zu Zwecken der Programmlenkung oder der Medienpolitik be-
nutzt werden23.

Die staatlichen Vorgaben dürfen nicht so detailgenau sein, dass sich daraus der Rundfunk-
beitrag der Höhe nach ableiten ließe24.

Das Gebot der Trennung der medienpolitischen Konkretisierung des Rundfunkauftrags einer-
seits und der Beitragsfestsetzung andererseits bedarf der prozeduralen Absicherung25. Um
sachfremde Einflüsse auf Beitragsentscheidungen zu verhindern, ist an der Gefahrenquelle
anzusetzen und bereits im Vorfeld die Möglichkeit rechtswidriger Kompetenzwahrnehmun-
gen soweit wie möglich auszuschließen. Das Verfahren der Beitragsfestsetzung genügt den
verfassungsrechtlichen Anforderungen, wenn es Einflussnahmen des Staates auf die Pro-
grammgestaltung der Rundfunkanstalten wirksam ausschließt26. Es muss gesichert sein, dass
die auf ihren Programmentscheidungen basierenden Bedarfskonkretisierungen die Grundlage
der Bedarfsermittlung und der ihr folgenden Beitragsfestsetzungen bilden27.

Von Verfassungs wegen muss sichergestellt sein, dass Programmneutralität und Programm-
akzessorietät der Beitragsentscheidung gewahrt bleiben28. Programmliche und medienpoliti-
sche Zwecke scheiden in diesem Zusammenhang aus29.“

Das bedeutet allerdings keineswegs, dass die Landesgesetzgeber nicht in der Lage wären, die
Höhe des Rundfunkbeitrags wirksam vorzubestimmen, führt doch das BVerfG im Be-
schluss vom 20.7.2021 ebenfalls aus:

„Das bedeutet nicht, dass dem Gesetzgeber medienpolitische oder programmleitende Entschei-
dungen als solche versagt sind. Sein medienpolitischer Gestaltungsspielraum bleibt erhalten.
Zu dessen Ausfüllung ist er aber auf die allgemeine Rundfunkgesetzgebung verwiesen30. Der
Gesetzgeber kann die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in abstrakter Weise fest-
legen und damit auch den Finanzbedarf umgrenzen31.

Der Vortrag des Landes Sachsen-Anhalt, dass es sich seit Jahren unter den Ländern vergeb-
lich um eine Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bemüht habe, rechtfertigt

22 BVerfGE 158, 389 (422) Rn. 86.

23 BVerfGE 158, 389 (422) Rn. 87.

24 BVerfGE 158, 389 (423) Rn. 89.

25 BVerfGE 158, 389 (423) Rn. 90.

26 BVerfGE 158, 389 (423) Rn. 91.

27 BVerfGE 158, 389 (424) Rn. 93.

28 BVerfGE 158, 389 (425) Rn. 96.

29 BVerfGE 158, 389 (425) Rn. 97.

30 BVerfGE 158, 389 (422) Rn. 87.

31 BVerfGE 158, 389 (422) Rn. 88.
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die Abweichung von der Feststellung des Finanzbedarfs in der Sache nicht. Dem steht der
Grundsatz der Trennung zwischen der allgemeinen Rundfunkgesetzgebung und der Festset-
zung des Rundfunkbeitrags entgegen. Der Rundfunkgesetzgeber kann den Finanzbedarf des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks mittelbar und in grundsätzlich zulässiger Weise durch seine
Entscheidungen zu Art und Anzahl der Rundfunkanstalten sowie der anzubietenden Pro-
gramme beeinflussen. Hier hat aber auch das Land Sachsen-Anhalt ohne Beanstandung dem
MStV zugestimmt, der die Anzahl der Fernseh- und Hörfunkprogramme vorgibt. Eine Struk-
turreform der Rundfunkanstalten oder eine Reduzierung der anzubietenden Programme war
mit der Verabschiedung des MStV nicht verbunden32.“

Die Botschaft des BVerfG lässt sich in den einfachen Satz kleiden: „Das Geld folgt der von
den Landesgesetzgebern auszuformenden Aufgabe“ – oder umgekehrt: „Auch im Rund-
funkrecht gibt es keinen goldenen Zügel“.

III. Die Möglichkeiten des 3. MÄStV zur Flexibilisierung des Programms

Betrachtet man die im 3. MÄStV enthaltenen, eingangs angesprochenen Regelungen näher,
die sich mit den insbesondere von Raab so bezeichneten „Flexibilisierungsmöglichkeiten
des 3. MÄStV“ bzw. dem „Wegfall von linear verbreiteten Spartensendern“ befassen, stellt
man fest, dass – wie beim MStV selbst, so auch beim 3. MÄStV – die Länder ihrerseits er-
neut von einer Strukturreform der Art und Anzahl der Rundfunkanstalten oder einer Redu-
zierung der anzubietenden Programme abgesehen und auch den Auftrag nicht inhaltlich
fokussiert, sondern trotz Goethes Mahnung: „Getretner Quark wird breit, nicht stark“ auf
30 Textzeilen redundant aufgebläht haben33.

Neu geregelt wurde in § 28 nach der fortbestehenden Beauftragung der ARD Das Erste,
von neun im Einzelnen aufgeführten Rundfunkanstalten veranstalteten Dritten Program-
men, des ZDF sowie von 3sat und Arte in dessen Abs. 5, dass die Programme tagesschau24,
ONE, ARD-alpha, ZDFinfo, ZDFneo, Phoenix und KI.KA ebenfalls weiterhin beauftragt
sind und die Beauftragung auf die auf der Grundlage des neu eingefügten § 32a überführ-
ten, ausgetauschten oder wiederhergestellten Programme übergeht.

In § 32a MÄStV ist normiert, dass die Landesrundfunkanstalten in der ARD und das ZDF
die vorgenannten sieben Fernsehprogramme ganz oder teilweise einstellen oder deren In-
halte in Angebote gleichartigen Inhalts ins Internet überführen können. Zu diesem Zweck
sind detaillierte Angebotskonzepte zu erstellen, in denen darzulegen ist, dass der Auftrag
auch durch das veränderte Angebot erfüllt wird und die Änderung des Angebots dem Auf-
trag unter Berücksichtigung des geänderten Nutzerverhaltens dem Entwicklungsbedarf ent-

32 BVerfGE 158, 389 (430) Rn. 110.

33 AH Berlin, Drs. 19/0724, 10 f.; dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis 2022, 9 (9 f.); Henneke, Die Länder ma-
chen ihren Job nicht, FAZ vom 12.1.2022, 13; Henneke, NVwZ 2022, 1409. Dazu nur ein Realsatire darstel-
lendes Beispiel: „Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die Aufgabe, ein Gesamtangebot für
alle zu unterbreiten. Allen Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht
werden. Dabei erfolgt eine angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen, insbesondere von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der Belange von Menschen mit Behinderungen und der Anliegen
von Familien.“
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spricht. Die Aufgabe, Angebotskonzepte für die Gemeinschaftsangebote Phoenix und KI.
KA zu erstellen, ist von den beteiligten Rundfunkanstalten gemeinschaftlich auszuüben.

In § 32a Abs. 4 ist – worauf die Protagonisten der gesetzlichen Änderung im Sommer 2022
wegen der damit vermeintlich verbundenen Stärkung der Gremienkompetenzen nicht
müde wurden, wieder und wieder hinzuweisen – schlicht normiert worden, dass die Ent-
scheidung über die Einstellung des Fernsehprogramms und das neue oder veränderte An-
gebotskonzept der zu begründenden Zustimmung des zuständigen Gremiums der Rund-
funkanstalt bedürfen34, was im Umkehrschluss bedeutet, dass entsprechende Initiativen
von den Intendanten der Rundfunkanstalten auszugehen haben. Von zu hebendem, trotz
hoher Inflationsrate Beitragsstabilität gewährleistendem Einsparpotential ist dabei in keiner
Weise die Rede. Ganz im Gegenteil, hat doch Robra35 zutreffend darauf hingewiesen, dass
dabei lediglich ein finanzieller Mehrbedarf für das Programm ausgeschlossen sein müsse
und eine unüberlegte Einstellung wichtiger Programme ausgeschlossen sei, zumal die Be-
gründungslast für Veränderungen hoch und transparenzgesichert sei. Willkür von Gremien
und Intendanten sei ebenfalls ausgeschlossen.

Zur Begründung der geschaffenen Flexibilisierungsmöglichkeit bei sieben Spartenprogram-
men in § 28 Abs. 5 i.V.m. § 32a MÄStV wird eher ausgreifend ausgeführt36, dass die Beauf-
tragung der öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme an die Lebenswirklichkeit veränder-
ter Mediennutzung in einer konvergenten Medienwelt angepasst, flexibler ausgestaltet und
mit der – ja auf lediglich sieben Spartensender beschränkten – Neuregelung vorgeblich si-
chergestellt werde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch künftig unter den Bedin-
gungen der modernen Massenkommunikation auch und gerade in einem von Konzentrati-
ons- und Monopolisierungstendenzen geprägten Umfeld seinem verfassungsrechtlichen
Funktionsauftrag nachkommen könne.

Wie dies konkret durch die Einstellung von sieben Spartenprogrammen oder deren Über-
führung ins Internet bewerkstelligt werden soll, bleibt allerdings unerwähnt. Behauptet
wird stattdessen, dass das bisherige Verfahren der Einzelbeauftragung dieser konkreten
Programme den Erfordernissen, das öffentlich-rechtliche Angebot fortzuentwickeln, nicht
in gleicher Weise Rechnung tragen könne. Statt von mit signifikanten Einsparungen ver-
bundener Reduktion ist also im gegenwärtigen, sich im Gesetzgebungsverfahren befindli-
chen 3. MÄStV im Gegenteil von Fortentwicklung die Rede, um dem von Konzentration
und Monopolisierungstendenzen geprägten Umfeld erfolgreich und funktionsgerecht Paroli
bieten zu können.

So wird denn auch folgerichtig hinzugefügt, dass allein der Weg der Auftragserfüllung, ins-
besondere durch die erweiterte Möglichkeit des Einsatzes alternativer Verbreitungsformen
und internetspezifischer Gestaltungsmittel, von der Flexibilisierung betroffen sei, nicht aber
der konkret in § 26 definierte Funktionsauftrag als solcher. Ausdrücklich herausgestellt
wird, dass die Rundfunkanstalten zur inhaltlichen Erbringung entsprechender Angebote

34 Dazu Henneke, Der Landkreis 2022; Henneke, NVwZ 2022, 1409 (1410).

35 Robra, Den Gremien eine Gasse, FAZ vom 25.6.2022, 16.

36 AH Berlin, Drs. 19/0724, 26 ff.
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unverändert verpflichtet seien und lediglich die zur unberührt bleibenden, gesetzlich ver-
pflichtenden Auftragserfüllung zur Verfügung stehenden alternativen Ausspielwege sach‑,
adressaten- und zielgruppengerecht erweitert würden, ohne dass ein quantitativer Ange-
botszuwachs erfolgen dürfe.

In der Begründung zu § 32a wird ebenfalls hervorgehoben37, dass zu gewährleisten sei, dass
der gesetzliche Auftrag auch nach Wegfall des bisherigen Angebots bzw. durch das neue
Angebot erfüllt werde und nicht hinter dem bisher Beauftragten zurückbleiben dürfe.

Ausdrücklich herausgestellt wird zudem, dass der Gesetzgeber in § 28 Abs. 5 MÄStV expli-
zit zum Ausdruck bringe, dass er

„Angebote mit diesem inhaltlichen Zuschnitt auch weiterhin für erforderlich hält. Besonders
hohe Begründungsanforderungen müssen daher an das ersatzlose Einstellen eines Fernseh-
programms gestellt werden.“

Die gesetzlich überdies vorgegebene Begründung der Einstellungsentscheidung bzw. von
neuen oder veränderten Angebotskonzepten habe sich daher insbesondere auch zu der Fra-
ge zu verhalten, ob und wie nach Überführung oder Einstellung weiterhin von einer Erfül-
lung des Funktionsauftrages ausgegangen werde.

Die im 3. MÄStV von den Ländern in Kenntnis der vom BVerfG im Juli 2021 erneut auf-
gezeigten Regelungsmöglichkeiten zu medienpolitischen und programmleitenden und sich
auf diese Weise auf den Finanzbedarf auswirkenden Entscheidungsoptionen zu Art und
Anzahl der Rundfunkanstalten sowie der anzubietenden Programme getroffenen Neu-
regelungen haben mithin weder zu einer Fokussierung des Auftrags noch zu von den Län-
dern verantworteten strukturellen Rückführungen bei den Rundfunkanstalten geführt, son-
dern die Verantwortungsstrukturen zwischen den Ländern einerseits und den Rundfunk-
anstalten und ihren Gremien andererseits verunklart, zum Teil verwischt und zum Teil ver-
lagert38.

Das führt dazu, dass in den derzeit laufenden Beratungen in den Parlamenten über die Zu-
stimmung zum 3. MÄStV insbesondere auf die gebotene Modernisierung und Flexibilisie-
rung und mithin die „Aufrüstung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter den Bedin-
gungen der modernen Massenkommunikation verwiesen wird, um mit seinem verfassungs-
rechtlichen Funktionsauftrag in einem von Konzentration und Monopolisierungstendenzen
geprägten Wettbewerbsumfeld bestehen zu können, und dabei den Anstalten mit ihren
Gremien zur Erreichung dieses Ziels bei der Veränderung des linearen Ausspielwegs von
sieben Programmen hohe Darlegungs- und Begründungslasten auferlegt werden, die bei
der ersatzlosen Einstellung von Fernsehprogrammen zu „besonders hohen Begründungslas-
ten“ verdichtet werden.

In völligem Kontrast dazu stehen die „klaren Ansagen“ von Ländervertretern an und der
Druck auf die Sender bezogen auf „Entscheidungen der Anstalten zum Wegfall linearer
Spartensender noch in diesem Jahr“ im Umfeld der Tagung der Rundfunkkommission.

37 AH Berlin, Drs. 19/0724, 34 f.

38 Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis 2022, 9 (11 f.); Henneke (Fn. 33), FAZ vom 12.1.2022, 13.
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Hier wird entgegen den eindeutigen Vorgaben Karlsruhes nur 1 ½ Jahre nach dem
BVerfG-Beschluss mit der politischen Zielvorgabe künftiger Beitragsstabilität den Anstalten
eine medienpolitische Zielsetzung abverlangt, die zu verantworten die dafür verantwort-
lichen Länder sich selbst nicht in der Lage gesehen haben. Das BVerfG hat demgegenüber
in nicht zu überbietender Eindeutigkeit zur Wahrung eines wirksamen, wenngleich norma-
tiv nicht uneinschränkbaren Grundrechtsschutzes aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG hervorgehoben,
dass es gilt, sachfremde Entscheidungen auf Beitragsentscheidungen nicht nur bei der ab-
schließenden Entscheidung in den Landtagen zu verhindern, sondern „an der Gefahren-
quelle“ – und genau das ist die politische Intervention auf die Anstalten wie auf die KEF
durch „klare Ansagen“, „Druck“ oder bestimmte Ergebniserwartungen – anzusetzen und
deshalb bereits „im Vorfeld die Möglichkeit rechtswidriger Kompetenzwahrnehmungen so-
weit wie möglich auszuschließen“, was gebietet, Einflussnahmen des Staates auf die Pro-
grammgestaltung der Rundfunkanstalten – insoweit geht die Einforderung des Wegfalls li-
near verbreiteter Spartensender weit darüber hinaus – wirksam auszuschließen.

Das hat auch Konsequenzen für das im RFinStV geregelte und sich derzeit auf der ersten
Stufe befindende dreistufige Finanzbedarfsermittlungs- und -festsetzungsverfahren für die
Beitragsperiode 2025 bis 2028:

Nach § 7 Abs. 1 RFinStV erhält die Rundfunkkommission der Länder von den Rundfunk-
anstalten zeitgleich die der KEF zugeleiteten Bedarfsanmeldungen und diese erläuternde so-
wie ergänzende Unterlagen der Rundfunkanstalten, was in Kürze erneut geschehen wird.
Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs durch die KEF sind die Rundfunk-
anstalten nach § 5 Abs. 1 RFinStV sodann durch die KEF angemessen zu beteiligen und
nach Bedarf zu den Beratungen hinzuzuziehen. Vor der abschließenden Meinungsbildung
der KEF ist den Rundfunkanstalten zudem Gelegenheit zu einer Stellungnahme und Erörte-
rung auf der Basis der Berichtsentwurfs der KEF zu geben. Nach § 5 Abs. 1 S. 3 RFinStV
wird dieser Berichtsentwurf auch an die Rundfunkkommission der Länder übersandt. Die
Stellungnahmen der Rundfunkanstalten sind sodann nach § 5 Abs. 1 S. 4 RFinStV von der
KEF in deren endgültigen Bericht, der nach § 7 Abs. 2 S. 1 RFinStV Grundlage für eine Ent-
scheidung der Landesregierungen und der Landesparlamente ist, einzubeziehen. Sodann
heißt es in § 7 Abs. 2 S. 2 und 3 RFinStV, dass vom Beitragsvorschlag der KEF länderseitig
beabsichtigte und zu begründende Abweichungen von der Rundfunkkommission der Län-
der mit den Rundfunkanstalten unter Einbeziehung der KEF erörtert werden sollen.

Die Zuleitung der Bedarfsanmeldung durch die Rundfunkanstalten auch an die Rundfunk-
kommission der Länder ermöglicht dieser in diesem Stadium allerdings keinerlei aktive
Einwirkungsmöglichkeit, wäre doch ihre Beteiligung am Bedarfsermittlungsverfahren ver-
fassungswidrig, soweit sie einen Grundrechtseingriff im Verfahren ermöglichte39, geht es
bei dem normierten Verfahren doch gerade um normativen Grundrechtsschutz durch Ver-
fahren. Dies gilt umso mehr, wenn dem Zeitpunkt nach die Vorlage der Bedarfsanmeldun-
gen an die Rundfunkkommission auch die funktionsgemäße Tätigkeit der KEF überspielen
und damit insgesamt die Selbständigkeit der drei Verfahrensstufen in ihrem Sachbezug auf
die Grundrechtsverwirklichung latent beseitigen könnte40, hat doch das BVerfG41 für die

39 Goerlich/Zimmermann (Fn. 7), § 7 RFinStV Rz. 2.
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zweite Verfahrensstufe betont, dass es sich bei der Kontrolle der KEF nicht um eine politi-
sche, sondern um eine fachliche Aufgabe durch ein sachverständig zusammengesetztes Gre-
mium handelt, dem es nicht zusteht, die Kontrolle der Bedarfsanmeldungen auch auf eige-
ne Erwägungen zur Vernünftigkeit und Zweckmäßigkeit der jeweiligen Programmentschei-
dungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu erstrecken.

Das bedeutet, dass die Regelungen über die Einbeziehung der Rundfunkkommission der
Länder in §§ 5 Abs. 1 S. 3, 7 RFinStV dahingehend auszulegen sind, dass ihr damit ermög-
licht werden soll, beabsichtigte Abweichungen nach unten von der Bedarfsanmeldung (§ 7
Abs. 1) oder dem in Aussicht gestellten Vorschlag der KEF (§ 5 Abs. 1 S. 3) intern bekannt
zu machen, damit die Rundfunkanstalten und die KEF als primär zur autonomen Beitrags-
ermittlung im Rahmen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berufene Akteure auf ab-
sehbare Einwände der durch die Rundfunkkommission transportierten Verfassungsorgane
der Länder bereits auf der zweiten der drei Verfahrensstufen reagieren können42.

Um bereits die Gefahr eines gegenüber der Rundfunkkommission vorauseilenden Gehor-
sams der KEF wirksam auszuschließen, ist es verfassungsrechtlich dabei zudem angezeigt,
eine Stellungnahme der Rundfunkkommission erst dann zuzulassen, wenn die interne Mei-
nungsbildung innerhalb der KEF abgeschlossen ist und lediglich der formale Akt des Be-
richtsabschlusses aussteht43.

Das heißt für die aktuelle Diskussion, dass sich einerseits die Rundfunkanstalten bei der
Bedarfsanmeldung sowie die KEF bei der fachlichen Finanzbedarfsüberprüfung und -er-
mittlung von „klaren Ansagen“ und „Druck“ der Politik unbeeindruckt zu zeigen haben,
die Anstalten aber dennoch selbstverständlich gehalten sind, alle ihnen möglichen Einspar-
möglichkeiten und Synergien auszuschöpfen, um zu maßvollen, aber angemessenen Be-
darfsanmeldungen zu gelangen. Die KEF hat zudem auftragsgemäß nach § 3 Abs. 1
RFinStV die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Haushalte der öf-
fentlichen Hand bei ihrer Überprüfung mit zu berücksichtigen.

IV. Mediennutzung 2021/2022

Um beurteilen zu können, ob seitens der Rundfunkanstalten auch ohne „klare Ansagen“
und „Druck“ der Politik kraft autonom verantworteter Entscheidungen die im Beschluss
der Rundfunkkommission von den Ländern erwartete Nutzung der

„Möglichkeiten des 3. MÄStV zur Flexibilisierung des Programms mit Inkrafttreten im Som-
mer 2023“

mit finanzwirksamen Auswirkungen auf die Beitragshöhe 2025 – 2028 bereits im Anmel-
deverfahren erfolgt, ist kurz auf die Daten zur Mediennutzung 2021/2022 einzugehen.

40 Goerlich/Zimmermann (Fn. 7), § 7 RFinStV Rz. 2.

41 BVerfGE 90, 60 (102 f.); 119, 181 (223) Rz. 139; 158, 389 (424) Rz. 95.

42 So auch Goerlich/Zimmermann (Fn. 7), § 7 RFinStV Rz. 2.

43 Goerlich/Zimmermann (Fn. 7), § 5 RFinStV Rz. 4.
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Wirft man einen Blick auf die 2021 und 2022 erzielten Marktanteile der sieben im Fokus
der gegenwärtigen Diskussion stehenden Fernsehsender, gelangt man zu folgendem Be-
fund:

ZDFneo hat bei den linearen Programmen 2021 einen Marktanteil von 2,8 % und 2022 von
2,6 % bei einer Reichweite von fast 31 Mio. Personen über 14 Jahren erzielt und liegt damit
im Vergleich aller Sender auf dem 8. Platz hinter dem ZDF, ARD Das Erste, RTL, Sat 1,
Vox, Pro Sieben und Kabel 1 – aber vor allen in der ARD zusammengeschlossenen Dritten
Programmen, die die Plätze 9 (NDR), 11 (WDR), 14 (MDR), 15 (SWR/SR), 16 (BR), 20
(rbb) und 24 (HR) einnehmen. Die im gleichen Atemzuge genannten Programme ONE
und ARD-alpha liegen dagegen lediglich auf den Plätzen 25 und 46 mit Marktanteilen von
1,0 bzw. 0,1 – 0,2 %.

Die weiteren vier flexibilisierbaren, gegenwärtig aber nicht im Fokus der Diskussion stehen-
den Programme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Marktanteile bei der linearen Aus-
strahlung ebenfalls erheblich. Während ZDFinfo auf Platz 18 einen Marktanteil von 1,8 %
erreicht und sich damit in der Nähe des Bayerischen Rundfunks und des SWR/SR bewegt,
aber deutlich vor dem HR liegt, kommt tagesschau24 auf Platz 37 nur auf einen Marktanteil
von 0,4 – 0,5 %. Phoenix auf Platz 27 und KI.KA auf Platz 34 bewegen sich mit Marktantei-
len von 1,0 bzw. 0,6 – 0,7 % dazwischen.

Neben dem Blick auf die einzelnen Sender ist für die Beurteilung der aktuellen Diskussion
auch ein zumindest grober Blick auf das Verhältnis von linearer und non-linearer Bewegt-
bildnutzung geboten, wobei die Faustregel gilt: Je jünger die Nutzer sind, umso geringer ist
die Bewegtbildnutzung in absoluten Zahlen und umso mehr steigt der Anteil non-linearer
Videonutzung.

2022 haben alle Erwachsenen ab 14 Jahren an einem durchschnittlichen Tag fast 4 ½ Stun-
den (266 Minuten) mit der Nutzung von Bewegtbildinhalten verbracht, wovon mehr als ¾,
nämlich 205 Minuten, auf das lineare Fernsehen entfallen, wobei diese Werte um etwa eine
halbe Stunde täglich unter denen der Jahre 2015/16 liegen. Relativ gesehen steigt dabei die
non-lineare Nutzung, deren Anstieg gleicht aber den Rückgang in der TV-Nutzung quanti-
tativ nicht aus.

Bezogen auf Angebote des ZDF bzw. solchen, an denen das ZDF beteiligt ist (3sat, Arte,
Phoenix und KI.KA) – die Daten anderer Sender liegen mir nicht vor – beträgt die Relation
linearer zu non-linearen Ausspielwegen beim Sehvolumen gegenwärtig grob 94: 5.

Wer vor diesem Hintergrund bei der Frage nach der Einstellung oder Veränderung der
Ausspielwege von ZDFneo als Gremienmitglied mit der Frage konfrontiert wird, ob noch
2023 Derartiges in Erwägung gezogen werden kann, kann angesichts der hochrangigen
Platzierung von ZDFneo in der linearen Verbreitung nur mit einem klaren „nein“ antwor-
ten. Von Seiten des Intendanten sind derartige Erwägungen bisher nicht einmal angespro-
chen worden. Für die Sender ONE und ARD-alpha stellt sich die objektive Lage demgegen-
über völlig anders dar, so dass Überlegungen des neuen ARD-Vorsitzenden Gniffke44, über

44 Gniffke kündigt Beratungen der Intendanten zu Spartenkanälen an, DPA vom 31.1.2023; dazu auch Tieschky,
Die Federführer, Süddeutsche Zeitung vom 10.2.2023, 18.
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die Zukunft dieser Sender diskutieren und möglicherweise auch bereits kurzfristig entschei-
den zu wollen, nachvollziehbar sind, ohne dass mir insoweit ein Urteil darüber zusteht.

Das Zwischenfazit lautet: Die aktuellen, unter Beitragsstabilisierungsgesichtspunkten ge-
führten medienpolitischen Diskussionen um die Zukunft der Spartensender haben keine
unmittelbaren Auswirkungen auf das gegenwärtige Beitragsanmeldungs- und -ermittlungs-
verfahren.

V. Der Blick nach vorn

Aber nicht nur im 3. MÄStV ist die Senderstruktur unverändert geblieben, auch künftig
wollen die Länder die derzeitige Senderstruktur nicht verändern. Im Beschluss der Rund-
funkkommission vom 19./20.1.2023 heißt es dazu lediglich – was für sich genommen rich-
tig ist –, dass bestehende Strukturen durch Kompetenzzentren ersetzt, Mehrfachstrukturen
abgebaut sowie – damit sind die Dritten Programme adressiert – Mantelprogramme unter
Berücksichtigung der regionalen Vielfalt konzipiert werden sollen.

Dass ARD und ZDF zur „Beibehaltung des publizistischen Wettbewerbs“ nicht fusioniert
werden sollen, ist sicherlich eine richtige Zielvorgabe und ein tragfähiges Fundament für
die weitere rechtspolitische Diskussion.

Es ist aber auch nicht beabsichtigt, die Zahl der ARD-Anstalten zu reduzieren45 oder die
Auftragsdefinition signifikant zu schärfen46. Es sollen allerdings die Staatsverträge mit Blick
auf die Verschlankung der Organisationsstrukturen überarbeitet werden. Außerdem wer-
den die Anstalten aufgefordert, die programmliche und verwaltungsmäßige Zusammen-
arbeit deutlich auszubauen.

Im Vorwege haben sich bei Hartungs Umfrage47 unter den 16 Ländern manche Länderver-
treter durchaus mutiger gezeigt und dafür auch die diesbezüglich Entscheidungsverantwor-
tung der Länder anerkannt. So hat Hamburgs Senator Brosda zu einer „grundlegenden
Neubegründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ aufgerufen, wobei es den Ländern
gelingen möge, auf der Grundlage eines ambitionierten Zukunftsentwurfs

„aus dem Routinemodus auszubrechen und sich nicht bloß schrittweise nach vorne zu arbei-
ten“.

Dabei hebt er nicht nur die entscheidende Rolle der Politik hervor, sondern betont, dass
diese ihrerseits von außen stärker unter Druck gesetzt werden müsse, denn:

„Tiefgreifende Reformen entwickeln sich nicht isoliert in geschlossenen Räumen, sondern
durch Austausch und Diskussion, durch die Positionierung zu neuen Ansätzen und Gedan-
ken.“

45 Hartung (Fn. 8), FAZ vom 18.1.2023, 13 sowie Hartung (Fn. 16), FAZ vom 24.1.2023, 13;Meier (Fn. 12), Die
Welt vom 23.1.2023, 7; Tieschky (Fn. 14), Süddeutsche Zeitung vom 21.1.2023, 44; Huber (Fn. 13), Tages-
spiegel vom 21.1.2023, 25 sowie sehr kritisch Hanfeld, Saumagen, FAZ vom 21.1.2023, 16.

46 Tieschky (Fn. 14), Süddeutsche Zeitung vom 21.1.2023, 44; Tieschky (Fn. 11), Süddeutsche Zeitung vom
7.2.2023, 19.

47 Vgl. Fn. 8, dazu die folgende Aufbereitung.
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Thüringens Medienstaatssekretär Krückels hebt zunächst – bemerkenswerterweise als Ein-
ziger – die zutreffende Erkenntnis hervor:

„Falls die Länder sich nicht auf eine spürbare Modifizierung des Auftrags – oder vielmehr
der vielen Aufträge – der Rundfunkanstalten einigen können, wird die KEF weitere Erhöhun-
gen des Rundfunkbeitrags empfehlen.“

Daraus folgert er:

„Also müssen die Länder bei der Auftragsdefinition gut überlegen, ob ein modifiziertes ‘Wei-
ter so’ noch trägt oder ob Aufträge gestrichen, zusammengefasst oder Aufwendungen in be-
stimmten Bereichen gedeckelt werden sollten.“

Zu dem grundlegenden Verhältnis von ARD und ZDF haben sich allein die Staatskanzlei-
chefs von Sachsen und Sachsen-Anhalt geäußert. Während Sachsens Chef der Staatskanzlei
Schenk eine gezielte Aufgabenverteilung zwischen ARD und ZDF zwar anmahnt, aber offen
lässt, auf welchem Wege diese herbeigeführt werden soll, äußert sich Sachsen-Anhalts Chef
der Staatskanzlei Robra insoweit eindeutig: Auch er kritisiert zum wiederholten Male nach-
drücklich, dass ARD und ZDF in ihren Hauptprogrammen zu ähnlich seien, und zieht da-
raus sodann die Schlussfolgerung:

„Daher ist eine Neufassung des ARD-Staatsvertrages mein Bestreben, damit sich die ARD mit
ihrem regionalen Profil deutlich vom ZDF unterscheidet.“

Auch Schleswig-Holsteins Chef der Staatskanzlei Schrödter sieht klaren länderrechtlichen
Regelungsbedarf:

„Allerdings bleibt es Aufgabe der Länder, die Strukturen so zu verändern, dass Einsparpoten-
tiale generiert werden können. Hier sprechen wir dann aber nicht über Reförmchen, sondern
über Reformen. Es geht um die Fragen der Verfasstheit der ARD, also die grundsätzliche
Strukturfrage, wie die Anstalten zueinander und unter dem Dach der ARD sich finden sollen.
Wir brauchen das ‘Einer für alle-Prinzip’ für die Rundfunkanstalten.“

Tendenzielle Unterstützung findet Schrödter insoweit sowohl bei Bremens Staatsrat Joachim
als auch beim Chef der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern, Dahlemann. Beide
haben sich dafür ausgesprochen, die rechtlichen Vorgaben für die ARD als bisher bloßer
Arbeitsgemeinschaft ansonsten selbständiger Landesrundfunkanstalten zu stärken.

An diese Aussagen gilt es in der nun zu führenden Debatte konstruktiv anzuknüpfen und
die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks normativ so zu verändern, dass künftig
nachhaltige und dauerhafte Einsparpotentiale generiert werden können.

VI. Eckpfeiler einer Reform

Die Eckpfeiler einer solchen Reform sind vorstehend alle benannt worden. Nun gilt es, sie
im Detail auszuformen und aufzurichten: Das bedeutet anknüpfend an die Darlegungen
einzelner Ländervertreter:

1. Fortbestand von ARD und ZDF zur Beibehaltung und Weiterentwicklung des publizis-
tischen Wettbewerbs.

2. Klare, normativ vorgegebene Aufgabenverteilung zwischen ARD und ZDF.

ZG 1/2023 Aufsätze 13
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a) Der Auftrag des ZDF ist in § 5 ZDF-StV bereits dahingehend ausgeformt, dass das
ZDF mit seinen Angeboten einen objektiven Überblick über das Weltgeschehen,
insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit vermitteln und das
Geschehen in den einzelnen Ländern im vereinten Deutschland und die kulturelle
Vielfalt Deutschlands angemessen darstellen soll.

b) Der ARD-StV enthält demgegenüber insoweit eine dringend ausfüllungsbedürftige
Leerstelle, die es sowohl mit Blick auf das von Robra wiederholt zu Recht ange-
mahnte „regionale Profil“ als auch bezogen als die von Schrödter und anderen zu-
treffend angemahnte Struktur für die abgestimmte „Einer für alle-Arbeit“ unter
dem einen Dach ARD auszufüllen gilt.

3. Wenn es zudem gelingt, für die Dritten Programme das Konzept eines Mantelpro-
gramms unter Berücksichtigung der regionalen Vielfalt funktionsgerecht zu etablieren,
könnte damit die Frage der Fusion zwischen ARD-Anstalten unter Umständen auf der
Zeitachse hinausgeschoben werden.

4. Anstaltsübergreifende Zusammenarbeit, die nach den Vorstellungen der Rundfunk-
kommission „der Regelfall werden muss“, ist solange zu begrüßen, als damit die Auf-
rechterhaltung klarer Verantwortungsstrukturen verbunden bleibt.

5. Sofern es gelingt, die Beauftragungsprofile von ZDF und ARD normativ einerseits in
zentralen Punkten gegeneinander abzugrenzen (Deutschland, die kulturelle Vielfalt und
das Weltgeschehen bereits hier, republikweit relevante regionale Berichterstattung künf-
tig dort), andererseits aber den publizistischen Wettbewerb zwischen ihnen einschließ-
lich der Landesrundfunkanstalten aufrechtzuerhalten, sollte man sich an die Beantwor-
tung der weiteren Strukturfrage herantrauen, ob nach § 28 Abs. 4 MStV die Vollpro-
gramme 3sat und Arte auch weiterhin dauerhaft gemeinsam von den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF unter Beteiligung öf-
fentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter veranstaltet oder eine klare, Synergien
wie Verantwortlichkeit fördernde Zuordnung auf einen Sender nach dem spezifizierten
Auftrag von ARD und ZDF vorgenommen werden sollte.

6. Dass bei alledem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einschließlich ihrer Gre-
mien sowie die KEF ihren gesetzlichen Aufgaben vollständig und unter kritischer Be-
gleitung der Öffentlichkeit nachkommen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, an die
nachdrücklich zu erinnern die Vorgänge insbesondere im rbb aber mehr als hinrei-
chend Anlass geben.

14 Aufsätze ZG 1/2023
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Gehaltvolle politische Verantwortungsübernahme
bei bloßer Ausübung einer Abweichungsbefugnis

von Vorschlägen der KEF?

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Aktualität und Relevanz der

Fragestellung

Mitte Februar 2023 habe ich anlässlich
unzähliger öffentlicher Äußerungen von
(Medien-)Politikern im Ergebnis verneinend
die Frage aufgeworfen, ob sich die durch
Rundfunkgesetzgebung der Länder gebo-
tene, bis heute indes unterbliebene Auf-
tragsfokussierung und Strukturoptimie-
rung durch „klare Ansagen“ an und „Druck“
auf die Sender durch Ministerpräsidenten
und Regierungsbeamte ersetzen lässt1,
und die These vertreten, dass es für einen
stabilen Rundfunkbeitrag über 2024 hi-
naus zu spät ist2.

Abgesehendavon,dassdie „Ansagen“und
der „Druck“ im Laufe dieses Jahres zu
ständigwiederholtermedienpolitischerBe-
gleitmusik geworden sind, ist zumindest
vordergründig wenig geschehen: ARD,
ZDF und Deutschlandradio haben Ende
April 2023 ihren Finanzbedarf für die Bei-
tragsperiode 2025 – 2028 bei angesichts
der hohen Inflation moderaten Erhöhungs-
erwartungen angemeldet. Seither prüft die
KEF die Anmeldungen geräuschlos „auf
Herz und Nieren“ und hat öffentlich ange-
sichts des auch auf sie wiederholt ausge-
übten politischen Drucks mit Blick auf die
angestrebte Beitragsstabilität durch ihren
Vorsitzenden auf ihren aus dem Grundge-
setz abgeleiteten, staatsvertraglich nor-
mierten fachlichen Prüfungs- und Ermitt-
lungsauftrag hingewiesen3.

Der dritte MÄStV ist am 1.7.2023 in Kraft
getreten. Auswirkungen auf die Auswahl
der linear ausgestrahlten Fernsehsender
und -programme haben sich daraus – ent-
gegen erster Ankündigungen des ARD-
Vorsitzenden Gniffke – bisher ebenfalls
nicht ergeben. Der eingesetzte Zukunftsrat
hat bisher auch lediglich im Stillen getagt
und keine (Zwischen-)Ergebnisse seiner
Beratungen verlauten lassen.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant,
dass der erfahrene Medienpolitiker und im
22. Jahr amtierende StaatskanzleichefRai-
ner Robra am 22.9.20234 die Frage auf-
geworfen hat,

„ob es überhaupt einen paraphierten Staatsver-
trag geben wird, wenn es trotz der noch nicht
gehobenen Wirtschaftlichkeitsreserven zu einer
Beitragserhöhung kommen sollte“,

womit eine entsprechendeEmpfehlung der
KEF an die Länder gemeint ist.

Diese Inaussichtstellung beinhaltet zum ei-
nen erneut einen „Winkmit demZaunpfahl“

an die KEF, die von dieser von den Sendern
in der Vergangenheit eingeforderten, zum
Teil aber nicht realisierten Wirtschaftlich-
keitsreserven bedarfsmindernd und damit
beitragsstabilisierend einzusetzen, um so
angesichts bestehender Rücklagen und
eines gegenüber früheren Prognosen hö-
heren Kreises von Beitragspflichtigen trotz
der auf eine Erhöhung des Gesamtbei-
tragsaufkommens abzielendenBedarfsan-
meldungen der Anstalten zu einer indivi-
duellen Beitragsstabilität über 2024 hinaus
zu gelangen. Insoweit gilt es jetzt abzuwar-
ten.

Staatsminister Rainer Robra.
Foto: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des
Landes Sachsen-Anhalt

Darüber hinaus wirft Robra die hier zu ver-
tiefende, politisch wie rechtlich brisante
Frage danach auf, was für die Konstellation
geschieht, dass trotz allen politischen
Drucks die KEF bei ihrer ausschließlich
fachlichen Prüfungs- und Ermittlungsauf-
gabe unter Berücksichtigung vorhandener
Rücklagen einen Gesamtfinanzbedarf für
2025–2028ermittelnsollte,derbeiDivision
durch die Zahl der angenommenen Bei-
tragspflichtigen zu einer Erhöhung des ge-
genwärtigen Beitrags von 18,36 Euro mo-
natlich führen sollte.

B. 1. Variante: Die Länder
stimmen zu

Sollte die von der KEF so ermittelte Bei-
tragserhöhung äußerst moderat ausfallen,
könnten die Druck ausübenden und eine
Beitragserhöhung bisher strikt ablehnen-
den Länder dies – wie wir dies von Tarif-
verhandlungen kennen – als erbrachten
Beweis der Wirksamkeit ihres öffentlichen
Agierens ausgeben und einen der KEF-
Empfehlung folgenden Staatsvertrag nicht
nur paraphieren, sondern als föderale Ver-

antwortungsgemeinschaft auch durch die
Länderparlamente bringen und zugleich im
Robra’schen Sinne darüber nachdenken,
wie man die in der nächsten Beitragsrunde
(„nach dem Spiel ist vor dem Spiel“) ver-
lässlich zur Beitragsstabilität führende

„grundlegende Neuordnung der Strukturen des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch veränder-
te Auftragsdefinition und Strukturveränderungen“

bei den Sendern und von den Ländern be-
auftragten Programmen herbeiführt. Denn
dazu haben ja, wie Robra selbst heraus-
stellt, und auch das BVerfG5 2021 betont
hat, die „Länder verfassungsrechtlich die
Freiheit“; es braucht nur den Mut, davon
auchGebrauchzumachen,woranesbisher
gefehlt hat.

C. Künftige Veränderungen des
Beitragsfestsetzungsverfahrens

Außerdem könnten die Länder für künftige
Beitragsfestsetzungsverfahren im Rahmen
der bestehenden verfassungsrechtlichen
Vorgaben des BVerfG einvernehmlich zu
veränderten Regelungen kommen, um das
nach geltendem Recht oft beschriebene
Dilemma aufzulösen, dass es mit dem
Demokratieprinzip und mit dem freien
Mandat der Landtagsabgeordneten ver-
meintlich nicht zu vereinbaren sei, der fach-
lich fundierten Bedarfsermittlung und Fest-
setzungsempfehlung der KEF quasi blind
folgen zu müssen und dafür dann politisch
haftbar gemacht zu werden.

Als Alternativen zum externen fachlichen
Prüfungs- und Ermittlungsverfahren durch
die KEF hat das BVerfG selbst auf indexge-
stützte Berechnungsmethoden6 bzw. so-
gar eine Vollindexierung7 verwiesen. Der
Intention der Beitragsstabilität dürften bei-
de Alternativen allerdings nicht entspre-
chen. Zudemmüssten sich auf dieseWeise
die Landtage durch Staatsvertragsände-
rung ihrer verfassungsrechtlich geschütz-
ten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Bei-
tragsfestsetzung selbst begeben. Damit ist
weder zu rechnen, noch ist dazu zu raten.

1 Henneke, ZG 2023, 1 – 14; ders., Der Landkreis
2023, 84–85.

2 Henneke, FAZ vom 15.2.2023.

3 Hartung im Gespräch mit Detzel, FAZ vom
19.5.2023.

4 Robra, Wo bitte ist da ein Preisschild?, FAZ vom
22.9.2023.

5 BVerfGE 158, 389 (422 f.) Rn. 88 ff.

6 BVerfGE 90, 60 (103) Rn. 184.

7 BVerfGE 119, 181 Rn. 143.
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D. Der Blick auf die dritte
Verfahrensstufe

Wenn man aber an der ersten und zweiten
Stufe des Beitragsfestsetzungsverfahrens
festhalten will, rücken die Gestaltungsal-
ternativen auf der abschließenden dritten
Stufe in den Fokus, wo es um das sach-
gerechte Austarieren zwischen dem pro-
zeduralen Grundrechtsschutz der Anstal-
ten einerseits und dem aus dem Demo-
kratieprinzip folgenden gesetzgeberischen
Gestaltungsspielraum der Landtage ande-
rerseits geht.

Als Ausgangspunkt ist die Feststellung des
BVerfG zutreffend, dass die Landesge-
setzgeber, wenn und soweit sie den Bei-
trag durch Staatsvertrag festsetzen, die
politische Verantwortung für die Beitrags-
höhe übernehmen und damit deren Akzep-
tanz bei den Beitragspflichtigen sichern8

bzw. zumindest steigern.

Auch insoweit hat das BVerfG in der Ver-
gangenheit zwei Verfahrenswege aus dem
bestehenden Dilemma ausdrücklich als Al-
ternativen angeboten9:

• die Delegation auf den Verordnungs-
geber einerseits und

• ein einstimmig vereinbartes Zustim-
mungsquorum zwischen den Ländern
andererseits.

Auch insoweit ist nicht mit einer Umset-
zung dieser Alternativen durch die Länder
zu rechnen. Zum einen wollen sich Länder
in der Regel nicht überstimmen lassen,
obwohl es derartige Regeln etwa im Sta-
bilitätsratsgesetz durchaus gibt; das Quo-
rum müsste dann wohl bei einer Zustim-
mung von mehr als drei Viertel der Länder
angesiedelt werden, in concreto also bei
13, zum anderen löst eine Delegation auf
den Verordnungsgeber das Problem der
politischen Verantwortung eines jeden
Landes nicht.

Nach alledem richtet sich der Blick auf die
Frage, inwieweit die Länder bei der gegen-
wärtigen Beitragsfestsetzung einerseits
fachlich gebunden sind, insoweit also poli-
tisch über keinerlei Gestaltungsbefugnis
verfügen, und inwieweit sie andererseits
von der fachlich erarbeiteten Empfehlung
der KEF abzuweichen befugt sind, sie in-
soweit also aufgrund des Demokratieprin-
zips Gestaltungsmöglichkeiten und damit
auch Gestaltungsverantwortung haben.

Auch dies hat das BVerfG in der Vergan-
genheit bereits herausgearbeitet und so-
wohl 1994 als auch 2007 betont10, dass
Abweichungsgründe in Gesichtspunkten
der angemessenen Belastung der Rund-
funkteilnehmer liegen können, sich darin
aber auch erschöpfen. Das BVerfG hat
dazu 2007 festgestellt und darauf 2021
Bezug genommen11:

„Werden die Gebühren-(heute: Beitrags-)Zahler
durch die Höhe unangemessen belastet, ist der

Ausgleich zwischen den Interessen der Bürger
und demRecht der Anstaltenmisslungen. Dies zu
erkennen und zu korrigieren, ist Aufgabe des
Gesetzgebers. Die Abweichungsbefugnis insbe-
sondere unter dem Gesichtspunkt der angemes-
senen Belastung ermächtigt zur abwägenden
Berücksichtigung gerade auch der wirtschaftli-
chen Interessen der Gebühren-(heute: Beitrags-)
Zahler. Außerhalb des Rundfunks liegende Fak-
toren wie die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
Einkommensentwicklung oder sonstige Abga-
benbelastungen der Bürger darf der Gesetzgeber
im Rahmen seiner Abweichungsbefugnis berück-
sichtigen, soweit sie sich auf die finanzielle Be-
lastung der Zahler auswirken.“

Diese Erwägungen sind vom fachlich von
der KEF ermittelten Finanzbedarf strikt zu
trennen und treten als von der Politik zu
verantwortendes Element bei der Bei-
tragsfestsetzung hinzu. Die politische Ver-
antwortungderLänderbeschränktsichalso
auf die Abweichungsbefugnis. Daher
sollte man die Übernahme der Län-
derverantwortung konsequenterweise
auch auf diese Entscheidung konzen-
trieren. 2021 hat das BVerfG den Satz
hinzugefügt12:

„Die Möglichkeit gehaltvoller politischer Verant-
wortungsübernahme setzt die Befugnis der Ab-
weichung vom Vorschlag der KEF voraus. Hält ein
Land eine Abweichung für erforderlich, ist es
Sache des Landes, das Einvernehmen aller Län-
der über die Abweichung von der Bedarfsfest-
stellung herbeizuführen.“

Auch insoweit wäre an die Einführung eines
Quorums zu denken.

Politisch könnte dann von den Landtagen,
die eine Abweichung vom fachlich ermittel-
ten Finanzbedarf zulässigerweise für erfor-
derlich halten, gegenüber ihrem Wahlvolk
argumentiert werden, man habe eine poli-
tisch mögliche Entscheidung auf den Weg
gebracht, sei damit aber an (den) anderen
Ländern gescheitert.

Außerdem hat das BVerfG auch die Kon-
stellation einer fachlich begehrten Abwei-
chung bereits zweimal ausdrücklich ange-
sprochen, insoweit aber hohe prozedurale
Hürden aufgebaut13:

„Beansprucht der Gesetzgeber, die fachliche Be-
darfsfeststellung als solche zu korrigieren, muss
die Begründung nachvollziehbar machen, dass
die Entscheidung auch nach dieser Korrektur auf
einer fachlich abgesicherten und transparenten
Bedarfseinschätzung gründet.“

Dieser begründete Nachweis ist bei der
Gebührenfestsetzung für die Jahre ab
2009 den Ländern aber nicht gelungen14,
als sie sich zum einen darauf bezogen
haben, dass die KEF selbst auf vorhande-
ne, noch nicht hinreichend erschlossene
Einsparpotenziale hingewiesen habe, und
sie zum anderen die Erforderlichkeit des
Gebührenaufkommens zur Funktionserfül-
lung in Zweifel gezogen haben.

Das BVerfG hat den Ländern seinerzeit ins
Stammbuch geschrieben, was auch für die

heutigen heftigenDebattenwieder Geltung
beansprucht15:

„Die Mitglieder von Landesregierungen und Par-
lamenten sind verfassungsrechtlich keinesfalls
gehindert, für medienpolitische Strukturreformen
einzutreten und ihre gesetzliche Umsetzung vor-
zubereiten oder vorzunehmen; ebensowenig hin-
dert die Rundfunkfreiheit sie daran, die späteren
finanziellen Folgen derartiger Reformen zu the-
matisieren. Es ist jedoch mit der Rundfunkfreiheit
nicht zu vereinbaren, derartige Folgen geplanter
Strukturreformen bereits in die Gebühren- (=
heute Beitrags-)Entscheidung einzubringen, oh-
ne dass dem die für solche grundlegenden Wei-
chenstellungen erforderliche gesetzliche Umset-
zung vorangegangen ist.“

Es bleibt also bei der Erkenntnis, dass das
Geld der Aufgabe folgt.

E. 2. Variante: Die Länder verweigern
sich einer von der KEF vorge-
schlagenen Beitragserhöhung

Sollten sichmehrere Länder aufgrund eines
Erhöhungsvorschlags der KEF tatsächlich
weigern, einen paraphierten Staatsver-
tragsentwurf zu erarbeiten bzw. einen ent-
sprechenden Staatsvertrag zu verabschie-
den, befänden wir uns in einer anderen
Situation als 2020, als allein Sachsen-An-
halt im letzten Moment trotz vorheriger Pa-
raphierung ausgeschert ist, der 1. MÄStV
damit verfallen ist und das BVerfG imWege
der Vollstreckung nach § 35 BVerfGG an-
geordnet hat, dass die von den anderen 15
Ländern verabschiedete Beitragserhöhung
im Wege einer „Zwischenregelung“ des
BVerfG mit Entscheidungsverkündung in
Kraft tritt.

Der – vorhersehbar durch eine große Öf-
fentlichkeit begleitete – Weg zur Umset-
zung der KEF-Empfehlung würde steinig,
langwierig und mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf das Vertrauen in staatliche Institu-
tionen und ihr funktionsgemäßes Zusam-
menwirken zerstörend wirken.

Es droht dann folgendes Szenario:

Die KEF gibt voraussichtlich Ende 2023
eine Empfehlung ab, die zu einer Erhöhung
des Rundfunkbeitrags für die Beitragspe-
riode 2025 – 2028 führt.

Sodann erklären 2024 mehrere Länder,
dass sie eine entsprechende staatsver-
tragliche Umsetzung nicht mittragen, so-
dass es schon nicht zu einem paraphierten
Staatsvertrag kommt.

8 BVerfGE 119, 181 Rn. 147; 158, 389 (426) Rn.
100.

9 BVerfGE 90, 60 (104) Rn. 188; 119, 181 Rn. 157;
158, 389 (426) Rn. 99.

10 BVerfGE 90, 60 (3 f.); 119, 181 (226 ff.).

11 BVerfGE 158, 389 (425) Rn. 97.

12 BVerfGE 158, 389 (426, 429) Rn. 100 u. 108.

13 BVerfGE 119, 181 Rn. 156; 158, 389 (425) Rn. 98.

14 BVerfGE 119, 181 Rn. 168.

15 BVerfGE 119, 181 Rn. 194.
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D. Der Blick auf die dritte
Verfahrensstufe

Wenn man aber an der ersten und zweiten
Stufe des Beitragsfestsetzungsverfahrens
festhalten will, rücken die Gestaltungsal-
ternativen auf der abschließenden dritten
Stufe in den Fokus, wo es um das sach-
gerechte Austarieren zwischen dem pro-
zeduralen Grundrechtsschutz der Anstal-
ten einerseits und dem aus dem Demo-
kratieprinzip folgenden gesetzgeberischen
Gestaltungsspielraum der Landtage ande-
rerseits geht.

Als Ausgangspunkt ist die Feststellung des
BVerfG zutreffend, dass die Landesge-
setzgeber, wenn und soweit sie den Bei-
trag durch Staatsvertrag festsetzen, die
politische Verantwortung für die Beitrags-
höhe übernehmen und damit deren Akzep-
tanz bei den Beitragspflichtigen sichern8

bzw. zumindest steigern.

Auch insoweit hat das BVerfG in der Ver-
gangenheit zwei Verfahrenswege aus dem
bestehenden Dilemma ausdrücklich als Al-
ternativen angeboten9:

• die Delegation auf den Verordnungs-
geber einerseits und

• ein einstimmig vereinbartes Zustim-
mungsquorum zwischen den Ländern
andererseits.

Auch insoweit ist nicht mit einer Umset-
zung dieser Alternativen durch die Länder
zu rechnen. Zum einen wollen sich Länder
in der Regel nicht überstimmen lassen,
obwohl es derartige Regeln etwa im Sta-
bilitätsratsgesetz durchaus gibt; das Quo-
rum müsste dann wohl bei einer Zustim-
mung von mehr als drei Viertel der Länder
angesiedelt werden, in concreto also bei
13, zum anderen löst eine Delegation auf
den Verordnungsgeber das Problem der
politischen Verantwortung eines jeden
Landes nicht.

Nach alledem richtet sich der Blick auf die
Frage, inwieweit die Länder bei der gegen-
wärtigen Beitragsfestsetzung einerseits
fachlich gebunden sind, insoweit also poli-
tisch über keinerlei Gestaltungsbefugnis
verfügen, und inwieweit sie andererseits
von der fachlich erarbeiteten Empfehlung
der KEF abzuweichen befugt sind, sie in-
soweit also aufgrund des Demokratieprin-
zips Gestaltungsmöglichkeiten und damit
auch Gestaltungsverantwortung haben.

Auch dies hat das BVerfG in der Vergan-
genheit bereits herausgearbeitet und so-
wohl 1994 als auch 2007 betont10, dass
Abweichungsgründe in Gesichtspunkten
der angemessenen Belastung der Rund-
funkteilnehmer liegen können, sich darin
aber auch erschöpfen. Das BVerfG hat
dazu 2007 festgestellt und darauf 2021
Bezug genommen11:

„Werden die Gebühren-(heute: Beitrags-)Zahler
durch die Höhe unangemessen belastet, ist der

Ausgleich zwischen den Interessen der Bürger
und demRecht der Anstaltenmisslungen. Dies zu
erkennen und zu korrigieren, ist Aufgabe des
Gesetzgebers. Die Abweichungsbefugnis insbe-
sondere unter dem Gesichtspunkt der angemes-
senen Belastung ermächtigt zur abwägenden
Berücksichtigung gerade auch der wirtschaftli-
chen Interessen der Gebühren-(heute: Beitrags-)
Zahler. Außerhalb des Rundfunks liegende Fak-
toren wie die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
Einkommensentwicklung oder sonstige Abga-
benbelastungen der Bürger darf der Gesetzgeber
im Rahmen seiner Abweichungsbefugnis berück-
sichtigen, soweit sie sich auf die finanzielle Be-
lastung der Zahler auswirken.“

Diese Erwägungen sind vom fachlich von
der KEF ermittelten Finanzbedarf strikt zu
trennen und treten als von der Politik zu
verantwortendes Element bei der Bei-
tragsfestsetzung hinzu. Die politische Ver-
antwortungderLänderbeschränktsichalso
auf die Abweichungsbefugnis. Daher
sollte man die Übernahme der Län-
derverantwortung konsequenterweise
auch auf diese Entscheidung konzen-
trieren. 2021 hat das BVerfG den Satz
hinzugefügt12:

„Die Möglichkeit gehaltvoller politischer Verant-
wortungsübernahme setzt die Befugnis der Ab-
weichung vom Vorschlag der KEF voraus. Hält ein
Land eine Abweichung für erforderlich, ist es
Sache des Landes, das Einvernehmen aller Län-
der über die Abweichung von der Bedarfsfest-
stellung herbeizuführen.“

Auch insoweit wäre an die Einführung eines
Quorums zu denken.

Politisch könnte dann von den Landtagen,
die eine Abweichung vom fachlich ermittel-
ten Finanzbedarf zulässigerweise für erfor-
derlich halten, gegenüber ihrem Wahlvolk
argumentiert werden, man habe eine poli-
tisch mögliche Entscheidung auf den Weg
gebracht, sei damit aber an (den) anderen
Ländern gescheitert.

Außerdem hat das BVerfG auch die Kon-
stellation einer fachlich begehrten Abwei-
chung bereits zweimal ausdrücklich ange-
sprochen, insoweit aber hohe prozedurale
Hürden aufgebaut13:

„Beansprucht der Gesetzgeber, die fachliche Be-
darfsfeststellung als solche zu korrigieren, muss
die Begründung nachvollziehbar machen, dass
die Entscheidung auch nach dieser Korrektur auf
einer fachlich abgesicherten und transparenten
Bedarfseinschätzung gründet.“

Dieser begründete Nachweis ist bei der
Gebührenfestsetzung für die Jahre ab
2009 den Ländern aber nicht gelungen14,
als sie sich zum einen darauf bezogen
haben, dass die KEF selbst auf vorhande-
ne, noch nicht hinreichend erschlossene
Einsparpotenziale hingewiesen habe, und
sie zum anderen die Erforderlichkeit des
Gebührenaufkommens zur Funktionserfül-
lung in Zweifel gezogen haben.

Das BVerfG hat den Ländern seinerzeit ins
Stammbuch geschrieben, was auch für die

heutigen heftigenDebattenwieder Geltung
beansprucht15:

„Die Mitglieder von Landesregierungen und Par-
lamenten sind verfassungsrechtlich keinesfalls
gehindert, für medienpolitische Strukturreformen
einzutreten und ihre gesetzliche Umsetzung vor-
zubereiten oder vorzunehmen; ebensowenig hin-
dert die Rundfunkfreiheit sie daran, die späteren
finanziellen Folgen derartiger Reformen zu the-
matisieren. Es ist jedoch mit der Rundfunkfreiheit
nicht zu vereinbaren, derartige Folgen geplanter
Strukturreformen bereits in die Gebühren- (=
heute Beitrags-)Entscheidung einzubringen, oh-
ne dass dem die für solche grundlegenden Wei-
chenstellungen erforderliche gesetzliche Umset-
zung vorangegangen ist.“

Es bleibt also bei der Erkenntnis, dass das
Geld der Aufgabe folgt.

E. 2. Variante: Die Länder verweigern
sich einer von der KEF vorge-
schlagenen Beitragserhöhung

Sollten sichmehrere Länder aufgrund eines
Erhöhungsvorschlags der KEF tatsächlich
weigern, einen paraphierten Staatsver-
tragsentwurf zu erarbeiten bzw. einen ent-
sprechenden Staatsvertrag zu verabschie-
den, befänden wir uns in einer anderen
Situation als 2020, als allein Sachsen-An-
halt im letzten Moment trotz vorheriger Pa-
raphierung ausgeschert ist, der 1. MÄStV
damit verfallen ist und das BVerfG imWege
der Vollstreckung nach § 35 BVerfGG an-
geordnet hat, dass die von den anderen 15
Ländern verabschiedete Beitragserhöhung
im Wege einer „Zwischenregelung“ des
BVerfG mit Entscheidungsverkündung in
Kraft tritt.

Der – vorhersehbar durch eine große Öf-
fentlichkeit begleitete – Weg zur Umset-
zung der KEF-Empfehlung würde steinig,
langwierig und mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf das Vertrauen in staatliche Institu-
tionen und ihr funktionsgemäßes Zusam-
menwirken zerstörend wirken.

Es droht dann folgendes Szenario:

Die KEF gibt voraussichtlich Ende 2023
eine Empfehlung ab, die zu einer Erhöhung
des Rundfunkbeitrags für die Beitragspe-
riode 2025 – 2028 führt.

Sodann erklären 2024 mehrere Länder,
dass sie eine entsprechende staatsver-
tragliche Umsetzung nicht mittragen, so-
dass es schon nicht zu einem paraphierten
Staatsvertrag kommt.

8 BVerfGE 119, 181 Rn. 147; 158, 389 (426) Rn.
100.

9 BVerfGE 90, 60 (104) Rn. 188; 119, 181 Rn. 157;
158, 389 (426) Rn. 99.

10 BVerfGE 90, 60 (3 f.); 119, 181 (226 ff.).

11 BVerfGE 158, 389 (425) Rn. 97.

12 BVerfGE 158, 389 (426, 429) Rn. 100 u. 108.

13 BVerfGE 119, 181 Rn. 156; 158, 389 (425) Rn. 98.

14 BVerfGE 119, 181 Rn. 168.

15 BVerfGE 119, 181 Rn. 194.
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Sobald sich daraus ergibt, dass mit einem
vonallen 16Landesparlamentenbeschlos-
senenund inKraftgetretenenStaatsvertrag
zum 1.1.2025 nicht zu rechnen ist, können
die Rundfunkanstalten Verfassungsbe-
schwerde vor dem BVerfG gegen das ge-
setzgeberische Unterlassen der Länder als
föderaler Verantwortungsgemeinschaft er-
heben sowie – was gut überlegt sein will –
den Erlass einer einstweiligen Anordnung
beantragen.

Dieses Vorgehen würde zeitlich äußerst
unglücklich in die (Vor-)Wahlkampfphase
der im September 2024 in Sachsen, Thü-
ringen und Brandenburg stattfinden Land-
tagswahlen fallen.

Aus Gewaltenteilungsgesichtspunkten wird
das BVerfG die Beitragsfestsetzung in die-

serKonstellationnicht erneut selbst vorneh-
men, sonderndie jedeseinzelneLandsowie
die Länder als föderale Verantwortungsge-
meinschaft treffende Handlungs- und Ge-
währleistungspflicht für eine funktionsge-
rechte Finanzierung der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten hervorheben und
feststellen, dass es für das Unterlassen
einer Regelung an einer verfassungsrecht-
lich tragfähigen Begründung fehlt, und die
Länder verpflichten, auf der Grundlage des
fachlich von der KEF ermittelten Finanzbe-
darfs eine nachprüfbar begründete Bei-
tragsfestsetzung vorzunehmen, bei der ein-
zelne Länder versuchen können, eine ein-
vernehmlich begründete – zulässige –

Abweichungsentscheidung aus den vorge-
nannten Gründen zu treffen. Die Zeit der

Umsetzung dieses Prozederes nach einer
HauptsacheentscheidungdesBVerfGdürf-
te für die Länder dann im Vorfeld der im
Frühjahr 2026 stattfindenden Landtags-
wahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz gekommen
sein. Für die Landespolitiker in diesen und
den anderen Ländern sind dies ebenfalls
keine rosigen Aussichten.

Bedenke das Ende, kann man da der Me-
dienpolitik in den Ländern nur raten. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

Landtagswahlberichterstattung erfüllt öffentlichen
Auftrag der Fernsehanstalten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinBernd Klempnow, Fernsehredakteur
der Sächsischen Zeitung, hat in der

Ausgabe vom 10.10.2023 mit der zur
Überschrift erhobenen perspektivischen
Vorhersage: „So schaffen sich ARD und
ZDF selbst ab“ beklagt, dass am „Wahl-
sonntag ARD und ZDF stundenlang pa-
rallel von den Entscheidungen der Land-
tagswahlen in Hessen und Bayern“ be-
richtet haben. Und dann komme auch
noch das Dritte in Hessen und Bayern
hinzu, um regional Flagge zu zeigen.

Er behauptet:

„Als würde irgendjemand darauf warten, noch
eine – ohnehin ähnliche – Zweit- undDrittmeinung
im Ersten, Zweiten und Dritten zu hören. Brau-
chen tut sie niemand, aber offenbar sind die
Redaktionen so von ihrer Wichtigkeit überzeugt,
dass gesunder Menschenverstand aussetzt. Wer
diesen Wahlsonntag (…) erlebt hat, dürfte eher
laut als leise die Existenzberechtigung der sich
inhaltlich klonenden Sender infrage stellen.“

Dieser Bewertung möchte ich aus meinem
Hauptamt als Geschäftsführendes Präsi-
dialmitglied des Deutschen Landkreista-
ges wie auch als langjähriges Fernsehrats-
mitglied mit Nachdruck widersprechen. So
gibt etwa der ZDF-Staatsvertrag vor, dass
das ZDF das Geschehen in den einzelnen
Ländern angemessen darzustellen hat und
dabei die Zusammengehörigkeit im verein-
ten Deutschland fördern soll. Vergleichba-
res ist den ARD-Anstalten als öffentlich-
rechtlicher Auftrag vorgegeben.

Bei derWahlberichterstattung, die an Land-
tagswahltagen gerade einmal von 17.30
Uhr bis 19 Uhr parallel und sodann in den
jeweiligenNachrichtensendungenund -ma-
gazinen erfolgt, aber bereits für die bun-

despolitisch diskutierten Folgerungen in
der „Berliner Runde“ nur auf einem Sender
übertragen wird, während der andere zum
Regelprogramm übergeht, handelt es sich
in den einzelnen Ländern alle fünf Jahre um
die Berichterstattung über den vornehm-
sten Akt demokratischer Willensbildung
des Volkes durchWahl des jeweiligen Par-
laments. Das gebietet es geradezu, dar-
über angemessen ausführlich und aus un-
terschiedlichen Perspektiven zu berichten.
Dazu gehört nicht nur, die relevanten kan-
didierenden Parteien zu Wort kommen zu
lassen, sondern auch, einen publizisti-
schen (Wertungs-)Wettbewerb zwischen
ARDundZDFzugewährleisten.DieStunde
der Dritten kommt dann völlig zu Recht bei
der Detaillierung der Wahlergebnisse. Ge-
rade in der heutigen Zeit auseinanderdrif-
tender, jeweils in sich geschlossener Mei-
nungsbildungskreise erscheint es wichtig
und auftragsgemäß, seitens der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten darüber dif-
ferenziert und bundesweit zu berichten.
Schließlich haben Landtagswahlen in Bay-
ern und Hessen am 8.10.2023 neben Aus-
wirkungen auf das je eigene Land ganz
erhebliche bundespolitische Ausstrah-
lungswirkungen. Das wird bei den im Sep-
tember 2024 anstehenden Landtagswah-
len inSachsen,ThüringenundBrandenburg
ganz genauso sein. Daher sind Wahlsen-
dungen über Landtagswahlen an Wahlta-
gen wie die vom 8.10. d.J. gerade ein Aus-
rufungszeichen für die Existenzberechti-
gung von ARD und ZDF. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

Wahlberichterstattung mit Bettina Schausten und Mitri Sirin. Foto: ZDF
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Sichtbare Unterscheidbarkeit von ARD (= regional)
und ZDF (= national) schaffen, statt mehr vom

Gleichen zu erzeugen

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn der November-Ausgabe dieser Zeit-
schrift1 habe ich über die von „Druck

auf“ und „Ansagen an“ die Sender durch
die Politik geprägten Diskussionen mit
Blick auf die Entwicklung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Allgemeinen
und das Ziel der Beitragsstabilität im Be-
sonderen berichtet.

Anfang Januar 2024 hat sich insoweit der
erwartungsvolle Blick binnen weniger Tage
auf Vorschläge zur Weiterentwicklung zu-
nächst auf einen Beschluss des CDU-Bun-
desvorstandes am12./13.1.24 undsodann
auf den Bericht des von der Rundfunkkom-
mission der Länder eingesetzten achtköp-
figen Zukunftsrates vom 18.1.2024 gerich-
tet.

Und siehe da: Der von vielen erwartete und
sogar erhoffte Eklat ist ausgeblieben. Aus-
wirkungen auf das laufende KEF-Verfahren
hat der Bericht des Zukunftsrats ausdrück-
lich nicht und die CDU spricht sich wider
Erwarten auch nicht für eine strikte, KEF-
Empfehlungen potenziell zuwiderlaufende
Beitragsstabilität über 2024 hinaus aus.
Vielmehr kommt eine Beitragsanhebung
nach ihren Vorstellungen in völliger Über-
einstimmung mit dem geltenden Recht nur
in Betracht,

„wenn und soweit sie nach den Feststellungen der
KEF zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der
Rundfunkanstalten wirklich erforderlich“

ist.

Auf dieser halbwegs entspannten Grund-
lage lohnt ein Blick auf die zentralen unter-
breiteten weiterführenden Vorschläge zu
Auftrag, Struktur und Finanzierung der
Rundfunkanstalten, wobei vorab ebenfalls
festgehalten werden kann, dass sich beide
Papiere uneingeschränkt für einen star-

ken öffentlich-rechtlichen Rundfunk
bei Fortbestand von ARD und ZDF mit
verstärkter Kooperation und bei Aus-
schöpfung von Synergien aussprechen.

A. Das CDU-Papier

Nach den Vorstellungen der CDUbedarf es
einer stärkeren Fokussierung auf die Kern-
kompetenzen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in den Bereichen Information,
Bildung, Beratung, Kultur und Unterhal-
tung, die jeweils einem öffentlich-rechtli-
chen Profil entsprechen sollen. Das zu
regeln und umzusetzen, haben die Lan-
desgesetzgeber und die Anstalten jeweils
in der Hand. Eine ausgewogene Bericht-
erstattung sollte dabei für jede Anstalt
selbstverständlich sein.

Dass das Ziel in einer zeitgemäßen Weiter-
entwicklung der Ausspielwege ohne Ange-
bots- und Finanzbedarfsausweitung liegen
soll, sollte unstrittig sein. Unterstützens-
wert erscheint auch die Zielsetzung:

„ARD und ZDF müssen den publizistischen Wett-
bewerb auf die Nachrichtenangebote konzentrie-
ren und sich inhaltlich besser ergänzen, um für die
Mediennutzer eine möglichst große inhaltliche
und thematische Breite im Bereich Informations-
und Bildungsvermittlung sowie Beratung und
Kultur abzubilden.“

Dann folgt der zentrale – und unterstüt-
zungswerte – Satz zur Profilschärfung, der
seit Langem vom sachsen-anhaltinischen
Staatsminister Rainer Robra prominent
propagiert worden ist:

„Das ZDF soll als öffentlich-rechtlicher TV-
Sender im Schwerpunkt ein nationales Pro-

gramm anbieten, die
ARD im Schwerpunkt
ein regionales Pro-
gramm. Der Grundsatz
‚weniger vom Gleichen‘
muss die Leitlinie bil-
den.“

Bezogen auf die ARD
wird nicht nur gefor-
dert, sich im Schwer-
punkt auf die regionale
Berichterstattung zu
konzentrieren, son-
dern dabei zu einem
stärkeren Zusammen-
wirken der Landespro-
gramme zu kommen.
Richtig ist, dass die re-

gionale Berichterstattung durch die Lan-
desrundfunkanstalten eine wesentliche
Rolle als verbindendes Element in der Ge-
sellschaft für deren inneren Zusammen-
hang spielen kann. Und die Versorgung
mit hochwertigen landes- und kommunal-
politischen Informationen sollte nicht – wie
vorgeschlagen – nur auf den Hörfunk be-
grenzt sein, sondern auch für die ARD-
Fernsehsender gelten. Bei alledem soll
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch
weiterhin grundsätzlich verboten sein,
presseähnliche Inhalte ihre Telemedienan-
gebote prägen zu lassen. Auf die Bewegt-
bild-Anmutung kommt es – wie ich von
Markus Schächter gelernt habe – an, um
den Zeitungsmarkt, insbesondere die Lo-
kalzeitungen, nicht zu verdrängen. Auch
das ist richtig und unterstützenswert.

Äußerst begrüßenswert ist auch das Be-
kenntnis zum Fortbestand von Phoenix als
– man achte auf die Reihenfolge – starken
öffentlich-rechtlichen Ereignis- und Nach-
richtenkanal. Dass daneben ggf. „tages-
schau24“ „über die Wupper“ bzw. genauer
„über die Alster“ gehen muss, ist Ressour-
cenbündelungsabsicht!

Brisant sind die CDU-Vorstellungen zur
Sportberichterstattung. Klar ist:

„Auch bei der Sportberichterstattung muss der
öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Grundver-
sorgungsauftrag gerecht werden.“

Grundsätzlich richtig ist aber auch:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht zu
einemWettbewerb beitragen, der den Erwerb der
Rechte immer teurer macht.“

Dieses Spannungsverhältnis führt die CDU
zu der Schlussfolgerung, dass sich der
öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Zusam-
menfassungen, Nachrichten und Hinter-
gründe zu solchen Ereignissen beschrän-
ken soll, deren Live-Übertragung im frei
empfangbaren Fernsehen durch Private
gesichert ist, während es im gesellschaft-
lichen Interesse liege, Sportveranstaltun-
gen in öffentlich-rechtlichen Sendern – live
– zu übertragen, wenn sie ansonsten nicht
frei empfangbar sind.

Auf Königshochzeiten will ich hier nicht
weiter eingehen: Queen Elizabeth II ist
tot, King Charles verheiratet und rüstig
und in Dänemark ist Königin Margrethe II
just zurückgetreten und ihr Sohn gekrönt.
Dies dürfte auch das Interesse an Prinzes-
sin Benedikte zu Sayn-Wittgenstein-Ber-
leburg schrumpfen lassen und damit in die

Oberster CDU-Medienpolitiker Ministerpräsident und ZDF-Verwaltungsrat
Reiner Haseloff. Foto: DLT 1 Henneke, Der Landkreis 2023, 635 ff.
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Sichtbare Unterscheidbarkeit von ARD (= regional)
und ZDF (= national) schaffen, statt mehr vom

Gleichen zu erzeugen

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn der November-Ausgabe dieser Zeit-
schrift1 habe ich über die von „Druck

auf“ und „Ansagen an“ die Sender durch
die Politik geprägten Diskussionen mit
Blick auf die Entwicklung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Allgemeinen
und das Ziel der Beitragsstabilität im Be-
sonderen berichtet.

Anfang Januar 2024 hat sich insoweit der
erwartungsvolle Blick binnen weniger Tage
auf Vorschläge zur Weiterentwicklung zu-
nächst auf einen Beschluss des CDU-Bun-
desvorstandes am12./13.1.24 undsodann
auf den Bericht des von der Rundfunkkom-
mission der Länder eingesetzten achtköp-
figen Zukunftsrates vom 18.1.2024 gerich-
tet.

Und siehe da: Der von vielen erwartete und
sogar erhoffte Eklat ist ausgeblieben. Aus-
wirkungen auf das laufende KEF-Verfahren
hat der Bericht des Zukunftsrats ausdrück-
lich nicht und die CDU spricht sich wider
Erwarten auch nicht für eine strikte, KEF-
Empfehlungen potenziell zuwiderlaufende
Beitragsstabilität über 2024 hinaus aus.
Vielmehr kommt eine Beitragsanhebung
nach ihren Vorstellungen in völliger Über-
einstimmung mit dem geltenden Recht nur
in Betracht,

„wenn und soweit sie nach den Feststellungen der
KEF zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der
Rundfunkanstalten wirklich erforderlich“

ist.

Auf dieser halbwegs entspannten Grund-
lage lohnt ein Blick auf die zentralen unter-
breiteten weiterführenden Vorschläge zu
Auftrag, Struktur und Finanzierung der
Rundfunkanstalten, wobei vorab ebenfalls
festgehalten werden kann, dass sich beide
Papiere uneingeschränkt für einen star-

ken öffentlich-rechtlichen Rundfunk
bei Fortbestand von ARD und ZDF mit
verstärkter Kooperation und bei Aus-
schöpfung von Synergien aussprechen.

A. Das CDU-Papier

Nach den Vorstellungen der CDUbedarf es
einer stärkeren Fokussierung auf die Kern-
kompetenzen des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in den Bereichen Information,
Bildung, Beratung, Kultur und Unterhal-
tung, die jeweils einem öffentlich-rechtli-
chen Profil entsprechen sollen. Das zu
regeln und umzusetzen, haben die Lan-
desgesetzgeber und die Anstalten jeweils
in der Hand. Eine ausgewogene Bericht-
erstattung sollte dabei für jede Anstalt
selbstverständlich sein.

Dass das Ziel in einer zeitgemäßen Weiter-
entwicklung der Ausspielwege ohne Ange-
bots- und Finanzbedarfsausweitung liegen
soll, sollte unstrittig sein. Unterstützens-
wert erscheint auch die Zielsetzung:

„ARD und ZDF müssen den publizistischen Wett-
bewerb auf die Nachrichtenangebote konzentrie-
ren und sich inhaltlich besser ergänzen, um für die
Mediennutzer eine möglichst große inhaltliche
und thematische Breite im Bereich Informations-
und Bildungsvermittlung sowie Beratung und
Kultur abzubilden.“

Dann folgt der zentrale – und unterstüt-
zungswerte – Satz zur Profilschärfung, der
seit Langem vom sachsen-anhaltinischen
Staatsminister Rainer Robra prominent
propagiert worden ist:

„Das ZDF soll als öffentlich-rechtlicher TV-
Sender im Schwerpunkt ein nationales Pro-

gramm anbieten, die
ARD im Schwerpunkt
ein regionales Pro-
gramm. Der Grundsatz
‚weniger vom Gleichen‘
muss die Leitlinie bil-
den.“

Bezogen auf die ARD
wird nicht nur gefor-
dert, sich im Schwer-
punkt auf die regionale
Berichterstattung zu
konzentrieren, son-
dern dabei zu einem
stärkeren Zusammen-
wirken der Landespro-
gramme zu kommen.
Richtig ist, dass die re-

gionale Berichterstattung durch die Lan-
desrundfunkanstalten eine wesentliche
Rolle als verbindendes Element in der Ge-
sellschaft für deren inneren Zusammen-
hang spielen kann. Und die Versorgung
mit hochwertigen landes- und kommunal-
politischen Informationen sollte nicht – wie
vorgeschlagen – nur auf den Hörfunk be-
grenzt sein, sondern auch für die ARD-
Fernsehsender gelten. Bei alledem soll
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch
weiterhin grundsätzlich verboten sein,
presseähnliche Inhalte ihre Telemedienan-
gebote prägen zu lassen. Auf die Bewegt-
bild-Anmutung kommt es – wie ich von
Markus Schächter gelernt habe – an, um
den Zeitungsmarkt, insbesondere die Lo-
kalzeitungen, nicht zu verdrängen. Auch
das ist richtig und unterstützenswert.

Äußerst begrüßenswert ist auch das Be-
kenntnis zum Fortbestand von Phoenix als
– man achte auf die Reihenfolge – starken
öffentlich-rechtlichen Ereignis- und Nach-
richtenkanal. Dass daneben ggf. „tages-
schau24“ „über die Wupper“ bzw. genauer
„über die Alster“ gehen muss, ist Ressour-
cenbündelungsabsicht!

Brisant sind die CDU-Vorstellungen zur
Sportberichterstattung. Klar ist:

„Auch bei der Sportberichterstattung muss der
öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Grundver-
sorgungsauftrag gerecht werden.“

Grundsätzlich richtig ist aber auch:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht zu
einemWettbewerb beitragen, der den Erwerb der
Rechte immer teurer macht.“

Dieses Spannungsverhältnis führt die CDU
zu der Schlussfolgerung, dass sich der
öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Zusam-
menfassungen, Nachrichten und Hinter-
gründe zu solchen Ereignissen beschrän-
ken soll, deren Live-Übertragung im frei
empfangbaren Fernsehen durch Private
gesichert ist, während es im gesellschaft-
lichen Interesse liege, Sportveranstaltun-
gen in öffentlich-rechtlichen Sendern – live
– zu übertragen, wenn sie ansonsten nicht
frei empfangbar sind.

Auf Königshochzeiten will ich hier nicht
weiter eingehen: Queen Elizabeth II ist
tot, King Charles verheiratet und rüstig
und in Dänemark ist Königin Margrethe II
just zurückgetreten und ihr Sohn gekrönt.
Dies dürfte auch das Interesse an Prinzes-
sin Benedikte zu Sayn-Wittgenstein-Ber-
leburg schrumpfen lassen und damit in die

Oberster CDU-Medienpolitiker Ministerpräsident und ZDF-Verwaltungsrat
Reiner Haseloff. Foto: DLT 1 Henneke, Der Landkreis 2023, 635 ff.
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Primärzuständigkeit des WDR-Landesstu-
dios Siegen fallen.

Hinsichtlich der berechtigten Frage, ob
Medienpolitik auch künftig vorrangig hinter
verschlossenen Türen in der Rundfunk-
kommission diskutiert und entschieden
werden soll und die Landtage dann zu
parafierten Staatsverträgen nur Ja oder
Nein – oder wie jüngst in Sachsen-Anhalt
gar nichts – sagen können, schlägt die
CDU vor:

„Die Landesparlamente sollten als zuständige
Verfassungsorgane vor der Ratifizierung von
Medienänderungsstaatsverträgen von ihren
Möglichkeiten der Vorabbefassung umfassend
Gebrauch machen, um einen breiteren Diskurs
zu ermöglichen.“

Das ist natürlich schon jetzt möglich, führt
aber neben der zu Recht betonten Chance
der Akzeptanzstärkung durch einen brei-
ten öffentlichen Diskurs auch zu dem Pro-
blem, welches mit dem ergebnisorientier-
ten Ausruf:

„Flöhe hüten ist leichter“

durchaus zutreffend umschrieben ist.

Die Rundfunkkommission der Länder hat
sich nach Auffassung der CDU dennoch
als „Gesprächsforum und Beschlussin-
stanz“ bewährt. Warum hier allerdings kein
regelmäßiger Vorsitzwechsel,

„wie er in derMinisterpräsidentenkonferenz sowie
bei Fachministerkonferenzen üblich ist“,

stattfindet, ist nicht nur – wie die CDU
formuliert – „aus der Zeit gefallen“, sondern
bei Lichte besehen in der Sache durch
nichts zu erklären.

Hinsichtlich der Gremienzusammenset-
zung spricht sich die CDU für strikte Amts-
zeitbegrenzungen aus und mahnt zudem
zutreffend:

„Die Mitglieder der Gremien sind gegenüber ihrer
Aufgabe und dem Gemeinwohl verpflichtet, nicht
gegenüber ihrer Entsendungsorganisation.“

Das ist schon heute so, wie nicht zuletzt
das BVerfG 2014 eindrucksvoll herausge-
arbeitet hat. Aber nicht allen Entsandten ist
dies stets präsent. Daher ist es vorbildlich,
dass die CDU diese Gemeinwohlverpflich-
tung statt einer Parteiorientierung explizit
und damit auch von ihren eigenen Mitglie-
dern einfordert, da

„das Interesse der Gesamtgesellschaft und nicht
das Partikularinteresse einzelner Gruppen imMit-
telpunkt steht“.

Ausdrücklich wird zudem gefordert, dass
die Gremienbüros weitestgehend unab-
hängig von den Anstalten und Intendanten
agieren sollen und

„mit ausreichend personellen und finanziellen
Mitteln ausgestattet sein müssen, um die Gre-
mien bei ihren Aufgaben effektiv und unabhängig
unterstützen zu können.“

Richtig ist daran, dass es einer Mindest-
ausstattung in personeller und damit auch
in finanzieller Hinsicht bedarf. „Gegenver-
waltungen“ dürfen aber nicht entstehen
und an der Anforderung eigener Sach-
und Wertungskompetenz aller entsandten
Gremienmitglieder führt kein Weg vorbei.
Sie kann und darf nicht durch Gremienbü-
ros substituiert werden!

Meine 22 Jahre währende Positiverfahrung
als Mitglied des ZDF-Fernseh- bzw. Ver-
waltungsrates lautet:

Ein Gremienbüro ist dann ambesten, wenn
es sowohl das Vertrauen der Gremienmit-
glieder als auch der hauptamtlichen An-
staltsleitung genießt. DieMitarbeiter sollten
sich im konstruktiven Sinne als „Brü-
ckenbauer“ verstehen.

Letzte Worte gehören im CDU-Papier den
Gehältern und der überkommenen Inten-
dantenverfassung. Wenn es heißt:

„Bei den Vergütungen und Gehältern für Lei-
tungsfunktionen sollte eine Orientierung an den
öffentlichen Einrichtungen vergleichbarer Größe
erfolgen“,

bedeutet dies, nicht an der Exekutive
selbst, sondern an den öffentlichen Unter-
nehmen. Das ließe, wenn man nur auf die
jüngst veröffentlichen Personalaufwen-
dungen bei der Haspa oder den Sparkas-
sen Köln, Hannover, Düsseldorf, Bremen
oderNürnbergblickt, locker Jahresbeträge
um 2 Mio. Euro zu. Das kann ja wohl
ernstlich nicht so gemeint sein!

Schließlich soll die überkommene Inten-
dantenverfassung im Sinne einer moder-
nen Unternehmensführung fortentwickelt
werden, ohne dass Details dazu vorgetra-
gen werden. „Modern“ soll es sein und
dabei „wertegebunden“ und von „offener
und vertrauensvoller Zusammenarbeit ge-
tragen“ zugehen.

B. Zukunftsrat

Auch der Zukunftsrat spricht sich nach-
drücklich für eine Schärfung und Fortent-
wicklung des öffentlichen Auftrags der
Rundfunkanstalten aus, um durch deren
Angebote die Menschen zusammenzu-
bringen. Dieser Ansatz geht über den der
CDU strukturell hinaus. Ausgehend davon,
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk
seinen Beitrag dazu leisten soll, die gesell-
schaftlichen und kulturellen Voraussetzun-
gen der Demokratie zu erhalten und zu
fördern, lehnt der Zukunftsrat eine Auf-
tragsbeschränkung auf den Journalismus
mit folgender Argumentation ab:

„Neben Information, Bildung und Kultur sind
Fiktion, Unterhaltung und Sport unerläss-
lich, weil sich nur so ein breites Publikum
erreichen lässt. Auch sie gehören zum An-
gebotsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen.
Fiktion, Unterhaltung und Sport können eine
Klammer um weite Teile der Gesellschaft
bilden und das Publikum binden. Erst das
Zusammenspiel aller Bereiche vermag einen
wichtigen Beitrag zur Selbstverständigung
dieser Gesellschaft zu leisten.

Mehr gesellschaftlicheDiversität bereichert,
aber fordert auch. In dieser Situationbraucht
es Brückenbauer, die alleMenschen anspre-
chen. Die Gesellschaft benötigt eine ge-
meinsame Basis für ihre Selbstverständi-
gung. Die Stärkung der Akzeptanz ist daher
entscheidend.“

Auf dieserBasis forderteder Zukunftsrat die
Profilierung eines unverwechselbaren An-
gebots („Chance zur Alleinstellung“), das
sich von privatwirtschaftlichen Angeboten
unterscheidet. Dabei sollten die Öffentlich-
Rechtlichen sich als Beitrag zur demokrati-
schenSelbstverständigungalsunaufgereg-
te Erklärer verstehen, die auch mehr Brü-
cken in die Wissenschaft schlagen. Nach-
drücklich wird dabei davor gewarnt, das
Angebot einseitig an den urbanen Zentren

Staatssekretärin Heike Raab repräsentiert die Rundfunkkommission der Länder. Foto: FvSG
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auszurichten. Stattdessen seien auch die
ländlichen Räume in den Blick zu nehmen.
Alle Bevölkerungsgruppen sollten sich mit
ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten wie-
derfinden, wobei dennoch die „Mitte der
Gesellschaft“ Hauptadressat bleiben müs-
se.

Ein breites Publikum könne sowohl über
profilierte öffentlich-rechtliche Angebote
gewonnenwerden, indenensichvieleMen-
schen wiederfänden, als auch über die

Bedienung vieler kleiner spezifischer, für
die gewinnorientierten Medien weniger in-
teressanter Öffentlichkeiten. Der Zukunfts-
rat fordert in diesem Zusammenhang, Kul-
turangebote im Linearen regelmäßig auch
zur besten Sendezeit auszustrahlen.

Der Übertragung von Sportereignissen
billigt der Zukunftsrat das Potenzial zu,
als gesellschaftliche Klammer zu wirken
und Identifikationsmöglichkeiten in der
gesamten Breite der Gesellschaft zu

schaffen. Da sich die
privatwirtschaftlichen
Medien auf die reich-
weitenstärksten Sport-
arten konzentrierten,
fordert der Zukunftsrat
die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstal-
ten auf,

„Investitionen in Sportrech-
te im Lichte ihres Beitrags
zur Erfüllung des Ange-
botsauftrags kontinuierlich
zu überprüfen“.

Überaus bemerkens-
wert ist gerade in dieser
Zeit der Hinweis:

„DieVermeidungvonNach-
richten nimmt in der Bevöl-
kerung zu. Dies ist auch als
ReaktionaufeineBerichter-
stattungzuverstehen, inder
häufiger das Negative do-
miniert.“

Das spricht wohl eher
für das Konzept von
„heute“ als dass der
„tagesschau“. Der Zu-
kunftsrat rät dem öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk insoweit
zur entschlossenen Entwicklung von Alter-
nativen, um

„konstruktive Formate auszuprobieren und zu-
kunftsorientiert und entlang wissenschaftlicher
Evidenz Themen zu setzen“.

Den Hauptgegenstand des Zukunftsrats-
Berichts bilden Vorschläge zur Organisa-
tionsreform, die sich im Detail im Schwer-
punkt auf die ARD beziehen, aber auch die
Gremienstruktur von ZDF und Deutsch-
landradio beleuchten.

Bei der ARD wird als Dach und Pendant
zum ZDF die Bildung einer bundesweit
agierenden Anstalt mit eigener Leitung,
eigenem Budget und starker Steuerungs-
undOrganisationskompetenz statt der bis-
herigen bloßen Arbeitsgemeinschaft vor-
geschlagen. Ebenso wie zuvor bereits die
CDU hält auch der Zukunftsrat also an
einem Fortbestand von ARD und ZDF fest:

„Zwei öffentlich-rechtliche Anbieter, die im
publizistischen Wettbewerb miteinander
stehen, sind für ein so großes Land wie die
Bundesrepublik Deutschland im Interesse
der Vielfalt auch in Zukunft notwendig und
angemessen.“

Dabei wird aber – ebensowie zuvor von der
CDU – eine jeweilige Profilschärfung von
ARD und ZDF gefordert,

„damit nicht beide ‚mehr vom Gleichen‘ erzeu-
gen, sondern eine sichtbare Unterscheidbarkeit
entsteht“.

Relevant ist für die gegenwärtige Diskus-
sion die Bewertung, dass angesichts des
Ziels, das Regionale zu stärken, Fusionen
einzelner Landesrundfunkanstalten
nicht für zweckmäßig erachtet werden.

Zur gegenwärtigen Verfassung der ARD
wird festgestellt, dass sie weder zielorien-
tiert geleitet noch wirksam kontrolliert wird,
da es auffällig wenig Instanzen gibt, die die
Aufgabe haben, das Große und Ganze im
Blick zu behalten. Soweit das doch der Fall
sei, verbrächten die Akteure einen erheb-
lichen Teil ihrer Zeit damit, ihre Kollegen in
den anderen Landesrundfunkanstalten in
Koordinationssitzungen abzuholen. Kurz-
um wird der ARD, die gut 70 % des Bei-
tragsaufkommens erhält, attestiert,

„zu langsam und schwerfällig“

zu sein. Den Landesrundfunkanstalten soll
künftig die Aufgabe zugewiesen werden,
sich deutlicher auf ihre jeweilige Region
und die regionale Perspektive und deren
Erlebbarmachen vor Ort zu konzentrieren.
Daneben müsse eine entscheidungs- und
strategiefähige, effiziente ARD als Anstalt
nach dem Leitgedanken:

„Zentrales zentral, Regionales regional“

etabliert werden. Das stärke den Födera-
lismus und die Akzeptanz in den Regionen.

Der ARD-Anstalt sollen zahlreiche Aufga-
ben auf der Bundesebene von der Verant-

Unaufgeregte Erklärerin im Hauptstadtstudio, in Wahlsendungen und als Chefredakteurin: Bettina Schau-
sten. Foto: DLT

Konstruktiv-kritisch im Morgenmagazin und im heute journal: Dunja Hayali.
Foto: DLT
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auszurichten. Stattdessen seien auch die
ländlichen Räume in den Blick zu nehmen.
Alle Bevölkerungsgruppen sollten sich mit
ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten wie-
derfinden, wobei dennoch die „Mitte der
Gesellschaft“ Hauptadressat bleiben müs-
se.

Ein breites Publikum könne sowohl über
profilierte öffentlich-rechtliche Angebote
gewonnenwerden, indenensichvieleMen-
schen wiederfänden, als auch über die

Bedienung vieler kleiner spezifischer, für
die gewinnorientierten Medien weniger in-
teressanter Öffentlichkeiten. Der Zukunfts-
rat fordert in diesem Zusammenhang, Kul-
turangebote im Linearen regelmäßig auch
zur besten Sendezeit auszustrahlen.

Der Übertragung von Sportereignissen
billigt der Zukunftsrat das Potenzial zu,
als gesellschaftliche Klammer zu wirken
und Identifikationsmöglichkeiten in der
gesamten Breite der Gesellschaft zu

schaffen. Da sich die
privatwirtschaftlichen
Medien auf die reich-
weitenstärksten Sport-
arten konzentrierten,
fordert der Zukunftsrat
die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstal-
ten auf,

„Investitionen in Sportrech-
te im Lichte ihres Beitrags
zur Erfüllung des Ange-
botsauftrags kontinuierlich
zu überprüfen“.

Überaus bemerkens-
wert ist gerade in dieser
Zeit der Hinweis:

„DieVermeidungvonNach-
richten nimmt in der Bevöl-
kerung zu. Dies ist auch als
ReaktionaufeineBerichter-
stattungzuverstehen, inder
häufiger das Negative do-
miniert.“

Das spricht wohl eher
für das Konzept von
„heute“ als dass der
„tagesschau“. Der Zu-
kunftsrat rät dem öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk insoweit
zur entschlossenen Entwicklung von Alter-
nativen, um

„konstruktive Formate auszuprobieren und zu-
kunftsorientiert und entlang wissenschaftlicher
Evidenz Themen zu setzen“.

Den Hauptgegenstand des Zukunftsrats-
Berichts bilden Vorschläge zur Organisa-
tionsreform, die sich im Detail im Schwer-
punkt auf die ARD beziehen, aber auch die
Gremienstruktur von ZDF und Deutsch-
landradio beleuchten.

Bei der ARD wird als Dach und Pendant
zum ZDF die Bildung einer bundesweit
agierenden Anstalt mit eigener Leitung,
eigenem Budget und starker Steuerungs-
undOrganisationskompetenz statt der bis-
herigen bloßen Arbeitsgemeinschaft vor-
geschlagen. Ebenso wie zuvor bereits die
CDU hält auch der Zukunftsrat also an
einem Fortbestand von ARD und ZDF fest:

„Zwei öffentlich-rechtliche Anbieter, die im
publizistischen Wettbewerb miteinander
stehen, sind für ein so großes Land wie die
Bundesrepublik Deutschland im Interesse
der Vielfalt auch in Zukunft notwendig und
angemessen.“

Dabei wird aber – ebensowie zuvor von der
CDU – eine jeweilige Profilschärfung von
ARD und ZDF gefordert,

„damit nicht beide ‚mehr vom Gleichen‘ erzeu-
gen, sondern eine sichtbare Unterscheidbarkeit
entsteht“.

Relevant ist für die gegenwärtige Diskus-
sion die Bewertung, dass angesichts des
Ziels, das Regionale zu stärken, Fusionen
einzelner Landesrundfunkanstalten
nicht für zweckmäßig erachtet werden.

Zur gegenwärtigen Verfassung der ARD
wird festgestellt, dass sie weder zielorien-
tiert geleitet noch wirksam kontrolliert wird,
da es auffällig wenig Instanzen gibt, die die
Aufgabe haben, das Große und Ganze im
Blick zu behalten. Soweit das doch der Fall
sei, verbrächten die Akteure einen erheb-
lichen Teil ihrer Zeit damit, ihre Kollegen in
den anderen Landesrundfunkanstalten in
Koordinationssitzungen abzuholen. Kurz-
um wird der ARD, die gut 70 % des Bei-
tragsaufkommens erhält, attestiert,

„zu langsam und schwerfällig“

zu sein. Den Landesrundfunkanstalten soll
künftig die Aufgabe zugewiesen werden,
sich deutlicher auf ihre jeweilige Region
und die regionale Perspektive und deren
Erlebbarmachen vor Ort zu konzentrieren.
Daneben müsse eine entscheidungs- und
strategiefähige, effiziente ARD als Anstalt
nach dem Leitgedanken:

„Zentrales zentral, Regionales regional“

etabliert werden. Das stärke den Födera-
lismus und die Akzeptanz in den Regionen.

Der ARD-Anstalt sollen zahlreiche Aufga-
ben auf der Bundesebene von der Verant-

Unaufgeregte Erklärerin im Hauptstadtstudio, in Wahlsendungen und als Chefredakteurin: Bettina Schau-
sten. Foto: DLT

Konstruktiv-kritisch im Morgenmagazin und im heute journal: Dunja Hayali.
Foto: DLT
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wortung für alle überregionalen Gemein-
schaftsprogramme und Mediatheken über
die Zusammenarbeit mit dem ZDF und
dem Deutschlandradio, bis zu allen zentra-
len Aufgaben und Dienstleistungen ein-
schließlich des Korrespondentennetzes
der Auslandsstudios und des Hauptstadt-
studios mitsamt der dafür notwendigen
Finanzmittel zugewiesen werden. Die Bil-
dung von – aus Mitteln der ARD-Anstalt zu
finanzierenden – Kompetenzzentren bei
einzelnen Landesrundfunkanstalten soll
auf Anforderung und Vorgabe der ARD-
Anstalt möglich sein. Sofern Landesrund-
funkanstalten an zentralen Aufgaben und
bei Dienstleistungen für die ARD-Anstalt
mitwirken, sollen sie an Strategie, Richt-
linien und Weisungen der ARD-Anstalt ge-
bunden sein. Die fortbestehenden Landes-
rundfunkanstalten sollen so von zentralem
Abstimmungsaufwand befreit werden, um
sich stärker auf ihre eigentliche Bestim-
mung konzentrieren zu können, die in der
regionalen Grundversorgung und damit
den Angeboten in und für ihr jeweiliges
Sendegebiet gesehen wird:

„In ihren Regionen erhalten die Intendanten eine
größere Verantwortung als heute und eine Vor-
bildfunktion in ihrem Dienst an der Demokratie. In
größerer Bürgernähe liegt zudem ein wichtiger
Schlüssel zur Akzeptanz der Öffentlich-Rechtli-
chen.“

Diese Umstrukturierung müsste ein-
schließlich ihrer – gravierenden – Finanzie-
rungsfolgen für die ARD-Anstalt und die
Landesrundfunkanstalten in einem neuen
ARD-Staatsvertrag von den Ländern um-
gesetzt werden.

Hinsichtlich der Gremienstruktur schlägt
der Zukunftsrat für ARD, ZDFundDeutsch-
landradio je einenMedienrat, Verwaltungs-
rat und eine kollegiale Geschäftsleitung
vor, deren Zuständigkeiten und Zusam-
menspiel im Einzelnen aufgelistet werden.
Die Geschäftsleitung soll künftig kollegial
ausgestaltet sein und grundsätzlich ge-
meinsam entscheiden. Alle maßgeblichen
Leitungspositionen sollen überdies grund-
sätzlich auf zwei Amtszeiten befristet sein,
um eine laufende Erneuerung zu ermögli-
chen und eine Beendigung der Tätigkeit
nicht als Niederlage, sondern als normale
Karriereentwicklung ansehen zu können.

Von denGremienmitgliedernwird erwartet,
dass sie persönlich und fachlich unabhän-
gig sind und zumindest mehrheitlich Füh-
rungserfahrung in komplexen Organisatio-
nen aufweisen:

„Diese fachliche Qualifikation trägt zur Unabhän-
gigkeit der Gremien gegenüber Geschäftsleitun-
gen und Versuchen der Einflussnahme aus Ge-
sellschaft oder Politik bei. Dies stärkt die Fähigkeit
des Gremiums, als Sachwalter der Allgemeinheit
und nicht als Vertreter partikularer Interessen zu
fungieren.“

Zum Schluss geht es um Gehälter und um
die Beitragsfestsetzung. Und hier hält der
Zukunftsrat eine Überraschung parat, stellt
er doch zu Beginn klipp und klar fest:

„Wir leben in einer Wissensgesellschaft, akzep-
tieren aber, dass wichtige Wissensvermittler kon-
tinuierlich deklassiert werden. Gehälter, Honorare
fallen seit vielen Jahren im gesellschaftlichen Ver-
gleich zurück. Ein Paradox. Während Reform und
Neuausrichtung von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio enorme Anstrengungen verlangen,
steigt der Druck auf die Gehälter vor allem der
ersten und zweiten Führungsebene.“

Der Zukunftsrat hält dagegen mit der dif-
ferenzierten Feststellung, einerseits:

„Gutes Angebot braucht gute Köpfe. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk benötigt da-
her solide Gehälter. Ein von vornherein auf
niedrige Gehälter abzielender Gehaltspopu-
lismus hilft ebenso wenig weiter wie eine
tendenzielle Angleichung an privatwirt-
schaftliche Verhältnisse. Auch tragen die
besondere Sinnträchtigkeit und die Sicht-
barkeit vieler Funktionen zur Attraktivität
der Arbeit bei den Öffentlich-Rechtlichen
bei.“

Andererseits stellt er genauso klar fest:

„Gut bezahlte Führungskräfte benötigen in-
des keine außergewöhnlichen Versorgungs-
ansprüche.“

Hinsichtlich der Beitragsfinanzierung hält
der Zukunftsrat zuvörderst am System der
Beitragserhebung mit der klaren Feststel-
lung fest:

„Es bleibt bei der Beitragspflicht der Haushalte“.

Es soll auch bei der unabhängigen KEF
bleiben, hinsichtlich der Ermittlung aber
wegen der zunehmend unterlaufenen Ent-
politisierung ein Paradigmenwechsel statt-
finden: Ausgehend vom Beitragsaufkom-
men am Tag der Systemumstellung sollen
Anmeldungen der Anstalten für künftige
Beitragsperioden entfallen und stattdes-
sen jede Anstalt die ihr zugewiesenen Mit-
tel im Rahmen eines Globalhaushalts er-
halten, die sie so einsetzen kann, dass sie
ihren Angebotsauftrag möglichst gut er-
füllt. Die KEF soll dann alle zwei Jahre
anhand geeigneter Parameter bewerten,
inwieweit die einzelne Anstalt ihren Ange-
botsauftrag erfüllt und die ihr zur Verfügung
gestellten Mittel effizient verwendet hat.
Sind insoweit Defizite festzustellen, wer-
den für die Zukunft Abschläge von den
Finanzzuweisungen vorgenommen. Bei
voller Auftragserfüllung erfolgt die – künftig
indexierte und damit der tagespolitischen
Auseinandersetzung weitgehend entzoge-
ne – vollständige Fortsetzung der Mittelzu-
weisung.

Mit diesem Vorschlag begibt sich der Zu-
kunftsrat auf unsicheres Terrain, da die
KEF künftig die Erfüllung des Angebots-
auftrags nach zuvor fest definierten Krite-
rien bewerten und in diesem Zusammen-
hang auch fachliche Bewertungen vorneh-

men müsste. Der Zukunftsrat schlägt als
Abschlagskriterien etwa vor:

• erschwerte Zugänglichkeit von Ange-
boten in Mediatheken und

• mangelnde Vielfalt und Unterscheid-
barkeit von ARD und ZDF in ihren linea-
ren Hauptprogrammen.

Insoweit kann man nur sagen: Der KEF viel
Freude bei der künftigen Arbeit, die etwas
an die Rolle der Videoassistenten bei Fuß-
ballbundesligaspielen erinnert, nur dass
nicht sofort, sondern erst im Nachhinein
eingegriffen wird und nicht nur Abseits-
stellungen und Fouls überprüft werden,
sondern etwa auch Zeitschinden oder de-
struktives Spiel.

C. Resümee

Natürlich ist nicht damit zu rechnen, dass
die hier wiedergegebenen Vorschläge ei-
ner politischen Partei oder des Zukunfts-
rates 1 : 1 umgesetzt werden. Für die
nunmehrige medienpolitische Diskussion
sind aber wichtige Leitplanken dafür auf-
gestellt worden, was künftig in welche
Richtung ernsthaft diskutiert werden und
was der weiteren Diskussion entzogen sein
sollte. Das bedeutet u. a.

1. Das Beitragsfestsetzungsverfahren für
die Beitragsperiode 2025 bis 2028 soll-
te nunmehr zügig und ohne weitere
politische Störgeräusche einem kon-
struktiven Ende einschließlich staats-
vertraglicher Umsetzung zugeführt wer-
den.

2. Vom Fortbestand von ARD und ZDF
sollte für die weitere Diskussion ebenso
ausgegangen werden wie von der ver-
bindlichen Beitragserhebung für alle
Haushalte.

3. Hinsichtlich der Fokussierung des öf-
fentlichen Auftrags und der allseits ein-
geforderten Unterscheidbarkeit von
ZDF und ARD, der institutionellen Re-
form der ARD sowie der künftigen Gre-
mienstruktur sollten die notwendigen
Diskussionen jetzt intensiver geführt,
aber auch zügig zum Abschluss ge-
bracht werden. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin
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erfestbeträge. D.h.: Der Bund hat die ihn
aus seiner Aufgabenerweiterung treffen-
den finanziellen Belastungen genau be-
tragsmäßig in Jahresbeträgen beziffert
und sich damit jeder Risikotragung hin-
sichtlich der real entstehenden Kosten ent-
ledigt und das Risiko der nicht vorauskal-
kulierbaren Ausgabenentwicklung und de-
ren Vereinbarkeit mit den Vorgaben der
Schuldenbremse auf die Länder verlagert.

5. Die Länder hätten dieses – im Gesetz-
gebungsverfahren nicht im Detail quantifi-
zierte – Finanzierungsrisiko nach Art. 104a
Abs. 4 GG nicht übernehmen müssen. Sie
haben es aber getan.

In früheren Kommissionsberatungen habe
ich insoweit den Vorschlag der verbind-
lichen Einführung länderspezifischer
Kostenfolgeabschätzungen bei bun-
desgesetzlichenAufgabenerweiterun-
gen eingebracht, um so den Ländern die
sie jeweils treffende finanzielleBelastung
bei ihrer Zustimmungsentscheidung im
Bundesrat vor Augen zu führen und die
eigene Leistungsfähigkeit in personeller,
organisatorischer, infrastruktureller oder fi-
nanzieller Hinsicht überfordernden Aufga-
benerweiterungen oder Neuregelungen zu
verhindern. Die Rechtsprechung einzel-
ner Landesverfassungsgerichte hat bereits
vor mehr als zwei Jahrzehnten den Län-
dern die Pflicht auferlegt, bei nicht hinrei-
chender Finanzierbarkeit von Aufgaben-
ausweitungen ihren diesbezüglichen Ein-
fluss imBundesrat geltend zumachen.
Eine politische Realisierungschance hatte
dieser Vorschlag seinerzeit allerdings nicht.

6. Wenn das aber so ist, müssen die Län-
der je für sich mit den sie dauerhaft tref-
fenden Finanzierungsfolgen fertig werden.
Für sie gilt nach Art. 109Abs. 3 S. 5GGseit
2020 ein striktes strukturelles Nettoneu-
verschuldungsverbot. D.h.: Haben sie eine
zusätzliche Ausgabenlast durch Aufga-
benerweiterungen des Bundes oder eige-
ne Aufgabenneuregelungen bzw. Stan-
dardsetzungen nicht verhindert, sind sie
ggf. zuNeupriorisierungen auf der Aus-
gabenseite im Haushalt gezwungen, da
ihnen auf der Einnahmenseite nur das
Ventil der Erhöhung des Steuersatzes bei
der Grunderwerbsteuer zusteht.

7.Damit eineLastenwegdrückungaufdie
Kommunen ausgeschlossen wird, ist in
allen Flächenländern bis 2006 ein striktes
Konnexitätsprinzip im Sinne einer der zu-
sätzlichen Aufgabenlast entsprechenden
Mehrbelastungsausgleichspflicht einge-
führt worden, die lediglich in Thüringen auf
Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses beschränkt ist.

8. Daneben haben die Länder im Gesamt
ihres Regelwerks eine finanzielle Min-
destausstattung aller Gemeinden und
Landkreise zu gewährleisten, damit die-
se nicht strukturell und auf Dauer unter-
finanziert sind, ohne dass sich die Länder
dabei auf den Vorbehalt der eigenen
Leistungsfähigkeit berufen können. Dies
ist seit 2013 durchgehende Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dar-
über hinaus haben die Kommunen einen
Anspruch auf aufgabenangemessene Fi-

nanzausstattung, der von der Finanzlage
des Landes abhängig ist (Grundsatz der
Verteilungssymmetrie).

Im Ergebnis ist also festzustellen, dass das
geschriebene Regelwerk der Verfas-
sungen des Bundes und der Länder einen
umfassenden Schutz sowohl vor der
(finanziellen) Überforderung einzelner Ebe-
nen als auch vor einer Lastenverlagerung
in die Zukunft bietet. Bei der Durchsetzung
der Ansprüche der Kommunen haben ein-
zelne Landesverfassungsgerichte bisher
allerdings zu große Zurückhaltung geübt.
Dies gilt es bezogen auf die landesver-
fassungsrechtlichen Mehrbelastungsaus-
gleichspflichten zu ändern. Der argumen-
tative Boden ist dafür bereitet8.

Beim Schutz der finanziellen Mindestaus-
stattung ist dagegen endlich ein Macht-
wort aus Karlsruhe geboten, Art. 28
Abs. 2 GG als Durchgriffsnorm und damit
als Mindeststandard für alle Länder zum
Schutze ihrer Kommunen im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts auszulegen.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Der gegenwärtige Skandal findet nicht im, sondern
im Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk

statt
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Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn der „WELT am Sonntag“ vom 4.2.
2024 leitet Rainer Haubrich seinen

Kommentar mit dem Satz ein:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutsch-
land befindet sich in der schwersten Krise sei-
ner Geschichte“,

um daraufhin festzustellen:

„Die Entfremdung zwischen Teilen des Publikums
und vielen öffentlich-rechtlichen Programmen
war noch nie so groß wie heute. Exemplarisch
lässt sich das Ablesen am Höhenflug der AfD…
Dass die Gebühren steigen sollen, stößt zu Recht
auf wachsenden Widerstand. Jüngster Stein des
Anstoßes ist eine Liste der Top-Verdiener, die
WELT am Sonntag publizierte.“

Falls dieser Befund stimmen sollte, muss
sich der unvoreingenommene Betrachter
fragen, wie es dazu kommen konnte und

wer welchen Verantwortungsbeitrag
dazu leistet.

Hinsichtlich der Beitragsfestsetzung –

Gebühren gibt es bereits seit 2017 nicht
mehr – gibt es ein verfassungsgerichtlich
abgesichertes, staatsvertraglich geregel-
tes Verfahren in mehreren Schrittfolgen,
das geradezu beispielgebend für eine ob-
jektivierte Finanzbedarfsermittlung ist. Auf
die Anmeldung der Rundfunkanstalten
folgt eine intensive Prüfung durch eine un-
abhängige, mit Fachleuten aus allen Bun-
desländern besetzte Kommission, die KEF,
die amEnde ihrer Prüfung eine Empfehlung
für die Beitragsperiode 2025 – 2028 ab-
gibt, von der die Länder zur Sicherung der

Rundfunkfreiheit bei ihrer staatsvertragli-
chen Umsetzung nur aus eng gefassten,
insbesondere sozialpolitischen Gründen
abweichen dürfen. Seitdem dieses Verfah-
ren für die kommende Beitragsperiode vor
einem Jahr in Gang gesetzt wurde, ist aber
ein Trommelfeuer aus einzelnen Ländern
zu vernehmen, die von den Sendern und
der KEF statt Bedarfsgerechtigkeit und
Unabhängigkeit immer wiederholend Bei-
tragsstabilität einfordern, die die Länder als
normative Auftraggeber für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk hätten durch Fokus-
sierungdesAuftrags bzw.Reduzierungder
beauftragten Sender selbst herbeiführen
können, aber nicht herbeigeführt haben.
Die Anstalten haben sich bei ihren Anmel-
dungen diesem Druck, zumindest was die
quantitative Bedarfsanmeldung angeht,
zum Teil gebeugt.

8 Dazu insbesondere Schoch, ZG 2018, 97; Heller-
mann, Grundgesetzliches Durchgriffsverbot und
landesverfassungsrechtliches Konnexitätsprinzip, in:
Burgi/Waldhoff (Hrsg.), Kommunale Selbstverwal-
tung im Bundes- und Finanzstaat, Festschrift für
Hans-Günter Henneke zum 65. Geburtstag, 2022,
S. 599.
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erfestbeträge. D.h.: Der Bund hat die ihn
aus seiner Aufgabenerweiterung treffen-
den finanziellen Belastungen genau be-
tragsmäßig in Jahresbeträgen beziffert
und sich damit jeder Risikotragung hin-
sichtlich der real entstehenden Kosten ent-
ledigt und das Risiko der nicht vorauskal-
kulierbaren Ausgabenentwicklung und de-
ren Vereinbarkeit mit den Vorgaben der
Schuldenbremse auf die Länder verlagert.

5. Die Länder hätten dieses – im Gesetz-
gebungsverfahren nicht im Detail quantifi-
zierte – Finanzierungsrisiko nach Art. 104a
Abs. 4 GG nicht übernehmen müssen. Sie
haben es aber getan.

In früheren Kommissionsberatungen habe
ich insoweit den Vorschlag der verbind-
lichen Einführung länderspezifischer
Kostenfolgeabschätzungen bei bun-
desgesetzlichenAufgabenerweiterun-
gen eingebracht, um so den Ländern die
sie jeweils treffende finanzielleBelastung
bei ihrer Zustimmungsentscheidung im
Bundesrat vor Augen zu führen und die
eigene Leistungsfähigkeit in personeller,
organisatorischer, infrastruktureller oder fi-
nanzieller Hinsicht überfordernden Aufga-
benerweiterungen oder Neuregelungen zu
verhindern. Die Rechtsprechung einzel-
ner Landesverfassungsgerichte hat bereits
vor mehr als zwei Jahrzehnten den Län-
dern die Pflicht auferlegt, bei nicht hinrei-
chender Finanzierbarkeit von Aufgaben-
ausweitungen ihren diesbezüglichen Ein-
fluss imBundesrat geltend zumachen.
Eine politische Realisierungschance hatte
dieser Vorschlag seinerzeit allerdings nicht.

6. Wenn das aber so ist, müssen die Län-
der je für sich mit den sie dauerhaft tref-
fenden Finanzierungsfolgen fertig werden.
Für sie gilt nach Art. 109Abs. 3 S. 5GGseit
2020 ein striktes strukturelles Nettoneu-
verschuldungsverbot. D.h.: Haben sie eine
zusätzliche Ausgabenlast durch Aufga-
benerweiterungen des Bundes oder eige-
ne Aufgabenneuregelungen bzw. Stan-
dardsetzungen nicht verhindert, sind sie
ggf. zuNeupriorisierungen auf der Aus-
gabenseite im Haushalt gezwungen, da
ihnen auf der Einnahmenseite nur das
Ventil der Erhöhung des Steuersatzes bei
der Grunderwerbsteuer zusteht.

7.Damit eineLastenwegdrückungaufdie
Kommunen ausgeschlossen wird, ist in
allen Flächenländern bis 2006 ein striktes
Konnexitätsprinzip im Sinne einer der zu-
sätzlichen Aufgabenlast entsprechenden
Mehrbelastungsausgleichspflicht einge-
führt worden, die lediglich in Thüringen auf
Aufgaben des übertragenen Wirkungskrei-
ses beschränkt ist.

8. Daneben haben die Länder im Gesamt
ihres Regelwerks eine finanzielle Min-
destausstattung aller Gemeinden und
Landkreise zu gewährleisten, damit die-
se nicht strukturell und auf Dauer unter-
finanziert sind, ohne dass sich die Länder
dabei auf den Vorbehalt der eigenen
Leistungsfähigkeit berufen können. Dies
ist seit 2013 durchgehende Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dar-
über hinaus haben die Kommunen einen
Anspruch auf aufgabenangemessene Fi-

nanzausstattung, der von der Finanzlage
des Landes abhängig ist (Grundsatz der
Verteilungssymmetrie).

Im Ergebnis ist also festzustellen, dass das
geschriebene Regelwerk der Verfas-
sungen des Bundes und der Länder einen
umfassenden Schutz sowohl vor der
(finanziellen) Überforderung einzelner Ebe-
nen als auch vor einer Lastenverlagerung
in die Zukunft bietet. Bei der Durchsetzung
der Ansprüche der Kommunen haben ein-
zelne Landesverfassungsgerichte bisher
allerdings zu große Zurückhaltung geübt.
Dies gilt es bezogen auf die landesver-
fassungsrechtlichen Mehrbelastungsaus-
gleichspflichten zu ändern. Der argumen-
tative Boden ist dafür bereitet8.

Beim Schutz der finanziellen Mindestaus-
stattung ist dagegen endlich ein Macht-
wort aus Karlsruhe geboten, Art. 28
Abs. 2 GG als Durchgriffsnorm und damit
als Mindeststandard für alle Länder zum
Schutze ihrer Kommunen im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts auszulegen.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Der gegenwärtige Skandal findet nicht im, sondern
im Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk

statt
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Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn der „WELT am Sonntag“ vom 4.2.
2024 leitet Rainer Haubrich seinen

Kommentar mit dem Satz ein:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutsch-
land befindet sich in der schwersten Krise sei-
ner Geschichte“,

um daraufhin festzustellen:

„Die Entfremdung zwischen Teilen des Publikums
und vielen öffentlich-rechtlichen Programmen
war noch nie so groß wie heute. Exemplarisch
lässt sich das Ablesen am Höhenflug der AfD…
Dass die Gebühren steigen sollen, stößt zu Recht
auf wachsenden Widerstand. Jüngster Stein des
Anstoßes ist eine Liste der Top-Verdiener, die
WELT am Sonntag publizierte.“

Falls dieser Befund stimmen sollte, muss
sich der unvoreingenommene Betrachter
fragen, wie es dazu kommen konnte und

wer welchen Verantwortungsbeitrag
dazu leistet.

Hinsichtlich der Beitragsfestsetzung –

Gebühren gibt es bereits seit 2017 nicht
mehr – gibt es ein verfassungsgerichtlich
abgesichertes, staatsvertraglich geregel-
tes Verfahren in mehreren Schrittfolgen,
das geradezu beispielgebend für eine ob-
jektivierte Finanzbedarfsermittlung ist. Auf
die Anmeldung der Rundfunkanstalten
folgt eine intensive Prüfung durch eine un-
abhängige, mit Fachleuten aus allen Bun-
desländern besetzte Kommission, die KEF,
die amEnde ihrer Prüfung eine Empfehlung
für die Beitragsperiode 2025 – 2028 ab-
gibt, von der die Länder zur Sicherung der

Rundfunkfreiheit bei ihrer staatsvertragli-
chen Umsetzung nur aus eng gefassten,
insbesondere sozialpolitischen Gründen
abweichen dürfen. Seitdem dieses Verfah-
ren für die kommende Beitragsperiode vor
einem Jahr in Gang gesetzt wurde, ist aber
ein Trommelfeuer aus einzelnen Ländern
zu vernehmen, die von den Sendern und
der KEF statt Bedarfsgerechtigkeit und
Unabhängigkeit immer wiederholend Bei-
tragsstabilität einfordern, die die Länder als
normative Auftraggeber für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk hätten durch Fokus-
sierungdesAuftrags bzw.Reduzierungder
beauftragten Sender selbst herbeiführen
können, aber nicht herbeigeführt haben.
Die Anstalten haben sich bei ihren Anmel-
dungen diesem Druck, zumindest was die
quantitative Bedarfsanmeldung angeht,
zum Teil gebeugt.

8 Dazu insbesondere Schoch, ZG 2018, 97; Heller-
mann, Grundgesetzliches Durchgriffsverbot und
landesverfassungsrechtliches Konnexitätsprinzip, in:
Burgi/Waldhoff (Hrsg.), Kommunale Selbstverwal-
tung im Bundes- und Finanzstaat, Festschrift für
Hans-Günter Henneke zum 65. Geburtstag, 2022,
S. 599.
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Doch damit nicht genug. Als die KEF diese
Anmeldung geprüft und den Rundfunkan-
stalten vor ihrer abschließenden Mei-
nungsbildung – wie staatsvertraglich vor-
gesehen – Gelegenheit zu einer Stellung-
nahme und Erörterung gegeben hat, wur-
de dieser Berichtsentwurf sofort von inter-
essierten Kreisen, zu denen weder die KEF
noch die Rundfunkanstalten gehören dürf-
ten, an die Öffentlichkeit durchgestochen.
Da außer dem Absender KEF und den
Rundfunkanstalten als Adressaten aus-
schließlich die Rundfunkkommission der
Länder informiert wurde, liegt die Vermu-
tung nicht fern, dass aus deren Kreisen die
zu erörternde Empfehlung an die Öffent-
lichkeit lanciert wurde, in der sodann sofort
ein Empörungsszenario entfacht wurde.

Sodann drohten diverse Länder in vom
Verfahren her eklatant rechtswidriger Wei-
se an, eine zu einer Beitragserhöhung füh-
rende KEF-Empfehlung staatsvertraglich
schlicht nicht umzusetzen, wie es für die
Länder als föderale Verantwortungsge-
meinschaft geboten ist. Dieses Vorgehen
stellt qualitativ noch die Reaktionen aus
Kreisen der Bundesregierung auf das
Karlsruher Schuldenurteil in den Schatten.

Außerdem wurden seitens einzelner Län-
der Hoffnungen im Sinne einer Beitrags-
stabilität über 2024 hinaus in den Bericht
des Zukunftsrates gesetzt, wissend, dass
dieser am 18.1.2024 veröffentlichte Be-
richt viel zu spät kommen musste, um
umsetzungsreife Vorschläge für das lau-
fende Beitragsfestsetzungsverfahren zu
enthalten. Doch der Zukunftsrat erfüllte
hinsichtlich der Beitragshöhe die in ihn
gesetzten Hoffnungen nicht.

Sodann wurde ebenfalls durch Länderver-
treter die sogleich zu behandelnde Veröf-
fentlichung einer Liste der Jahreshono-
rare von zwölf Hauptprotagonisten des
ZDF dazu benutzt, diese Zahlungen als
Beleg dafür anzuführen, dass eine Bei-
tragserhöhung für den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk nicht geboten sei. Um ein-
mal einen Zahlenvergleich anzustellen: Das
jährliche Beitragsaufkommen des ZDF be-
trägt 2024 gut 2,1 Mrd. Euro, die aufsum-
mierten Honorare, die ja wohl den Eindruck
flächendeckender Prasserei erzeugen soll-
ten, 8,71 Mio. Euro, also zusammenge-
nommen genau ein Drittel mehr als Hansi
Flick als DFB-Bundestrainer allein im Jahr
verdient hat. Das sind 0,4 Promille der
Beitragseinnahmen. Kurzum – und völlig
unabhängig von der Frage der Angemes-
senheit dieser Honorare: Die Aufwendun-
gen für Protagonisten von herausragender
Bedeutung fallenquantitativ angesichtsder
Höhe des Beitragsaufkommens schlicht
nicht ins Gewicht. Aber damit wird Stim-
mung gemacht – und zwar nicht zu knapp,
womit ein maßgeblicher Beitrag gerade
seitens verantwortlicher Länderpolitiker

zu der von ihnen selbst beklagten Entfrem-
dung zwischen Teilen des Publikums und
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, des-
sen wachsende Bedeutung für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und für umfas-
sende faktenbasierte Informationen gleich-
zeitig immer wieder zutreffend betont wird.
Dass durch dieses gut ein Jahr währende
Trommelfeuer in denMedien auch einmaß-
geblicher Verantwortungsbeitrag für
den Höhenflug von Parteien geleistet
wird, die den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk lieber heute als morgen ab-
schaffen wollen, steht damit für mich
außer Frage. Das ständige öffentliche
Einfordern von Beitragsstabilität in einem
laufenden Festsetzungsverfahren, in dem
die maßgebliche Rolle der Politik erst be-
ginnt, wenn die KEF ihre Empfehlung ab-
gegeben hat, schürt und stärkt natürlichdie
WiderstandskräftederGegnerdesetablier-
ten Systems, sollte die KEF eine – wenn
auch nur moderate – Erhöhung des
Rundfunkbeitrags empfehlen.

Zur mir als ZDF-Fernsehratsmitglied nicht
bekannten Honorarliste, zu der ich mich
hinsichtlich der Höhe und Reihung für völlig
unterschiedliche erbrachte Leistungen
nicht äußern möchte, ist auf den Tatbe-
stand ihrer Veröffentlichung und Instru-
mentalisierung einzugehen. Dass damit
demöffentlich-rechtlichenRundfunk durch
die Art und Weise der breiten Skandalisie-
rung Schaden zugefügt wird, steht außer
Frage. Besonders ins Gewicht fällt dabei,
dass damit gerade die Protagonisten, die
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für In-
formationsvermittlung und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt sorgen sollen und
damit eine hohe individuelle Glaubwürdig-
keit statt eines „Raffke-Images“ benötigen,
diskreditiert werden und der Gefahr eines
Glaubwürdigkeitsverlustes unterliegen.

Konkret wird dem ZDF vorgeworfen, auf
intransparente Weise unverhältnismäßig
hohe Honorare auf Kosten der Beitrags-
pflichtigen zu zahlen und dabei unvertret-
bare Geheimniskrämerei zu betreiben, die
es zu beenden gelte. Die Wahrheit ist dem-
gegenüber Folgende:

Inden früherenFassungendesZDF-Staats-
vertrages war geregelt, dass der Verwal-
tungsrat über den Dienstvertrag des Inten-
danten und über den von ihm jährlich ent-
worfenen Haushaltsplan beschließt und zu-
dem die Tätigkeit des Intendanten über-
wacht. Der Intendant wurde durch den
Staatsvertrag zudem verpflichtet, die Zu-
stimmung des Verwaltungsrats zum Ab-
schluss von Tarifverträgen und von An-
stellungsverträgen mit außertariflichen An-
gestellten, die ausschließlich mit künstleri-
schen Aufgaben betraut sind, ebenso ein-
zuholen wie bei der Übernahme einer
sonstigen Verpflichtung im Wert von mehr
als 250.000 Euro, außer bei Verträgen über

die Herstellung oder Lieferung von Pro-
grammteilen.

Die hier in Rede stehenden Honorarver-
träge fielen darunter ausdrücklich nicht.
Dennoch wurde über eine analoge Anwen-
dung bei einer Wertgrenze ab 250.000
Euro diskutiert.

Der 2012 neu ins Amt gelangte Intendant
schlug daraufhin die Bildung eines kleinen
Personalausschusses vor, dem ich als sei-
nerzeitiger Finanz- bzw. Investitionsaus-
schussvorsitzender des Verwaltungsrates
neben zwei Ministerpräsidenten von 2012
bis 2017 angehört habe. Über die Honorar-
verträge von neun der zwölf gegenwärtig
genannten Protagonisten wurde schon
seinerzeit befunden. Da eine Zustim-
mungsverpflichtung des Verwaltungsrates
staatsvertraglich insoweit nicht bestand,
ging es imPersonalausschussumBeratung
und Benehmensherstellung bei fortbeste-
hender Intendantenverantwortung. Wir alle
haben diese detaillierten, konstruktiv-kriti-
schen, vom Intendanten sehr offen geführ-
ten Beratungen als fruchtbar empfunden;
der Intendant hat sie als aus Sicht des
Hauses forderungsdämpfend und damit
seine Verhandlungssituation verbessernd
klassifiziert. Von diesen Beratungen in den
fünf gemeinsamen Jahren der Erprobung
dieses Formats ist nicht nur nichts nach
außen gedrungen, auch im Verwaltungsrat
haben die übrigen Mitglieder die staatsver-
traglich vorgegebeneKompetenzverteilung
respektiert und uns bei den Beratungen
vertraut. Mich hat in der gesamten Zeit
insoweit nicht eine einzige Detailnachfrage
erreicht.

2014 erging sodann das ZDF-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, in dessen
Folge viel mehr von Transparenz die Rede
war, als dasUrteil dies in der Sache hergab.
Obwohl der ZDF-Staatsvertrag grundle-
gend novelliert wurde, wurden in den hier
einschlägigen Paragraphen 23 und 28 kei-
nerlei Veränderungen vorgenommen. Die
Zäsur durch den novellierten Staatsvertrag
war in der Arbeit des seinerzeitigen Perso-
nalausschusses mithin nicht zu bemerken.

Zu einer Veränderung der Rechtsgrundla-
gen ist es erst mit Inkrafttreten des 4. Me-
dienänderungsstaatsvertrages zum 1.1.
2024 mit der Einfügung des § 31a MStV
gekommen. Danach sind die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten verpflich-
tet, für eine größtmögliche Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit Sorge zu tra-
gen, wobei der Schutz personenbezoge-
ner Daten sowie von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen zu wahren ist. Eben-
sowie die anderen Rundfunkanstaltenwird
das ZDF verpflichtet, in seinen Geschäfts-
berichten die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge seines je-
weiligen Intendanten und der Direktoren
unter Namensnennung zu veröffentlichen,
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soweit diese nicht einer Abführungspflicht
unterliegen. Die Geschäftsberichte haben
zudem Angaben über die Tarifstrukturen
und eine strukturierte Darstellung der au-
ßertariflichen Vereinbarungen zu enthalten.

Auch dadurch hat sich bis heute für den
angesprochenen Personenkreis unter Zu-
ständigkeits- wie Transparenzgesichts-
punkten keinerlei Veränderung ergeben.
Wenn also – was mir als Fernsehratsmit-
glied nicht bekannt ist – allen Verwaltungs-
ratsmitgliedern eine Liste über längerfristi-
ge Honorarverträge vorgelegt wurde, be-
stand dazu staatsvertraglich seitens des
Intendanten keinerlei Verpflichtung. Zu-
dem waren die persönlichen Belange der
Vertragspartner selbstverständlich aus-
drücklich zu wahren.

Die Herausgabe einer solchen Liste nach
außen hat gezeigt, dass zumindest ein
Mitglied des Verwaltungsrats dem ihm
entgegengebrachten Vertrauen nicht nur
nicht gerecht geworden ist, sondern in
eklatanter Weise Belange des ZDF und
Persönlichkeitsrechte der Vertragspartner
verletzt hat.

DochnichtnurdieHonorarlistewurdeandie
Presse durchgesteckt, es wurde auch be-
reits am3.2.2024über Inhalte einer vertrau-
lichen Verwaltungsratssitzung vomVortage
und eine frühere Verwaltungsratssitzung
berichtet und mitgeteilt, dass es durch die
Veröffentlichung der Honorare nunmehr im
ZDF-Verwaltungsrat eine Mehrheit für mehr
Transparenz gebe, die in der vorangegan-
genenSitzungnochnicht erzieltworden sei.
Wörtlich heißt es u. a.:

„Am vergangenen Wochenende war es dann
diese Zeitung, die die höchsten Honorare publik
machte. Nun kommt Bewegung in die Sache.Wie
Welt am Sonntag erfuhr, hat sich die Stimmungs-
lage innerhalb des Verwaltungsrats im Zuge der –
ungewollten – Offenlegung der Millionenzahlun-
gen verändert.“

Von geradezu grotesker Komik ist der ein-
zig dafür erbrachte Beleg, beruft sich der
Bericht doch für die Behauptung:

„Es ist jetzt keine Frage mehr des ,Ob’, sondern
nur noch des ,Wie’. Die Öffentlichkeit hat hier ein
Recht auf Transparenz“

ausschließlich und allen Transparenzforde-
rungen Hohn sprechend, auf ein Verwal-
tungsratsmitglied,

„das namentlich nicht genanntwerden wollte“,

wobei die weitere unbelegte Behauptung
aufgestelltwird,MinisterpräsidentKretsch-
mann solle sich für eine Veröffentlichung
von Top-Honoraren ausgesprochen ha-
ben.

Stammt die Weitergabe der Liste und der
vertraulichen Erörterungen im Verwal-
tungsrat von einem der acht vom Fernseh-
rat gewählten Verwaltungsratsmitglieder,
stellt dies einen eklatanten Vertrauens-
bruch nicht nur gegenüber dem ZDF und

den Protagonisten, sondern auch gegen-
über den Fernsehratsmitgliedern dar, von
denen es gewählt worden ist.

Sollte die Weitergabe der Liste und der
vertraulichen Erörterungen im Verwal-
tungsrat von einem der vier Regierungs-
chefs stammen oder veranlasst worden
sein, setzte sich das Vertrauen in Institu-
tionen und vorgegebene Verfahren zerset-
zende Vorgehen des letzten Jahres fort,
was der Demokratie und dem Vertrauen in
rechtmäßiges Vorgehen demokratisch le-
gitimierter Organe massiven Schaden zu-
fügte. Hier wird deshalb Aufklärung ge-
boten sein.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass im Zei-
tungsbericht vom 4.2.2024 zwei Verwal-
tungsratsmitglieder namentlich zitiert wer-
den. Bei der Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats, Ministerpräsidentin Malu Drey-
er, wird versucht, einen vermeintlichen Wi-
derspruch in ihren Aussagen aufzuzeigen,
um die behauptete „Bewegung in der Sa-
che“ zu belegen. Während sie in der ver-
gangenen Woche noch verlautbart habe:

„Eine generelle Veröffentlichung von Honorarver-
trägen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk –

insbesondere ohne Zustimmung der Vertrags-
partner – ist nicht möglich“,

habe die Staatskanzlei nunmehr mitgeteilt:

„Ministerpräsidentin Dreyer setzt sich deshalb
auch dafür ein, Veröffentlichungspflichten für alle
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in ei-
nem künftigen Staatsvertrag zu verankern“.

Leonhard Dobusch wird mit dem Satz zi-
tiert:

„Ich bin der Meinung, dass Spitzenvergütungen
durch öffentlich finanzierte Organisationen offen-
gelegt werden sollen.“

Es brauche eine „klare und eindeutige ge-
setzliche Grundlage“, die nicht nur das
ZDF, sondern alle öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten umfasse.

An diesen Äußerungen gibt es schlech-
terdings nichts zu kritisieren. Das erste
Dreyer-Zitat beschreibt exakt die Ist-Lage
und ist ein recht deutliches Indiz dafür, dass
die gegenwärtige „Geheimniskrämerei-De-
batte“ auf der Grundlage eines durchge-
stochenen Papiers nicht auf die Verwal-
tungsratsvorsitzende zurückzuführen ist.
Dreyer und Dobusch benennen sodann
jeweils exakt, worumes in der zu führenden
Diskussion inhaltlich und vom Prozedere
her gehen muss: Sollen Honorarverträge
von herausragenden Medienprotagonis-
ten, die sowohl im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als auch bei privaten Medienun-
ternehmen tätig sein können, künftig bei
einer Tätigkeit für eine der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten wie bereits ge-
genwärtig die Bezüge von Intendanten und
Direktoren unter Namensnennung veröf-
fentlicht werden? Oder sollte man davon
absehen, weil unter Umständen die Gefahr

besteht, einzelne dieser umworbenenKräf-
te künftig nicht mehr für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gewinnen zu kön-
nen? DieseAbwägungsfrage haben nicht
einzelneSenderundschongarnichtdafür in
der Sache unzuständige Organmitglieder
zu entscheiden; auch diese Frage müssen
die16Landtageals föderaleVerantwor-
tungsgemeinschaft verantwortungs-
voll – und zwar für künftige Anwendungs-
fälle undohneRückwirkung –entscheiden
und bei entsprechender Einigkeit § 31a
MStV im Anwendungsbereich erweitern
bzw. insoweit eine separate Regelung tref-
fen. Dreyer und Dobusch haben völlig
Recht: Es geht um klare und eindeutige
Regelungen in einem künftigen Reform-
staatsvertrag und nicht um ein aufgeregtes
an den Pranger stellen einzelner Protago-
nisten in Verknüpfung mit der gegenwärti-
gen Beitragserhöhungsdiskussion.

Der Zukunftsrat hat hierzu in seinem Be-
richt durchaus kluge Hinweise für eine
funktionsadäquate Entlohnung sowohl
von Festangestellten als auch von Exter-
nen gegeben und zunächst hervorgeho-
ben, dass wir zwar in einer Wissensgesell-
schaft leben, aber akzeptieren, dass wich-
tige Wissensvermittler, zu denen auch
Medienschaffende gehören,

„kontinuierlich deklassiert werden. Gehälter, Ho-
norare und Forschungsmittel fallen seit vielen
Jahren im gesellschaftlichen Vergleich zurück.“

Der Zukunftsrat warnt sowohl vor Gehalts-
populismus als auch vor einer tendenziellen
Angleichung an privatwirtschaftliche Ver-
hältnisse. Externen gegenüber müssten
sichdie öffentlich-rechtlichenRundfunkan-
stalten als faire Auftraggeber verhalten, die
für angemessene Honorare, Rechteverein-
barungen,BudgetsundProduktionsbedin-
gungen zu sorgen hätten. Bei ihre Formate
selbstproduzierendenModeratorensollten
nicht eventuelle privatwirtschaftliche Kon-
kurrenzangebote den Maßstab setzen,

„sondern im Sinne der Akzeptanz eine angemes-
sene Bezahlung für herausragende öffentlich-
rechtliche Qualität“.

So ist es! &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin
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soweit diese nicht einer Abführungspflicht
unterliegen. Die Geschäftsberichte haben
zudem Angaben über die Tarifstrukturen
und eine strukturierte Darstellung der au-
ßertariflichen Vereinbarungen zu enthalten.

Auch dadurch hat sich bis heute für den
angesprochenen Personenkreis unter Zu-
ständigkeits- wie Transparenzgesichts-
punkten keinerlei Veränderung ergeben.
Wenn also – was mir als Fernsehratsmit-
glied nicht bekannt ist – allen Verwaltungs-
ratsmitgliedern eine Liste über längerfristi-
ge Honorarverträge vorgelegt wurde, be-
stand dazu staatsvertraglich seitens des
Intendanten keinerlei Verpflichtung. Zu-
dem waren die persönlichen Belange der
Vertragspartner selbstverständlich aus-
drücklich zu wahren.

Die Herausgabe einer solchen Liste nach
außen hat gezeigt, dass zumindest ein
Mitglied des Verwaltungsrats dem ihm
entgegengebrachten Vertrauen nicht nur
nicht gerecht geworden ist, sondern in
eklatanter Weise Belange des ZDF und
Persönlichkeitsrechte der Vertragspartner
verletzt hat.

DochnichtnurdieHonorarlistewurdeandie
Presse durchgesteckt, es wurde auch be-
reits am3.2.2024über Inhalte einer vertrau-
lichen Verwaltungsratssitzung vomVortage
und eine frühere Verwaltungsratssitzung
berichtet und mitgeteilt, dass es durch die
Veröffentlichung der Honorare nunmehr im
ZDF-Verwaltungsrat eine Mehrheit für mehr
Transparenz gebe, die in der vorangegan-
genenSitzungnochnicht erzieltworden sei.
Wörtlich heißt es u. a.:

„Am vergangenen Wochenende war es dann
diese Zeitung, die die höchsten Honorare publik
machte. Nun kommt Bewegung in die Sache.Wie
Welt am Sonntag erfuhr, hat sich die Stimmungs-
lage innerhalb des Verwaltungsrats im Zuge der –
ungewollten – Offenlegung der Millionenzahlun-
gen verändert.“

Von geradezu grotesker Komik ist der ein-
zig dafür erbrachte Beleg, beruft sich der
Bericht doch für die Behauptung:

„Es ist jetzt keine Frage mehr des ,Ob’, sondern
nur noch des ,Wie’. Die Öffentlichkeit hat hier ein
Recht auf Transparenz“

ausschließlich und allen Transparenzforde-
rungen Hohn sprechend, auf ein Verwal-
tungsratsmitglied,

„das namentlich nicht genanntwerden wollte“,

wobei die weitere unbelegte Behauptung
aufgestelltwird,MinisterpräsidentKretsch-
mann solle sich für eine Veröffentlichung
von Top-Honoraren ausgesprochen ha-
ben.

Stammt die Weitergabe der Liste und der
vertraulichen Erörterungen im Verwal-
tungsrat von einem der acht vom Fernseh-
rat gewählten Verwaltungsratsmitglieder,
stellt dies einen eklatanten Vertrauens-
bruch nicht nur gegenüber dem ZDF und

den Protagonisten, sondern auch gegen-
über den Fernsehratsmitgliedern dar, von
denen es gewählt worden ist.

Sollte die Weitergabe der Liste und der
vertraulichen Erörterungen im Verwal-
tungsrat von einem der vier Regierungs-
chefs stammen oder veranlasst worden
sein, setzte sich das Vertrauen in Institu-
tionen und vorgegebene Verfahren zerset-
zende Vorgehen des letzten Jahres fort,
was der Demokratie und dem Vertrauen in
rechtmäßiges Vorgehen demokratisch le-
gitimierter Organe massiven Schaden zu-
fügte. Hier wird deshalb Aufklärung ge-
boten sein.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass im Zei-
tungsbericht vom 4.2.2024 zwei Verwal-
tungsratsmitglieder namentlich zitiert wer-
den. Bei der Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats, Ministerpräsidentin Malu Drey-
er, wird versucht, einen vermeintlichen Wi-
derspruch in ihren Aussagen aufzuzeigen,
um die behauptete „Bewegung in der Sa-
che“ zu belegen. Während sie in der ver-
gangenen Woche noch verlautbart habe:

„Eine generelle Veröffentlichung von Honorarver-
trägen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk –

insbesondere ohne Zustimmung der Vertrags-
partner – ist nicht möglich“,

habe die Staatskanzlei nunmehr mitgeteilt:

„Ministerpräsidentin Dreyer setzt sich deshalb
auch dafür ein, Veröffentlichungspflichten für alle
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in ei-
nem künftigen Staatsvertrag zu verankern“.

Leonhard Dobusch wird mit dem Satz zi-
tiert:

„Ich bin der Meinung, dass Spitzenvergütungen
durch öffentlich finanzierte Organisationen offen-
gelegt werden sollen.“

Es brauche eine „klare und eindeutige ge-
setzliche Grundlage“, die nicht nur das
ZDF, sondern alle öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten umfasse.

An diesen Äußerungen gibt es schlech-
terdings nichts zu kritisieren. Das erste
Dreyer-Zitat beschreibt exakt die Ist-Lage
und ist ein recht deutliches Indiz dafür, dass
die gegenwärtige „Geheimniskrämerei-De-
batte“ auf der Grundlage eines durchge-
stochenen Papiers nicht auf die Verwal-
tungsratsvorsitzende zurückzuführen ist.
Dreyer und Dobusch benennen sodann
jeweils exakt, worumes in der zu führenden
Diskussion inhaltlich und vom Prozedere
her gehen muss: Sollen Honorarverträge
von herausragenden Medienprotagonis-
ten, die sowohl im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als auch bei privaten Medienun-
ternehmen tätig sein können, künftig bei
einer Tätigkeit für eine der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten wie bereits ge-
genwärtig die Bezüge von Intendanten und
Direktoren unter Namensnennung veröf-
fentlicht werden? Oder sollte man davon
absehen, weil unter Umständen die Gefahr

besteht, einzelne dieser umworbenenKräf-
te künftig nicht mehr für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gewinnen zu kön-
nen? DieseAbwägungsfrage haben nicht
einzelneSenderundschongarnichtdafür in
der Sache unzuständige Organmitglieder
zu entscheiden; auch diese Frage müssen
die16Landtageals föderaleVerantwor-
tungsgemeinschaft verantwortungs-
voll – und zwar für künftige Anwendungs-
fälle undohneRückwirkung –entscheiden
und bei entsprechender Einigkeit § 31a
MStV im Anwendungsbereich erweitern
bzw. insoweit eine separate Regelung tref-
fen. Dreyer und Dobusch haben völlig
Recht: Es geht um klare und eindeutige
Regelungen in einem künftigen Reform-
staatsvertrag und nicht um ein aufgeregtes
an den Pranger stellen einzelner Protago-
nisten in Verknüpfung mit der gegenwärti-
gen Beitragserhöhungsdiskussion.

Der Zukunftsrat hat hierzu in seinem Be-
richt durchaus kluge Hinweise für eine
funktionsadäquate Entlohnung sowohl
von Festangestellten als auch von Exter-
nen gegeben und zunächst hervorgeho-
ben, dass wir zwar in einer Wissensgesell-
schaft leben, aber akzeptieren, dass wich-
tige Wissensvermittler, zu denen auch
Medienschaffende gehören,

„kontinuierlich deklassiert werden. Gehälter, Ho-
norare und Forschungsmittel fallen seit vielen
Jahren im gesellschaftlichen Vergleich zurück.“

Der Zukunftsrat warnt sowohl vor Gehalts-
populismus als auch vor einer tendenziellen
Angleichung an privatwirtschaftliche Ver-
hältnisse. Externen gegenüber müssten
sichdie öffentlich-rechtlichenRundfunkan-
stalten als faire Auftraggeber verhalten, die
für angemessene Honorare, Rechteverein-
barungen,BudgetsundProduktionsbedin-
gungen zu sorgen hätten. Bei ihre Formate
selbstproduzierendenModeratorensollten
nicht eventuelle privatwirtschaftliche Kon-
kurrenzangebote den Maßstab setzen,

„sondern im Sinne der Akzeptanz eine angemes-
sene Bezahlung für herausragende öffentlich-
rechtliche Qualität“.

So ist es! &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages und Mitglied im ZDF-

Fernsehrat, Berlin
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Überall nur Pyrrhus-Siege? –

Zur Rundfunkbeitragsfestsetzung nach der
KEF-Empfehlung vom 23.2.2024

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn der FAZ vom 1.12.20221 habe ich
mich mit zwei Szenarien nach Vorlage

der KEF-Empfehlung zur Entwicklung des
Rundfunkbeitrags für die Beitragsperiode
2025 – 2028 befasst, wobei ich in der
ersten Variante davon ausgegangen bin,
dass die Landtage der moderaten Bei-
tragserhöhung um 58 Cent zustimmen, in
der Folgezeit aber zur Umsetzung von
Reformvorschlägen hinsichtlich des Auf-
trags und der Senderstruktur sowie der
beauftragten Programme kommen. Als
zweites Szenario habe ich die rechtlichen
Folgen einer Verweigerung der Länder zur
Umsetzung des KEF-Vorschlags versucht
aufzuzeigen und diese hinsichtlich der
einzelnen Schritte auch mit prognostizier-
ten Zeiträumen jeweils im Vorfeld von
Landtagswahlen in Ostdeutschland bzw.
im deutschen Südwesten im September
2024 sowie im Frühjahr 2026 versehen.

VertrautmandenVerlautbarungenvonLän-
dervertretern nach Vorlage der KEF-Emp-
fehlung am 23.2.2024, versuchen die Län-
der einen drittenWeg getreu der Erkenntnis
Friedrich von Logaus zu gehen:

„In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg
den Tod.“

Am 23.2.2024 war es so weit: Die KEF
legte ihren nach § 3Abs. 8Rundfunkfinan-
zierungsstaatsV mindestens alle zwei Jah-
re zu erstattenden Bericht den Landesre-
gierungen vor, unterrichtete darüber die
Rundfunkanstalten und veröffentlichte zu-
dem diesen Bericht. Darin hat die KEF
auftragsgemäß die Finanzlage der Rund-
funkanstalten dargelegt und in dem Sinne

zu der Frage Stellung genommen, dass in
Höhe von monatlich 58 Cent ab 1.1.2025
eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags nötig
ist, wobei 43 Cent auf die ARD, 14 Cent auf
das ZDF und 1 Cent auf die Landesme-
dienanstalten entfallen.

IndemBerichthatdieKEFdenverfassungs-
rechtlichen und einfachgesetzlichen Vorga-
ben entsprechend darauf hingewiesen,
dass die endgültige Beitragsfestsetzung
durch einen von den 16 Landesregierungen
zu unterzeichnenden Staatsvertrag erfolgt,
dem alle 16 Landesparlamente zustimmen
müssenundder damit in Landesrecht über-
führt wird. Außerdem hat die KEF hervor-
gehoben, dass aufgrund mehrfacher bun-
desverfassungsgerichtlicherVorgabeneine
Abweichung vom Vorschlag der Kommis-
siondurchdie LandesregierungenundLan-
desparlamente nur in engen Grenzen und
nur einvernehmlich durch alle Länder mög-
lich ist, wenn die Belastung der Beitrags-
zahler nicht mehr angemessen erscheint:

„Hierfür müssen nachprüfbare Gründe angege-
ben werden“.

Und was tun seither die Länder? Sie äußern
sich in Gesprächen mit der FAZ durch die
Koordinatorin der Arbeit der Rundfunkkom-
mission, die rheinland-pfälzische Staatsse-
kretärinHeike Raab von der SPD, und ihren
sächsischen Kollegen von der CDU, den
Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk, und
ihre Botschaften lauten:

„Wir entscheiden im Herbst“2

und

„Klagen müssen die Sender nicht“3.

Heike Raab hebt zu Recht hervor, dass

„die Länder jetzt die Verantwortung für die Um-
setzung des Vorschlags tragen“,

um dann vermeintliche Defizite der Anstal-
ten bei der auftragsgemäßen Bedarfsan-
meldung auszumachen:

„Der dritte MÄStV ermöglicht den Sendern Re-
duzierungen bei Spartenprogrammen. Davon ha-
ben sie bisher keinen Gebrauch gemacht. Die
Länder werden sich damit beschäftigen, wie die
Anstalten die bestehenden rechtlichen Möglich-
keiten für Einsparungen genutzt haben“4,

um dann fortzufahren:

„Wir haben zwei parallele Verfahren: Die Erarbei-
tung eines Reformstaatsvertrages bis zumHerbst
und die dritte Stufe im Beitragsverfahren. Beide
Prozesse werden wir im Herbst zusammenfüh-
ren. Wir werden die Entscheidung im Herbst
treffen. Dazu sollen die finanziellen Auswirkungen
der Reformvorschläge der Rundfunkkommission
und des Zukunftsrats5 durch ein Sondergutach-
ten der KEF berechnet werden. Im Herbst liegen
den Ländern dann alle drei Dokumente vor und
dann werden wir uns über den weiteren Weg
verständigen. Danach besteht auch für eine po-
litische Entscheidung eine Elastizität, die die An-
stalten nach unserer Meinung verkraften kön-
nen.“

Auf die Frage nach verfassungsrechtlichen
Klagemöglichkeiten der Anstalten antwor-
tet Raab:

„Die rechtliche Möglichkeit dafür besteht natür-
lich. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk be-
nötigt in der Bevölkerung eine große Akzeptanz.
Das ist für seine Zukunft entscheidend. Dazu
gehört nicht nur ein gutes Programm, sondern
auch die Akzeptanz des Rundfunkbeitrags.“

Wenige Tage später hat Oliver Schenk
ergänzt und den KEF-Bericht nicht etwa
als die Einleitung der Endstufe der bis Ende
2024 von den Ländern mit Wirkung ab
1.1.2025 umzusetzenden Beitragsfestset-
zung bezeichnet, sondern als

„eine Momentaufnahme, die zeigt, wohin es geht,
wenn jetzt nicht zügig gegengesteuert wird. Des-
halb halte ich eine Beitragsanhebung derzeit für
verfrüht. Wir sollten zunächst die Auswirkungen
der Reformen abwarten, bevor ein neuer Finan-

Staatssekretärin Heike Raab, Christian Waldhoff (l.) und Hans-Günter Henneke. Foto: FvSG

1 Henneke, Wer ablehnt, trägt die Folgen, FAZ v.
1.12.2023, 15.

2 Gespräch von Helmut Hartung mit Heike Raab in
der FAZ vom 27.2.2024.

3 Gespräch von Helmut Hartung mit Oliver Schenk in
der FAZ vom 1.3.2024.

4 Zum 3. MÄStV ausführlich Henneke, NVwZ 2022,
1409 ff.

5 Dazu Henneke, Der Landkreis 2024, 24 (25 ff.).
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zierungsstaatsvertrag auf den Weg gebracht
wird.“

Das ist eine mehr als kühne Interpretation
der geltenden, im Rundfunkfinanzierungs-
staatsV einfachgesetzlich umgesetzten
Verfassungsrechtslage. Dass dieses Vor-
gehen nicht verfassungskonform ist,
bestreitet Schenk erst gar nicht:

„Den Anstalten steht es natürlich frei, das Bun-
desverfassungsgericht anzurufen, wenn sie der
Meinung sind, nicht bedarfsgerecht finanziert zu
sein. Sie hätten wahrscheinlich auch gute
Erfolgsaussichten.“

Auch er setzt dann aber alles auf die „Ak-
zeptanzkarte“:

„Nach meiner Überzeugung wäre das aber ein
Pyrrhus-Sieg, weil die Akzeptanz des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks durch diesen Schritt wei-
ter leiden würde.“

Der Vorsitzende der KEF,MartinDetzel, hat
sich ebenfalls in der FAZ am29.2.20246 zur
geltenden Verfassungsrechtslage ebenso
knapp wie klar und eindeutig geäußert:

„Veränderungen der Rahmenbedingungen lie-
gen nun in der Hand der Länder. Für die Emp-
fehlung des 24. KEF-Berichts bleibt dies ohne
Einfluss. Sowohl die Anmeldung der Anstalten
als auch die darauf aufbauende Prüfung und die
Beitragsempfehlung benötigen eine belastbare
Grundlage. Für den aktuellen Bericht war dies
der 3. MÄStV in der Fassung, in der dieser von
allen Ministerpräsidenten unterschrieben war.
Da die Länder von der Empfehlung der Kommis-
sion nur in sehr engen Grenzen und auch nur
einstimmig abweichen dürfen, könnte ansonsten
eine Empfehlung für die Beitragspflichtigen wirk-
sam werden, der lediglich Wünsche oder Ideen
zugrunde liegen. Eine konkrete Empfehlung zur
Anpassung des Rundfunkbeitrags setzt ein re-
guläres Verfahren auf der Grundlage eines gel-
tenden Staatsvertrags voraus. Für die aktuellen
Überlegungen zur Reform des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks liegen bisher weder ein ver-
bindlicher Zeitplan noch ein ausreichend kon-
kretisierter Änderungsvorschlag vor. Auf dieser
Grundlage kann die Kommission keine Beitrags-
empfehlung abgeben.“

Präziser kann man kaum formulieren. Hel-
mut Hartung, der für die FAZ alle drei sehr
informativeGespräche geführt hat, ist auch
Chefredakteur von medienpoltik.net. In ei-
nemBeitrag für diesesMedium berichtet er
nicht neutral und auf der Grundlage bin-
dender verfassungsrechtlicher Vorgaben,
sondern ergreift eindeutig Partei für das
Agieren der Länder, indem er z. B. fragt,
was passiert wäre, wenn nicht mehrere
Ministerpräsidenten bereits vor Wochen
erklärt hätten, dass sie einer Beitragserhö-
hung nicht zustimmen würden. Der so
ausgeübte Druck auf die Anstalten wird
von ihm ausdrücklich begrüßt. Verfas-
sungsrechtliche Zweifel kommen ihm
nicht, im Gegenteil hebt er hervor:

„Heike Raab, die Chefkoordinatorin der Bundes-
länder für die Medienpolitik, hat mehrfach darauf
verwiesen, dass es dabei um einen verfassungs-
konformen Weg geht.“

Worin dieser liegen soll, lässtHartung völlig
offen. Im Gegenteil – auch er bemüht das
rein machtpolitische Akzeptanzargument:

„Natürlich wissen die Länder, dass ein erneuter
Gang nach Karlsruhe dem Image des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks weiter schadet. Deshalb
wäre, wenn die KEF-Empfehlung nicht vor dem
1.1.2025 umgesetzt wird, eine erneute Anrufung
des BVerfG keine gute Idee. Der Beitrag wird
damit nicht am 1.1.2025 steigen. Wie es dann
weitergeht, ist nicht sicher.“

Sodann erinnert Hartung – insoweit zutref-
fend – daran, dass das BVerfG in seinem
Beschluss7 vom 20.7.2021 in rechtlicher
Hinsicht von einer „Verantwortungsge-
meinschaft der Länder“ gesprochen hat.
Daraus folgert Hartung nun weiter ohne
jede normative Fundierung:

„Die Länder und die öffentlich-rechtlichen Sender
bilden eine ‚Verantwortungsgemeinschaft’. Der
Herbst wird zeigen, wie ernst beide Seiten die
‚Verantwortungsgemeinschaft‘ nehmen“,

um abschließend – geltende verfassungs-
rechtliche Vorgaben nicht nur völlig bei-
seite schiebend, sondern mit Füßen tre-
tend – nach dem rechtsstaatswidrigen
Motto: „Der Zweck heiligt die Mittel“ als
Ziel zu beschreiben:

„Es geht um einen öffentlich-rechtlichen Rund-
funk, der einen wichtigen Beitrag für die Demo-
kratie leistet und der von den Bürgern akzeptiert
ist, weil er ein relevantes Angebot mit einem
sparsamen Aufwand bietet. Die Öffentlichkeit
kann den Ministerpräsidenten, die mit ihrem
„Nein“ die öffentlich-rechtlichen Sender zu tief-
greifender Umgestaltung zwingen wollen, für die-
se Position dankbar sein.“

Über einen bemerkenswerten Vorgang ist
übrigens bisher weder von Hartung noch
ansonsten berichtet worden: Nachdem im
Juni 2020 der langjährige Abteilungsleiter
in der saarländischen Staatskanzlei und
spätere saarländische Finanzstaatssekre-
tärUlli Meyer zumMitglied der KEF berufen
wurde, was Kritik in der Medienkorrespon-
denz vom 5.7.2020 hervorgerufen hat,
haben die Regierungschefs der Länder in
der jüngsten Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom 6.3.2024 gemäß § 4 Abs. 5
RundfunkfinanzierungsstaatsV mit Wir-
kung zum 1. Juli 2024 einen der ehemals
ihren, den Bremer Bürgermeister a.D. Dr.
Carsten Sieling, als Sachverständigen
nach § 4 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 Rundfunkfinan-
zierungsstaatsV in die KEF berufen – ge-
rade rechtzeitig, um an dem von der Rund-
funkkommission beauftragten Sondergut-
achten der KEF prägend mitzuarbeiten.
Der Katalog mit 19 Fragen für das Son-
dergutachten liegt – wen wundert’s – der
FAZ ebenfalls vor, sodass Hartung dazu
am Tage der Berufung Sielings ebenfalls
ausführlich berichten konnte8.

Schaut man in den Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsV, ging es bei der jüngsten
Berufung um einen Sachverständigen
aus dem Bereich der Betriebswirtschaft,
der fachkundig

„in Personalfragen oder für Investitionen und Ra-
tionalisierung sein“

soll. Betrachtet man den Lebenslauf des
65-jährigen Sieling, stellt man fest, dass er

nach Ausbildungsabschluss und Zivil-
dienst 1989 von 1995 – Juni 2023 Abge-
ordneter der Bremischen Bürgerschaft
bzw. des Deutschen Bundestages und
von 2015 – 2019 Bürgermeister der Freien
Hansestadt Bremen sowie – als Konfes-
sionsloser – Senator für Angelegenheiten
der Religionsgemeinschaften war.

In der Inkompatibilitätsregelung des § 4
Abs. 3 RundfunkfinanzierungsstaatsV heißt
es u. a., dass Mitglieder und Bedienstete
der Verfassungsorgane des Bundes und
der Länder von der Mitgliedschaft in der
KEF ausgeschlossen sind. Gleiches gilt für
Personen, bei denen aufgrund ihrer ständi-
gen oder regelmäßigen Tätigkeit für diese
Institutionen die Gefahr einer Interes-
senkollision besteht. Da es – anders als
in § 19a ZDF-StaatsV für Mitglieder des
Fernsehrats oder Verwaltungsrats – hier
keine 18-monatige Karenzzeit gibt, dürfte
beiderBerufungdurchdieMPKeindirekter
Verstoß gegen den Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag – ebenso wie zuvor
beim zum Oberbürgermeister von St. Ing-
bert mutierten Ulli Meyer – nicht vorliegen.
MehralseinGeschmäcklehatdieBerufung
eines „alten Bekannten aus der eigenen
Familie“ in die KEF seitens derMinisterprä-
sidenten just zu einer Zeit, in der sich die
KEF laut Raab mit den Fragen:

„Was bedeutet es wirtschaftlich, wenn Sparten-
kanäle gestrichen, Hörfunkprogramme teilweise
zusammengelegt, Gehälter an die Praxis des öf-
fentlichen Dienstes angepasst werden?“

befassen soll, aber schon. Oder sieht Har-
tung auch in dieser Besetzung der KEF mit
Politikern eine weitere Verantwortungsge-
meinschaft, für die man den Ministerpräsi-
denten dankbar sein muss, um die öffent-
lich-rechtlichen Sender zu tiefgreifenden
Umgestaltungen zu zwingen?

Der von Schenk in Bezug genommene
griechische König Pyrrhus soll bekanntlich
279 v. Chr. gesagt haben:

„Noch einen solchen Sieg – dann sind wir voll-
ständig verloren“.

Im gegenwärtigen Prozdere um die verfas-
sungskonforme und rechtsstaatstreue
Festsetzung eines Rundfunkbeitrags, der
lediglich um 58 Cent pro Monat erhöht
werden soll, drängt sich der Eindruck
auf, dass der Pyrrhus zugeschriebene Satz
mit Ausnahme des KEF-Vorsitzenden für
alle hier zitierten Beteiligten Geltung bean-
spruchen könnte. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

6 Im Gespräch mit Helmut Hartung: „Wie rechnen Sie
das denn aus, Herr Detzel?“.

7 Und nicht wie von Hartung genannt in einem Urteil.

8 Hartung, Und was kosten die Fußballrechte? FAZ
vom 6.3.2024.

Der Landkreis 4/2024 141

Politik

104



zierungsstaatsvertrag auf den Weg gebracht
wird.“

Das ist eine mehr als kühne Interpretation
der geltenden, im Rundfunkfinanzierungs-
staatsV einfachgesetzlich umgesetzten
Verfassungsrechtslage. Dass dieses Vor-
gehen nicht verfassungskonform ist,
bestreitet Schenk erst gar nicht:

„Den Anstalten steht es natürlich frei, das Bun-
desverfassungsgericht anzurufen, wenn sie der
Meinung sind, nicht bedarfsgerecht finanziert zu
sein. Sie hätten wahrscheinlich auch gute
Erfolgsaussichten.“

Auch er setzt dann aber alles auf die „Ak-
zeptanzkarte“:

„Nach meiner Überzeugung wäre das aber ein
Pyrrhus-Sieg, weil die Akzeptanz des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks durch diesen Schritt wei-
ter leiden würde.“

Der Vorsitzende der KEF,MartinDetzel, hat
sich ebenfalls in der FAZ am29.2.20246 zur
geltenden Verfassungsrechtslage ebenso
knapp wie klar und eindeutig geäußert:

„Veränderungen der Rahmenbedingungen lie-
gen nun in der Hand der Länder. Für die Emp-
fehlung des 24. KEF-Berichts bleibt dies ohne
Einfluss. Sowohl die Anmeldung der Anstalten
als auch die darauf aufbauende Prüfung und die
Beitragsempfehlung benötigen eine belastbare
Grundlage. Für den aktuellen Bericht war dies
der 3. MÄStV in der Fassung, in der dieser von
allen Ministerpräsidenten unterschrieben war.
Da die Länder von der Empfehlung der Kommis-
sion nur in sehr engen Grenzen und auch nur
einstimmig abweichen dürfen, könnte ansonsten
eine Empfehlung für die Beitragspflichtigen wirk-
sam werden, der lediglich Wünsche oder Ideen
zugrunde liegen. Eine konkrete Empfehlung zur
Anpassung des Rundfunkbeitrags setzt ein re-
guläres Verfahren auf der Grundlage eines gel-
tenden Staatsvertrags voraus. Für die aktuellen
Überlegungen zur Reform des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks liegen bisher weder ein ver-
bindlicher Zeitplan noch ein ausreichend kon-
kretisierter Änderungsvorschlag vor. Auf dieser
Grundlage kann die Kommission keine Beitrags-
empfehlung abgeben.“

Präziser kann man kaum formulieren. Hel-
mut Hartung, der für die FAZ alle drei sehr
informativeGespräche geführt hat, ist auch
Chefredakteur von medienpoltik.net. In ei-
nemBeitrag für diesesMedium berichtet er
nicht neutral und auf der Grundlage bin-
dender verfassungsrechtlicher Vorgaben,
sondern ergreift eindeutig Partei für das
Agieren der Länder, indem er z. B. fragt,
was passiert wäre, wenn nicht mehrere
Ministerpräsidenten bereits vor Wochen
erklärt hätten, dass sie einer Beitragserhö-
hung nicht zustimmen würden. Der so
ausgeübte Druck auf die Anstalten wird
von ihm ausdrücklich begrüßt. Verfas-
sungsrechtliche Zweifel kommen ihm
nicht, im Gegenteil hebt er hervor:

„Heike Raab, die Chefkoordinatorin der Bundes-
länder für die Medienpolitik, hat mehrfach darauf
verwiesen, dass es dabei um einen verfassungs-
konformen Weg geht.“

Worin dieser liegen soll, lässtHartung völlig
offen. Im Gegenteil – auch er bemüht das
rein machtpolitische Akzeptanzargument:

„Natürlich wissen die Länder, dass ein erneuter
Gang nach Karlsruhe dem Image des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks weiter schadet. Deshalb
wäre, wenn die KEF-Empfehlung nicht vor dem
1.1.2025 umgesetzt wird, eine erneute Anrufung
des BVerfG keine gute Idee. Der Beitrag wird
damit nicht am 1.1.2025 steigen. Wie es dann
weitergeht, ist nicht sicher.“

Sodann erinnert Hartung – insoweit zutref-
fend – daran, dass das BVerfG in seinem
Beschluss7 vom 20.7.2021 in rechtlicher
Hinsicht von einer „Verantwortungsge-
meinschaft der Länder“ gesprochen hat.
Daraus folgert Hartung nun weiter ohne
jede normative Fundierung:

„Die Länder und die öffentlich-rechtlichen Sender
bilden eine ‚Verantwortungsgemeinschaft’. Der
Herbst wird zeigen, wie ernst beide Seiten die
‚Verantwortungsgemeinschaft‘ nehmen“,

um abschließend – geltende verfassungs-
rechtliche Vorgaben nicht nur völlig bei-
seite schiebend, sondern mit Füßen tre-
tend – nach dem rechtsstaatswidrigen
Motto: „Der Zweck heiligt die Mittel“ als
Ziel zu beschreiben:

„Es geht um einen öffentlich-rechtlichen Rund-
funk, der einen wichtigen Beitrag für die Demo-
kratie leistet und der von den Bürgern akzeptiert
ist, weil er ein relevantes Angebot mit einem
sparsamen Aufwand bietet. Die Öffentlichkeit
kann den Ministerpräsidenten, die mit ihrem
„Nein“ die öffentlich-rechtlichen Sender zu tief-
greifender Umgestaltung zwingen wollen, für die-
se Position dankbar sein.“

Über einen bemerkenswerten Vorgang ist
übrigens bisher weder von Hartung noch
ansonsten berichtet worden: Nachdem im
Juni 2020 der langjährige Abteilungsleiter
in der saarländischen Staatskanzlei und
spätere saarländische Finanzstaatssekre-
tärUlli Meyer zumMitglied der KEF berufen
wurde, was Kritik in der Medienkorrespon-
denz vom 5.7.2020 hervorgerufen hat,
haben die Regierungschefs der Länder in
der jüngsten Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom 6.3.2024 gemäß § 4 Abs. 5
RundfunkfinanzierungsstaatsV mit Wir-
kung zum 1. Juli 2024 einen der ehemals
ihren, den Bremer Bürgermeister a.D. Dr.
Carsten Sieling, als Sachverständigen
nach § 4 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 Rundfunkfinan-
zierungsstaatsV in die KEF berufen – ge-
rade rechtzeitig, um an dem von der Rund-
funkkommission beauftragten Sondergut-
achten der KEF prägend mitzuarbeiten.
Der Katalog mit 19 Fragen für das Son-
dergutachten liegt – wen wundert’s – der
FAZ ebenfalls vor, sodass Hartung dazu
am Tage der Berufung Sielings ebenfalls
ausführlich berichten konnte8.

Schaut man in den Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsV, ging es bei der jüngsten
Berufung um einen Sachverständigen
aus dem Bereich der Betriebswirtschaft,
der fachkundig

„in Personalfragen oder für Investitionen und Ra-
tionalisierung sein“

soll. Betrachtet man den Lebenslauf des
65-jährigen Sieling, stellt man fest, dass er

nach Ausbildungsabschluss und Zivil-
dienst 1989 von 1995 – Juni 2023 Abge-
ordneter der Bremischen Bürgerschaft
bzw. des Deutschen Bundestages und
von 2015 – 2019 Bürgermeister der Freien
Hansestadt Bremen sowie – als Konfes-
sionsloser – Senator für Angelegenheiten
der Religionsgemeinschaften war.

In der Inkompatibilitätsregelung des § 4
Abs. 3 RundfunkfinanzierungsstaatsV heißt
es u. a., dass Mitglieder und Bedienstete
der Verfassungsorgane des Bundes und
der Länder von der Mitgliedschaft in der
KEF ausgeschlossen sind. Gleiches gilt für
Personen, bei denen aufgrund ihrer ständi-
gen oder regelmäßigen Tätigkeit für diese
Institutionen die Gefahr einer Interes-
senkollision besteht. Da es – anders als
in § 19a ZDF-StaatsV für Mitglieder des
Fernsehrats oder Verwaltungsrats – hier
keine 18-monatige Karenzzeit gibt, dürfte
beiderBerufungdurchdieMPKeindirekter
Verstoß gegen den Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag – ebenso wie zuvor
beim zum Oberbürgermeister von St. Ing-
bert mutierten Ulli Meyer – nicht vorliegen.
MehralseinGeschmäcklehatdieBerufung
eines „alten Bekannten aus der eigenen
Familie“ in die KEF seitens derMinisterprä-
sidenten just zu einer Zeit, in der sich die
KEF laut Raab mit den Fragen:

„Was bedeutet es wirtschaftlich, wenn Sparten-
kanäle gestrichen, Hörfunkprogramme teilweise
zusammengelegt, Gehälter an die Praxis des öf-
fentlichen Dienstes angepasst werden?“

befassen soll, aber schon. Oder sieht Har-
tung auch in dieser Besetzung der KEF mit
Politikern eine weitere Verantwortungsge-
meinschaft, für die man den Ministerpräsi-
denten dankbar sein muss, um die öffent-
lich-rechtlichen Sender zu tiefgreifenden
Umgestaltungen zu zwingen?

Der von Schenk in Bezug genommene
griechische König Pyrrhus soll bekanntlich
279 v. Chr. gesagt haben:

„Noch einen solchen Sieg – dann sind wir voll-
ständig verloren“.

Im gegenwärtigen Prozdere um die verfas-
sungskonforme und rechtsstaatstreue
Festsetzung eines Rundfunkbeitrags, der
lediglich um 58 Cent pro Monat erhöht
werden soll, drängt sich der Eindruck
auf, dass der Pyrrhus zugeschriebene Satz
mit Ausnahme des KEF-Vorsitzenden für
alle hier zitierten Beteiligten Geltung bean-
spruchen könnte. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages und Mitglied im
ZDF-Fernsehrat, Berlin

6 Im Gespräch mit Helmut Hartung: „Wie rechnen Sie
das denn aus, Herr Detzel?“.

7 Und nicht wie von Hartung genannt in einem Urteil.

8 Hartung, Und was kosten die Fußballrechte? FAZ
vom 6.3.2024.
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bots verfassungsrechtlichen Bedenken,
weil die Abstände zwischen denjenigen
Besoldungsgruppen, die eine Anhebung
der Grundgehälter um bis zu 5,6 % erfah-
ren haben, und den übrigen Besoldungs-
gruppen signifikant verringert worden sind.
Dies gilt namentlich für die wesentliche Ver-
ringerung des Abstands zwischen den Be-
soldungsgruppen A 10 und A 11. Aufgrund
der gestaffelten Anpassung der Bezüge hat
sich der Abstand zwischen diesen beiden
Besoldungsgruppen zwischen 2012 und
2014 nicht nur marginal, sondern erheblich
und zugleich nicht nur vorübergehend, son-
dern auf Dauer verringert, ohne dass der
Gesetzgeber die Zuordnung von Ämtern zu
den Besoldungsgruppen A 10 und A 11
oder die mit diesen Ämtern verbundenen
Aufgabenbereiche geändert hat. Der Ab-
stand zwischen den Grundgehältern der
Besoldungsgruppen A 10 und A 11 hat

sich zwischen 2012 und 2014 von etwa
282,- € auf etwa 182,- € und damit brutto
um rund 100,- € (etwa 35 %) bzw. bei
isolierter Betrachtung der Endgrundgehäl-
ter von etwa 371,- € auf etwa 261,- € und
damit um rund 110,- € (etwa 29 %) ver-
ringert. Vor allem aber hat sich dieser Ab-
stand im Vergleich zu den Abständen zwi-
schen den Besoldungsgruppen A 9 und A
10 sowie A 11 undA 12, welche imWesent-
lichen unverändert geblieben sind, signifi-
kant vermindert. Dass eine Betrachtung der
Nettobeträge zu einer grundlegend ande-
ren Bewertung führt, ist nicht ersichtlich.

Da die Antragsteller ein ‚unechtes Unter-
lassen‘ des Gesetzgebers rügen, be-
schränkt sich der Verfassungsgerichtshof
darauf, die Unvereinbarkeit der Norm mit
der Landesverfassung festzustellen. In sol-
chen Fallkonstellationen führt die Feststel-

lung der Nichtigkeit nicht weiter als die
Feststellung der Unvereinbarkeit.

In demdurchzuführendenGesetzgebungs-
verfahren wird der Gesetzgeber die maß-
geblichen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben – insbesondere im Hinblick auf die
grundsätzliche Pflicht zur Anpassung der
Bezüge an die wirtschaftlichen und finan-
ziellen Verhältnisse – erneut zu prüfen ha-
ben. Dabei ist eine lineare Übernahme von
Tarifabschlüssen ebenso wenig geboten
wie eine völlige Gleichbehandlung aller Be-
soldungsgruppen oder der Bezüge der
aktiven und der im Ruhestand befindlichen
Beamten und Richter. Wenn sich bei der
erneuten Prüfung herausstellt, dass eine
Überalimentation vorliegt, ist der Gesetz-
geber befugt, entsprechende Schlussfol-
gerungen zu ziehen. &&

Rundfunkbeitrag sichert staatsferne und zugleich
quotenunabhängige Deckung des Finanzbedarfs

öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
A. Die Leuchtrakete des Protests ist

abgebrannt

SeitMitteMai 2014, nach den Entscheidun-
gen des VerfGH RhPf1 und des BayVerfGH2

zum seit 1.1.2013 erhobenen Rundfunk-
beitrag, dürfte es in den Feuilletons der
deutschen Zeitungen dauerhaft ruhiger
werden um die Erwähnung von Taubblin-
den, Friedhofsbaggern und Ermano Geu-
ers Karthago:

„Die unter großer öffentlicher Anteilnahme gezün-
dete Leuchtrakete des Protests ist jetzt abge-
brannt.“3

Als besonders schlechter Verlierer zeigte
sich Michael Hanfeld in der FAZ vom
16.5.20134. Die Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks sei sakrosankt.
Wer annehme, man gebe sich ununterbro-
chen den Programmen von ARD und ZDF
hin, könne über die eine oder andere Un-
gleichheit bei der Beitragsbemessung recht
locker hinwegsehen. Er behauptete, die
Richter in Koblenz und München hätten „in
einer erstaunlich gleichlautenden, mitunter
wie Satire anmutenden Schwurbel-Prosa,
die mit der juristischen Abwägung von Ar-
gumenten wenig zu tun hat“, formuliert.

Wer demgegenüber die Entscheidungen
liest, findet für diese Kritik keine Anhalts-
punkte; stattdessen dienen die Entschei-
dungen wohl künftig als Lehrbuchfall bei
Massenerscheinungen für die Abgrenzung
vonSteuern, Gebühren undBeiträgen sowie
die diesbezüglichen Gesetzgebungskom-
petenzen, da die Verfassungsgerichte ihrer
Funktion nachgekommen sind, aufgeworfe-

ne juristische Fragestellungen des Abga-
benrechts mit dominierendem medienpoliti-
schenHintergrund verfassungsrechtlich und
nicht medienpolitisch zu beantworten.

B. Beitrag oder Steuer?

Beide Verfassungsgerichte sind zutreffend
zu dem Befund gekommen, dass es sich
beim Rundfunkbeitrag nach seinem mate-
riellenGehalt und nicht nur nach der – für die
verfassungsrechtliche Qualifizierung irrele-
vanten – Bezeichnung um einen Beitrag
handelt, für den sich die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder daher aus Art. 70
Abs. 1 GG ergibt und die spezielle Gesetz-
gebungskompetenz für Steuern gem. Art.
105 GG nicht zur Anwendung gelangt. Die
Abgrenzung wird vom VerfGH RhPf schul-
mäßig wie folgt vorgenommen5:

„Steuern sind alle einmaligen oder laufenden
Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für
eine besondere staatliche Leistung darstellen,
sondern die von einem öffentlich-rechtlichen Ge-
meinwesen zur Erzielung von Einkünften zur De-
ckung des allgemeinen Finanzbedarfs allen aufer-
legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Hin-
gegen sind Gebühren das Entgelt für die tatsäch-
liche Inanspruchnahme besonderer Leistungen
der öffentlichen Hand durch den Einzelnen und
Beiträge dessen Beteiligung an den Kosten einer
öffentlichen Einrichtung, die ihm besondere Vor-
teile gewährt, ohne dass es darauf ankommt, ob er
diese auch tatsächlich wahrnimmt6.“

Der Rundfunkbeitrag ist nämlich

„sowohl im privaten wie auch im nicht privaten
Bereich im Gegensatz zu einer Steuer nicht ‚vo-
raussetzungslos‘ geschuldet, sondern wird als
Gegenleistung für das Programmangebot des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben.“7

– und zwar von denen, „denen die Rund-
funkprogramme zugutekommen“, wobei
„die Zahlungsverpflichtung unabhängig
von der tatsächlichen Rundfunknutzung
besteht und an die bestehende Möglichkeit
der Nutzung anknüpft.“ Damit handelt es
sich „um eine Vorzugslast in der herkömm-
lichen Gestalt eines Beitrags8.“

„Der Rundfunkbeitrag bleibt Gegenleistung
für den individualnützigen Vorteil, der jeder
einzelnen Person im privaten und nicht
privaten Bereich aus dem Programmange-
bot der öffentlichen-rechtlichen Rundfunk-
anstalten als stetiger, individuell erschließ-
barer Quelle der Information, Unterhaltung
und kulturellen Anregung zufließt“9 und
dient „zudem nicht, wie Steuern, für den
allgemeinen Finanzbedarf des öffentlichen

1 Urt. v. 13.5.2014, – VGH B 35-12 –.

2 E v. 15.5.2014, – Vf. 8 u. 24-VII-12 –.

3 C. Tieschky, Auf Wiedersehen in Karlsruhe, Süd-
deutsche Zeitung vom 16.5.2014, 39.

4 Hanfeld, Diese Rundfunkurteile sind ein Witz, FAZ
vom 16.5.2013, 13.

5 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.I.2.b, aa.

6 BVerfGE 92, 91 (115); 110, 370 (388); 113, 128
(148).

7 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 72, VerfGH RhPf (Fn. 1), sub
C.I.2.b, bb.

8 BVerfGE 92, 91 (115).

9 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 75.
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Gemeinwesens10. Das Aufkommen aus
dem Rundfunkbeitrag fließt nicht, wie das
Steueraufkommen, in den allgemeinen
Haushalt, sondern wird auf die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanbieter aufgeteilt.“11

C. Grundgesetzliche Finanzierungs-
garantie des ö.-r. Rundfunks

Seine besondere sachliche Rechtfertigung
findet der Rundfunkbeitrag durch die
grundgesetzliche Finanzierungsgarantie
des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks:

„Zur verfassungsrechtlichen Gewährleistung der
Rundfunkfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ge-
hört nach der Rechtsprechung des BVerfG12 die
Sicherung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks einschl. seiner bedarfsge-
rechten Finanzierung. Der Gesetzgeber hat dafür
Vorsorge zu treffen, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk seine Funktion unbeeinflusst von jegli-
cher Indienstnahme für außerpublizistische Zwe-
cke, seien sie politischer oder ökonomischer Na-
tur, erfüllen kann.“13

Das bedeutet für die Finanzierung, dass sie
so gestaltet werden muss, dass sie

„den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Stand
versetzt, die ihm zukommende Funktion im ge-
genwärtigen System des – unmittelbaren oder
mittelbaren – Nebeneinanders von öffentlich-
rechtlichem und privatwirtschaftlichem Rundfunk
zu erfüllen, und die ihn zugleich wirksam davor
schützt, dass die Entscheidung über die Finanz-
ausstattung zu politischen Einflussnahmen auf
das Programm genutzt wird.“14

„Die Pflicht zu einer funktionsgerechten Finanzie-
rung begründet jedoch nicht nur, sondern be-
grenzt zugleich zumSchutz der Abgabepflichtigen
die finanzielle Gewährleistungspflicht. DerGesetz-
geber muss, darf aber auch nur die Finanzierung
der zur Wahrnehmung der spezifischen Funktion
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erforderli-
chen Programme ermöglichen15.“16

Auf diese Weise wird

„der verfassungsrechtliche Rahmen für eine vor-
rangige Finanzierung durch Vorzugslasten um-
schrieben, die eine staatsferne (deshalb keine
Steuer) und zugleich quotenunabhängige (deshalb
kein rein nutzungsbezogenes Entgelt) Deckung
des Finanzbedarfs durch diejenigen sicherstellt,
denen der Rundfunkbeitrag zugutekommt.“17

Das Problemder hohen Zahl der Rundfunk-
beitragspflichtigen wird erkannt und mit
Blick auf die beitragsbedingte Notwendig-
keit des „besonderen Vorteils“ vom VerfGH
RhPf18 dahingehend gelöst, dass

„Bezugsrahmen für die Feststellung einer derarti-
gen Besonderheit nicht die Stellung des Abgabe-
pflichtigen im Vergleich zur restlichen Bevölke-
rung, sondern die Abgrenzung der zu finanzie-
renden Aufgabe gegenüber den Gemeinlasten, d.
h. den ‚allgemeinen staatlichen Aufgaben‘ ist, von
denen sich die Veranstaltung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks grundlegend unterscheidet.“

D. Gestaltungsspielraum bei
Typisierung von Massenerschei-
nungen und Gleichheitssatz

Einen Schwerpunkt der Prüfung bilden ne-
ben der Qualifizierung des Rundfunkbei-

trags als Beitrag im verfassungsrechtlichen
Sinne die Ausführungen zum Gleichheits-
satz ausgehend von der Erkenntnis, dass
der Gesetzgeber „besonders bei Massen-
erscheinungen generalisierende, typisie-
rende und pauschalierende Regelungen
treffen darf, ohne wegen der damit unver-
meidlich verbundenen Härten gegen den
Gleichheitssatz zu verstoßen.19“20

„Der Gesetzgeber hat vielmehr einfache, für den
Betroffenen verständliche Regelungen zu wählen,
die verlässlich und effizient vollzogen werden
können. Der Gesetzgeber darf deshalb einen
abgabenerheblichen Vorgang um der materiellen
Gleichheit willen unter Außerachtlassen individuell
gestaltbarer Besonderheiten im typischen Lebens-
vorgang erfassen sowie unter Berücksichtigung
der für den Staat verfügbaren personellen und
finanziellen Mittel die Verwirklichung des Abga-
benanspruchs verfahrensrechtlich erleichtern.“21

Das wird für die Rundfunkbeitragspflicht im
privaten Bereich der Gestalt illustriert, dass
auf die Innehabung einer Wohnung abge-
stellt werden darf:

„Durch den Wohnungsbegriff werden verschiede-
ne Lebenssachverhalte – von dem allein lebenden
‚Medienverweigerer‘ über die ‚typische‘ Familie
bis hin zur ‚medienaffinen‘ Wohngemeinschaft –
normativ zusammengefasst und einer einheitli-
chen Beitragspflicht unterworfen, die sämtliche
Möglichkeiten der Rundfunknutzung einschl. der
mobilen und derjenigen in einem privaten Kraft-
zeug abdeckt und die vorbehaltlich der Be-
freiungs- und Ermäßigungsregelungen unaus-
weichlich ist.“22

Der weite, auch von der Verfassungsge-
richtsbarkeit zu respektierende Gestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers bei der
Typisierung wird vor allem mit der hohen
Fallzahl von 40 Mio. Haushalten und einer
nahezu vergleichbaren Zahl von Wohnun-
gen bei relativ geringer monetärer Belas-
tung durch den Beitrag begründet, zumal
„Ermittlungen hinter derWohnungstür“ ent-
fallen können23:

„Da der Beitragstatbestand im Regelfall einfach
und anhand objektiver Kriterien festgestellt wer-
den kann, beugt die Typisierung zudem gleich-
heitswidrigen Erhebungsdefiziten oder Umgehun-
gen und beitragsvermeidenden Gestaltungen vor,
wie sie durch weitere Differenzierungen zwangs-
läufig hervorgerufen würden. Sie verhindert damit
eine Benachteiligung der Rechtstreuen und dient
einer größeren Abgabengerechtigkeit. Das stellt
einen gewichtigen Gemeinwohlbelang dar.“24

Die für die Einbeziehung nicht privater Be-
reiche in die Rundfunkfinanzierung ange-
gebenen Gründe (Unternehmen und ge-
meinnützige Einrichtungen sind Teil der
auf Meinungs- und Informationsfreiheit so-
wie -vielfalt angewiesenen demokratischen
Gesellschaft, Möglichkeit der Rundfunk-
nutzung zur Gewinnung erwerbsdienlicher
Informationen sowie zur Ausgestaltung des
Arbeitsplatzes bzw. zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen) werden von der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit akzeptiert25.

Auch im nicht privaten Bereich vermögen
die Verfassungsgerichte wegen der zuläs-

sigen Typisierung mit der Anknüpfung der
Beitragspflicht an Betriebsstätten, Beschäf-
tigte und Kraftfahrzeuge keinenGleichheits-
verstoß festzustellen.

Zutreffend sind die Ausführungen beider
Verfassungsgerichte zum Kostendeckungs-
prinzip, zur Verhältnismäßigkeit und zur Alt-
Beihilfe.

E. Fazit

Es sieht daher so aus, dass es den Ländern
mit dem Rundfunkbeitragstaatsvertrag ge-
lungen ist, sorgfältige Arbeit zu leisten und
die aufgrund technischer Entwicklungen
gebotene Umstellung der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkfinanzierung von einem
Gebühren- auf ein Beitragsmodell zu be-
wältigen. Politisch hat diese Umstellung
bereits dadurch erste Früchte getragen,
dass aufgrund der gegenüber dem Gebüh-
renmodell erweiterten Erfassung von Bei-
tragspflichtigen eine moderate Absenkung
der Höhe des Rundfunkbeitrags von 17,98
Euro monatlich auf 17,50 Euro ab Anfang
2015 ermöglicht werden konnte.

Übrigens: Der juristische Direktor des Bay-
erischen Rundfunks, Albrecht Hesse, hat
nach den Entscheidungen mit Blick auf die
bevorstehende Evaluierung hervorgehoben,
dass man über die Belastung von Kommu-
nen, Kirchen und sozialen Einrichtungen
nachdenken müsse, da sie jeweils sehr viele
Standorte hätten, aber nicht so finanzstark
wie private Unternehmen seien26. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

10 BVerfGE 108, 186 (212); 124, 235 (237).

11 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 76.

12 BVerfGE 119, 181 (214 ff.); BVerfG, DVBl. 2014, 649
(649 f.).

13 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82.

14 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82; VerfGH RhPf (Fn. 1), sub
C.I.3b, cc (1).

15 BVerfGE 73, 118 (158); 74, 279 (342); 87, 181 (198,
200 ff.); 90, 60 (90, 92 f., 102 ff.); 119, 181 (219).

16 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.I.2.b, bb (2).

17 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82.

18 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.I.2.b, bb (4).

19 BVerfGE 105, 73 (127).

20 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 103, VerfGH RhPf (Fn. 1),
sub C.II.3b.

21 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3b, aa (1).

22 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 106.

23 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3a.

24 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 108.

25 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3b, aa (2) (b) (aa).

26 Dieckmann, Rundfunkabgabe verletzt kein Grund-
recht, Münchner Merkur vom 16.5.2014, 23; Bereits
das Angebot kostet, Augsburger Allgemeine Zeitung
vom 16.5.2014, 11.
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Gemeinwesens10. Das Aufkommen aus
dem Rundfunkbeitrag fließt nicht, wie das
Steueraufkommen, in den allgemeinen
Haushalt, sondern wird auf die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanbieter aufgeteilt.“11

C. Grundgesetzliche Finanzierungs-
garantie des ö.-r. Rundfunks

Seine besondere sachliche Rechtfertigung
findet der Rundfunkbeitrag durch die
grundgesetzliche Finanzierungsgarantie
des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks:

„Zur verfassungsrechtlichen Gewährleistung der
Rundfunkfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG ge-
hört nach der Rechtsprechung des BVerfG12 die
Sicherung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks einschl. seiner bedarfsge-
rechten Finanzierung. Der Gesetzgeber hat dafür
Vorsorge zu treffen, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk seine Funktion unbeeinflusst von jegli-
cher Indienstnahme für außerpublizistische Zwe-
cke, seien sie politischer oder ökonomischer Na-
tur, erfüllen kann.“13

Das bedeutet für die Finanzierung, dass sie
so gestaltet werden muss, dass sie

„den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Stand
versetzt, die ihm zukommende Funktion im ge-
genwärtigen System des – unmittelbaren oder
mittelbaren – Nebeneinanders von öffentlich-
rechtlichem und privatwirtschaftlichem Rundfunk
zu erfüllen, und die ihn zugleich wirksam davor
schützt, dass die Entscheidung über die Finanz-
ausstattung zu politischen Einflussnahmen auf
das Programm genutzt wird.“14

„Die Pflicht zu einer funktionsgerechten Finanzie-
rung begründet jedoch nicht nur, sondern be-
grenzt zugleich zumSchutz der Abgabepflichtigen
die finanzielle Gewährleistungspflicht. DerGesetz-
geber muss, darf aber auch nur die Finanzierung
der zur Wahrnehmung der spezifischen Funktion
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erforderli-
chen Programme ermöglichen15.“16

Auf diese Weise wird

„der verfassungsrechtliche Rahmen für eine vor-
rangige Finanzierung durch Vorzugslasten um-
schrieben, die eine staatsferne (deshalb keine
Steuer) und zugleich quotenunabhängige (deshalb
kein rein nutzungsbezogenes Entgelt) Deckung
des Finanzbedarfs durch diejenigen sicherstellt,
denen der Rundfunkbeitrag zugutekommt.“17

Das Problemder hohen Zahl der Rundfunk-
beitragspflichtigen wird erkannt und mit
Blick auf die beitragsbedingte Notwendig-
keit des „besonderen Vorteils“ vom VerfGH
RhPf18 dahingehend gelöst, dass

„Bezugsrahmen für die Feststellung einer derarti-
gen Besonderheit nicht die Stellung des Abgabe-
pflichtigen im Vergleich zur restlichen Bevölke-
rung, sondern die Abgrenzung der zu finanzie-
renden Aufgabe gegenüber den Gemeinlasten, d.
h. den ‚allgemeinen staatlichen Aufgaben‘ ist, von
denen sich die Veranstaltung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks grundlegend unterscheidet.“

D. Gestaltungsspielraum bei
Typisierung von Massenerschei-
nungen und Gleichheitssatz

Einen Schwerpunkt der Prüfung bilden ne-
ben der Qualifizierung des Rundfunkbei-

trags als Beitrag im verfassungsrechtlichen
Sinne die Ausführungen zum Gleichheits-
satz ausgehend von der Erkenntnis, dass
der Gesetzgeber „besonders bei Massen-
erscheinungen generalisierende, typisie-
rende und pauschalierende Regelungen
treffen darf, ohne wegen der damit unver-
meidlich verbundenen Härten gegen den
Gleichheitssatz zu verstoßen.19“20

„Der Gesetzgeber hat vielmehr einfache, für den
Betroffenen verständliche Regelungen zu wählen,
die verlässlich und effizient vollzogen werden
können. Der Gesetzgeber darf deshalb einen
abgabenerheblichen Vorgang um der materiellen
Gleichheit willen unter Außerachtlassen individuell
gestaltbarer Besonderheiten im typischen Lebens-
vorgang erfassen sowie unter Berücksichtigung
der für den Staat verfügbaren personellen und
finanziellen Mittel die Verwirklichung des Abga-
benanspruchs verfahrensrechtlich erleichtern.“21

Das wird für die Rundfunkbeitragspflicht im
privaten Bereich der Gestalt illustriert, dass
auf die Innehabung einer Wohnung abge-
stellt werden darf:

„Durch den Wohnungsbegriff werden verschiede-
ne Lebenssachverhalte – von dem allein lebenden
‚Medienverweigerer‘ über die ‚typische‘ Familie
bis hin zur ‚medienaffinen‘ Wohngemeinschaft –
normativ zusammengefasst und einer einheitli-
chen Beitragspflicht unterworfen, die sämtliche
Möglichkeiten der Rundfunknutzung einschl. der
mobilen und derjenigen in einem privaten Kraft-
zeug abdeckt und die vorbehaltlich der Be-
freiungs- und Ermäßigungsregelungen unaus-
weichlich ist.“22

Der weite, auch von der Verfassungsge-
richtsbarkeit zu respektierende Gestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers bei der
Typisierung wird vor allem mit der hohen
Fallzahl von 40 Mio. Haushalten und einer
nahezu vergleichbaren Zahl von Wohnun-
gen bei relativ geringer monetärer Belas-
tung durch den Beitrag begründet, zumal
„Ermittlungen hinter derWohnungstür“ ent-
fallen können23:

„Da der Beitragstatbestand im Regelfall einfach
und anhand objektiver Kriterien festgestellt wer-
den kann, beugt die Typisierung zudem gleich-
heitswidrigen Erhebungsdefiziten oder Umgehun-
gen und beitragsvermeidenden Gestaltungen vor,
wie sie durch weitere Differenzierungen zwangs-
läufig hervorgerufen würden. Sie verhindert damit
eine Benachteiligung der Rechtstreuen und dient
einer größeren Abgabengerechtigkeit. Das stellt
einen gewichtigen Gemeinwohlbelang dar.“24

Die für die Einbeziehung nicht privater Be-
reiche in die Rundfunkfinanzierung ange-
gebenen Gründe (Unternehmen und ge-
meinnützige Einrichtungen sind Teil der
auf Meinungs- und Informationsfreiheit so-
wie -vielfalt angewiesenen demokratischen
Gesellschaft, Möglichkeit der Rundfunk-
nutzung zur Gewinnung erwerbsdienlicher
Informationen sowie zur Ausgestaltung des
Arbeitsplatzes bzw. zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen) werden von der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit akzeptiert25.

Auch im nicht privaten Bereich vermögen
die Verfassungsgerichte wegen der zuläs-

sigen Typisierung mit der Anknüpfung der
Beitragspflicht an Betriebsstätten, Beschäf-
tigte und Kraftfahrzeuge keinenGleichheits-
verstoß festzustellen.

Zutreffend sind die Ausführungen beider
Verfassungsgerichte zum Kostendeckungs-
prinzip, zur Verhältnismäßigkeit und zur Alt-
Beihilfe.

E. Fazit

Es sieht daher so aus, dass es den Ländern
mit dem Rundfunkbeitragstaatsvertrag ge-
lungen ist, sorgfältige Arbeit zu leisten und
die aufgrund technischer Entwicklungen
gebotene Umstellung der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkfinanzierung von einem
Gebühren- auf ein Beitragsmodell zu be-
wältigen. Politisch hat diese Umstellung
bereits dadurch erste Früchte getragen,
dass aufgrund der gegenüber dem Gebüh-
renmodell erweiterten Erfassung von Bei-
tragspflichtigen eine moderate Absenkung
der Höhe des Rundfunkbeitrags von 17,98
Euro monatlich auf 17,50 Euro ab Anfang
2015 ermöglicht werden konnte.

Übrigens: Der juristische Direktor des Bay-
erischen Rundfunks, Albrecht Hesse, hat
nach den Entscheidungen mit Blick auf die
bevorstehende Evaluierung hervorgehoben,
dass man über die Belastung von Kommu-
nen, Kirchen und sozialen Einrichtungen
nachdenken müsse, da sie jeweils sehr viele
Standorte hätten, aber nicht so finanzstark
wie private Unternehmen seien26. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

10 BVerfGE 108, 186 (212); 124, 235 (237).

11 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 76.

12 BVerfGE 119, 181 (214 ff.); BVerfG, DVBl. 2014, 649
(649 f.).

13 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82.

14 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82; VerfGH RhPf (Fn. 1), sub
C.I.3b, cc (1).

15 BVerfGE 73, 118 (158); 74, 279 (342); 87, 181 (198,
200 ff.); 90, 60 (90, 92 f., 102 ff.); 119, 181 (219).

16 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.I.2.b, bb (2).

17 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 82.

18 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.I.2.b, bb (4).

19 BVerfGE 105, 73 (127).

20 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 103, VerfGH RhPf (Fn. 1),
sub C.II.3b.

21 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3b, aa (1).

22 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 106.

23 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3a.

24 BayVerfGH (Fn. 2), Tz. 108.

25 VerfGH RhPf (Fn. 1), sub C.II.3b, aa (2) (b) (aa).

26 Dieckmann, Rundfunkabgabe verletzt kein Grund-
recht, Münchner Merkur vom 16.5.2014, 23; Bereits
das Angebot kostet, Augsburger Allgemeine Zeitung
vom 16.5.2014, 11.
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In der Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in seiner Sichtungs-, Gewichtigungs- und

Bewertungsfunktion zu nutzen, liegt der die
Beitragserhebung rechtfertigende individuelle Vorteil

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Urteil des BVerfG

Mit Urteil vom 18.7.2018 hat das BVerfG
entschieden:

1. Das Grundgesetz steht der Erhe-
bung von Vorzugslasten in Form
von Beiträgen nicht entgegen, die
diejenigen an den Kosten einer öf-
fentlichen Einrichtung beteiligen,
die von ihr – potentiell – einen Nut-
zen haben.

Der mit der Erhebung des Rund-
funkbeitrags ausgeglichene Vorteil
liegt in der Möglichkeit, den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk nutzen
zu können.

2. Auch eine unbestimmte Vielzahl
oder gar alle Bürgerinnen und Bür-
ger können zu Beiträgen herange-
zogen werden, sofern ihnen jeweils
ein Vorteil individuell-konkret zuge-
rechnet werden kann und soweit
dessen Nutzung realistischerweise
möglich erscheint.

3. Die Landesgesetzgeber durften die
Rundfunkbeitragspflicht im privaten
Bereich an das Innehaben von Woh-
nungen in der Annahme anknüpfen,
das Programmangebot des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks werde
typischerweise in der Wohnung in
Anspruch genommen. Auf das Vor-
handensein von Empfangsgeräten
oder einen Nutzungswillen kommt
es nicht an.

Die Nutzungsmöglichkeit zu be-
trieblichen Zwecken rechtfertigt
die gesonderte Inanspruchnahme
von Inhabern von Betriebsstätten
und von nicht ausschließlich zu pri-
vaten Zwecken genutzten Kraft-
fahrzeugen zusätzlich zur Rund-
funkbeitragspflicht im privaten Be-
reich.

4. Ein Beitragsschuldner darf zur Ab-
schöpfung desselben Vorteils nicht
mehrfach herangezogen werden.

Inhaber mehrerer Wohnungen dür-
fen für dieMöglichkeit privater Rund-
funknutzung nicht mit insgesamt
mehr als einem vollen Rundfunkbei-
trag belastet werden.

Während die Medienbegleitung geradezu
überbordend war, ist das Urteil des 1 Se-
nats des BVerfG zum Rundfunkbeitrag al-

les andere als spektakulär. Es ist – das
muss man angesichts der breiten öffent-
lichen, insbesondere in den Feuilletons
ausgetragenen Debatte ganz deutlich her-
ausstellen – ein nüchtern durchgearbeite-
tes, nahezu rein abgabenrechtliches Urteil,
das sich in seiner letztlich streitentschei-
denden Fragestellung auf einen Beschluss
des 1. Senats vom 25.6.20141 zu wieder-
kehrenden Straßenausbaubeiträgen in
Saarburg und Schifferstadt auf der Grund-
lage von § 10a KAG RhPf bezieht. Die vier
Leitsätze des Urteils dokumentieren ein-
drucksvoll, dass es sich zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nur in dessen Eigen-
schaft als „Vorteil“ im Sinne der Bei-
tragsdefinition äußert.

B. Finanzrechtliche Grundlagen

Zum öffentlich-rechtlichen „kleinen 1 x 1“
zählt, dass die Finanzverfassung des
Grundgesetzes davon ausgeht, dass Ge-
meinlasten aus Steuern finanziert werden
und sich aus der Begrenzungs- und
Schutzfunktion der nur die Steuern erfas-
senden bundesstaatlichen Finanzverfas-
sung folglich Grenzen für die Auferlegung
von anderweitigen Abgaben in Wahrneh-
mung einer dem jeweiligen Gesetzgeber
zustehenden Sachkompetenz ergeben,
sodass die Erhebung nichtsteuerlicher Ab-
gaben insofern nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig ist. Allerdings ent-
hält die Finanzverfassung des Grundge-
setzes keinen abschließenden Kanon zu-
lässiger Abgabentypen2. Daher verstößt
die Erhebung von Gebühren und Beiträ-
gen als Vorzugslasten wegen ihrer Aus-
gleichsfunktion (= Ausgleich eines beson-
deren Vorteils) nicht gegen die Schutz- und
Begrenzungsfunktion der Finanzverfas-
sung3.

Während unter Gebühren öffentlich-recht-
liche Geldleistungen zu verstehen sind, die
aus Anlass individuell zurechenbarer öf-
fentlicher Leistungen dem Gebühren-
schuldner durch eine öffentlich-rechtliche
Norm oder sonstige hoheitliche Maßnah-
me auferlegt werden und – im Gegensatz
zu gegenleistungsfreien Steuern – dazu
bestimmt sind, in Anknüpfung an diese
Leistung deren Kosten ganz oder teilweise
zu decken4, sind unter Beiträgen öffentlich-

rechtlicheGeldleistungen zu verstehen, die
nicht den Empfang, sondern das bevor-
zugte Angebot einer Leistung der öffent-
lichen Hand entgelten. Anders als die Ge-
bühr setzt der Beitrag nicht die tatsächliche
Inanspruchsnahme einer staatlichen Leis-
tung durch den Beitragspflichtigen voraus,
sondern stellt maßgeblich auf die Möglich-
keit der Inanspruchnahme ab5.

Beiträge werden zur Deckung der Kosten
für die Herstellung undUnterhaltung von im
öffentlichen Interesse liegenden Einrich-
tungen von denjenigen erhoben, denen
aus diesen Einrichtungen besondere Vor-
teile entstehen können. Eine Beitragserhe-
bung kommt nur in Betracht, wenn sich der
Kreis der Begünstigten von vornherein ver-
lässlich abgrenzen lässt. Maßgebliches
Abgrenzungsmerkmal zur Steuer ist das
Vorhandensein einer Gegenleistung, so-
dass Rechtfertigung wie Höhe des Bei-
trags durch den öffentlichen Aufwand vor-
gegeben und zugleich begrenzt sind. Der
Gedanke der Gegenleistung, also des Aus-
gleichs für die tatsächliche Möglichkeit zur
Inanspruchnahme, bestimmt die rechtliche
Ausgestaltung, die Abgrenzung des Krei-
ses der Beitragspflichtigen und den Ver-
anlagungsmaßstab. Da sich der Wert der
Nutzungsmöglichkeit kaum je wird exakt
bestimmen lassen, kommt der bei Gebüh-
ren vorrangig heranzuziehende Wirklich-
keitsmaßstab grundsätzlich nicht in Be-
tracht. Stattdessen ist ein geeigneter
Wahrscheinlichkeitsmaßstab anzuwen-
den6. In dieses seit langem vorgeformte
Grundkorsett hat sich der Rundfunkbeitrag
einzupassen, – was er grundsätzlich auch
tut.

C. Gesetzgebungskompetenz
und Anforderungen aus Art. 3
Abs. 1 GG

Bei der Prüfung der Gesetzgebungskom-
petenz – der zentrale Angriffsgegenstand,
mit dem der Rundfunkbeitrag zu Fall ge-
bracht werden sollte – tat sich das BVerfG
leicht und qualifizierte den Rundfunkbei-

1 BVerfGE 137, 1.

2 Zum Vorstehenden ausf.: Henneke, Öffentliches Fi-
nanzwesen, Finanzverfassung, 2. Aufl. 2000, Rdnr.
275 ff.

3 Henneke (Fn. 2), Rdnr. 279 f.

4 Henneke (Fn. 2), Rdnr. 374 m.w.A.

5 Henneke (Fn. 2), Rdnr. 413 f.

6 Henneke (Fn. 2), Rdnr. 422 f.
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trag zu Recht finanzverfassungsrechtlich
als „nicht steuerliche Abgabe und nicht
etwa als eine Steuer“ (Tz. 52). Zutreffend
stellte das BVerfG heraus, dass der Ge-
danke der Gegenleistung der den Beitrag
im abgabenrechtlichen Sinne bestimmen-
de Gesichtspunkt ist, in welchem sich der
Beitrag notwendig von der Steuer unter-
scheidet, wobei Fragen der materiellen
Verfassungsmäßigkeit der Abgabe ohne
Einfluss auf die Beurteilung der Gesetzge-
bungskompetenz sind (Tz. 55, 57).

Die Qualifizierung als Beitrag wird mit nur
wenigen Sätzen vorgenommen: Die Ab-
gabe

„wird für die jeweils individualisierbareMöglichkeit
des Rundfunkempfangs durch die einzelne Per-
son erhoben; in Ausnutzung dieser Möglichkeit
individualisiert sich der konkrete Empfang bei
jedem einzelnen Nutzer, auch wenn Rundfunk
fast von allen Personen empfangen werden kann
und die Abgabe deshalb von einer Vielzahl von
Abgabepflichtigen entrichtet werden muss“ (Tz.
60).

Der Schwerpunkt der Karlsruher Befas-
sung (Tz. 63 – 133) ist sodannden Anforde-
rungen des allgemeinen Gleichheitssatzes
in seiner Ausprägung als Belastungs-
gleichheit gewidmet – und zwar sowohl
hinsichtlich des „privaten Bereichs“ als
auch hinsichtlich der Beitragspflicht für Be-
triebsstätten und Kraftfahrzeuge. Hier
steht nun die Bezugnahme auf die 2014
vom 1. Senat entschiedene Heranziehung
zu wiederkehrenden Straßenausbaubei-
trägen in Saarburg und Schifferstadt im
Zentrum: Danach müssen sachliche Grün-
de gegeben sein, welche eine individuell-
konkrete Zurechnung des mit dem Beitrag
belasteten Vorteils zum Kreis der Belaste-
ten rechtfertigen, da nur diejenigen, die
daraus besonderenNutzen ziehen können,
zu den Kosten ihrer Errichtung und Unter-
haltung beitragen. Dabei gilt aber – und das
ist entscheidend:

„Auch eine unbestimmte Zahl oder gar alle Bürger
können zu Beiträgen herangezogen werden, so-
fern ihnen jeweils ein Vorteil individuell-konkret
zugerechnet werden kann. Entscheidend ist die
Abgrenzung der zu finanzierenden Aufgabe von
den Gemeinlasten als allgemeinen staatlichen
Aufgaben. Voraussetzung ist allerdings, dass
für alle Beitragspflichtigen eine realistische Mög-
lichkeit besteht, die öffentliche Leistung oder Ein-
richtung nutzen zu können.“

Während es in Saarburg und Schifferstadt
die Möglichkeit des Zugangs der Beitrags-
pflichtigen von ihren Grundstücken zu den
öffentlichen Verkehrsanlagen war, ohne
dass es dort etwa darauf ankam, dass
man über ein Kraftfahrzeug verfügt, ging
es vorliegend um die Nutzbarkeit der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkangebote. Ist
das Erfordernis individuell-konkreter Zure-
chenbarkeit auch bei einer unbestimmten
Vielzahl von Bürgern damit umschrieben,
kommt als Weiteres, aus dem Erfordernis
der Gegenleistung resultierendes Merkmal
hinzu, dass sich „bei der beitragsrechtli-

chen Vorteilsbemessung der Gesetzgeber
an einem Wirklichkeitsmaßstab7 oder
Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu orientie-
ren“ hat (Tz. 70), wobei der Gesetzgeber
richtigerweise auf einen solchen Maßstab
beschränkt wird, „der einen einigermaßen
sicheren Schluss auf den Vorteil zulässt
oder einen solchen wenigstens wahr-
scheinlich macht“ (Tz. 70).

D. Vorteil(-sausgleich) im privaten
Bereich

I. Individueller Vorteil

Bei der Subsumtion geht das BVerfG hin-
sichtlich des Vorteils(-ausgleichs) im priva-
ten Bereich zunächst kurz auf den schil-
lernden Begriff der „Demokratieabgabe“
ein, um ihn mit dem knappen Befund, dass
ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil gerade
keinen individuellen Vorteil schafft (Tz. 75),
als „Nebelkerze“ aus der weiteren Befas-
sung zu eliminieren. Präzise wird dann
ausgeführt (Tz. 76):

„Erforderlich ist allein, dass für alle Abgabepflich-
tigen eine realistische Möglichkeit zur Nutzung
der öffentlichen Leistung oder Einrichtung be-
steht. Ein solcher, die Erhebung des Rundfunk-
beitrags rechtfertigender Vorteil liegt hier in der
individuellen Möglichkeit, den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk nutzen zu können.“

Dies ist der entscheidende Satz, der in den
in den Medien durchgängig kolportierten
Tz. 77 – 80 nur näher „ausgeschmückt“
wird, indem dort insbesondere herausge-
arbeitet wird, dass die Funktion des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks insbesondere
durch „die Informationsverbreitung über
das Internet nicht in Frage gestellt“ wird
(Tz. 79). Sodann wird angesichts der be-
stehenden und noch zunehmenden Infor-
mationsüberflutung des Einzelnen von vie-
len Seiten die besondere Bedeutung, der
spezifische Nutzen des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks für den Einzelnen, knapp
und präzise umschrieben, was man mit
den drei Begriffen: „Sichten, Gewichten
und Bewerten“ zusammenfassen könnte
(Tz. 80):

„Der einzelne Nutzer muss die Verarbeitung und
die massenmediale Bewertung übernehmen, die
herkömmlich durch den Filter professioneller Se-
lektionen und durch verantwortliches journalisti-
sches Handeln erfolgt. Angesichts dieser Ent-
wicklung wächst die Bedeutung der dem bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk
obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorg-
fältig recherchierte Informationen, die Fakten und
Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit
nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle
nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein
vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bieten-
des Gegengewicht zu bilden.“

Dabei handelt es sich um nicht weniger,
aber auch um nicht mehr als um einen –

auch für die absehbare Zukunft zutreffen-
den – Realbefund, der in der normativen
Auftragsumschreibung („obliegende Auf-
gabe“) der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten seinen Niederschlag gefun-

den hat und dem in der Entscheidung die
Aufgabe zukommt, den die Erhebung des
Rundfunkbeitrags rechtfertigenden kon-
kret-individuellen Vorteil zu umschreiben.
Eigene Anforderungen an den öffentlich-
rechtlichenRundfunk formuliert dasBVerfG
damit ebenso wenig, wie er die Bedeutung
des privatrechtlich organisierten Qualitäts-
journalismusses damit nicht herabwürdigt.

Es liegt dann in der Hand des Einzelnen zu
entscheiden, ob er von diesen allgemein
zugänglichen Angeboten Gebrauch ma-
chen will oder nicht. Für das Entstehen
der Beitragspflicht unmaßgeblich ist näm-
lich,

„ob diese Nutzungsmöglichkeit tatsächlich weit-
gehend in Anspruch genommen wird“ (Tz. 82).

Bedeutsam ist ein weiteres präzisierendes
Detail in der gesetzlich umschriebenen
Möglichkeit der Inanspruchnahme, das
vom BVerfG gebilligt worden ist (Tz. 85):

„Die Zuleitung der Nutzungsmöglichkeit in die
Wohnung zählt nicht mehr zu dem Vorteil, den
der Rundfunkbeitrag abdecken soll, sondern als
mögliche Zusatzleistung, bei deren Nichterfüllung
die Beitragspflicht bestehen bleiben sollte.“

II. Anknüpfen an Wohnungs-
inhaberschaft

Angesichts des so abgeleiteten, die indivi-
duell-konkrete Beitragspflicht als solche
legitimierenden Vorteils mutet es auf den
ersten Blick etwas überraschend an, dass
der Gesetzgeber die Beitragspflicht nicht
an Personen, sondern – den Kreis der
Beitragspflichtigen damit deutlich veren-
gend – an eine Wohnungsinhaberschaft
anknüpft. Damit hat der Gesetzgeber auch
dem BVerfG gewisse Probleme bereitet,
die dieses in der Entscheidungsbegrün-
dung nicht verhehlt, wenn es mit leicht
erhobenem Zeigefinger ausführt (Tz. 88):

„Allerdings wäre auch ein anderer, insbesondere
Pro-Kopf-Maßstab, verfassungsrechtlich zuläs-
sig gewesen, der jede und jeden in Deutschland
Wohnhaften zu einem vollen Beitrag herangezo-
gen hätte, vorbehaltlich von Befreiungen aus so-
zialen Gründen. Ein solcher Maßstab würde min-
destens ebenso die Privatsphäre schonen, weil er
eine Zuordnung von Personen zu Wohnungen
entbehrlich machte.“

Der Gesetzgeber hat diese Ausweitung
des abgabenpflichtigen Personenkreises
nicht vorgenommen, und zwar aus wohl
erwogenen Gründen der „Pfadabhängig-
keit“ zum früheren Gebührenmodell – und
das BVerfG hat im Gewaltenteilungssys-
tem nicht die Aufgabe, seine eigene Auf-
fassung von der besten Lösung an die
Stelle des dazu berufenen demokratisch-
legitimierten Gesetzgebers zu setzen. Da-
her ist es richtig, wenn das BVerfG her-
ausstellt, dass die gesetzgeberische Ent-
scheidung

7 Wenn es diesen überhaupt bei Beiträgen geben
sollte.
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trag zu Recht finanzverfassungsrechtlich
als „nicht steuerliche Abgabe und nicht
etwa als eine Steuer“ (Tz. 52). Zutreffend
stellte das BVerfG heraus, dass der Ge-
danke der Gegenleistung der den Beitrag
im abgabenrechtlichen Sinne bestimmen-
de Gesichtspunkt ist, in welchem sich der
Beitrag notwendig von der Steuer unter-
scheidet, wobei Fragen der materiellen
Verfassungsmäßigkeit der Abgabe ohne
Einfluss auf die Beurteilung der Gesetzge-
bungskompetenz sind (Tz. 55, 57).

Die Qualifizierung als Beitrag wird mit nur
wenigen Sätzen vorgenommen: Die Ab-
gabe

„wird für die jeweils individualisierbareMöglichkeit
des Rundfunkempfangs durch die einzelne Per-
son erhoben; in Ausnutzung dieser Möglichkeit
individualisiert sich der konkrete Empfang bei
jedem einzelnen Nutzer, auch wenn Rundfunk
fast von allen Personen empfangen werden kann
und die Abgabe deshalb von einer Vielzahl von
Abgabepflichtigen entrichtet werden muss“ (Tz.
60).

Der Schwerpunkt der Karlsruher Befas-
sung (Tz. 63 – 133) ist sodannden Anforde-
rungen des allgemeinen Gleichheitssatzes
in seiner Ausprägung als Belastungs-
gleichheit gewidmet – und zwar sowohl
hinsichtlich des „privaten Bereichs“ als
auch hinsichtlich der Beitragspflicht für Be-
triebsstätten und Kraftfahrzeuge. Hier
steht nun die Bezugnahme auf die 2014
vom 1. Senat entschiedene Heranziehung
zu wiederkehrenden Straßenausbaubei-
trägen in Saarburg und Schifferstadt im
Zentrum: Danach müssen sachliche Grün-
de gegeben sein, welche eine individuell-
konkrete Zurechnung des mit dem Beitrag
belasteten Vorteils zum Kreis der Belaste-
ten rechtfertigen, da nur diejenigen, die
daraus besonderenNutzen ziehen können,
zu den Kosten ihrer Errichtung und Unter-
haltung beitragen. Dabei gilt aber – und das
ist entscheidend:

„Auch eine unbestimmte Zahl oder gar alle Bürger
können zu Beiträgen herangezogen werden, so-
fern ihnen jeweils ein Vorteil individuell-konkret
zugerechnet werden kann. Entscheidend ist die
Abgrenzung der zu finanzierenden Aufgabe von
den Gemeinlasten als allgemeinen staatlichen
Aufgaben. Voraussetzung ist allerdings, dass
für alle Beitragspflichtigen eine realistische Mög-
lichkeit besteht, die öffentliche Leistung oder Ein-
richtung nutzen zu können.“

Während es in Saarburg und Schifferstadt
die Möglichkeit des Zugangs der Beitrags-
pflichtigen von ihren Grundstücken zu den
öffentlichen Verkehrsanlagen war, ohne
dass es dort etwa darauf ankam, dass
man über ein Kraftfahrzeug verfügt, ging
es vorliegend um die Nutzbarkeit der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkangebote. Ist
das Erfordernis individuell-konkreter Zure-
chenbarkeit auch bei einer unbestimmten
Vielzahl von Bürgern damit umschrieben,
kommt als Weiteres, aus dem Erfordernis
der Gegenleistung resultierendes Merkmal
hinzu, dass sich „bei der beitragsrechtli-

chen Vorteilsbemessung der Gesetzgeber
an einem Wirklichkeitsmaßstab7 oder
Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu orientie-
ren“ hat (Tz. 70), wobei der Gesetzgeber
richtigerweise auf einen solchen Maßstab
beschränkt wird, „der einen einigermaßen
sicheren Schluss auf den Vorteil zulässt
oder einen solchen wenigstens wahr-
scheinlich macht“ (Tz. 70).

D. Vorteil(-sausgleich) im privaten
Bereich

I. Individueller Vorteil

Bei der Subsumtion geht das BVerfG hin-
sichtlich des Vorteils(-ausgleichs) im priva-
ten Bereich zunächst kurz auf den schil-
lernden Begriff der „Demokratieabgabe“
ein, um ihn mit dem knappen Befund, dass
ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil gerade
keinen individuellen Vorteil schafft (Tz. 75),
als „Nebelkerze“ aus der weiteren Befas-
sung zu eliminieren. Präzise wird dann
ausgeführt (Tz. 76):

„Erforderlich ist allein, dass für alle Abgabepflich-
tigen eine realistische Möglichkeit zur Nutzung
der öffentlichen Leistung oder Einrichtung be-
steht. Ein solcher, die Erhebung des Rundfunk-
beitrags rechtfertigender Vorteil liegt hier in der
individuellen Möglichkeit, den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk nutzen zu können.“

Dies ist der entscheidende Satz, der in den
in den Medien durchgängig kolportierten
Tz. 77 – 80 nur näher „ausgeschmückt“
wird, indem dort insbesondere herausge-
arbeitet wird, dass die Funktion des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks insbesondere
durch „die Informationsverbreitung über
das Internet nicht in Frage gestellt“ wird
(Tz. 79). Sodann wird angesichts der be-
stehenden und noch zunehmenden Infor-
mationsüberflutung des Einzelnen von vie-
len Seiten die besondere Bedeutung, der
spezifische Nutzen des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks für den Einzelnen, knapp
und präzise umschrieben, was man mit
den drei Begriffen: „Sichten, Gewichten
und Bewerten“ zusammenfassen könnte
(Tz. 80):

„Der einzelne Nutzer muss die Verarbeitung und
die massenmediale Bewertung übernehmen, die
herkömmlich durch den Filter professioneller Se-
lektionen und durch verantwortliches journalisti-
sches Handeln erfolgt. Angesichts dieser Ent-
wicklung wächst die Bedeutung der dem bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk
obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorg-
fältig recherchierte Informationen, die Fakten und
Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit
nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle
nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein
vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bieten-
des Gegengewicht zu bilden.“

Dabei handelt es sich um nicht weniger,
aber auch um nicht mehr als um einen –

auch für die absehbare Zukunft zutreffen-
den – Realbefund, der in der normativen
Auftragsumschreibung („obliegende Auf-
gabe“) der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten seinen Niederschlag gefun-

den hat und dem in der Entscheidung die
Aufgabe zukommt, den die Erhebung des
Rundfunkbeitrags rechtfertigenden kon-
kret-individuellen Vorteil zu umschreiben.
Eigene Anforderungen an den öffentlich-
rechtlichenRundfunk formuliert dasBVerfG
damit ebenso wenig, wie er die Bedeutung
des privatrechtlich organisierten Qualitäts-
journalismusses damit nicht herabwürdigt.

Es liegt dann in der Hand des Einzelnen zu
entscheiden, ob er von diesen allgemein
zugänglichen Angeboten Gebrauch ma-
chen will oder nicht. Für das Entstehen
der Beitragspflicht unmaßgeblich ist näm-
lich,

„ob diese Nutzungsmöglichkeit tatsächlich weit-
gehend in Anspruch genommen wird“ (Tz. 82).

Bedeutsam ist ein weiteres präzisierendes
Detail in der gesetzlich umschriebenen
Möglichkeit der Inanspruchnahme, das
vom BVerfG gebilligt worden ist (Tz. 85):

„Die Zuleitung der Nutzungsmöglichkeit in die
Wohnung zählt nicht mehr zu dem Vorteil, den
der Rundfunkbeitrag abdecken soll, sondern als
mögliche Zusatzleistung, bei deren Nichterfüllung
die Beitragspflicht bestehen bleiben sollte.“

II. Anknüpfen an Wohnungs-
inhaberschaft

Angesichts des so abgeleiteten, die indivi-
duell-konkrete Beitragspflicht als solche
legitimierenden Vorteils mutet es auf den
ersten Blick etwas überraschend an, dass
der Gesetzgeber die Beitragspflicht nicht
an Personen, sondern – den Kreis der
Beitragspflichtigen damit deutlich veren-
gend – an eine Wohnungsinhaberschaft
anknüpft. Damit hat der Gesetzgeber auch
dem BVerfG gewisse Probleme bereitet,
die dieses in der Entscheidungsbegrün-
dung nicht verhehlt, wenn es mit leicht
erhobenem Zeigefinger ausführt (Tz. 88):

„Allerdings wäre auch ein anderer, insbesondere
Pro-Kopf-Maßstab, verfassungsrechtlich zuläs-
sig gewesen, der jede und jeden in Deutschland
Wohnhaften zu einem vollen Beitrag herangezo-
gen hätte, vorbehaltlich von Befreiungen aus so-
zialen Gründen. Ein solcher Maßstab würde min-
destens ebenso die Privatsphäre schonen, weil er
eine Zuordnung von Personen zu Wohnungen
entbehrlich machte.“

Der Gesetzgeber hat diese Ausweitung
des abgabenpflichtigen Personenkreises
nicht vorgenommen, und zwar aus wohl
erwogenen Gründen der „Pfadabhängig-
keit“ zum früheren Gebührenmodell – und
das BVerfG hat im Gewaltenteilungssys-
tem nicht die Aufgabe, seine eigene Auf-
fassung von der besten Lösung an die
Stelle des dazu berufenen demokratisch-
legitimierten Gesetzgebers zu setzen. Da-
her ist es richtig, wenn das BVerfG her-
ausstellt, dass die gesetzgeberische Ent-
scheidung

7 Wenn es diesen überhaupt bei Beiträgen geben
sollte.
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„mit dem Ziel der möglichst weitgehend Kon-
gruenz des Rundfunkbeitrags mit der vorherigen
Rundfunkgebühr erklärt wurde“ (Tz. 88).

Man muss es aber ganz klar aussprechen:
Während das Gebührenmodell zumindest
in den ersten Jahrzehnten an fest installier-
te Endgeräte anknüpfte, womit der Zusam-
menhang von Wohnung und Gerät evident
war, löste sich mit der Verbreitung mobiler
Empfangsgeräte dieser Zusammenhang
bereits auf, was letztlich zum Abrücken
von der Gebühr als Finanzierungsmodell
geführt hat. Beim Beitragsmodell kann
man auf das Anknüpfen an die Wohnungs-
inhaberschaft gedanklich nur kommen,
wenn man in der Belastungsverteilung
nicht zuletzt aus Akzeptanzgründen so
weit wie möglich und für so viele Bei-
tragsschuldner, die vorher bereits Gebüh-
renschuldner waren, wie möglich, an das
vorangegangene Finanzierungsmodell an-
knüpfen wollte, obwohl dessen Legitima-
tionsgrundlage gegenüber dem Gebüh-
renmodell eine völlig andere ist. Dass die-
ser „weiche Übergang“ für den Großteil der
Bevölkerung gelungen ist, zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass von vielen –nicht zuletzt
auch von zahlreichen Repräsentanten der
Rundfunkanstalten selbst ebenso wie in
der medialen Berichterstattung – leichthin
weiterhin ständig von „Gebühren“ statt von
Beiträgen gesprochen wird, obwohl Ge-
bühren nunmehr seit bereits mehr als 5 ½
Jahren nicht mehr erhoben werden.

Schließlich ist nur für diejenigen, die sich in
der Vergangenheit der Gebührenzahlungs-
pflicht durch Nichtverfügen über ein End-
gerät bzw. Nichtanmelden eines solchen
entziehen durften bzw. entzogen haben,
der Übergang auf eine Beitragsfinanzie-
rung in finanzieller Hinsicht fühlbar.

Dennochmüssen sich die Verantwortlichen
in den Parlamenten wie in den Rundfunk-
anstalten klar darüber sein, dass im von
Karlsruhe mustergültig nachgezeichneten
Legitimierungsstrang des Beitrags eine An-
knüpfung an die Wohnungsinhaberschaft
demwirklichkeitsnächstenWahrscheinlich-
keitsmaßstab immer weniger entspricht,
wirbt doch der öffentlich-rechtliche Rund-
funk in seinen Spots selbst mit dem Kern-
argument, dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk für jedermann „immer und über-
all“ empfangbar sei. Auf Dauer wird man
daher die Diskussion um die Einführung ei-
ner „Kopfpauschale“ mit sozialer Befrei-
ungsmöglichkeit rechtlich und politisch
kaum entgehen können, zumal das BVerfG
einen solchen Maßstab als Wirklichkeits-
maßstab charakterisiert (Tz. 88), was an-
sonsten im Beitragsrecht außerordentlich
selten ist.

Mit dem Urteil vom 18.7.2018 ist es, den
Grundsätzen der Gewaltenteilung sei
Dank, hinsichtlich der horizontalen Vertei-
lung der Beitragslast im privaten Bereich
noch einmal gut gegangen, hat Karlsruhe

seinen Prüfungsmaßstab doch richti-
gerweise wie folgt definiert und offengelegt
(Tz. 87):

„Der Gesetzgeber hat einen weiten Spielraum
auch bei der Bestimmung der Zurechenbarkeit
des Vorteils. Mit der Anknüpfung der Bei-
tragspflicht an die Inhaberschaft einer Wohnung
halten sich die Gesetzgeber innerhalb dieses
Spielraumes.“

Das Innehaben einer solchen Raumeinheit
lasse nämlich ausreichende Rückschlüs-
se auf die Nutzungsmöglichkeit als ab-
zugeltenden Vorteil zu. Dass dann aber
Zweitwohnungsinhaber von einer zweiten
Beitragspflicht ausgeschlossen sind, weil
sie die Möglichkeit der Inanspruchnahme
nur einmal wahrnehmen können, erscheint
in dieser Argumentationskette zwingend,
lenkt aber eher von den eigentlichen bei-
tragsverteilungsrechtlichen und -politi-
schen Fragestellungen ab.

In diesem Zusammenhang betont das
BVerfG noch einmal, dass es für die Sta-
tuierung der Beitragspflicht weder erfor-
derlich ist, dass der beitragsrelevante Vor-
teil wahrgenommen wird, sofern nur eine
realistische Nutzungsmöglichkeit besteht,
noch, ob der Beitragsschuldner diese An-
gebote des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks wahrnehmen will (Tz. 93), denn ganz
generell gilt für die Beitragserhebung:

„Es widerspräche dem Beitragscharakter, wenn
die Zurechnung des Vorteils vom Willen abhinge,
von der bestehenden Nutzungsmöglichkeit Ge-
brauch zu machen.“

III. Belastungsgleiche Bei-
tragsbemessung

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen
Überprüfung der belastungsgleichen Bei-
tragsbemessung stellt das BVerfG zur Bei-
tragshöhe keinerlei eigene Erwägungen
an, sondern gibt lediglich wieder, dass sich
die Länder bei der Festsetzung des Rund-
funkbeitrags an den – nicht zu Fehlprogno-
sen führenden – Berechnungen der KEF
orientieren wollten – ganz wie es den über-
kommenen, mehrfach ausgeurteilten ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben seit BVerf-
GE 90, 60 (90) entspricht.

Dass dabei das allgemeine beitragsrecht-
liche Äquivalenzprinzip8 nicht verletzt wur-
de, ist für das BVerfG unter Hinweis auf das
aufgelistete öffentlich-rechtliche Pro-
grammangebot (Tz. 98) offensichtlich, zu-
mal entgeltpflichtige Vollprogramme deut-
lich mehr kosten. Dies trifft nach ausdrück-
licher Feststellung des BVerfG (Tz. 105)
auch für Ein-Personen-Haushalte zu, die
zum vollen Beitrag herangezogen werden.
Auf Deutsch: Eine Beitragshöhe pro Kopf
von 17,50 Euro ist angesichts des vorge-
haltenen Angebots öffentlich-rechtlicher
Rundfunkprogramme nicht unangemes-
sen. Ein beitragsrechtliches Problem liegt
in der Höhe des individuellen Beitrags also
in der Tat nicht.

Dieses liegt auch bei der Subsumtion viel-
mehr in der horizontalen Verteilung, also in
der Anknüpfung an die Wohnungsinha-
berschaft, ist dadurch doch die Belastung
der einzelnen Beitragsschuldner desto ge-
ringer, je mehr Personen eine Wohnung
bewohnen. Das BVerfG stellt insoweit –

und damit anders als für den nicht privaten
Bereich9 – deutlich zweierlei heraus:

• „Zur Bemessung des Vorteils kann nicht auf
eine Gebrauchswertsteigerung der Wohnung
Bezug genommen werden, weil sie (= die
Rundfunkempfangsmöglichkeit) pesonenbe-
zogen ist. Denn es fehlt – anders als bei
grundstückbezogenen Vorteilen10 – an der
zwingenden Verknüpfung der staatlichen
Leistungen mit der Raumeinheit der Woh-
nung.“ (Tz. 100)

• „Näher liegt die Annahme, dass Haushalte
angesichts der Vielzahl vorhandener und vor
allem neuartiger Empfangsgeräte das Rund-
funkangebot umso stärker konsumieren, je
mehr Personen sie umfassen. Der personen-
bezogene Vorteil kann daher nur abstrakt
bestimmt werden.“ (Tz. 101 f.)

Aufgrund dessen kommt das BVerfG unter
nochmaliger ausdrücklicher Betonung des
„weiten Einschätzungsspielraums des Ge-
setzgebers“ zu dem Ergebnis (Tz. 103),
dass die Entlastung von Mehr-Personen-
Wohnungen

• „von ausreichenden Sachgründen ge-
tragen“ und damit

• „verfassungsrechtlich hinnehmbar“

ist.

Dasähnelt sehrderBewertungderSchieds-
richterentscheidung für einen Handelfme-
ter, der im WM-Endspiel 2018 zum 2 : 1 für
Frankreich gegen Kroatien geführt hat. Ob
auf diese Belastungsverteilung nach 2020
ein gegenwärtig in der Diskussion befindli-
ches, dauerhaft wirkendes Indexierungs-
verfahren gestützt werden sollte, bedarf
daher sorgfältiger weiterer Überlegungen.

E. Vorteil im nichtprivaten Bereich

Die Bemerkungen zur Beitragserhebung
im nichtprivaten Bereich können knapp
ausfallen: Das BVerfG ist hier zutreffend
zu dem Befund gekommen, dass der Ge-
setzgeber davon ausgehendurfte, dassdie
Möglichkeit des Rundfunkempfangs einen
Vorteil vermittelt, der den Inhabern von
Betriebsstätten und betrieblich genutzten
Kraftfahrzeugen zurechenbar ist und der
gesetzlich sodann belastungsgleich er-
fasst worden ist (Tz. 112 ff.):

I. In der Möglichkeit, sich aus dem Rund-
funkangebot Informationen für den Be-
trieb zu beschaffen und das Rundfunk-
angebot zur Information oder Unterhal-

8 Dazu ausf.: Henneke (Fn. 2), Rdnr. 405 ff.

9 Dazu E.II.

10 Wie der ansonsten mehrfach in Bezug genomme-
nen (BVerfGE 137, 1 (24) Tz. 58 Verkehrsanlagen in
Saarburg und Schifferstadt.
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tung der Beschäftigten und der Kund-
schaft zu nutzen, liegt eine andere Vor-
teilslage als im privaten Bereich, die
eine Beitragserhebung durch den Ge-
setzgeber rechtfertigt.

II. In derMöglichkeit, Rundfunk in betrieb-
lich genutzten Fahrzeugen zu empfan-
gen, erwächst dem Betriebsinhaber
zusätzlich ein erwerbswirtschaftlicher
Vorteil, der anders ausgeprägt ist als
der Nutzungsvorteil innerhalb der Be-
triebsstätte, was unter Bezugaufnah-
me auf die Gesetzesbegründung näher
entfaltet wird. Darin liegt also – anders
als bei Zweitwohnungen – keine er-
neute Abschöpfung desselben, bereits
mit dem auf die Betriebsstätte bezoge-
nen Beitrag vollständig abgeschöpften
Vorteils (Tz. 124).

III. Schließlich ist beim Mietwagen der ab-
geltungsfähige Vorteil im preisbilden-
den Faktor der Empfangsmöglichkeit
zu erblicken, da der Vermieter von
Kraftfahrzeugen dadurch bei der Ver-
mietung höhere Entgelte erzielen kann.

F. Ausblick

Aus Anlass der Entscheidungen des
VerfGH RhPf vom 13.5.201411 und des
BayVerfGH vom 15.5.201412 habe ich be-

reits festgestellt13, dass es so aussieht,
„dass es den Ländern mit dem Rundfunk-
beitrag-Staatsvertrag gelungen ist, sorg-
fältige Arbeit zu leisten und die aufgrund
technischer Entwicklungen gebotene Um-
stellung der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkfinanzierung von einem Gebühren-
auf ein Beitragsmodell zu bewältigen.“

Das Urteil des BVerfG vom 18.7.2018 hat –
neben zahlreichen weiteren Urteilen insbe-
sondere aus der Verwaltungsgerichtsbar-
keit – diesen Befund weitestgehend be-
stätigt. Der vorwiegend politisch motivierte
Versuch, den Rundfunkbeitrag mit Hilfe
des Rechts zur Strecke zu bringen, ist
damit endgültig gescheitert.

Die Gerichtsbarkeit mit dem BVerfG an der
Spitze hat sich insoweit nicht instrumentali-
sieren lassen, sie hat aber auch nicht ihre
schützende Hand über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gelegt und diesem
auch keine Extrawurst gebraten, da es
dessen nicht bedurfte: Vielmehr ist das
BVerfG wie vor ihm zahlreiche andere Ge-
richte aufgrund der zu respektierenden
Setzungen der Länder im Rundfunkbei-
trag-Staatsvertrag durch die Anwendung
der überkommenen Rechtsgrundsätze
und -prinzipien des Abgabenrechts, insbe-
sondere des Beitragsrechts, zu dem zu-

treffenden Befund gekommen, dass für die
Möglichkeit der Empfangbarkeit und Nut-
zung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in Deutschland individuell-konkret ein Bei-
trag erhoben werden kann, dessen Höhe
von 17,50 Euro bei Ein-Personen-Haus-
halten – und damit auch bei Einzelperso-
nen – nicht gegen das Äquivalenzprinzip
verstößt.

Über die horizontale Verteilung der dem
Kostendeckungsprinzip entsprechenden
Beitragslast wird ab 2021 erneut staats-
vertraglich unter Berücksichtigung der gut
begründeten Erwägungen des BVerfG zu
befinden sein. Jedenfalls hatte bei der
Umstellung von einem Gebühren- auf ein
Beitragsmodell die Anknüpfung an die
Wohnungsinhaberschaft befriedende Wir-
kung. Ob dies auch künftig noch so sein
wird, haben zuvörderst die Länder zu be-
urteilen. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Das Rundfunkbeitragsurteil – mediale Reaktionen
und rechtspolitische Perspektiven
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Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Aufgabe von Qualitäts-

journalismus

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 18.7.2018 zum Rundfunkbeitrag fin-
det sich in Textziffer 80 eine Beschreibung
der Ist-Situation der Informations-
verbreitung und daraus zu ziehender Kon-
sequenzen:

„Dies alles führt zu schwieriger werdender Trenn-
barkeit zwischen Fakten und Meinung, Inhalt und
Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten hin-
sichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und Wer-
tungen. Der einzelne Nutzer muss die Verarbei-
tung und die massenmediale Bewertung über-
nehmen, die herkömmlich durch den Filter pro-
fessioneller Selektionen und durch verantwortli-
ches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts
dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der…
Aufgabe, durch authentische, sorgfältig re-
cherchierte Informationen, die Fakten und Mei-
nungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht
verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht
in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein viel-
faltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes
Gegengewicht zu bilden.“

Die Erfüllung dieser Sichtungs-, Gewich-
tungs- und Bewertungsaufgabe wird man
in der Tat vomQualitätsjournalismus, sei es
nun in den Printmedien oder in den vom

BVerfG vorstehend allein angesprochenen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
erwarten. Wirft man dann aber einen Blick
in die Zeitungsberichterstattung am 19.7.
2018 über das Urteil des BVerfG vom Vor-
tag, wird der „verarbeitende Nutzer“ so-
wohl mit einer babylonischen Sprachen-
verwirrung hinsichtlich der wild durchein-
ander gewirbelten rechtlichen Begriffe Ab-
gabe, Steuer, Gebühr und Beitrag, gern
zusätzlich auch mit einem „Zwangs-“ ver-
sehen, konfrontiert, als auch mit Erwartun-
gen unterschiedlichster Art an einen Ur-
teilsspruch des obersten deutschen Ge-
richts. Entsprechend unterschiedlich fallen
die Bewertungen aus, sodass die Aufgabe,
authentische, sorgfältig recherchierte In-
formationen zu liefern und die Wirklichkeit
nicht verzerrt darzustellen, nur sehr einge-
schränkt erfüllt worden ist, wobei auch das
Sensationelle zum Teil nicht ausgespart
worden ist.

Amklarstenwar noch der kommentierende
Befund in der Stuttgarter Zeitung mit zwei
Kernaussagen:

„Der Kampf um ein gemeinschaftsfinanziertes
System nicht in Privathand befindlicher Sender
kann unmöglich vor Gericht gewonnen werden.
Die Bürger müssen Kopf um Kopf, Herz um Herz
überzeugt werden – und das eigentlich jeden Tag
neu.“

ZDF-Intendant Thomas Bellut hat diese
Anfeuerungangenommen,wenneralszen-
trale politische Botschaft des 18.7.2018
mitgenommen hat:

„Ihr müsst Euch anstrengen“,

wobei diese Mahnung allerdings nicht dem
BVerfG zuzuschreiben ist.

B. Streifzug durch die Presse

I. Unmittelbare Reaktionen am
19.7.2018

Wirft man einen Blick auf die Berichterstat-
tung renommierter Tageszeitungen, ist
man, je mehr man liest, umso verwirrter
über das, was in Karlsruhe am 18.7.2018
tatsächlich oder vermeintlich ausgeurteilt
worden ist. Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 19.7.2018 widmet dem Urteil
gleich fünf Beiträge. Von den insgesamt
drei Beiträgen im Politikteil wird der Begriff
der „Demokratieabgabe“, den das BVerfG
verworfen hat, wieder aufgegriffen; imWirt-

11 VerfGH RhPf, DVBl. 2014, 840.

12 BayVerfGH, DVBl. 2014, 848.

13 Henneke, DVBl. 2014, 854.
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tung der Beschäftigten und der Kund-
schaft zu nutzen, liegt eine andere Vor-
teilslage als im privaten Bereich, die
eine Beitragserhebung durch den Ge-
setzgeber rechtfertigt.

II. In derMöglichkeit, Rundfunk in betrieb-
lich genutzten Fahrzeugen zu empfan-
gen, erwächst dem Betriebsinhaber
zusätzlich ein erwerbswirtschaftlicher
Vorteil, der anders ausgeprägt ist als
der Nutzungsvorteil innerhalb der Be-
triebsstätte, was unter Bezugaufnah-
me auf die Gesetzesbegründung näher
entfaltet wird. Darin liegt also – anders
als bei Zweitwohnungen – keine er-
neute Abschöpfung desselben, bereits
mit dem auf die Betriebsstätte bezoge-
nen Beitrag vollständig abgeschöpften
Vorteils (Tz. 124).

III. Schließlich ist beim Mietwagen der ab-
geltungsfähige Vorteil im preisbilden-
den Faktor der Empfangsmöglichkeit
zu erblicken, da der Vermieter von
Kraftfahrzeugen dadurch bei der Ver-
mietung höhere Entgelte erzielen kann.

F. Ausblick

Aus Anlass der Entscheidungen des
VerfGH RhPf vom 13.5.201411 und des
BayVerfGH vom 15.5.201412 habe ich be-

reits festgestellt13, dass es so aussieht,
„dass es den Ländern mit dem Rundfunk-
beitrag-Staatsvertrag gelungen ist, sorg-
fältige Arbeit zu leisten und die aufgrund
technischer Entwicklungen gebotene Um-
stellung der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkfinanzierung von einem Gebühren-
auf ein Beitragsmodell zu bewältigen.“

Das Urteil des BVerfG vom 18.7.2018 hat –
neben zahlreichen weiteren Urteilen insbe-
sondere aus der Verwaltungsgerichtsbar-
keit – diesen Befund weitestgehend be-
stätigt. Der vorwiegend politisch motivierte
Versuch, den Rundfunkbeitrag mit Hilfe
des Rechts zur Strecke zu bringen, ist
damit endgültig gescheitert.

Die Gerichtsbarkeit mit dem BVerfG an der
Spitze hat sich insoweit nicht instrumentali-
sieren lassen, sie hat aber auch nicht ihre
schützende Hand über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gelegt und diesem
auch keine Extrawurst gebraten, da es
dessen nicht bedurfte: Vielmehr ist das
BVerfG wie vor ihm zahlreiche andere Ge-
richte aufgrund der zu respektierenden
Setzungen der Länder im Rundfunkbei-
trag-Staatsvertrag durch die Anwendung
der überkommenen Rechtsgrundsätze
und -prinzipien des Abgabenrechts, insbe-
sondere des Beitragsrechts, zu dem zu-

treffenden Befund gekommen, dass für die
Möglichkeit der Empfangbarkeit und Nut-
zung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in Deutschland individuell-konkret ein Bei-
trag erhoben werden kann, dessen Höhe
von 17,50 Euro bei Ein-Personen-Haus-
halten – und damit auch bei Einzelperso-
nen – nicht gegen das Äquivalenzprinzip
verstößt.

Über die horizontale Verteilung der dem
Kostendeckungsprinzip entsprechenden
Beitragslast wird ab 2021 erneut staats-
vertraglich unter Berücksichtigung der gut
begründeten Erwägungen des BVerfG zu
befinden sein. Jedenfalls hatte bei der
Umstellung von einem Gebühren- auf ein
Beitragsmodell die Anknüpfung an die
Wohnungsinhaberschaft befriedende Wir-
kung. Ob dies auch künftig noch so sein
wird, haben zuvörderst die Länder zu be-
urteilen. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Das Rundfunkbeitragsurteil – mediale Reaktionen
und rechtspolitische Perspektiven
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Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
A. Aufgabe von Qualitäts-

journalismus

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 18.7.2018 zum Rundfunkbeitrag fin-
det sich in Textziffer 80 eine Beschreibung
der Ist-Situation der Informations-
verbreitung und daraus zu ziehender Kon-
sequenzen:

„Dies alles führt zu schwieriger werdender Trenn-
barkeit zwischen Fakten und Meinung, Inhalt und
Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten hin-
sichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und Wer-
tungen. Der einzelne Nutzer muss die Verarbei-
tung und die massenmediale Bewertung über-
nehmen, die herkömmlich durch den Filter pro-
fessioneller Selektionen und durch verantwortli-
ches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts
dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der…
Aufgabe, durch authentische, sorgfältig re-
cherchierte Informationen, die Fakten und Mei-
nungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht
verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht
in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein viel-
faltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes
Gegengewicht zu bilden.“

Die Erfüllung dieser Sichtungs-, Gewich-
tungs- und Bewertungsaufgabe wird man
in der Tat vomQualitätsjournalismus, sei es
nun in den Printmedien oder in den vom

BVerfG vorstehend allein angesprochenen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
erwarten. Wirft man dann aber einen Blick
in die Zeitungsberichterstattung am 19.7.
2018 über das Urteil des BVerfG vom Vor-
tag, wird der „verarbeitende Nutzer“ so-
wohl mit einer babylonischen Sprachen-
verwirrung hinsichtlich der wild durchein-
ander gewirbelten rechtlichen Begriffe Ab-
gabe, Steuer, Gebühr und Beitrag, gern
zusätzlich auch mit einem „Zwangs-“ ver-
sehen, konfrontiert, als auch mit Erwartun-
gen unterschiedlichster Art an einen Ur-
teilsspruch des obersten deutschen Ge-
richts. Entsprechend unterschiedlich fallen
die Bewertungen aus, sodass die Aufgabe,
authentische, sorgfältig recherchierte In-
formationen zu liefern und die Wirklichkeit
nicht verzerrt darzustellen, nur sehr einge-
schränkt erfüllt worden ist, wobei auch das
Sensationelle zum Teil nicht ausgespart
worden ist.

Amklarstenwar noch der kommentierende
Befund in der Stuttgarter Zeitung mit zwei
Kernaussagen:

„Der Kampf um ein gemeinschaftsfinanziertes
System nicht in Privathand befindlicher Sender
kann unmöglich vor Gericht gewonnen werden.
Die Bürger müssen Kopf um Kopf, Herz um Herz
überzeugt werden – und das eigentlich jeden Tag
neu.“

ZDF-Intendant Thomas Bellut hat diese
Anfeuerungangenommen,wenneralszen-
trale politische Botschaft des 18.7.2018
mitgenommen hat:

„Ihr müsst Euch anstrengen“,

wobei diese Mahnung allerdings nicht dem
BVerfG zuzuschreiben ist.

B. Streifzug durch die Presse

I. Unmittelbare Reaktionen am
19.7.2018

Wirft man einen Blick auf die Berichterstat-
tung renommierter Tageszeitungen, ist
man, je mehr man liest, umso verwirrter
über das, was in Karlsruhe am 18.7.2018
tatsächlich oder vermeintlich ausgeurteilt
worden ist. Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 19.7.2018 widmet dem Urteil
gleich fünf Beiträge. Von den insgesamt
drei Beiträgen im Politikteil wird der Begriff
der „Demokratieabgabe“, den das BVerfG
verworfen hat, wieder aufgegriffen; imWirt-

11 VerfGH RhPf, DVBl. 2014, 840.

12 BayVerfGH, DVBl. 2014, 848.

13 Henneke, DVBl. 2014, 854.
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schaftsteil ist gleich sechsmal
von Rundfunkgebühren die Re-
de, während sich in einem Kom-
mentar im Feuilleton der äußerst
kühne Satz findet:

„Wäre der Rundfunkbeitrag von den
Verfassungsrichtern abgabenrecht-
lich hingegen als das eingestuft wor-
den, was er ist – eine Steuer –, hätten
sie (= die Bundesländer) in der Tinte
gesessen, weil sie eine solche nicht
erlassen dürfen.“

Außerdem wird hier die Verwen-
dung der überkommenen und in
der Rechtsanwendung allge-
genwärtigen abgabenrechtlichen Begriffe:
„Wirklichkeits- und Wahrschein-
lichkeitsmaßstab“ mit der Wertung verse-
hen: „Mehr Freibrief geht nicht“ und mit
dem Wortspiel verknüpft: „Wenn schon
wirklichkeitsfremd, dann doch bitte konse-
quent.“

Parallel dazu heißt es in der Welt:

„Der Gesetzgeber ist an die Wirklichkeit nicht
gebunden, sondern kann auch einen Ersatz für
die Wirklichkeit nehmen – das muss den Ver-
fassungsrichtern erst mal jemand nachmachen.“

Überdies wird dort hinsichtlich säumiger
Beitragszahler ohne jeden Bezug zum Ur-
teil des BVerfG das Sensationelle in den
Vordergrund rückend über Erzwingungs-
haft und die Beschlagnahme bzw. den
fahruntüchtig machenden Einsatz von
Parkkrallen bei Autos als Folgen verweiger-
ter Beitragszahlungen berichtet.

In der Süddeutschen Zeitung wird in einem
Beitrag ebenfalls gleich sechsmal von
Rundfunkgebühren gesprochen, während
es in einem anderen Beitrag dieser Zeitung
zunächst nur „nach Steuer riecht“ und im
Verlaufe des Weiterlesens für alle Bürger
„noch viel strenger nach einer Steuer ge-
rochen hätte“. Zur Beitragsdefinition des
Bundesverfassungsgerichts wird ange-
merkt:

„Das klingt originell, ist aber nicht völlig neu“.

Das Ergebnis sei „nicht unbedingt verfas-
sungsrechtlich zwingend“. Zur in der Sub-
sumtion vom BVerfG erfolgten Feststel-
lung, dass Zweitwohnungen mangels wei-
teren Vorteils von der Beitragserhebung
ausgenommen werden müssen, wird an-
gemerkt:

„Das wirkt zwar unfreiwillig komisch: Menschen,
die sich eine zweite Bleibe leisten können, werden
künftig beim Rundfunkbeitrag entlastet, sie zah-
len nur einmal.“

Außerdem wird behauptet, dass es eine
Überraschung sei,

„dass der Senat auch dieses Mal wieder das
Hohelied auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstimmt“.

Im Handelsblatt wird zwar festgestellt:

„Aus juristischer Sicht war das Urteil erwartbar“,

aber sogleich hinzugefügt:

„Dennoch ist es eine Enttäuschung“,

auch wird von einem „falschen Signal aus
Karlsruhe“ gesprochen, da das Gericht
nicht den Zwangscharakter des Beitrags
bemängelt habe. Vieles werde „auf immer
ein Karlsruher Rätsel bleiben“. Auch hier
wird auf die Abgrenzung zur Steuer abge-
stellt und die vom BVerfG in den Raum
gestelltemöglicheBeitragsbemessung pro
Kopf als „also im Prinzip eine Steuer“
eingeordnet.

In der Hauptstadtpresse wird von der Ber-
liner Zeitung festgestellt:

„Das BVerfG hat einmal mehr ein kluges und
nachvollziehbares Urteil gefällt“,

dann wird aber unter dem Motto: „Befrei-
ung muss sein“ gefolgert,

„die Regieanweisung aus Karlsruhe als Anstoß für
eine kreative Erneuerung aufzufassen, die im
Dienst der Abbildung von gesellschaftlicher Kom-
plexität steht.“

In der Berliner Morgenpost geht die Ver-
wendung der sich gegenseitig ausschlie-
ßendenRechtsbegriffeGebühr undBeitrag
wild durcheinander. Gleich fünfmal ist von
Gebühren, noch öfter allerdings von Bei-
trägen die Rede.

Im Tagesspiegel wird schließlich in einem
Beitrag ebenfalls mehrfach von gebühren-
finanziertem Rundfunk im Netzzeitalter so-
wie davon gesprochen, dass an der – zum
Ende des Jahres 2012 abgeschafften –

Gebührenfinanzierung nicht gerüttelt wer-
den darf. In einem Kommentar dieser Zei-
tung wird festgestellt:

„Erst in der Summe wird der Rundfunkbeitrag
zum Ärgernis“

und daraus gefolgert:

„An der Verdrossenheit vieler Beitragszahler wird
das Urteil nichts ändern. Das Urteil mag für
Rechtssicherheit sorgen, zumGlätten der Wogen
trägt es nichts bei.“

Zutreffend wird sodann allerdings einge-
räumt:

„Dies war auch nicht der Auftrag an das BVerfG.“

Dem Tagesspiegel kommt zu-
demdas Verdienst zu, relativ aus-
führlich Ministerpräsidentin Malu
Dreyer, die auch Vorsitzende der
Rundfunkkommission der Län-
der ist,mit denWorten zu zitieren:

„Die Entscheidung bestätigt die Lan-
desgesetzgeber, da dem Rundfunk-
beitrag eine equivalente (!) Leistung
gegenüberstehe, nämlich ein umfang-
reiches Angebot in Form eines umfas-
senden, so auf dem freien Markt nicht
erhältlichen Vollprogramms. Wir brau-
chen einen starken öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk, der zusammen mit
den Privaten und den Zeitungsverla-
gen Qualitätsjournalismus in Deutsch-
land sichert.“

Gerade weil dies so ist, ist zu konstatieren,
dass dazu mit den Berichten über ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, das auch
diese Frage zum Gegenstand hatte, nur
sehr bedingt ein Beitrag geleistet wurde.

II. Gersdorfs Analyse vom 2.8.2018

Mit einigemAbstand zur Urteilsverkündung
hat der Verfassungsrechtler Hubertus
Gersdorf in der FAZ vom 2.8.2018 zwar
konzediert, dass die Argumentation des
BVerfG „auf der Grundlage des unver-
schlüsselt und damit frei empfangbaren
öffentlich-rechtlichen Rundfunks überzeu-
gend“ sei. Allerdings sei eine Verschlüsse-
lung heute technisch ohne Weiteres mög-
lich. Daran anknüpfend behauptet Gers-
dorf:

„Da der Einzelne zur Nutzung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks nicht verpflichtet ist, kann
er auch nicht mit einer Gegenleistungsabgabe
(Rundfunkbeitrag) belastet werden, wenn er die
korrespondierende Leistung (Angebot des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks) nicht in Anspruch
nehmen möchte. Dementsprechend muss das
Finanzierungsinstrument eine Demokratie- und
Kulturabgabe sein. An dieses juristische ‚Hoch-
reck‘ wagt sich das BVerfG nicht, es ‚turnt‘ lieber
auf dem ‚Boden’.“

Außerdem moniert Gersdorf, dass man
vergebens nach einem sachlichen Grund
suche,

„der eine öffentliche Finanzierung von more of the
same rechtfertigen kann. Eine öffentliche Finan-
zierung verdienen nur Sendungen, die im Ver-
gleich zu den Angeboten Privater einen qualitati-
ven Mehrwert bieten.“

Auch von dieser Urteilsanalyse kann man
aus juristischer Sicht nur überrascht sein.

C. „Verarbeitung und massenmediale
Bewertung durch einen Nutzer“

Im Folgenden soll eine „Verarbeitung und
massenmediale Bewertung“ durch einen
Mediennutzer unternommen werden, der
sich einerseits sein Berufsleben lang mit
Fragen der Finanzverfassung und des Ab-
gabenrechts befasst hat und andererseits
seit gut 16 Jahren dem Fernsehrat bzw.
Verwaltungsrat des ZDF angehört.

Der Landkreis 8-9/2018 425

Politik

111



Dass es von der Verabschiedung eines
Staatsvertrages im Dezember 2010 bis
zur Entscheidung des BVerfG am
18.7.2018 gut 7 ½ Jahre mit aufgeregten
Diskussionen gedauert hat, um die von
Staatsminister Rainer Robra im Tagesspie-
gel völlig zu Recht „lange erwartete Klar-
stellung der Rechtslage“ zu erzielen, liegt
auch an der sehr emotionalen, oft falsche
Erwartungen weckenden und juristische
Entscheidungen unkundig, weil durch die
politische Brille, bewertenden medialen
Darstellung.

Bei dieser konnte man den Eindruck be-
kommen, als werde vor dem Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe ein Endspiel
um die Finanzierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks ausgetragen, bei dem der
öffentlich-rechtliche Rundfunk auf der ei-
nen Seite und die durch Staatsvertrag der
16Bundesländer zur Abgabenzahlung Ver-
pflichteten auf der anderen Seite stehen.

D. Die verfassungsrechtliche
Ausgangslage

So war es allerdings nicht. Vielmehr stan-
den sich auf beiden Seiten Grundrechts-
träger mit verfassungsrechtlich fundierten
Schutzrechten gegenüber, deren Rechte
auszugestalten Aufgabe der Länder war
und ist, während dem BVerfG insoweit
nur die Rolle des Schiedsrichters obliegt.
Denöffentlich-rechtlichenRundfunkanstal-
ten wird aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG die
Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
funk, zu der auch ein aufgabenangemesse-
ner Finanzausstattungsanspruch gehört,
gewährleistet. Die Abgabepflichtigen kön-
nen sich demgegenüber als Freiheitsrecht
auf die allgemeine Handlungsfreiheit, ggf.
auch auf die Berufsausübungsfreiheit be-
rufen und zudem auf den allgemeinen
Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG in

seiner Ausprägung als Grundsatz der Be-
lastungsgleichheit.

Während in denDebatten der letzten Jahre
die Rechtsposition der Abgabepflichtigen
gegenüber der gesetzlichen Auferlegung
von Finanzierungslasten für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk die Wahrnehmung
prägte, war es in den Jahrzehnten zuvor
als Vorderseite derselben Medaille der
funktionsgerechte Finanzausstattungsan-
spruch der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten, der die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts beherrschte.

I. Vorgaben aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG

Hinsichtlich des Finanzausstattungsan-
spruchs der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten hat das Bundesverfas-
sungsgericht grundlegende Pflöcke in sei-
ner Entscheidung vom 22.2.1994 einge-
schlagen. Danachwird die öffentlich-recht-
liche Abgabe für den Rundfunk seit 1997 in
einem dreistufigen Verfahren festgesetzt:
Auf der ersten Stufe melden die Rundfunk-
anstalten auf der Grundlage ihrer Pro-
grammentscheidungen ihren Finanzbedarf
an. Auf der zweiten Stufe prüft die kurz KEF
genannte Kommission zur Überprüfung
und Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten als ein aus Sachver-
ständigen zusammengesetztes unabhän-
giges Gremium, ob sich die Programment-
scheidungen im Rahmen des Rundfunk-
auftrages halten und ob der daraus abge-
leitete Finanzbedarf wirtschaftlich und
sparsam ermittelt worden ist. Auf der drit-
ten Stufe setzen sodann die Länder die
Abgabenhöhe fest.

Mit Blick auf die ab 2005 für vier Jahre neu
festzusetzende Abgabenhöhe nach zuvor
seit Anfang 2001 16,15 Euro monatlich
meldeten die Rundfunkanstalten einen Be-
darf an, der zu einer Abgabenhöhe von

18,16 Euro monatlich geführt hätte. Die
KEF kam aufgrund ihrer Prüfung demge-
genüber nur auf eine zu empfehlende Ab-
gabenhöhe von 17,24 Euromonatlich. Die-
ser Betrag wurde von den Ländern sei-
nerzeit nochmals nach unten korrigiert und
– bei einem um drei Monate zeitversetzten
Inkrafttreten – auf 17,03 Euro monatlich
reduziert. Dagegen erhoben die neun in der
ARD zusammengeschlossenen Rundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio jeweils Verfassungsbeschwerde we-
gen Verstoßes gegen das ihnen zustehen-
de Grundrecht der Rundfunkfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG.

Das Bundesverfassungsgericht stellte da-
raufhin mit Urteil vom 11.9.2007 zum wie-
derholten Male fest, dass zur Gewährleis-
tung der Rundfunkfreiheit in der dualen
Rundfunkordnung die Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks unter Einschluss seiner be-
darfsgerechten Finanzierung gehört. Art.
5 Abs. 1 Satz 2 GG beauftragt danach
die Landesgesetzgeber zur Gewährleis-
tung einer Rundfunkordnung, die sicher-
stellt, dass die Vielfalt der bestehenden
Meinungen im Rundfunk in möglichster
Breite um Vollständigkeit Ausdruck findet,
weil demRundfunk unter den vorhandenen
Medien wegen seiner Breitenwirkung, Ak-
tualität und Suggestivkraft eine herausge-
hobene Bedeutung zukommt. Bereits vor
elf Jahren hat das Bundesverfassungsge-
richt hervorgehoben, dass die Wirkungs-
möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks dadurch zusätzliches Gewicht
gewinnen, dass die neuen Technologien
eine Vergrößerung und Ausdifferenzierung
des Angebotes und der Verbreitungsfor-
men und -wege gebracht sowie neuartige
programmbezogene Dienstleistungen er-
möglicht haben. Die Besonderheit des im
Wesentlichen durch hoheitlich auferlegte
Geldleistungspflichten finanzierten öffent-
lich-rechtlichenRundfunks liege imGegen-
satz zu privaten Wettbewerbern darin,
dass die privaten Wettbewerber unter
dem Druck der Werbefinanzierung stün-
den, was dem Trend zur Massenattraktivi-
tät und Standardisierung sowie zu wirklich-
keitsverzerrenden Darstellungsweisen und
zur Bevorzugung des Sensationellen be-
fördere, jeweils um Aufmerksamkeit zu
erzielen.

Dem wird der Funktionsauftrag für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen-
übergestellt, der in seiner Rolle für die Mei-
nungs- und Willensbildung, für Unterhal-
tung, Information und Kultur besteht.

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gebiete, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk im publizis-
tischen Wettbewerb mit den privaten Ver-
anstaltern bestehen könne. Das BVerfG
hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
sodann ausdrücklich aus Art. 5 Abs. 1 Satz
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Dass es von der Verabschiedung eines
Staatsvertrages im Dezember 2010 bis
zur Entscheidung des BVerfG am
18.7.2018 gut 7 ½ Jahre mit aufgeregten
Diskussionen gedauert hat, um die von
Staatsminister Rainer Robra im Tagesspie-
gel völlig zu Recht „lange erwartete Klar-
stellung der Rechtslage“ zu erzielen, liegt
auch an der sehr emotionalen, oft falsche
Erwartungen weckenden und juristische
Entscheidungen unkundig, weil durch die
politische Brille, bewertenden medialen
Darstellung.

Bei dieser konnte man den Eindruck be-
kommen, als werde vor dem Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe ein Endspiel
um die Finanzierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks ausgetragen, bei dem der
öffentlich-rechtliche Rundfunk auf der ei-
nen Seite und die durch Staatsvertrag der
16Bundesländer zur Abgabenzahlung Ver-
pflichteten auf der anderen Seite stehen.

D. Die verfassungsrechtliche
Ausgangslage

So war es allerdings nicht. Vielmehr stan-
den sich auf beiden Seiten Grundrechts-
träger mit verfassungsrechtlich fundierten
Schutzrechten gegenüber, deren Rechte
auszugestalten Aufgabe der Länder war
und ist, während dem BVerfG insoweit
nur die Rolle des Schiedsrichters obliegt.
Denöffentlich-rechtlichenRundfunkanstal-
ten wird aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG die
Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
funk, zu der auch ein aufgabenangemesse-
ner Finanzausstattungsanspruch gehört,
gewährleistet. Die Abgabepflichtigen kön-
nen sich demgegenüber als Freiheitsrecht
auf die allgemeine Handlungsfreiheit, ggf.
auch auf die Berufsausübungsfreiheit be-
rufen und zudem auf den allgemeinen
Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG in

seiner Ausprägung als Grundsatz der Be-
lastungsgleichheit.

Während in denDebatten der letzten Jahre
die Rechtsposition der Abgabepflichtigen
gegenüber der gesetzlichen Auferlegung
von Finanzierungslasten für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk die Wahrnehmung
prägte, war es in den Jahrzehnten zuvor
als Vorderseite derselben Medaille der
funktionsgerechte Finanzausstattungsan-
spruch der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten, der die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts beherrschte.

I. Vorgaben aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG

Hinsichtlich des Finanzausstattungsan-
spruchs der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten hat das Bundesverfas-
sungsgericht grundlegende Pflöcke in sei-
ner Entscheidung vom 22.2.1994 einge-
schlagen. Danachwird die öffentlich-recht-
liche Abgabe für den Rundfunk seit 1997 in
einem dreistufigen Verfahren festgesetzt:
Auf der ersten Stufe melden die Rundfunk-
anstalten auf der Grundlage ihrer Pro-
grammentscheidungen ihren Finanzbedarf
an. Auf der zweiten Stufe prüft die kurz KEF
genannte Kommission zur Überprüfung
und Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten als ein aus Sachver-
ständigen zusammengesetztes unabhän-
giges Gremium, ob sich die Programment-
scheidungen im Rahmen des Rundfunk-
auftrages halten und ob der daraus abge-
leitete Finanzbedarf wirtschaftlich und
sparsam ermittelt worden ist. Auf der drit-
ten Stufe setzen sodann die Länder die
Abgabenhöhe fest.

Mit Blick auf die ab 2005 für vier Jahre neu
festzusetzende Abgabenhöhe nach zuvor
seit Anfang 2001 16,15 Euro monatlich
meldeten die Rundfunkanstalten einen Be-
darf an, der zu einer Abgabenhöhe von

18,16 Euro monatlich geführt hätte. Die
KEF kam aufgrund ihrer Prüfung demge-
genüber nur auf eine zu empfehlende Ab-
gabenhöhe von 17,24 Euromonatlich. Die-
ser Betrag wurde von den Ländern sei-
nerzeit nochmals nach unten korrigiert und
– bei einem um drei Monate zeitversetzten
Inkrafttreten – auf 17,03 Euro monatlich
reduziert. Dagegen erhoben die neun in der
ARD zusammengeschlossenen Rundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio jeweils Verfassungsbeschwerde we-
gen Verstoßes gegen das ihnen zustehen-
de Grundrecht der Rundfunkfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG.

Das Bundesverfassungsgericht stellte da-
raufhin mit Urteil vom 11.9.2007 zum wie-
derholten Male fest, dass zur Gewährleis-
tung der Rundfunkfreiheit in der dualen
Rundfunkordnung die Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks unter Einschluss seiner be-
darfsgerechten Finanzierung gehört. Art.
5 Abs. 1 Satz 2 GG beauftragt danach
die Landesgesetzgeber zur Gewährleis-
tung einer Rundfunkordnung, die sicher-
stellt, dass die Vielfalt der bestehenden
Meinungen im Rundfunk in möglichster
Breite um Vollständigkeit Ausdruck findet,
weil demRundfunk unter den vorhandenen
Medien wegen seiner Breitenwirkung, Ak-
tualität und Suggestivkraft eine herausge-
hobene Bedeutung zukommt. Bereits vor
elf Jahren hat das Bundesverfassungsge-
richt hervorgehoben, dass die Wirkungs-
möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks dadurch zusätzliches Gewicht
gewinnen, dass die neuen Technologien
eine Vergrößerung und Ausdifferenzierung
des Angebotes und der Verbreitungsfor-
men und -wege gebracht sowie neuartige
programmbezogene Dienstleistungen er-
möglicht haben. Die Besonderheit des im
Wesentlichen durch hoheitlich auferlegte
Geldleistungspflichten finanzierten öffent-
lich-rechtlichenRundfunks liege imGegen-
satz zu privaten Wettbewerbern darin,
dass die privaten Wettbewerber unter
dem Druck der Werbefinanzierung stün-
den, was dem Trend zur Massenattraktivi-
tät und Standardisierung sowie zu wirklich-
keitsverzerrenden Darstellungsweisen und
zur Bevorzugung des Sensationellen be-
fördere, jeweils um Aufmerksamkeit zu
erzielen.

Dem wird der Funktionsauftrag für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen-
übergestellt, der in seiner Rolle für die Mei-
nungs- und Willensbildung, für Unterhal-
tung, Information und Kultur besteht.

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gebiete, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk im publizis-
tischen Wettbewerb mit den privaten Ver-
anstaltern bestehen könne. Das BVerfG
hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
sodann ausdrücklich aus Art. 5 Abs. 1 Satz
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2 GG eine Bestands- und Entwicklungs-
garantie zugebilligt und dem Gesetzgeber
aufgegeben vorzusorgen, dass dafür die
erforderlichen technischen, organisatori-
schen, personellen und finanziellen Vorbe-
dingungen bestehen:

„Da das Programmangebot auch für neue Inhalte,
Formate undGenres sowie für neue Verbreitungs-
formen offen bleiben muss, der Auftrag also
dynamisch an die Funktion gebunden ist, darf
der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auf den
jeweiligen Entwicklungsstand in programmlicher,
finanzieller und technischer Hinsicht beschränkt
werden. Deshalb muss auch die Finanzierung
entwicklungsoffen und bedarfsgerecht gestaltet
werden.“

Daher hat das BVerfG eine verfassungs-
rechtliche Garantie funktionsgerechter Fi-
nanzierung angenommen, aufgrund derer
die Mittelausstattung nach Art und Umfang
den jeweiligen Aufgaben des öffentlichen
Rundfunks gerecht werden muss und da-
bei den Rundfunkanstalten ihre Pro-
grammautonomie gewährt. Darunter ist
die Entscheidung über die zur Erfüllung
des Funktionsauftrages als nötig angese-
henen Inhalte und Formen des Programms
einschließlich der Entscheidung über die
benötigte Zeit und damit grundsätzlich
auch über Anzahl undUmfangder erforder-
lichen Programme zu verstehen. Diese Ge-
währleistung – unter die auch die vonGers-
dorf angesprochene „more of the same“-
Fragestellung fällt –, die das Bundesver-
fassungsgericht aus den wenigen Wörtern
des in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen
Satzes wiederholt abgeleitet hat, geht also
außerordentlich weit; allerdings hat Karls-
ruhe zur Begrenzung formuliert, dass es
den Rundfunkanstalten verwehrt ist,

„ihren Programmumfang und den damit verbun-
denen Geldbedarf über den Rahmen des Funk-
tionsnotwendigen hinaus auszuweiten“.

Der Funktionsfähigkeit dient dabei nach
den Vorgaben des BVerfG auch die vor-
rangige Finanzierung über hoheitlich auf-
erlegte Abgaben, die nur in untergeordne-
tem Umfang durch Einnahmen aus Wer-
bung oder Sponsoring ergänzt werden
dürfen, um nicht unter Rücksichtnahme
auf die Interessen der Werbewirtschaft zu
einer zunehmenden Ausrichtung des Pro-
gramms auf Massenattraktivität und damit
zu einer Erosion der Identifizierbarkeit öf-
fentlich-rechtlicher Programme zu kom-
men.

Nach dieser kraftvollen Umschreibung des
Auftragsöffentlich-rechtlicherRundfunkan-
stalten hat das Bundesverfassungsgericht
1994 und erneut 2007 herausgearbeitet,
dass die Rundfunkfinanzierung über Abga-
ben frei von medienpolitischen Zweckset-
zungenmit der Konsequenz erfolgenmuss,
dass zwischen der allgemeinen Rundfunk-
gesetzgebung einerseits und der hoheitli-
chen Finanzierungsfestsetzung anderer-
seits eine Trennung zu erfolgen hat, um so

Risiken einermittelbaren Einflussnahme auf
die Wahrnehmung des Programmauftrags
auszuschließen und damit die Programm-
freiheit zu sichern. Dem Gesetzgeber wird
aufgrund der angenommenen grundrecht-
lichenGewährleistung lediglichdieBefugnis
eingeräumt,

„die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in abstrakter Weise festzulegen und damit
auch den Finanzbedarf zu umgrenzen, wobei die
Bestimmung dessen, was die verfassungsrecht-
lich vorgegebene und gesetzlich näher umschrie-
bene Funktion aus publizistischer Sicht erfordert,
nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG den Rundfunkan-
stalten zusteht“.

Daraus hat das BVerfG dann in prozedura-
ler Hinsicht das eingangs geschilderte drei-
stufige Verfahren der Bedarfsfeststellung
aus Bedarfsanmeldung, externer Kontrolle
durch ein sachverständig zusammenge-
setztes Gremium sowie abschließender
Entscheidung bei Abweichungsbefugnis
nur aus nachprüfbaren Gesichtspunkten
des Informationszuganges (= Nutzer kön-
nen sich das Angebot nicht leisten) und der
angemessene Belastung der Rundfunkteil-
nehmer abgeleitet.

Deutlich hervorgehoben werden muss,
dass das Bundesverfassungsgericht dem
Gesetzgeber dabei die Entscheidung dar-
über überlassen hat, wie das dreistufige
Verfahren im Einzelnen ausgestaltet wird.
So könnten die Entscheidungen über die
AbgabenhöhestattdurchStaatsvertragmit
Zustimmungsbeschlüssen in allen Landta-
gen auch durch Rechtsverordnung oder
durch Mehrheitsentscheidung der Länder
getroffen werden. Wörtlich heißt es zu Al-
ternativen:

„So spricht nichts gegen die Verwendung in-
dexgestützter Berechnungsmethoden. Auch eine
Umstrukturierung des Verfahrens im Sinne einer
Vollindexierung stehen von Verfassungs wegen
grundsätzlich keine Hindernisse entgegen, zumal
ein derartiges Vorgehen in besonderem Maße
geeignet ist, das Festsetzungsverfahren gegen
sachfremde Einflüsse abzuschirmen.“

Sofern dem Gesetzgeber allerdings die
abschließende Entscheidung über die
Festsetzung der Abgabenhöhe vorbehal-
ten ist, hat er auch die politische Verant-
wortung für die konkrete Höhe zu über-
nehmen. Dennoch hat das BVerfG die Kor-
rekturmöglichkeiten der Landesparlamen-
te in dem dreistufigen Verfahren wegen der
im Interesse der Rundfunknutzer liegenden
Wahrung der Funktionsfähigkeit des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks sehr stark
eingeschränkt. So müsse bei einer Abwei-
chung vom Vorschlag der KEF erkennbar
sein, inwieweit die vorgesehene Abgabe
ihrer Höhe nach die Rundfunkzahler un-
angemessen belaste oder die Belastung
die Bürger in nennenswerter Zahl bei ei-
nem Gebührenmodell mit Abgabenver-
meidungsmöglichkeit davon abhalte, das
Programmangebot zu nutzen.

Der mit Staatsvertrag vorgenommenen
Abweichung von der KEF-Empfehlung zu-
gunsten der Abgabepflichtigen ab Anfang
2005 fehlte es nach den umfangreich be-
gründeten Darlegungen des Bundesver-
fassungsgerichts an einer tragfähigen Be-
gründung. Auf Deutsch: Die seinerzeitige
Rundfunkgebühr war rechtswidrig um 440
Mio. Euro für eine vierjährige Periode, was
28 Cent pro Abgabepflichtigem monatlich
entsprach, zu niedrig festgesetzt worden.
UmdiesenBetragwar der ermittelte Bedarf
für die vierjährige Folgeperiode von 2009
bis 2012 zusätzlich zu erhöhen, was dann
mit der Gesamterhöhung um 75 Cent auf
17,98 Euro auch geschah.

II. Von einem Gebühren- zu einem
Beitragsmodell

Zum Jahresanfang 2013 erfolgte dann die
Umstellung von einem gerätebezogenen
Gebührenmodell auf ein geräteunabhängi-
ges Beitragsmodell, das im privaten Be-
reich an die Wohnungsinhaberschaft an-
knüpfte und bei dem die bisherige Abga-
benhöhe von 17,98 Euro monatlich pro
Wohnungsinhaber zunächst beibehalten
wurde, bis zum 1.4.2015 eine Absenkung
auf 17,50 Euro monatlich erfolgte. Das
Abgabenaufkommen war nämlich durch
die Umstellung von einem Gebühren- auf
ein Beitragsmodell durch die damit ver-
bundene Ausweitung des Kreises der
Abgabepflichtigen deutlich gestiegen, so-
dass nach Verfestigung der Datenlage über
die Abgabeleistungen die konkret-indivi-
duelle Abgabenhöhe je Wohnungsinhaber
um 48 Cent monatlich mit Wirkung bis
Ende 2020 abgesenkt werden konnte.

Mit dem nunmehrigen Urteil des Ersten
Senats vom 18.7.2018 sind vom obersten
deutschen Gericht nun im Zeitverlauf beide
Seiten der Medaille angemessen und mit
dem Gesamtergebnis betrachtet worden:
Die verfassungsgebotene Finanzierung der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
ist gesetzlich sowohl strukturell als auch
in ihrer Quantität angemessen gesichert,
wobei die vomGesetzgeber vorgenomme-
ne Verteilung der Abgabenlasten auf die
einzelnen Abgabenpflichtigen in der Höhe
von maximal 17,50 Euro für eine Einzel-
person angesichts des vorgehaltenen Pro-
grammangebots nicht unangemessen und
die Verteilung zudem im Wesentlichen be-
lastungsgerecht und damit ebenfalls ver-
fassungskonform vorgenommen worden
ist. Die Entscheidung hatte – bei Lichte
betrachtet – nicht Fragen des Art. 5 Abs. 1
S. 2 GG und des Rundfunkrechts zum
Gegenstand, sondern nur Grundfragen
des allgemeinen Abgabenrechts, aktuali-
siert am Beispiel des Angebots öffentlich-
rechtlicher Rundfunkleistungen.

Dabei kommt den verwendeten Rechtsbe-
griffen ebenso wie in sonstigen Rechts-
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materien eine ganz spezifische, von der
Umgangssprache u.U. abweichende
rechtliche Bedeutung zu, um so insbeson-
dere klare Abgrenzungen zu anderen
Rechtsbegriffen herbeizuführen. Das gilt
im Zivilrecht etwa für die Unterscheidung
von Dienstvertrag und Werkvertrag, von
Miete und Leihe oder von Eigentum und
Besitz; im Strafrecht für die Unterschei-
dung von Mord und Totschlag oder von
Diebstahl und Unterschlagung; im Flücht-
lingsrecht für die Abgrenzung zwischen
Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlin-
gen und subsidiär Schutzberechtigten,
und im Abgabenrecht, mit dem sich das
Urteil des BVerfG vom 18.7.2018 allein
befasst hat, für die Unterscheidung von
Abgaben, Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen.

1. Definitionen

Die Inhalte dieser Begriffe stehen jeweils
kraft gesetzlicher Definition und hinzutre-
tender gerichtlicher Detailauslegung fest.
Nur in Randfragen kann es Abgrenzungs-
probleme geben, die nach ebenfalls
feststehenden Auslegungsmethoden zu
lösen sind. Noch so ehrbare wie lautstark
vorgetragene abweichende Meinungen
durch Laien führen insoweit nicht weiter.

a. Abgaben

Für die hier einschlägigen Zentralbegriffe
bedeutet dies: „Abgaben“ sind die von
einem Hoheitsträger auferlegten Geldleis-
tungspflichten, die ein Gemeinwesen mit
Finanzkraft ausstatten sollen. D.h.: Bereits
in der Definition ist enthalten, dass es sich
um „Zwangsabgaben“ handelt. Das ein-
grenzende Definitionsmerkmal: „die ein
Gemeinwesen mit Finanzkraft ausstatten
sollen“ bringt dabei zumAusdruck, dass es
neben Abgaben auch weitere hoheitlich
auferlegte Geldleistungspflichten gibt, die
anderen Zwecken dienen wie Geldstrafen,
Zwangsgelder oder Säumniszuschläge.
Bei den so definierten Abgaben ist wiede-
rum zwischen den Untergruppen Steuern,
Vorzugslasten und den hier nicht näher zu
betrachtenden Sonderabgaben zu unter-
scheiden. Maßgeblich ist dabei nicht die
Bezeichnung der Abgabe durch den
Normgeber, sondern allein ihr materieller
Inhalt.

b. Steuern

Steuern sind kurz gefasst hoheitlich aufer-
legte Geldleistungen, die ausschließlich
bzw. jedenfalls auch der endgültigen Erzie-
lung von Einkünften des Staates bzw. der
Religionsgemeinschaften dienen, und die –
das ist in unserem Zusammenhang ent-
scheidend – nicht eine Gegenleistung für
eine besondere Leistung darstellen. Sie
sind also gegenleistungsfrei, sodass die
Höhe ihrer Auferlegung auch nicht durch

mit ihnen finanzierten staatlichen Aufgaben
begrenzt ist.

c. Gebühren

Das Merkmal der Gegenleistungsfreiheit
grenzt Steuern von den Vorzugslasten,
die wesensmäßig gegenleistungsbezogen
sind, ab. Bei den Vorzugslasten lassen sich
wiederum Gebühren von Beiträgen unter-
scheiden. Gebühren werden aus Anlass
individuell zurechenbarer Leistungen auf-
erlegt, also grundsätzlich wie ein Kaufpreis
für die reale Inanspruchnahme einer Leis-
tung gezahlt.

d. Beiträge

Beiträge unterscheiden sich von Gebühren
dadurch, dass sie bereits für die potenzielle
Inanspruchnahme einer öffentlichen Leis-
tung (= Vorteil) erhoben werden. Auf die
reale Inanspruchnahme kommt es also
beim Beitrag nicht an; die Möglichkeit der
Inanspruchnahme reicht für die Bei-
tragserhebung aus. Da Gebühren und Bei-
träge beide – wenn auch auf unterschied-
licheWeise – gegenleistungsbezogen sind,
ist ihre Erhebung – anders als bei Steuern –
der Höhe nach begrenzt.

e. Kostendeckungsprinzip

Das Kostendeckungsprinzip besagt dabei,
dass das voraussichtliche Gesamtaufkom-
men an Gebühren bzw. Beiträgen für Leis-
tungen einer bestimmten Art den durch die
Leistung verursachten Kosten – das ist hier
der von der KEF festgestellte und von den
Ländern zugrunde gelegte Finanzbedarf –
gegenüberzustellen ist, sodass die zur Fi-
nanzierung der Einrichtung erforderlichen
Gelder überGebühren bzw.Beiträge voll zu
decken sind, das Gesamtaufkommen die
Gesamtkosten der öffentlichen Leistung
aber nicht überschreiten darf. Geschieht
dies bei wiederkehrenden Leistungen den-
noch, sind Rücklagen zu bilden.

f. Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip gebietet darüber
hinaus eine Gegenüberstellung von indivi-
dualisierter öffentlicher Leistung und vom
Gebühren- bzw. Beitragsschuldner dafür
zu entrichtendem Entgelt. Bei der Auftei-
lung der Gesamtkosten auf die einzelnen
Gebühren- bzw. Beitragsschuldner ist da-
bei unter dem Gesichtspunkt der Ver-
teilungsgerechtigkeit soweit möglich der
Wirklichkeitsmaßstab und ansonsten ein
Wahrscheinlichkeitsmaßstab zugrundezu-
legen.

Diese Grundstruktur gilt für alle öffentlichen
Abgaben auf allen öffentlichen Ebenen für
alle öffentlichen Aufgaben. Die Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
fügt sich hier also – und zwar ohne Beson-
derheiten – genauso ein wie der kommu-
nale Straßenausbau, die Abfallentsorgung
oder die Abwasserbeseitigung. Und da

sich im WC-Spülbecken oder in der Du-
sche keine Mengenzähler befinden, knüp-
fen die Kommunen insoweit in der Regel an
den Wahrscheinlichkeitsmaßstab Frisch-
wasserverbrauch an.

2. Folgerungen

Legt man dieses Korsett zugrunde – und
nichts anderes hat das Bundesverfas-
sungsgericht und zuvor die Verwaltungs-
und die Landesverfassungsgerichtsbarkeit
getan, ohne dass dies etwas mit „Boden-
turnen“ zu tun hat –, kann man nur – und
zwar im Sinne einer Ja/Nein-Entscheidung
– zu dem Ergebnis gelangen, dass die
durch Staatsvertrag auferlegte Geldleis-
tungspflicht für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und damit für eine in ihrem finan-
ziellen Aufwand genau umschriebene und
der Höhe nach begrenzte öffentliche Leis-
tung weder gegenleistungsfrei noch der
Höhe nach unbegrenzt, sondern gegen-
leistungsbezogen erhoben wird, was auch
dadurch zum Ausdruck kommt, dass das
Aufkommennicht in die allgemeinen öffent-
lichen Haushalte fließt, sodass es sich
ihrem Inhalt nach nicht um eine Steuer
handeln kann.

Da angesichts neuartiger Empfangsmög-
lichkeiten nicht mehr auf die Inanspruch-
nahme der Leistung durch genau identifi-
zierte Endgeräte abgestellt werden kann,
kommt auch die Erhebung einer Gebühr
(bei Zugrundelegung des groben Wahr-
scheinlichkeitsmaßstabes der Endgeräte-
verfügbarkeit) nicht mehr in Betracht.

Im Staatsvertrag aus dem Jahre 2010
wurde daher auf eine Finanzierungsform
abgestellt, die an die bloße Möglichkeit der
Inanspruchnahme unabhängig von ihrer
Realisierung bzw. einem diesbezüglichen
Nutzungswillen anknüpft. Entgegen Gers-
dorf ist es bei Beiträgen rechtlich gerade
unerheblich, ob der Beitragsschuldner die
vorgehaltene Leistung in Anspruch neh-
men will. Dies ist die klassische Form des
Beitrags, wie sie insbesondere im kommu-
nalen Bereich ständig zum Einsatz kommt:
Jedermann dürfte Kenntnis darüber ha-
ben, dass bei Erschließungs- und Ausbau-
beiträgen die voraussichtlich entstehen-
den Gesamtkosten ermittelt und dann vor-
teilsgerecht auf die potenziellen Nutzer
umgelegt werden. Auch wenn vor Ort oft
Streit darüber entsteht, wer welchen Vorteil
in welcher Höhe hat, steht als Grundprinzip
für alle fest: Keiner der erschlossenen
Grundstückseigentümer kann gegen die
Heranziehung mit der Behauptung vorge-
hen, die Erschließungsanlage nicht nutzen
zu wollen oder mit Bruno Maccallini vorzu-
tragen:

„Isch haabe gar kein Auto“.

D.h.: Ungewöhnlich ist beim Rundfunkbei-
trag allein der große Kreis der individuell-
konkret Vorteilsberechtigten. Die vom
BVerfG zu entscheidende Fragestellung
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materien eine ganz spezifische, von der
Umgangssprache u.U. abweichende
rechtliche Bedeutung zu, um so insbeson-
dere klare Abgrenzungen zu anderen
Rechtsbegriffen herbeizuführen. Das gilt
im Zivilrecht etwa für die Unterscheidung
von Dienstvertrag und Werkvertrag, von
Miete und Leihe oder von Eigentum und
Besitz; im Strafrecht für die Unterschei-
dung von Mord und Totschlag oder von
Diebstahl und Unterschlagung; im Flücht-
lingsrecht für die Abgrenzung zwischen
Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlin-
gen und subsidiär Schutzberechtigten,
und im Abgabenrecht, mit dem sich das
Urteil des BVerfG vom 18.7.2018 allein
befasst hat, für die Unterscheidung von
Abgaben, Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen.

1. Definitionen

Die Inhalte dieser Begriffe stehen jeweils
kraft gesetzlicher Definition und hinzutre-
tender gerichtlicher Detailauslegung fest.
Nur in Randfragen kann es Abgrenzungs-
probleme geben, die nach ebenfalls
feststehenden Auslegungsmethoden zu
lösen sind. Noch so ehrbare wie lautstark
vorgetragene abweichende Meinungen
durch Laien führen insoweit nicht weiter.

a. Abgaben

Für die hier einschlägigen Zentralbegriffe
bedeutet dies: „Abgaben“ sind die von
einem Hoheitsträger auferlegten Geldleis-
tungspflichten, die ein Gemeinwesen mit
Finanzkraft ausstatten sollen. D.h.: Bereits
in der Definition ist enthalten, dass es sich
um „Zwangsabgaben“ handelt. Das ein-
grenzende Definitionsmerkmal: „die ein
Gemeinwesen mit Finanzkraft ausstatten
sollen“ bringt dabei zumAusdruck, dass es
neben Abgaben auch weitere hoheitlich
auferlegte Geldleistungspflichten gibt, die
anderen Zwecken dienen wie Geldstrafen,
Zwangsgelder oder Säumniszuschläge.
Bei den so definierten Abgaben ist wiede-
rum zwischen den Untergruppen Steuern,
Vorzugslasten und den hier nicht näher zu
betrachtenden Sonderabgaben zu unter-
scheiden. Maßgeblich ist dabei nicht die
Bezeichnung der Abgabe durch den
Normgeber, sondern allein ihr materieller
Inhalt.

b. Steuern

Steuern sind kurz gefasst hoheitlich aufer-
legte Geldleistungen, die ausschließlich
bzw. jedenfalls auch der endgültigen Erzie-
lung von Einkünften des Staates bzw. der
Religionsgemeinschaften dienen, und die –
das ist in unserem Zusammenhang ent-
scheidend – nicht eine Gegenleistung für
eine besondere Leistung darstellen. Sie
sind also gegenleistungsfrei, sodass die
Höhe ihrer Auferlegung auch nicht durch

mit ihnen finanzierten staatlichen Aufgaben
begrenzt ist.

c. Gebühren

Das Merkmal der Gegenleistungsfreiheit
grenzt Steuern von den Vorzugslasten,
die wesensmäßig gegenleistungsbezogen
sind, ab. Bei den Vorzugslasten lassen sich
wiederum Gebühren von Beiträgen unter-
scheiden. Gebühren werden aus Anlass
individuell zurechenbarer Leistungen auf-
erlegt, also grundsätzlich wie ein Kaufpreis
für die reale Inanspruchnahme einer Leis-
tung gezahlt.

d. Beiträge

Beiträge unterscheiden sich von Gebühren
dadurch, dass sie bereits für die potenzielle
Inanspruchnahme einer öffentlichen Leis-
tung (= Vorteil) erhoben werden. Auf die
reale Inanspruchnahme kommt es also
beim Beitrag nicht an; die Möglichkeit der
Inanspruchnahme reicht für die Bei-
tragserhebung aus. Da Gebühren und Bei-
träge beide – wenn auch auf unterschied-
licheWeise – gegenleistungsbezogen sind,
ist ihre Erhebung – anders als bei Steuern –
der Höhe nach begrenzt.

e. Kostendeckungsprinzip

Das Kostendeckungsprinzip besagt dabei,
dass das voraussichtliche Gesamtaufkom-
men an Gebühren bzw. Beiträgen für Leis-
tungen einer bestimmten Art den durch die
Leistung verursachten Kosten – das ist hier
der von der KEF festgestellte und von den
Ländern zugrunde gelegte Finanzbedarf –
gegenüberzustellen ist, sodass die zur Fi-
nanzierung der Einrichtung erforderlichen
Gelder überGebühren bzw.Beiträge voll zu
decken sind, das Gesamtaufkommen die
Gesamtkosten der öffentlichen Leistung
aber nicht überschreiten darf. Geschieht
dies bei wiederkehrenden Leistungen den-
noch, sind Rücklagen zu bilden.

f. Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip gebietet darüber
hinaus eine Gegenüberstellung von indivi-
dualisierter öffentlicher Leistung und vom
Gebühren- bzw. Beitragsschuldner dafür
zu entrichtendem Entgelt. Bei der Auftei-
lung der Gesamtkosten auf die einzelnen
Gebühren- bzw. Beitragsschuldner ist da-
bei unter dem Gesichtspunkt der Ver-
teilungsgerechtigkeit soweit möglich der
Wirklichkeitsmaßstab und ansonsten ein
Wahrscheinlichkeitsmaßstab zugrundezu-
legen.

Diese Grundstruktur gilt für alle öffentlichen
Abgaben auf allen öffentlichen Ebenen für
alle öffentlichen Aufgaben. Die Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
fügt sich hier also – und zwar ohne Beson-
derheiten – genauso ein wie der kommu-
nale Straßenausbau, die Abfallentsorgung
oder die Abwasserbeseitigung. Und da

sich im WC-Spülbecken oder in der Du-
sche keine Mengenzähler befinden, knüp-
fen die Kommunen insoweit in der Regel an
den Wahrscheinlichkeitsmaßstab Frisch-
wasserverbrauch an.

2. Folgerungen

Legt man dieses Korsett zugrunde – und
nichts anderes hat das Bundesverfas-
sungsgericht und zuvor die Verwaltungs-
und die Landesverfassungsgerichtsbarkeit
getan, ohne dass dies etwas mit „Boden-
turnen“ zu tun hat –, kann man nur – und
zwar im Sinne einer Ja/Nein-Entscheidung
– zu dem Ergebnis gelangen, dass die
durch Staatsvertrag auferlegte Geldleis-
tungspflicht für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und damit für eine in ihrem finan-
ziellen Aufwand genau umschriebene und
der Höhe nach begrenzte öffentliche Leis-
tung weder gegenleistungsfrei noch der
Höhe nach unbegrenzt, sondern gegen-
leistungsbezogen erhoben wird, was auch
dadurch zum Ausdruck kommt, dass das
Aufkommennicht in die allgemeinen öffent-
lichen Haushalte fließt, sodass es sich
ihrem Inhalt nach nicht um eine Steuer
handeln kann.

Da angesichts neuartiger Empfangsmög-
lichkeiten nicht mehr auf die Inanspruch-
nahme der Leistung durch genau identifi-
zierte Endgeräte abgestellt werden kann,
kommt auch die Erhebung einer Gebühr
(bei Zugrundelegung des groben Wahr-
scheinlichkeitsmaßstabes der Endgeräte-
verfügbarkeit) nicht mehr in Betracht.

Im Staatsvertrag aus dem Jahre 2010
wurde daher auf eine Finanzierungsform
abgestellt, die an die bloße Möglichkeit der
Inanspruchnahme unabhängig von ihrer
Realisierung bzw. einem diesbezüglichen
Nutzungswillen anknüpft. Entgegen Gers-
dorf ist es bei Beiträgen rechtlich gerade
unerheblich, ob der Beitragsschuldner die
vorgehaltene Leistung in Anspruch neh-
men will. Dies ist die klassische Form des
Beitrags, wie sie insbesondere im kommu-
nalen Bereich ständig zum Einsatz kommt:
Jedermann dürfte Kenntnis darüber ha-
ben, dass bei Erschließungs- und Ausbau-
beiträgen die voraussichtlich entstehen-
den Gesamtkosten ermittelt und dann vor-
teilsgerecht auf die potenziellen Nutzer
umgelegt werden. Auch wenn vor Ort oft
Streit darüber entsteht, wer welchen Vorteil
in welcher Höhe hat, steht als Grundprinzip
für alle fest: Keiner der erschlossenen
Grundstückseigentümer kann gegen die
Heranziehung mit der Behauptung vorge-
hen, die Erschließungsanlage nicht nutzen
zu wollen oder mit Bruno Maccallini vorzu-
tragen:

„Isch haabe gar kein Auto“.

D.h.: Ungewöhnlich ist beim Rundfunkbei-
trag allein der große Kreis der individuell-
konkret Vorteilsberechtigten. Die vom
BVerfG zu entscheidende Fragestellung
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lag mithin nach der zutreffenden Qualifizie-
rung der Abgabe durch die Staatsver-
tragsgeber als Beitrag in der Überprüfung
der belastungsgleichen Beitragsbemes-
sung durch den Staatsvertrag. Hier hatte
der Gesetzgeber (anders als bei der zutref-
fenden Bezeichnung der Abgabe) Gestal-
tungsspielräume im Rahmen des allgemei-
nenGleichbehandlungsgebots, die von der
Gerichtsbarkeit und damit auch vom Bun-
desverfassungsgericht als Ausdruck des
Gewaltenteilungsprinzips zu wahren und
zu respektieren sind. Um die in der Presse
geforderte „unbedingt verfassungsrecht-
lich zwingende“ Beitragsbemessung geht
es also nicht, sondern nur um die Über-
prüfung einer vom Gesetzgeber getroffe-
nen und zu verantwortenden Auswahlent-
scheidung von Verteilungskriterien am
Maßstab des Art. 3 Abs. 1 des Grundge-
setzes. Der Vorhalt, dass man die Bei-
tragsverteilung auch hätte anders vorneh-
men können, trifft also im Rahmen des
verfassungsrechtlich Vertretbaren stets
nur die politischen Entscheider.

Immer aber gilt: Auch bei einer anderen
individuell-konkreten Verteilung als der vor-
genommenen hätte der zu berücksichti-
gende Gesamtaufwand – hier also die
ominösen fast 8 Mrd. Euro jährlich – auf
die wie auch immer definierten Nutzungs-
berechtigten umgelegt werdenmüssen. Es
ging in dem Verfahren vor dem Verfas-
sungsgericht also nicht um die Gesamt-
höhe des Beitrags, sondern lediglich um
individuelle Verteilungsgerechtigkeit. Dass
man statt an die Wohnungs- bzw. Be-
triebsstätteninhaberschaft und an Kraft-
fahrzeuge auch an einen Pro-Kopf-Maß-
stab für alle in Deutschland lebenden Men-
schen hätte denken können, ist ein Peti-
tum, das sich an den Gesetzgeber richtet.
Karlsruhe hatte demgegenüber nur zu prü-
fen, ob die konkret gewählten Vorteilsan-
knüpfungspunkte verfassungswidrig wa-
ren – und das waren sie, gerade auch
wegen ihrer Pfadabhängigkeit zur zuvor
erhobenen Gebühr, nicht – hinsichtlich
der Wohnungsinhaberschaft jedenfalls
noch nicht.

Die Qualifizierung als Beitrag hat das
BVerfGmit nur wenigen Sätzen vorgenom-
men: Die Abgabe wird für die jeweils indi-
vidualisierbare Möglichkeit des Rundfunk-
empfangs durch die einzelne Person erho-
ben; in Ausnutzung dieser Möglichkeit in-
dividualisiert sich der konkrete Empfang
bei jedem einzelnen Nutzer, auch wenn
Rundfunk fast von allen Personen emp-
fangen werden kann und die Abgabe des-
halb von einer Vielzahl von Abgabepflich-
tigen entrichtet werden muss. Vorausset-
zung ist allerdings, dass für alle Beitrags-
pflichtigen eine realistischeMöglichkeit be-
steht, die öffentliche Leistung oder
Einrichtung nutzen zu können.

Nicht nur für die konkret zu treffende Ent-
scheidung, sondern auch für die Zukunft
sind die Ausführungen des BVerfG zum

Äquivalenzprinzip besonders hervorhe-
benswert: Dass dieses nicht verletzt
wurde, ist für das BVerfG unter Hinweis
auf das aufgelistete öffentlich-rechtliche
Programmangebot offensichtlich, zumal
entgeltpflichtige Vollprogramme deutlich
mehr kosten. Dies trifft nach ausdrück-
licher Feststellung des BVerfG auch für
Ein-Personen-Haushalte zu, die zum vol-
len Beitrag herangezogenwerden. ImKlar-
text: Eine Beitragshöhe pro Kopf von
17,50 Euro monatlich ist angesichts des
vorgehaltenen Angebots öffentlich-recht-
licher Rundfunkprogramme vom BVerfG
nicht als unangemessen angesehen wor-
den. Ein beitragsrechtliches Problem liegt
in der Höhe des individuellen Beitrags also
nicht. Dieses ist eher in der horizontalen
Verteilung, also in der Anknüpfung an die
Wohnungsinhaberschaft, zu erblicken, ist
dadurch doch die Belastung der einzelnen
Beitragsschuldner desto geringer, je mehr
Personen eine Wohnung bewohnen. Inso-
weit hat Karlsruhe den „Wink mit dem
Zaunpfahl“ gegeben, dass die Annahme
näher liege, das Haushalte angesichts der
Vielzahl vorhandener und vor allem neu-
artiger Empfangsgeräte das Rundfunkan-
gebot umso stärker konsumieren, je mehr
Personen sie umfassen. Aus Gesichts-
punkten der Gewaltenteilung ist es aller-
dings zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Entlastung von Mehr-Personen-Wohnun-
gen „von ausreichenden Sachgründen ge-
tragen“ und damit „verfassungsrechtlich
hinnehmbar“ ist.

Die mit Spannung erwartete Entscheidung
des BVerfG ist in der Sache richtig. Die in
früheren Verfahren herausgearbeiteten An-
forderungen an die Finanzbedarfsermitt-
lung standen gar nicht erst zur Disposition.
Es ging nicht um „Turnen am Hochreck“,
sondern nur um die Frage, ob der so
ermittelte Gesamtfinanzbedarf in der vom
Staatsvertragsgeber vorgesehenen Form
auf die Abgabepflichtigen verteilt werden
durfte. Das war der Fall, auch wenn der
Staatsvertragsgeber zumindest hinsicht-
lich der individuell-konkreten Verteilung
von Zahlungspflichten auch andere An-
knüpfungsmöglichkeiten gehabt hätte,
die ihrerseits aber ebenfalls Fragen wie
die aufgeworfen hätten, ab welchem Alter
bei Kindern von der vom BVerfG zu Recht
eingeforderten „realistischen Möglichkeit
der Inanspruchnahme von Rundfunkleis-
tungen“ auszugehen ist. Dass Kinder eine
besondere Zielgruppe des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks sind, zeigt die Einrich-
tung des Kinderkanals in besonderer Wei-
se. Dennoch muss die individuell-konkrete
Nutzung realistischerweise möglich er-
scheinen, was ein gewisses Mindestalter
voraussetzt.

E. Was wäre wenn der Fall gewesen?

Auch wenn die Karlsruher Entscheidung in
der Sache rechtlich richtig ist, bleiben zwei

Fragen zu beantworten: Die erste lautet:
Was wäre eigentlich verfassungsprozes-
sual geschehen, wenn die Beschwerde-
führermit ihremVorbringenobsiegt hätten?
Was sind also die tatsächlichen Folgen ei-
ner verfassungswidrigen gesetzlichen Ab-
gabenregelung? Die Antwort lautet: Mit-
nichten wäre dann das System der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkfinanzierung, auf
deren verfassungskonforme Gewährleis-
tung die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalteneinengrundrechtlichgeschützten
Anspruch haben, hic et nunc kollabiert.
Insoweit gibt es eine konsolidierte ständige
Rechtsprechung, die sowohl imGebühren-
urteil des BVerfG aus dem Jahre 2007 als
auch bei der Verfassungswidrigkeit der
Grundsteuereinheitswerte im April 2018
zur Anwendung gelangt ist. Dort lag ein seit
Jahren,wennnicht bereits seit Jahrzehnten
„zum Himmel stinkender“ Gleichheitsver-
stoß vor.

Wenn durch die Nichtigkeit der Gesamtre-
gelung ein Rechtszustand herbeigeführt
würde, der dem Grundgesetz noch ferner
stünde als der bisherige, bleibt es nach
ständiger Rechtsprechung bei der Fest-
stellung der Verfassungswidrigkeit mit der
Folge einer befristeten Weitergeltung der
verfassungswidrigen Normen. So ist im
Gebührenurteil aus dem Jahre 2007 we-
gen des verfassungswidrig zu niedrig fest-
gesetzten Finanzbedarfs eine rückwirken-
de Gebührenerhöhung nicht in Betracht
gezogen und eine Fortgeltung der (zu nied-
rigen) Gebühr bis zum Ende der sei-
nerzeitigen Gebührenperiode Ende 2008
angeordnet worden.

Auch bei der Grundsteuer, die ein jährliches
Aufkommen von 14 Mrd. Euro hat, hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden,
dass die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG
nicht zur Nichtigkeit der Normen führt, da
der Gesetzgeber verschiedene Möglich-
keiten hat, den Verfassungsverstoß zu be-
seitigen. Karlsruhe hat dem Gesetzgeber
lediglich Fristen zur Neuregelung vorgege-
ben und bis dahin die Fortgeltung der be-
anstandeten Regelungen angeordnet. Bei
der Grundsteuer hat das Bundesverfas-
sungsgericht bei der Fortgeltungsanord-
nung sogar zwei Fristen gesetzt, die erste
zur gesetzlichen Neuregelung und die
zweite zur verwaltungsmäßigen Umset-
zung auf der dann neuen Rechtsgrund-
lage, derer es auch bei der individuell-kon-
kreten Nutzung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks bedurft hätte.

Die weitere Anwendung als verfassungs-
widrig erkannter Normen ist dann für einen
begrenzten Zeitraum in der Zukunft ge-
rechtfertigt, wenn ansonsten die zu finan-
zierende öffentliche Aufgabe nicht zu erfül-
len wäre. Genau wie die Gemeinden ohne
das Aufkommen aus der Grundsteuer ihre
Aufgaben nicht angemessen erfüllen kön-
nen, ohne dass sie für die Verfassungswi-
drigkeit der gesetzlichen Regelung selbst
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verantwortlich sind, könnten auch die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oh-
ne Beitragseinnahmen ihre verfassungs-
rechtlich legitimierten und – ebenso wie
bei den Kommunen –mit einem aufgaben-
angemessenen Finanzierungsanspruch ver-
sehenen Aufgaben nicht erfüllen.

Eine Implosion des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks mangels aufgabenadäquater
Finanzierung wäre also unter keinen Um-
ständen durch das Karlsruher Urteil vom
18.7.2018 verfassungsrechtlich und -pro-
zessual in Betracht gekommen, da das
Bundesverfassungsgericht für die Auf-
rechterhaltung bzw. Herstellung des je-
weils verfassungsgemäßesten Zustandes
zuständig und sich dieser Verantwortung
stets auch bewusst gewesen ist.

Im Ergebnis bleibt es dabei, dass es in den
zahlreichenverwaltungs- undverfassungs-
rechtlichen Verfahren zum Rundfunkbei-
trag mit den Verfahren vor dem BVerfG an
der Spitze unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gewaltenteilung stets
nur umFragender Verteilungsgerechtigkeit
für den berechtigten finanziellen Gesamt-
aufwand der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ging.

Nach Karlsruhe wissen wir, was wir auch
zuvor schon wussten: Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk erfüllt gegenwärtig – und
auch in der Zukunft – trotz, ja sogar wegen
veränderter Kommunikationstechnologie
und Informationsverbreitung einen öffent-
lichen Auftrag, aus dem gemäß Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG ein aufgabenangemesse-
ner Finanzausstattungsanspruch folgt.Wie
und in welchem Umfang dieser öffentliche
Auftrag zu erfüllen ist, bestimmt nicht das
Bundesverfassungsgericht, sondern ist
kompetenzgemäß von den Ländern, und
dort von den Landesparlamenten, zu ent-
scheiden. Das Bundesverfassungsgericht
hat dazu lediglich beschreibend festge-
stellt, dass das Angebot gegenwärtig zehn
bundesweite Fernsehprogramme, neun
Dritte Fernsehprogramme sowie ein Bil-
dungsprogramm und 67 Hörfunkprogram-
me sowie zudem zahlreiche Telemedie-
nangebote umfasst, ansonsten dazu aber
zu Recht keinerlei eigene Sachaussage
getroffen.

F. Der Blick in die Zukunft

Die zweite in die Zukunft weisende Frage
lautet insbesondere aus der Sicht der Kri-
tiker eines abgabenfinanzierten öffentlich-
rechtlichen Rundfunks: Ist denn gegen das
bisherige System gar nicht anzukommen,
auch wenn es partiell auf immer geringere
Akzeptanz stößt? Die Antwort darauf ist
eine zweigeteilte: Mit rechtlichen Angriffen,
insbesondere wenn sie sich nur auf Fragen
der Belastungsgerechtigkeit der Abgaben-
verteilung beziehen, ist in der Tat nichts
auszurichten, zumal das BVerfG eine indi-
viduell-konkrete Beitragshöhe für eine Ein-

zelperson von 17,50 Euro monatlich als
Äquivalent für das vorgehaltene vielfältige
Angebot öffentlich-rechtlicher Rundfunk-
programme angesehen hat, was der Politik
für die Zukunft neue, schon jetzt rechts-
sichere Verteilungsspielräume bei der Bei-
tragslast erschließt.

Die – verfassungsrechtlich aus Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG begrenzten – Gestaltungs-
möglichkeiten zur Akzeptanzstärkung lie-
gen da, wo sie in einer parlamentarischen
Demokratie auch hingehören, nämlich
beim Landesgesetzgeber. Ein erster, näher
auszuleuchtender Ansatzpunkt liegt in ei-
ner präzisierenden Umschreibung des öf-
fentlichen Auftrags im Sinne einer Fokus-
sierung, aufgrund derer als Folge sodann
der künftige Finanzbedarf reduziert wird.

Auch wenn die Funktion des öffentlich-
rechtlichenRundfunksnachdenbindenden
VorgabenKarlsruhes insbesondereausden
Jahren 1994 und 2007 verfassungsunmit-
telbar vorgegeben ist und die publizisti-
schen Erfordernisse von den Rundfunkan-
stalten selbst zu bestimmen sind, wird den
Landesparlamenten ausdrücklich überant-
wortet, diese Funktion „gesetzlich näher zu
umschreiben“. Bei dieser Umschreibung,
die derzeit in §§ 11 ff. Rundfunkstaatsver-
trag erfolgt ist, könnte präzisierend mit der
Folge angesetzt werden, dass die Aus-
gangsgrundlage für das dreistufige Bei-
tragsfestsetzungsverfahren, das in eine
neue Beitragsfestsetzung für die Periode
2021 bis 2024 mündet, modifiziert wird.
Unmöglich ist das nicht, auch wenn der
dafür zur Verfügung stehende Zeitraum
knapp bemessen ist. Einen wesentlichen
Vorteil hätte eine solche Lösung: Die ver-
antwortlichen Landesparlamente würden
sich ihrer für das Gemeinwesen äußerst
bedeutsamen medienpolitischen Verant-
wortung aktiv stellen und erkennbar und
nachvollziehbar eine als solche schon ak-
zeptanzerhöhende Diskussion über das für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der
Sache Funktionsnotwendige und daher
auch über Abgaben zu finanzierende auch
vor dem Hintergrund der Entwicklung der
Kommunikationstechnologie und der Infor-
mationsverbreitung über das Internet füh-
ren.

Wenndie für die zu führendeDiskussion zur
Verfügung stehende Zeit nicht ausreichend
erscheint, wäre eine Prolongierung der
bisherigen Beitragsfestsetzung etwa für
zwei Jahre durchaus erwägenswert.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, das
vomBVerfG in seinemUrteil aus dem Jahre
2007 als verfassungskonform aufgezeigte
Indexierungsverfahren nach dem Motto:
„Ab jetzt herrscht Ruhe“ zur Anwendung
zu bringen. Manche Vertreter in der Politik
könnten damit die Hoffnung verbinden,
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Man wäre damit nämlich so-
wohl der anstrengenden Diskussion um

eine präzisierende Reduktion des öffent-
lichen Auftrags enthoben als auch den alle
vier Jahre wiederkehrenden Beitragsfest-
setzungsrunden in den Landesparlamen-
ten, bei denen die Abweichungsmöglich-
keiten von den Empfehlungen der KEF
äußerst begrenzt sind.

Nach meinem Dafürhalten gilt angesichts
der politisch zu befriedenden, langjährig
schwelenden Debatte hier aber gerade
nicht der Erfahrungssatz: „In Gefahr und
höchster Not bringt der Mittelweg den
Tod“. An einer politischen Debatte und
(Mehrheits-)Entscheidung über die präzise
Umschreibung des öffentlichen Auftrags
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten für die Gegenwart und die überschau-
bare Zukunft kommt man meines Erach-
tens aus Gesichtspunkten der Akzeptanz-
stärkung nicht vorbei. Die Rundfunkanstal-
ten selbst haben aus Karlsruhe schon die
Botschaft mitgenommen: „Ihr müsst Euch
anstrengen“, wobei dasBVerfGdieseMah-
nung gar nicht ausgesprochen hat.

Ist diese Entscheidung getroffen, müsste
auf dieser erneuerten Auftragsgrundlage
das dreistufige Beitragsfestsetzungsver-
fahren erneut zur Anwendung gebracht
werden, bei dem auf der letzten Stufe die
Landesparlamente nicht nur über die KEF-
Empfehlung hinsichtlich des Gesamtfi-
nanzbedarfs aufgrund präzisierter Auf-
tragsumschreibung, sondern auch über
zukunftsorientierte Anknüpfungspunkte
für die individuell-konkrete Vorteilsabgel-
tung zu entscheiden hätten, woraus sich
dann zwangsläufig eine veränderte indivi-
duell-konkrete Beitragshöhe ergäbe.

Wenn diese Arbeit in dem damit verbunde-
nen öffentlichen Diskurs getan ist, könnte
allerdings auch der Zeitpunkt für die Im-
plementierung eines Indexierungsverfah-
rens gekommen sein, da damit ein hohes
Gut, nämlichPlanungssicherheit für alle, für
die Beitragspflichtigen ebenso wie für die
Rundfunkanstalten, verbunden wäre.

Auch dabei muss man sich allerdings dar-
über im Klaren sein, dass aufgrund der
weiter fortschreitenden Entwicklungen der
Kommunikationstechnologie und des Nut-
zerverhaltens Entscheidungen immer nur
„auf Sicht“ getroffen werden können.

Insofern ist es völlig richtig, dass „der
Kampf um ein gemeinschaftsfinanziertes
System nicht in Privathand befindlicher
Sender“ nach Struktur und Umfang weiter-
geht – und zwar in der Arena der Politik.
Daher gilt es für die Sender durch ihre
Angebote in der Tat, die Bürger Kopf um
Kopf und Herz um Herz jeden Tag neu zu
überzeugen. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin

Der Landkreis 8-9/2018430

Politik

116



verantwortlich sind, könnten auch die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oh-
ne Beitragseinnahmen ihre verfassungs-
rechtlich legitimierten und – ebenso wie
bei den Kommunen –mit einem aufgaben-
angemessenen Finanzierungsanspruch ver-
sehenen Aufgaben nicht erfüllen.

Eine Implosion des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks mangels aufgabenadäquater
Finanzierung wäre also unter keinen Um-
ständen durch das Karlsruher Urteil vom
18.7.2018 verfassungsrechtlich und -pro-
zessual in Betracht gekommen, da das
Bundesverfassungsgericht für die Auf-
rechterhaltung bzw. Herstellung des je-
weils verfassungsgemäßesten Zustandes
zuständig und sich dieser Verantwortung
stets auch bewusst gewesen ist.

Im Ergebnis bleibt es dabei, dass es in den
zahlreichenverwaltungs- undverfassungs-
rechtlichen Verfahren zum Rundfunkbei-
trag mit den Verfahren vor dem BVerfG an
der Spitze unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gewaltenteilung stets
nur umFragender Verteilungsgerechtigkeit
für den berechtigten finanziellen Gesamt-
aufwand der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ging.

Nach Karlsruhe wissen wir, was wir auch
zuvor schon wussten: Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk erfüllt gegenwärtig – und
auch in der Zukunft – trotz, ja sogar wegen
veränderter Kommunikationstechnologie
und Informationsverbreitung einen öffent-
lichen Auftrag, aus dem gemäß Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG ein aufgabenangemesse-
ner Finanzausstattungsanspruch folgt.Wie
und in welchem Umfang dieser öffentliche
Auftrag zu erfüllen ist, bestimmt nicht das
Bundesverfassungsgericht, sondern ist
kompetenzgemäß von den Ländern, und
dort von den Landesparlamenten, zu ent-
scheiden. Das Bundesverfassungsgericht
hat dazu lediglich beschreibend festge-
stellt, dass das Angebot gegenwärtig zehn
bundesweite Fernsehprogramme, neun
Dritte Fernsehprogramme sowie ein Bil-
dungsprogramm und 67 Hörfunkprogram-
me sowie zudem zahlreiche Telemedie-
nangebote umfasst, ansonsten dazu aber
zu Recht keinerlei eigene Sachaussage
getroffen.
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tiker eines abgabenfinanzierten öffentlich-
rechtlichen Rundfunks: Ist denn gegen das
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eine zweigeteilte: Mit rechtlichen Angriffen,
insbesondere wenn sie sich nur auf Fragen
der Belastungsgerechtigkeit der Abgaben-
verteilung beziehen, ist in der Tat nichts
auszurichten, zumal das BVerfG eine indi-
viduell-konkrete Beitragshöhe für eine Ein-
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Angebot öffentlich-rechtlicher Rundfunk-
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möglichkeiten zur Akzeptanzstärkung lie-
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Auch wenn die Funktion des öffentlich-
rechtlichenRundfunksnachdenbindenden
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telbar vorgegeben ist und die publizisti-
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trag erfolgt ist, könnte präzisierend mit der
Folge angesetzt werden, dass die Aus-
gangsgrundlage für das dreistufige Bei-
tragsfestsetzungsverfahren, das in eine
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Unmöglich ist das nicht, auch wenn der
dafür zur Verfügung stehende Zeitraum
knapp bemessen ist. Einen wesentlichen
Vorteil hätte eine solche Lösung: Die ver-
antwortlichen Landesparlamente würden
sich ihrer für das Gemeinwesen äußerst
bedeutsamen medienpolitischen Verant-
wortung aktiv stellen und erkennbar und
nachvollziehbar eine als solche schon ak-
zeptanzerhöhende Diskussion über das für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der
Sache Funktionsnotwendige und daher
auch über Abgaben zu finanzierende auch
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ren.
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bisherigen Beitragsfestsetzung etwa für
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2007 als verfassungskonform aufgezeigte
Indexierungsverfahren nach dem Motto:
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zu bringen. Manche Vertreter in der Politik
könnten damit die Hoffnung verbinden,
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Man wäre damit nämlich so-
wohl der anstrengenden Diskussion um

eine präzisierende Reduktion des öffent-
lichen Auftrags enthoben als auch den alle
vier Jahre wiederkehrenden Beitragsfest-
setzungsrunden in den Landesparlamen-
ten, bei denen die Abweichungsmöglich-
keiten von den Empfehlungen der KEF
äußerst begrenzt sind.

Nach meinem Dafürhalten gilt angesichts
der politisch zu befriedenden, langjährig
schwelenden Debatte hier aber gerade
nicht der Erfahrungssatz: „In Gefahr und
höchster Not bringt der Mittelweg den
Tod“. An einer politischen Debatte und
(Mehrheits-)Entscheidung über die präzise
Umschreibung des öffentlichen Auftrags
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten für die Gegenwart und die überschau-
bare Zukunft kommt man meines Erach-
tens aus Gesichtspunkten der Akzeptanz-
stärkung nicht vorbei. Die Rundfunkanstal-
ten selbst haben aus Karlsruhe schon die
Botschaft mitgenommen: „Ihr müsst Euch
anstrengen“, wobei dasBVerfGdieseMah-
nung gar nicht ausgesprochen hat.

Ist diese Entscheidung getroffen, müsste
auf dieser erneuerten Auftragsgrundlage
das dreistufige Beitragsfestsetzungsver-
fahren erneut zur Anwendung gebracht
werden, bei dem auf der letzten Stufe die
Landesparlamente nicht nur über die KEF-
Empfehlung hinsichtlich des Gesamtfi-
nanzbedarfs aufgrund präzisierter Auf-
tragsumschreibung, sondern auch über
zukunftsorientierte Anknüpfungspunkte
für die individuell-konkrete Vorteilsabgel-
tung zu entscheiden hätten, woraus sich
dann zwangsläufig eine veränderte indivi-
duell-konkrete Beitragshöhe ergäbe.

Wenn diese Arbeit in dem damit verbunde-
nen öffentlichen Diskurs getan ist, könnte
allerdings auch der Zeitpunkt für die Im-
plementierung eines Indexierungsverfah-
rens gekommen sein, da damit ein hohes
Gut, nämlichPlanungssicherheit für alle, für
die Beitragspflichtigen ebenso wie für die
Rundfunkanstalten, verbunden wäre.

Auch dabei muss man sich allerdings dar-
über im Klaren sein, dass aufgrund der
weiter fortschreitenden Entwicklungen der
Kommunikationstechnologie und des Nut-
zerverhaltens Entscheidungen immer nur
„auf Sicht“ getroffen werden können.

Insofern ist es völlig richtig, dass „der
Kampf um ein gemeinschaftsfinanziertes
System nicht in Privathand befindlicher
Sender“ nach Struktur und Umfang weiter-
geht – und zwar in der Arena der Politik.
Daher gilt es für die Sender durch ihre
Angebote in der Tat, die Bürger Kopf um
Kopf und Herz um Herz jeden Tag neu zu
überzeugen. &

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
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Programmangebot in eigener Vorleistung realisieren

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinIn einem ordnungsgemäßen Verfahren
hat die Kommission zur Ermittlung des

Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
(KEF) empfohlen, den Rundfunkbeitrag
für die Beitragsperiode 2021 auf 18,36
Euro monatlich pro Haushalt festzusetzen
und die Aufteilung der Anteilsverhältnisse
insbesondere zugunsten des ZDF zu mo-
difizieren. In der Vergangenheit war zu-
dem festgelegt worden, dass von dem
zuletzt bis Ende 2020 erhobenen
Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro monat-
lich pro Haushalt 30 Cent von den An-
stalten nicht verausgabt werden durften,
sondern einer in den Jahren 2021 bis
2024 zusätzlich zum ermittelten Bei-
tragsaufkommen zur Verfügung stehen-
den Sonderrücklage zuzuführen waren.

Während 14 Landesparlamente die KEF-
Empfehlung durch Legislativakte umge-
setzt haben, ist es im Landtag von Sach-
sen-Anhalt nicht zu einer Abstimmungüber
die Beitragsanpassung gekommen, so-
dass eine Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde durch den Ministerpräsidenten
dieses Landes nicht erfolgen konnte. Da-
durch lagen die Voraussetzungen für das
Inkrafttreten des die Beitragsanpassung
normierenden 1. Medienänderungsstaats-
vertrages zum 1.1.2021 nicht vor.

Das ZDF, Deutschlandradio und die in der
ARD zusammengeschlossenen Rundfunk-
anstalten haben daher das Bundesverfas-
sungsgericht unter Berufung auf dessen
bisherige Rechtsprechung zur in Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG geschützten Rundfunkfrei-
heit angerufen. Dass ein Hauptsachever-
fahren nicht bis Jahresende 2020 durch-
geführt werden konnte, sondern gründli-
cher Vorbereitung durch das BVerfG be-
darf, stand dabei für alle Beteiligten außer

Frage. Daher haben die Anstalten zusätz-
lich Anträge auf Erlass einer Einstweiligen
Anordnung gestellt, die das BVerfG mit
Beschluss vom22.12.2020als solche zwar
abgelehnt, zu denen es aber in der Sache
bedeutsame Fingerzeige gegeben hat.

Das von Vorsicht geprägte prozessuale
Vorgehen der Rundfunkanstalten wird
vom BVerfG noch einmal dadurch legiti-
miert, dass es bestätigt, dass der Senat
früher gefordert hat,

„dass sich eine möglicherweise durch das Fehlen
hinreichender Mittel ausgelöste Verschlechte-
rung des Programmangebots angesichts der
Zeitgebundenheit der Wirkungen des Rundfunks
nicht schlicht durch eine entsprechende finan-
zielle Mehrausstattung in späteren Zeiträumen
kompensieren lasse. Ist in vergangenen Zeiträu-
men ein verschlechtertes Programm ausgestrahlt
worden, kann dies durch eine spätere Mehraus-
stattung tatsächlich nicht mehr ausgeglichen
werden.“

Das stimmt zweifellos, setzt realiter aber
eine „Verschlechterung des Programm-
angebots“, hier ab 1.1.2021, voraus.
Wenn demgegenüber das auf der Grund-
lage der KEF-Empfehlungen geplante

„Programmangebot tatsächlich erbracht
wird, ist nach den genannten Grundsätzen eine
kompensierende Mehrausstattung in späte-
ren Zeiträumen durchaus nicht ausgeschlos-
sen“,

betont das BVerfG zutreffend.

Es fährt sodann fort, dass die Rundfunk-
anstalten natürlich

„nicht auf unbegrenzte Zeit in der Lage wären,
das Programmangebot trotz der Aussicht auf

spätere finanzielle Mehrausstattung gewisserma-
ßen in eigener ‚Vorleistung‘ zu realisieren.“

Dass dies aber, wie das BVerfG anfügt,

„mit Blick auf entsprechende spätere Mehraus-
stattung für eine gewisse Zeit möglich sein sollte“,

ist dann doch schon ein „Wink mit dem
Zaunpfahl“ für den Ausgang des zur Be-
seitigung von Ungewissheiten möglichst
rasch durchzuführenden Verfahrens in
der Hauptsache. Das BVerfG fügt zudem
noch hinzu, dass den Anstalten auf der
Grundlage der bisherigen Rechtsprechung
jedenfalls ein Ausgleich zu gewähren wäre,

„falls ihnen auf der Grundlage einer verfassungs-
widrigen Festsetzung des Beitrags Mittel – etwa
für nötige Investitionen – entgangen sein sollten,
deren Bezug nach ihren früheren Bedarfsanmel-
dungen und den Feststellungen der KEF erfor-
derlich war, um die Erfüllung des Rundfunkauf-
trags sicherzustellen“.

Die falscheste Reaktion, die man auf diese
bei näherem Hinsehen nicht unkluge
Entscheidung des BVerfG zeigen konn-
te, hat der ARD-Vorsitzende verlautbart:

„Wir müssen unsere Finanzplanung anpassen.
Ein Ausbleiben der Beitragsanpassung wird gra-
vierende Maßnahmen erfordern, die man im Pro-
gramm sehen und hören wird.“

Wer so reagiert, erweist sich nicht nur als
schlechter Verlierer in einer Sache, die
gar nicht verlorengegangen ist, son-
dern kündigt darüber hinaus eine bewuss-
te Selbstschädigung an, weil Minderleis-
tungen im Programm eben nicht nachträg-
lich durch „eine kompensierendeMehraus-
stattung“ noch belohnt werden können.

Geboten ist nun seitens des BVerfG eine
möglichst zügigeDurchführungdesHaupt-
sacheverfahrens und seitens der Verant-
wortlichen in den Rundfunkanstalten ein
kluges, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
strikt beachtendes Programmmanage-
ment, gegebenenfalls unter ergänzendem
Einsatz vorhandener Rücklagen bis zum
Abschluss des Hauptsacheverfahrens.
Den Zuschauern und Hörern gerade in
diesen schwierigen Zeiten ein dem öffent-
lichen Auftrag entsprechendes hochwerti-
ges Programm auch ab 1.1.2021 zur Ver-
fügung zu stellen, ist jetzt die vornehmste
Aufgabe von ARD, ZDF und Deutschland-
radio. Das wäre überdies der beste Beweis
dafür, imHauptsacheverfahrenmit der vom
BVerfG zumindest als Möglichkeit in Aus-
sicht gestellten „kompensatorischenMehr-
ausstattung“ belohnt zu werden. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin, und Mitglied des
ZDF-Fernsehrates, Mainz

Verantwortet aktuelle Berichterstattung im Fernsehen ebenso wie in der Nachrichten-App: Stellv. Chef-
redakteurin Bettina Schausten. Foto: DLT
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